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RESOLUTION 58/2

Verabschiedet auf der 34. Plenarsitzung am 16. Oktober 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.1, vorgelegt vom Prä-
sidenten der Generalversammlung.

58/2. Offenes Forum der Generalversammlung über
Rohstoffe

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/236 vom 20. De-
zember 2002,

1. beschließt, am 27. Oktober 2003 von 15.00 bis 17.00
Uhr ein offenes Forum der Generalversammlung über Roh-
stoffe einzuberufen, dessen Vorsitz der Präsident der General-
versammlung führen wird und dem höchstens sechs Podiums-
mitglieder aus dem Kreis unabhängiger namhafter Personen
und führender Sachverständiger angehören werden;

2. beschließt außerdem, dass der Präsident der Gene-
ralversammlung zu Beginn der im Zweiten Ausschuss geführ-
ten Aussprache über den die Rohstoffe betreffenden Tages-
ordnungspunkt eine Zusammenfassung der in dem offenen
Forum geführten Erörterungen vorlegen wird.

RESOLUTION 58/3

Verabschiedet auf der 43. Plenarsitzung am 27. Oktober 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.5 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Antigua und Bar-
buda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Au-
stralien, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Boli-
vien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Bulgarien, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun,
Gambia, Georgien, Griechenland, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indien, In-
donesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lao-
tische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien,
Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Födera-
tion, Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbi-
en und Montenegro, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südaf-
rika, Sudan, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkme-
nistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

58/3. Verstärkter Kapazitätsaufbau im Bereich der
globalen öffentlichen Gesundheit 

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen1, die von den Staats- und Regierungschefs auf
dem Millenniums-Gipfel der Vereinten Nationen verabschie-

det wurde, und die darin enthaltenen Entwicklungsziele, ins-
besondere diejenigen mit Bezug auf die Gesundheit, sowie ih-
re Resolutionen 55/162 vom 14. Dezember 2000, 56/95 vom
14. Dezember 2001 und 57/144 vom 16. Dezember 2002,

im Hinblick auf die von der Weltgesundheitsversammlung
verabschiedeten Resolutionen 48.13 vom 12. Mai 1995, 54.14
vom 21. Mai 2001 und 56.28 und 56.29 vom 28. Mai 2003,

anerkennend, dass die Mitgliedstaaten ihre Anstrengun-
gen, die Ausbreitung von HIV/Aids und das Vorkommen von
Malaria und anderen schweren Krankheiten bis 2015 zum
Stillstand zu bringen und allmählich zum Rückzug zu zwin-
gen, verstärken müssen,

in Bekräftigung ihrer Verpflichtungserklärung zu
HIV/Aids2,

anerkennend, dass durch die Globalisierung des Handels
und den verstärkten internationalen Reiseverkehr die Gefahr
einer raschen weltweiten Ausbreitung ansteckender Krank-
heiten angestiegen ist, was das öffentliche Gesundheitswesen
vor neue Herausforderungen stellt,

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den schädlichen
Auswirkungen, die HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria und an-
dere schwere Infektionskrankheiten und Epidemien auf die
Menschheit haben, sowie von den schweren Belastungen, de-
nen arme Menschen, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern, durch diese Krankheiten ausgesetzt sind,

unter Begrüßung der von den betroffenen Ländern derzeit
erzielten Erfolge bei der Bekämpfung des schweren akuten
Respiratorischen Syndroms, der ersten neu aufgetretenen
schweren Infektionskrankheit des 21. Jahrhunderts, und des
politischen Engagements und des entschlossenen Vorgehens
der Führerschaft in den betroffenen Ländern sowie der Rolle
der Weltgesundheitsorganisation bei der Eindämmung der
Epidemie, jedoch eingedenk der Tatsache, dass der Kampf ge-
gen das schwere akute Respiratorische Syndrom und andere
Epidemien noch lange nicht gewonnen ist,

in der Überzeugung, dass die Stärkung der öffentlichen
Gesundheit von entscheidender Bedeutung für die Entwick-
lung aller Mitgliedstaaten ist und dass die Kapazitätsaufbau-
maßnahmen im öffentlichen Gesundheitswesen, namentlich
Präventions- und Impfsysteme zur Bekämpfung von Infek-
tionskrankheiten, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
stärken,

betonend, dass die Mitgliedstaaten die Hauptverantwor-
tung für die Stärkung ihres Kapazitätsaufbaus im öffentlichen
Gesundheitswesen tragen, um durch die Einrichtung und Ver-
besserung wirksamer Mechanismen im öffentlichen Gesund-
heitswesen den Ausbruch schwerer Infektionskrankheiten
rasch erkennen und darauf reagieren zu können, jedoch aner-
kennend, dass das Ausmaß der erforderlichen Gegenmaßnah-
men die Kapazitäten vieler Entwicklungsländer übersteigen
kann, 

1 Siehe Resolution 55/2.
2 Resolution S-26/2, Anlage.
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in der Überzeugung, dass die Eindämmung des Ausbruchs
von Krankheiten, insbesondere neuer Krankheiten, deren Ur-
sprung nach wie vor unbekannt ist, internationale und regio-
nale Zusammenarbeit erfordert,

anerkennend, dass die internationale und regionale Zu-
sammenarbeit verstärkt werden muss, um den neuen und den
bereits bestehenden Herausforderungen im Bereich der öf-
fentlichen Gesundheit zu begegnen, insbesondere bei der För-
derung wirksamer Maßnahmen, beispielsweise Impfstoffe,
und dass die Entwicklungsländer bei der Beschaffung von
Impfstoffen gegen verhütbare Infektionskrankheiten Hilfe er-
halten müssen,

sowie in Anerkennung der Sachkompetenz der Weltge-
sundheitsorganisation und ihrer Rolle unter anderem bei der
Koordinierung von Maßnahmen mit Mitgliedstaaten in den
Bereichen Informationsaustausch, Ausbildung von Personal,
technische Unterstützung, Ressourceneinsatz, Verbesserung
der globalen Vorsorge- und Eingreifmechanismen im Bereich
der öffentlichen Gesundheit sowie Stimulierung und Förde-
rung von Tätigkeiten zur Verhütung, Eindämmung und Aus-
rottung von Epidemien, endemischen und anderen Krankhei-
ten sowie in Anerkennung der Tätigkeit des Büros der Welt-
gesundheitsorganisation zur Überwachung und Bekämpfung
ansteckender Krankheiten,

unterstreichend, dass die Internationalen Gesundheitsvor-
schriften als Instrument für die Gewährleistung des größt-
möglichen Schutzes vor der internationalen Ausbreitung von
Krankheiten bei möglichst geringer Behinderung des interna-
tionalen Verkehrs weiter wichtig sind, und die Mitgliedstaa-
ten nachdrücklich auffordernd, der Überarbeitung dieser Vor-
schriften hohen Vorrang beizumessen,

unter Begrüßung der in Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten, dem System der Vereinten Nationen, den Bret-
ton-Woods-Institutionen, dem Privatsektor und der Zivilge-
sellschaft unternommenen Anstrengungen der Weltgesund-
heitsorganisation, den Kapazitätsaufbau im Bereich der glo-
balen öffentlichen Gesundheit zu stärken und die öffentliche
Gesundheit auf Landesebene zu fördern,

sowie unter Begrüßung der am 14. November 2001 verab-
schiedeten Erklärung von Doha über das Übereinkommen
über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Ei-
gentums und die öffentliche Gesundheit3 sowie im Hinblick
auf den Beschluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsor-
ganisation vom 30. August 2003 über die Umsetzung von Zif-
fer 6 der Erklärung von Doha4,

anerkennend, dass die einzelstaatlichen infrastrukturellen
Voraussetzungen im Sozial- und Gesundheitswesen gestärkt
werden müssen, um die Maßnahmen zur Beseitigung der Dis-
kriminierung beim Zugang zur öffentlichen Gesundheitsver-
sorgung, zu Informationen und zu Bildung für alle, insbeson-

dere für die am stärksten unterversorgten und gefährdeten
Gruppen, zu verstärken,

1. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die
öffentliche Gesundheit weiter in ihre nationalen wirtschaftli-
chen und sozialen Entwicklungsstrategien zu integrieren, na-
mentlich durch die Einrichtung und Verbesserung wirksamer
öffentlicher Gesundheitseinrichtungen, insbesondere von
Netzwerken zur Überwachung, Bekämpfung, Eindämmung,
Verhütung und Behandlung von Krankheiten und den Infor-
mationsaustausch darüber sowie durch die Rekrutierung und
Ausbildung von Personal im nationalen öffentlichen Gesund-
heitswesen;

2. fordert die Mitgliedstaaten und die internationale
Gemeinschaft auf, das Bewusstsein für gute Verfahrenswei-
sen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu schärfen, na-
mentlich durch Aufklärung und die Massenmedien;

3. betont, wie wichtig eine auf den Grundsätzen der ge-
genseitigen Achtung und der Gleichstellung beruhende aktive
internationale Zusammenarbeit bei der Eindämmung von In-
fektionskrankheiten im Hinblick auf die Stärkung des Kapa-
zitätsaufbaus im öffentlichen Gesundheitswesen ist, insbe-
sondere in Entwicklungsländern, namentlich durch den Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch, und wie wichtig For-
schungs- und Ausbildungssprogramme sind, die schwer-
punktmäßig auf die Überwachung, Verhütung, Eindämmung,
Bekämpfung, Betreuung und Behandlung bei Infektions-
krankheiten sowie auf entsprechende Impfstoffe abstellen; 

4. fordert die Verbesserung der Vorsorge- und Ein-
greifsysteme im Bereich der globalen öffentlichen Gesund-
heit, namentlich der Systeme zur Verhütung und Überwa-
chung von Infektionskrankheiten, um besser auf schwere
Krankheiten reagieren zu können, namentlich bei Fällen des
weltweiten Ausbruchs neuer Krankheiten;

5. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich aktiv an der Veri-
fizierung und Validierung von Überwachungsdaten und -an-
gaben zu Notständen im öffentlichen Gesundheitswesen mit
internationaler Tragweite zu beteiligen und in enger Zusam-
menarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation rechtzeitig
und offen Informationen und Erfahrungen über Epidemien
und die Verhütung und Eindämmung neu beziehungsweise
erneut auftretender Infektionskrankheiten auszutauschen, die
eine Gefährdung der globalen öffentlichen Gesundheit dar-
stellen;

6. bittet die Regionalkommissionen des Wirtschafts-
und Sozialrats, beim Kapazitätsaufbau im öffentlichen Ge-
sundheitswesen und bei der regionalen Zusammenarbeit zur
Verminderung und Beseitigung der schädlichen Auswirkun-
gen schwerer Infektionskrankheiten mit den Mitgliedstaaten,
dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft je nach Bedarf auf
Ersuchen eng zusammenzuarbeiten;

7. ermutigt die Mitgliedstaaten und die Organisationen,
Organe, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, sich
im Einklang mit ihren jeweiligen Mandaten im Rahmen ihrer
Entwicklungsaktivitäten und -programme weiter mit Fragen
der öffentlichen Gesundheit zu befassen und den Kapazitäts-

3 WT/MIN(01)/DEC/2. Unter http://docsonline.wto.org im Internet ver-
fügbar.
4 WT/L/540. Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar. 
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aufbau im öffentlichen Gesundheitswesen und in den Gesund-
heitsversorgungseinrichtungen aktiv zu unterstützen;

8. ersucht den Generalsekretär, Bemerkungen zur Fra-
ge des verstärkten Kapazitätsaufbaus im Bereich der globalen
öffentlichen Gesundheit in seinen der Generalversammlung
auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung vorzulegenden Bericht
über die Weiterverfolgung der Ergebnisse des Millenniums-
Gipfels der Vereinten Nationen aufzunehmen.

RESOLUTION 58/4

Verabschiedet auf der 51. Plenarsitzung am 31. Oktober 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses für die Ausar-
beitung eines Übereinkommens gegen Korruption (A/58/422).

58/4. Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen
Korruption

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/61 vom 4. Dezember
2000, in der sie einen Ad-hoc-Ausschuss für die Aushandlung
eines wirksamen internationalen Rechtsinstruments gegen die
Korruption einsetzte und den Generalsekretär ersuchte, eine
zwischenstaatliche, allen Mitgliedstaaten offen stehende
Sachverständigengruppe einzuberufen mit dem Auftrag, den
Entwurf eines Mandats für die Aushandlung eines solchen
Rechtsinstruments zu prüfen und auszuarbeiten, sowie auf ih-
re Resolution 55/188 vom 20. Dezember 2000, in der sie die
gemäß Resolution 55/61 einzuberufende zwischenstaatliche,
allen Mitgliedstaaten offenstehende Sachverständigengruppe
bat, die Frage illegal transferierter Gelder und der Rückfüh-
rung solcher Gelder in ihre Ursprungsländer zu prüfen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/186 vom
21. Dezember 2001 und 57/244 vom 20. Dezember 2002 über
die Verhütung und Bekämpfung korrupter Praktiken und des
Transfers von Geldern illegaler Herkunft sowie die Rückfüh-
rung dieser Gelder in ihre Ursprungsländer,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 56/260 vom
31. Januar 2002, in der sie den Ad-hoc-Ausschuss für die
Aushandlung eines Übereinkommens gegen Korruption er-
suchte, seine Arbeit bis Ende 2003 abzuschließen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/169 vom 18. De-
zember 2002, in der sie das Angebot der Regierung Mexikos,
eine Konferenz auf hoher politischer Ebene zur Unterzeich-
nung des Übereinkommens auszurichten, mit Dank annahm
und den Generalsekretär ersuchte, die Konferenz für einen
Zeitraum von drei Tagen vor Ende des Jahres 2003 anzube-
raumen,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 2001/13 des Wirt-
schafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2001 "Verstärkung der
internationalen Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämp-
fung des Transfers von Geldern illegaler Herkunft, die aus
Korruptionshandlungen, einschließlich Geldwäsche, stam-
men, und zur Rückführung solcher Gelder",

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung Argen-
tiniens für die Ausrichtung des informellen Vorbereitungs-

treffens des Ad-hoc-Ausschusses für die Aushandlung eines
Übereinkommens gegen Korruption vom 4. bis 7. Dezember
2001 in Buenos Aires,

unter Hinweis auf den Konsens von Monterrey, der auf der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung
vom 18. bis 22. März 2002 in Monterrey (Mexiko) verab-
schiedet5 und in dem hervorgehoben wurde, dass der Bekämp-
fung der Korruption auf allen Ebenen Priorität zukommt, 

sowie unter Hinweis auf die Erklärung von Johannesburg
über nachhaltige Entwicklung, die auf dem Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung vom 26. August bis 4. September
2002 in Johannesburg (Südafrika) verabschiedet wurde6, ins-
besondere auf Ziffer 19 der Erklärung, in der es heißt, dass
Korruption die nachhaltige Entwicklung der Bevölkerung be-
droht, 

besorgt über die Schwere der durch die Korruption verur-
sachten Probleme und Bedrohungen für die Stabilität und Si-
cherheit der Gesellschaften, die die Einrichtungen und Werte
der Demokratie, die sittlichen Werte sowie die Gerechtigkeit
untergraben und die nachhaltige Entwicklung sowie die
Rechtsstaatlichkeit gefährden,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses für die Aushandlung eines Übereinkommens gegen
Korruption7, der seine Arbeit am Sitz des Büros der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in Wien
durchführte, in dem der Ad-hoc-Ausschuss der Generalver-
sammlung den endgültigen Wortlaut des Entwurfs eines
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption
zur Behandlung und Beschlussfassung vorlegte, und spricht
dem Ad-hoc-Ausschuss ihre Anerkennung für seine Arbeit
aus; 

2. verabschiedet das Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen Korruption, das dieser Resolution als Anlage
beigefügt ist, und legt es auf der im Einklang mit Resolution
57/169 vom 9. bis 11. Dezember 2003 in Mérida (Mexiko) ab-
zuhaltenden Unterzeichnungskonferenz auf hoher politischer
Ebene zur Unterzeichnung auf; 

3. fordert alle Staaten und zuständigen Organisationen
der regionalen Wirtschaftsintegration nachdrücklich auf, das
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption so
bald wie möglich zu unterzeichnen und zu ratifizieren, um
sein rasches Inkrafttreten sicherzustellen;

4. beschließt, dass, bis die gemäß dem Übereinkom-
men der Vereinten Nationen gegen Korruption eingesetzte
Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens etwas
anderes beschließt, das in Artikel 62 des Übereinkommens

5 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung,
Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage.
6 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge.
7 A/58/422 und Add.1.
5



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
genannte Konto im Rahmen des Fonds der Vereinten Natio-
nen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege verwal-
tet wird, und ermutigt die Mitgliedstaaten, mit der Entrich-
tung angemessener freiwilliger Beiträge an das genannte
Konto zu beginnen, um Entwicklungsländern und Transfor-
mationsländern die technische Hilfe zu gewähren, die sie zur
Vorbereitung der Ratifikation und der Durchführung des
Übereinkommens möglicherweise benötigen;

5. beschließt außerdem, dass der Ad-hoc-Ausschuss
für die Aushandlung eines Übereinkommens gegen Korrup-
tion seine Aufgaben im Zusammenhang mit der Aushandlung
des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion abschließen wird, indem er längere Zeit vor der Einberu-
fung der ersten Tagung der Konferenz der Vertragsstaaten des
Übereinkommens eine Sitzung abhält, um den Entwurf der
Geschäftsordnung für die Konferenz der Vertragsstaaten und
der anderen in Artikel 63 des Übereinkommens beschriebe-
nen Regeln auszuarbeiten, der der Konferenz der Vertrags-
staaten auf ihrer ersten Tagung zur Prüfung unterbreitet wer-
den wird;

6. ersucht die Konferenz der Vertragsstaaten des Über-
einkommens, sich mit der Kriminalisierung der Bestechung
von Amtsträgern internationaler Organisationen, einschließ-
lich der Vereinten Nationen, und damit zusammenhängenden
Themen unter Berücksichtigung von Fragen der Vorrechte
und Immunitäten sowie der Gerichtsbarkeit und der Rolle der
internationalen Organisationen auseinanderzusetzen, indem
sie unter anderem Empfehlungen für angemessene diesbezüg-
liche Maßnahmen abgibt; 

7. beschließt, dass der 9. Dezember zum Internationa-
len Tag gegen die Korruption erklärt werden soll, um die Öf-
fentlichkeit für das Problem der Korruption und die Rolle des
Übereinkommens bei ihrer Bekämpfung und Verhütung zu
sensibilisieren;

8. ersucht den Generalsekretär, das Büro der Vereinten
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zum Se-
kretariat der Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens zu bestimmen, das unter ihrer Leitung steht;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen,
um es in die Lage zu versetzen, auf wirksame Weise das ra-
sche Inkrafttreten des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen gegen Korruption zu fördern und die Aufgaben des Sekre-
tariats der Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens wahrzunehmen, und den Ad-hoc-Ausschuss bei seiner
Arbeit nach Ziffer 5 zu unterstützen;

10. ersucht den Generalsekretär ferner, einen umfassen-
den Bericht über die im Einklang mit Resolution 57/169 in
Mérida (Mexiko) abzuhaltende Unterzeichnungskonferenz
auf hoher politischer Ebene auszuarbeiten, der der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung vorzule-
gen ist.

Anlage

Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion*

Präambel

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,

besorgt über die Schwere der korruptionsbedingten Pro-
bleme und Gefahren für die Stabilität und Sicherheit der Ge-
sellschaften; diese Probleme und Gefahren untergraben die
demokratischen Einrichtungen und Werte, die ethischen Wer-
te und die Gerechtigkeit und gefährden die nachhaltige Ent-
wicklung und die Rechtsstaatlichkeit, 

auch besorgt über die Verbindungen zwischen Korruption
und anderen Formen der Kriminalität, insbesondere organi-
sierter Kriminalität und Wirtschaftskriminalität einschließlich
Geldwäsche,

ferner besorgt über Korruptionsfälle, bei denen es um be-
trächtliche, gegebenenfalls einen erheblichen Anteil der staat-
lichen Mittel ausmachende Vermögenswerte geht und durch
welche die politische Stabilität und nachhaltige Entwicklung
dieser Staaten gefährdet wird,

überzeugt davon, dass Korruption nicht mehr eine örtlich
begrenzte Angelegenheit, sondern eine grenzüberschreitende
Erscheinung ist, von der alle Gesellschaften und Wirtschafts-
systeme betroffen sind und bei deren Verhütung und Eindäm-
mung internationale Zusammenarbeit unbedingt erforderlich
ist,

auch überzeugt davon, dass zur wirksamen Verhütung
und Bekämpfung von Korruption ein umfassender multidiszi-
plinärer Ansatz erforderlich ist,

ferner überzeugt davon, dass die Verfügbarkeit techni-
scher Hilfe eine wichtige Rolle dabei spielen kann, die Fähig-
keit der Staaten zur wirksamen Verhütung und Bekämpfung
von Korruption zu stärken, unter anderem auch durch den
Ausbau von Kapazitäten und den Aufbau von Institutionen,

überzeugt davon, dass der unerlaubte Erwerb von priva-
tem Vermögen für demokratische Einrichtungen, Volkswirt-
schaften und für die Rechtsstaatlichkeit besonders schädlich
sein kann,

entschlossen, internationale Übertragungen unerlaubt er-
worbener Vermögenswerte wirksamer zu verhüten, aufzudek-
ken und von ihnen abzuschrecken und die internationale Zu-
sammenarbeit bei der Wiedererlangung von Vermögenswer-
ten zu stärken,

* Vorläufige Übersetzung, Sprachendienst des Auswärtigen Amtes.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
in Anerkennung der wesentlichen Grundsätze der Rechts-
staatlichkeit in Strafverfahren und in Zivil- oder Verwaltungs-
verfahren zur Entscheidung über Eigentumsrechte,

in dem Bewusstsein, dass es Aufgabe aller Staaten ist,
Korruption zu verhüten und zu beseitigen, und dass sie, mit
Unterstützung und unter Einbeziehung von Einzelpersonen
und Gruppen, die nicht zum öffentlichen Sektor gehören, wie
zum Beispiel der Zivilgesellschaft, nichtstaatlicher Organisa-
tionen und Basisorganisationen, zusammenarbeiten müssen,
wenn ihre Anstrengungen in diesem Bereich wirksam sein
sollen,

auch im Bewusstsein der Grundsätze einer ordnungsgemä-
ßen Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten und öffentli-
cher Vermögensgegenstände, der Gerechtigkeit, der Verant-
wortung und der Gleichheit vor dem Gesetz sowie im Be-
wusstsein der Notwendigkeit, Integrität zu schützen und eine
Kultur der Ablehnung von Korruption zu pflegen,

in Würdigung der Arbeit, die von der Kommission für
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege und dem Büro
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbe-
kämpfung bei der Verhütung und Bekämpfung von Korrup-
tion geleistet wird,

eingedenk der Arbeit anderer internationaler und regiona-
ler Organisationen auf diesem Gebiet, einschließlich der Tä-
tigkeiten der Afrikanischen Union, des Europarats, des Rats
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens
(auch als Weltzollorganisation bezeichnet), der Europäischen
Union, der Liga der Arabischen Staaten, der Organisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie der
Organisation Amerikanischer Staaten,

in Würdigung mehrseitiger Übereinkünfte zur Korrup-
tionsverhütung und -bekämpfung; hierzu gehören unter ande-
rem das von der Organisation Amerikanischer Staaten am
29. März 1996 angenommene Interamerikanische Überein-
kommen gegen Korruption8, das vom Rat der Europäischen
Union am 26. Mai 1997 angenommene Übereinkommen über
die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der Europäi-
schen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union beteiligt sind9, das von der Organisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am
21. November 1997 angenommene Übereinkommen über die
Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im in-
ternationalen Geschäftsverkehr10, das vom Ministerkomitee
des Europarats am 27. Januar 1999 angenommene Straf-
rechtsübereinkommen über Korruption11, das vom Minister-
komitee des Europarats am 4. November 1999 angenommene
Zivilrechtsübereinkommen über Korruption12 und das von
den Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union am

12. Juli 2003 angenommene Übereinkommen der Afrikani-
schen Union über die Verhütung und Bekämpfung der Kor-
ruption,

erfreut über das Inkrafttreten des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität13 am 29. September 2003,

haben Folgendes vereinbart:

Kapitel I
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1
Zweck

Die Zwecke dieses Übereinkommens sind

a) die Förderung und Verstärkung von Maßnahmen zur
effizienteren und wirksameren Verhütung und Bekämpfung
von Korruption;

b) die Förderung, Erleichterung und Unterstützung der
internationalen Zusammenarbeit und technischen Hilfe bei
der Verhütung und Bekämpfung von Korruption einschließ-
lich der Wiedererlangung von Vermögenswerten;

c) die Förderung der Integrität, der Rechenschafts-
pflicht und der ordnungsgemäßen Verwaltung öffentlicher
Angelegenheiten und öffentlicher Vermögensgegenstände.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens:

a) bezeichnet der Ausdruck "Amtsträger" i) eine Per-
son, die in einem Vertragsstaat durch Ernennung oder Wahl,
befristet oder unbefristet, bezahlt oder unbezahlt und unab-
hängig von ihrem Dienstrang ein Amt im Bereich der Gesetz-
gebung, Exekutive, Verwaltung oder Justiz innehat; ii) jede
andere Person, die eine öffentliche Aufgabe – auch für eine
Behörde oder ein öffentliches Unternehmen – wahrnimmt
oder eine öffentliche Dienstleistung erbringt, entsprechend
der Bestimmung dieser Begriffe im innerstaatlichen Recht
und ihrer Anwendung in dem betreffenden Rechtsgebiet des
Vertragsstaats; iii) jede andere Person, die im innerstaatlichen
Recht eines Vertragsstaats als "Amtsträger" näher bestimmt
ist. Für den Zweck einiger in Kapitel II enthaltener besonderer
Maßnahmen kann der Ausdruck "Amtsträger" jedoch auch ei-
ne Person bezeichnen, die eine öffentliche Aufgabe wahr-
nimmt oder eine öffentliche Dienstleistung erbringt, entspre-
chend der Bestimmung dieser Begriffe im innerstaatlichen
Recht und ihrer Anwendung in dem betreffenden Rechtsge-
biet des Vertragsstaats;

b) bezeichnet der Ausdruck "ausländischer Amtsträ-
ger" eine Person, die in einem anderen Staat durch Ernennung
oder Wahl ein Amt im Bereich der Gesetzgebung, Exekutive,
Verwaltung oder Justiz innehat, und eine Person, die für einen
anderen Staat einschließlich einer Behörde oder eines öffent-
lichen Unternehmens eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt; 

8 Siehe E/1996/99.
9 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, C 195, 25. Juni 1997.
10 Siehe Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing
Countries (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr.
E.98.III.B.18).
11 Europarat, Europäische Vertragssammlung, Nr. 173.
12 Ebd., Nr. 174. 13 Resolution 55/25 der Generalversammlung, Anlage I.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
c) bezeichnet der Ausdruck "Amtsträger einer interna-
tionalen Organisation" einen internationalen Beamten oder ei-
ne andere Person, der von einer solchen Organisation die Be-
fugnis erteilt worden ist, in ihrem Namen zu handeln;

d) bezeichnet der Ausdruck "Vermögensgegenstände"
Vermögenswerte jeder Art, körperliche oder nichtkörperliche,
bewegliche oder unbewegliche, materielle oder nicht materi-
elle, sowie rechtserhebliche Schriftstücke oder Urkunden, die
das Recht auf solche Vermögenswerte oder Rechte daran be-
legen; 

e) bezeichnet der Ausdruck "Erträge aus Straftaten" je-
den Vermögensgegenstand, der unmittelbar oder mittelbar
aus der Begehung einer Straftat stammt oder dadurch erlangt
wurde; 

f) bezeichnet der Ausdruck "Einfrieren" oder "Be-
schlagnahme" das vorübergehende Verbot der Übertragung,
Umwandlung oder Bewegung von Vermögensgegenständen
oder der Verfügung darüber oder die vorübergehende Ver-
wahrung oder Kontrolle von Vermögensgegenständen auf-
grund einer von einem Gericht oder einer anderen zuständigen
Behörde getroffenen Entscheidung; 

g) bezeichnet der Ausdruck "Einziehung", der gegebe-
nenfalls den Verfall umfasst, die dauernde Entziehung von
Vermögensgegenständen aufgrund einer von einem Gericht
oder einer anderen zuständigen Behörde getroffenen Ent-
scheidung;

h) bezeichnet der Ausdruck "Haupttat" jede Straftat,
durch die Erträge erlangt wurden, die Gegenstand einer Straf-
tat im Sinne des Artikels 23 werden können;

i) bezeichnet der Ausdruck "kontrollierte Lieferung"
die Methode, aufgrund deren unerlaubte oder verdächtige
Sendungen mit Wissen und unter der Aufsicht der zuständi-
gen Behörden aus dem Hoheitsgebiet eines oder mehrerer
Staaten verbracht, durch dasselbe durchgeführt oder in dassel-
be verbracht werden dürfen mit dem Ziel, eine Straftat zu un-
tersuchen und Personen zu ermitteln, die an der Begehung der
Straftat beteiligt sind.

Artikel 3
Geltungsbereich

1. Dieses Übereinkommen findet nach Maßgabe seiner
Bestimmungen Anwendung auf die Verhütung, Untersu-
chung und strafrechtliche Verfolgung von Korruption sowie
auf das Einfrieren, die Beschlagnahme, die Einziehung und
die Rückgabe der Erträge aus Straftaten, die in Übereinstim-
mung mit diesem Übereinkommen umschrieben sind. 

2. Es ist für die Zwecke der Durchführung dieses Über-
einkommens, soweit darin nichts anderes bestimmt ist, nicht
erforderlich, dass die darin aufgeführten Straftaten im Ergeb-
nis zum Verlust oder zur Schädigung staatlicher Vermögens-
gegenstände führen.

Artikel 4
Schutz der Souveränität

1. Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen nach
diesem Übereinkommen in einer Weise, die mit den Grund-
sätzen der souveränen Gleichheit und territorialen Unver-

sehrtheit der Staaten sowie der Nichteinmischung in die inne-
ren Angelegenheiten anderer Staaten vereinbar ist. 

2. Dieses Übereinkommen berechtigt einen Vertragsstaat
nicht, im Hoheitsgebiet eines anderen Staates Zuständigkeiten
und Aufgaben wahrzunehmen, die nach dem innerstaatlichen
Recht dieses anderen Staates ausschließlich dessen Behörden
vorbehalten sind. 

Kapitel II
Vorbeugende Maßnahmen

Artikel 5
Vorbeugende politische Konzepte und Praktiken zur Korrup-
tionsbekämpfung

1. Jeder Vertragsstaat entwickelt in Übereinstimmung mit
den wesentlichen Grundsätzen seiner Rechtsordnung wirksa-
me und abgestimmte politische Konzepte zur Korruptionsbe-
kämpfung und setzt sie um beziehungsweise wendet sie wei-
terhin an; diese Konzepte fördern die Beteiligung der Gesell-
schaft und spiegeln die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit,
der ordnungsgemäßen Verwaltung öffentlicher Angelegen-
heiten und öffentlicher Vermögensgegenstände, der Integri-
tät, Transparenz und Rechenschaftspflicht wider.

2. Jeder Vertragsstaat ist bestrebt, wirksame Praktiken zur
Korruptionsverhütung einzuführen und zu fördern. 

3. Jeder Vertragsstaat ist bestrebt, einschlägige Rechtsinstru-
mente und Verwaltungsmaßnahmen in regelmäßigen Abstän-
den auf ihre Zweckdienlichkeit zur Verhütung und Bekämp-
fung der Korruption zu überprüfen.

4. Die Vertragsstaaten arbeiten soweit angemessen und in
Übereinstimmung mit den wesentlichen Grundsätzen ihrer
Rechtsordnung untereinander und mit einschlägigen interna-
tionalen und regionalen Organisationen bei der Förderung
und Entwicklung der in diesem Artikel genannten Maßnah-
men zusammen. Diese Zusammenarbeit kann die Beteiligung
an internationalen Programmen und Projekten zur Korrup-
tionsverhütung einschließen.

Artikel 6
Stelle oder Stellen für Korruptionsverhütung

1. Jeder Vertragsstaat stellt in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seiner Rechtsordnung sicher, dass es
je nach Bedarf eine Stelle beziehungsweise mehrere Stellen
gibt, die Korruptionsverhütung betreibt/en, indem sie zum
Beispiel

a) die in Artikel 5 genannten politischen Konzepte um-
setzt/en und gegebenenfalls ihre Umsetzung beaufsichtigt/en
und abstimmt/en;

b) die Erkenntnisse über Korruptionsverhütung erwei-
tert/n und verbreitet/n.

2. Jeder Vertragsstaat gewährt der/den in Absatz 1 genann-
ten Stelle(n) in Übereinstimmung mit den wesentlichen
Grundsätzen seiner Rechtsordnung die erforderliche Unab-
hängigkeit, damit sie ihre Aufgaben wirksam und ohne unge-
bührende Beeinflussung wahrnehmen kann/können. Für die
erforderlichen Sachmittel und Fachkräfte sowie die Ausbil-
dung, die diese Fachkräfte gegebenenfalls benötigen, um ihre
Aufgaben wahrzunehmen, soll gesorgt werden.
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3. Jeder Vertragsstaat teilt dem Generalsekretär der Verein-
ten Nationen Name(n) und Anschrift(en) der Behörde(n) mit,
die andere Vertragsstaaten bei der Entwicklung und Durch-
führung besonderer Maßnahmen zur Korruptionsverhütung
unterstützen kann/können.

Artikel 7
Öffentlicher Sektor

1. Jeder Vertragsstaat ist soweit angemessen und in Überein-
stimmung mit den wesentlichen Grundsätzen seiner Rechts-
ordnung bestrebt, für die Anwerbung, Einstellung, Beschäfti-
gung, Beförderung und Pensionierung von Beamten und ge-
gebenenfalls anderen nicht gewählten Amtsträgern Regelun-
gen zu beschließen, beizubehalten und in der Wirkung zu ver-
stärken, die

a) auf den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit und
Transparenz sowie auf objektiven Kriterien wie Leistung, Ge-
rechtigkeit und Eignung beruhen;

b) geeignete Verfahren für die Auswahl und Ausbil-
dung von Personen für als besonders korruptionsgefährdet er-
achtete öffentliche Ämter und gegebenenfalls den turnusmä-
ßigen Wechsel solcher Personen in andere Ämter umfassen;

c) unter Berücksichtigung des Standes der wirtschaftli-
chen Entwicklung des Vertragsstaats eine angemessene Ver-
gütung und eine gerechte Gehaltsordnung fördern;

d) Aus- und Fortbildungsprogramme fördern, damit
diese Beamten und anderen Amtsträger den Erfordernissen ei-
ner korrekten, den Begriffen der guten Sitte entsprechenden
und ordnungsgemäßen Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben
gerecht werden können, und die geeignete fachbezogene Fort-
bildungsmaßnahmen für sie vorsehen, damit sie die mit der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben verbundene Korruptionsge-
fährdung besser erkennen können. Bei solchen Programmen
kann auf Verhaltenskodizes oder Verhaltensnormen in geeig-
neten Bereichen Bezug genommen werden.

2. Jeder Vertragsstaat zieht ferner in Erwägung, im Einklang
mit den Zielen dieses Übereinkommens und in Übereinstim-
mung mit den wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatli-
chen Rechts geeignete gesetzgeberische und verwaltungs-
rechtliche Maßnahmen zu treffen, um Kriterien für die Kandi-
datur für ein öffentliches Amt und die Wahl in ein solches
vorzuschreiben.

3. Jeder Vertragsstaat zieht ferner in Erwägung, im Einklang
mit den Zielen dieses Übereinkommens und in Übereinstim-
mung mit den wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatli-
chen Rechts geeignete gesetzgeberische und verwaltungs-
rechtliche Maßnahmen zu treffen, um die Finanzierung von
Kandidaturen für ein öffentliches Wahlamt und gegebenen-
falls die Finanzierung politischer Parteien transparenter zu
machen.

4. Jeder Vertragsstaat ist in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts be-
strebt, Regelungen zu beschließen, beizubehalten und in ihrer
Wirkung zu verstärken, welche die Transparenz fördern und
Interessenkonflikten vorbeugen.

Artikel 8
Verhaltenskodizes für Amtsträger
1. Mit dem Ziel der Korruptionsbekämpfung fördert jeder
Vertragsstaat in Übereinstimmung mit den wesentlichen
Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts unter anderem die
Integrität, Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit in den Reihen
seiner Amtsträger.

2. Jeder Vertragsstaat ist insbesondere bestrebt, innerhalb
seiner eigenen Institutionen und in seiner Rechtsordnung Ver-
haltenskodizes oder Verhaltensnormen für die korrekte, den
Begriffen der guten Sitte entsprechende und ordnungsgemäße
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben anzuwenden. 

3. Bei der Anwendung dieses Artikels beachtet jeder Ver-
tragsstaat soweit angemessen und in Übereinstimmung mit
den wesentlichen Grundsätzen seiner Rechtsordnung die ein-
schlägigen Initiativen regionaler, interregionaler und multila-
teraler Organisationen wie zum Beispiel den Internationalen
Verhaltenskodex für Amtsträger, der in der Anlage zu Reso-
lution 51/59 der Generalversammlung vom 12. Dezember
1996 enthalten ist.

4. Jeder Vertragsstaat erwägt ferner, in Übereinstimmung
mit den wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen
Rechts Maßnahmen zu treffen und Regelungen vorzusehen,
die es Amtsträgern erleichtern, den zuständigen Behörden
Korruptionshandlungen zu melden, wenn ihnen solche Hand-
lungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bekannt wer-
den.

5. Jeder Vertragsstaat ist bestrebt, soweit angemessen und in
Übereinstimmung mit den wesentlichen Grundsätzen seines
innerstaatlichen Rechts Maßnahmen zu treffen und Regelun-
gen vorzusehen, nach denen Amtsträger den zuständigen Be-
hörden gegenüber Erklärungen abzugeben haben, und zwar
unter anderem über Nebentätigkeiten, Beschäftigungsverhält-
nisse, Kapitalanlagen, Vermögenswerte und erhebliche Ge-
schenke oder Vergünstigungen, die in Bezug auf ihre Aufga-
ben als Amtsträger zu einem Interessenkonflikt führen kön-
nen.

6. Jeder Vertragsstaat erwägt, in Übereinstimmung mit den
wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts Dis-
ziplinarmaßnahmen oder andere Maßnahmen gegen Amtsträ-
ger zu ergreifen, die gegen die nach diesem Artikel vorgese-
henen Kodizes oder Normen verstoßen.

Artikel 9
Öffentliches Vergabewesen und Verwaltung der öffentlichen 
Finanzen
1. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seiner Rechtsordnung die erforderli-
chen Maßnahmen, um geeignete Vergabesysteme einzurich-
ten, die auf Transparenz, Wettbewerb und objektiven Ent-
scheidungskriterien beruhen und wirksam unter anderem bei
der Verhütung von Korruption sind. Diese Systeme, die bei
ihrer Anwendung angemessene Schwellenwerte berücksichti-
gen können, behandeln unter anderem

a) die öffentliche Bekanntmachung von Informationen
über Vergabeverfahren und Aufträge, einschließlich Informa-
tionen über Ausschreibungen und sachdienliche Informatio-
9
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nen über die Auftragsvergabe, wobei möglichen Bietern eine
ausreichende Frist zur Erstellung und Abgabe ihrer Angebote
eingeräumt wird;

b) die vorherige Festlegung der Teilnahmebedingun-
gen, einschließlich Auswahl- und Vergabekriterien sowie
Ausschreibungsregeln und deren Veröffentlichung;

c) die Verwendung objektiver und vorab festgelegter
Entscheidungskriterien für die Vergabe von öffentlichen Auf-
trägen, um die spätere Überprüfung der korrekten Anwen-
dung der Regeln oder Verfahren zu erleichtern;

d) ein wirksames System der innerstaatlichen Überprü-
fung einschließlich eines wirksamen Rechtsmittelsystems,
um die Beschreitung des Rechtswegs für den Fall sicherzu-
stellen, dass die nach diesem Absatz vorgesehenen Regeln
oder Verfahren nicht eingehalten werden;

e) gegebenenfalls Maßnahmen zur Regelung von An-
gelegenheiten, die das für die Vergabe verantwortliche Perso-
nal betreffen, wie zum Beispiel die Forderung der Bekanntga-
be des Interesses an bestimmten öffentlichen Aufträgen, Aus-
wahlverfahren und Ausbildungsanforderungen.

2. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seiner Rechtsordnung geeignete Maß-
nahmen, um die Transparenz und Rechenschaftspflicht bei
der Verwaltung der öffentlichen Finanzen zu fördern. Solche
Maßnahmen umfassen unter anderem

a) Verfahren zur Verabschiedung des nationalen Haus-
haltsplans;

b) die zeitnahe Berichterstattung über Einnahmen und
Ausgaben;

c) ein System von Grundsätzen der Rechnungslegung
und -prüfung und der damit verbundenen Aufsicht;

d) wirksame und leistungsfähige Systeme des Risiko-
managements und der internen Kontrolle und

e) gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen, wenn die in die-
sem Absatz umschriebenen Erfordernisse nicht erfüllt wer-
den.

3. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts die er-
forderlichen zivil- und verwaltungsrechtlichen Maßnahmen,
um die Unverfälschtheit von Buchführungsunterlagen, Auf-
zeichnungen, Jahresabschlüssen oder anderen mit öffentli-
chen Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang stehen-
den Unterlagen zu erhalten und die Fälschung solcher Unter-
lagen zu verhindern.

Artikel 10
Öffentliche Berichterstattung

Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit der Korrup-
tionsbekämpfung trifft jeder Vertragsstaat in Übereinstim-
mung mit den wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatli-
chen Rechts die erforderlichen Maßnahmen, um in seiner öf-
fentlichen Verwaltung, gegebenenfalls auch im Hinblick auf
deren Organisation, Arbeitsweise und Entscheidungsprozes-
se, die Transparenz zu fördern. Solche Maßnahmen können
unter anderem Folgendes umfassen:

a) die Annahme von Verfahren oder Regelungen, nach
denen Mitglieder der Öffentlichkeit gegebenenfalls über Or-
ganisation, Arbeitsweise und Entscheidungsprozesse ihrer öf-
fentlichen Verwaltung sowie unter gebührender Beachtung
des Schutzes der Privatsphäre und personenbezogener Daten
auch über Entscheidungen und Rechtsakte, die Mitglieder der
Öffentlichkeit betreffen, Auskunft erhalten können;

b) gegebenenfalls Vereinfachung von Verwaltungsver-
fahren, um den Zugang der Öffentlichkeit zu den zuständigen
Entscheidungsträgern zu erleichtern, und

c) die Veröffentlichung von Informationen; hierzu kön-
nen auch regelmäßige Berichte über die Korruptionsgefahren
in seiner öffentlichen Verwaltung gehören.

Artikel 11
Maßnahmen in Bezug auf Richter und Staatsanwaltschaften

1. Im Hinblick auf die Unabhängigkeit der Richter und ihre
entscheidende Rolle bei der Korruptionsbekämpfung trifft je-
der Vertragsstaat in Übereinstimmung mit den wesentlichen
Grundsätzen seiner Rechtsordnung und unbeschadet der rich-
terlichen Unabhängigkeit Maßnahmen, um in der Richter-
schaft die Integrität zu stärken und Gelegenheiten zur Korrup-
tion auszuschließen. Solche Maßnahmen können Vorschrif-
ten über das Verhalten von Richtern umfassen.

2. In den Vertragsstaaten, in denen die Staatsanwaltschaften
nicht Teil der Richterschaft, aber in einer den Richtern ähnli-
chen Weise unabhängig sind, können bei den Staatsanwalt-
schaften Maßnahmen eingeführt und angewendet werden, die
dasselbe bewirken wie die nach Absatz 1 getroffenen Maß-
nahmen.

Artikel 12
Privater Sektor

1. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts Maß-
nahmen, um Korruption, die den privaten Sektor berührt, zu
verhüten, die Grundsätze der Rechnungslegung und -prüfung
im privaten Sektor zu verschärfen und gegebenenfalls für den
Fall, dass diesen Maßnahmen nicht entsprochen wird, wirksa-
me, verhältnismäßige und abschreckende zivil-, verwaltungs-
oder strafrechtliche Sanktionen vorzusehen.

2. Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele können unter an-
derem darin bestehen,

a) die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbe-
hörden und einschlägigen privaten Stellen zu fördern;

b) die Entwicklung von Normen und Verfahren zum
Schutz der Integrität einschlägiger privater Rechtsträger zu
fördern; dazu gehören Verhaltenskodizes für die korrekte, den
Begriffen der guten Sitte entsprechende und ordnungsgemäße
Durchführung der Tätigkeiten von Unternehmen und aller
einschlägigen Berufsgruppen und die Vorbeugung von Inter-
essenkonflikten sowie für die Förderung guter Geschäftsprak-
tiken der Unternehmen untereinander und in den Vertragsver-
hältnissen zwischen Unternehmen und Staat;

c) die Transparenz zwischen privaten Rechtsträgern zu
fördern, gegebenenfalls auch durch Maßnahmen betreffend
10
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die Identität juristischer und natürlicher Personen, die an der
Gründung und Leitung von Gesellschaften beteiligt sind;

d) den Missbrauch von Verfahren zur Regulierung pri-
vater Rechtsträger zu verhindern, einschließlich Verfahren
betreffend Subventionen und Genehmigungen, die von Be-
hörden für kommerzielle Tätigkeiten gewährt beziehungswei-
se erteilt werden;

e) Interessenkonflikten dadurch vorzubeugen, dass die
beruflichen Tätigkeiten ehemaliger Amtsträger oder die Be-
schäftigung von Amtsträgern durch den privaten Sektor im
Anschluss an deren Ausscheiden aus dem Amt oder Eintritt in
den Ruhestand in Fällen, in denen dies angebracht ist, und für
einen angemessenen Zeitraum beschränkt werden, wenn diese
Tätigkeiten oder diese Beschäftigung mit den Aufgaben, die
diese Amtsträger in ihrer Amtszeit wahrgenommen oder über-
wacht haben, in unmittelbarem Zusammenhang stehen; 

f) sicherzustellen, dass es in privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen unter Berücksichtigung ihrer Struktur und Größe
hinreichende Kontrollen durch die Innenrevision gibt, die da-
zu beitragen, Korruptionshandlungen zu verhüten und aufzu-
decken, und dass die Konten und vorgeschriebenen Jahresab-
schlüsse dieser privatwirtschaftlichen Unternehmen geeigne-
ten Rechnungsprüfungs- und Bestätigungsverfahren unterlie-
gen.

3. Zur Verhütung von Korruption trifft jeder Vertragsstaat in
Übereinstimmung mit seinen innerstaatlichen Gesetzen und
sonstigen Vorschriften in Bezug auf die Führung von Büchern
und Aufzeichnungen, die Offenlegung von Jahresabschlüssen
und die Grundsätze der Rechnungslegung und -prüfung die
erforderlichen Maßnahmen, um die folgenden Handlungen,
wenn sie zur Begehung einer in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen umschriebenen Straftat vorgenommen wer-
den, zu verbieten: 

a) die Einrichtung von Konten, die in den Büchern
nicht erscheinen;

b) die Tätigung von Geschäften, die in den Büchern
nicht oder nur mit unzureichenden Angaben erscheinen;

c) die Verbuchung nicht existenter Aufwendungen;

d) die Verbuchung von Verbindlichkeiten mit falschen
Angaben zu ihren Gründen;

e) die Benutzung falscher Belege und

f) die vorsätzliche Vernichtung von Buchungsbelegen
vor Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Frist.

4. Jeder Vertragsstaat verbietet die steuerliche Abzugsfähig-
keit von Ausgaben, die Bestechungsgelder darstellen, da letz-
tere ein Tatbestandsmerkmal der in Übereinstimmung mit den
Artikeln 15 und 16 umschriebenen Straftaten sind, sowie ge-
gebenenfalls von anderen Ausgaben, die bei der Förderung
korrupten Verhaltens entstanden sind.

Artikel 13
Beteiligung der Gesellschaft
1. Jeder Vertragsstaat trifft im Rahmen seiner Möglichkeiten
und in Übereinstimmung mit den wesentlichen Grundsätzen
seines innerstaatlichen Rechts geeignete Maßnahmen, um die

aktive Beteiligung von Personen und Gruppen, die nicht dem
öffentlichen Sektor angehören, wie zum Beispiel der Zivilge-
sellschaft, nichtstaatlicher Organisationen und Basisorganisa-
tionen, an der Verhütung und Bekämpfung von Korruption zu
fördern und die Öffentlichkeit für das Vorhandensein, die Ur-
sachen und die Schwere der Korruption sowie für die Gefahr,
die sie darstellt, zu sensibilisieren. Diese Beteiligung soll ge-
stärkt werden, indem zum Beispiel

a) Entscheidungsprozesse transparenter gemacht wer-
den und die Öffentlichkeit verstärkt daran beteiligt wird;

b) sichergestellt wird, dass die Öffentlichkeit tatsächli-
chen Zugang zu Informationen hat;

c) Öffentlichkeitsarbeit geleistet wird, die dazu bei-
trägt, dass Korruption nicht toleriert wird, und öffentliche
Aufklärungsprogramme auch im Rahmen der Lehrpläne an
Schulen und Universitäten durchgeführt werden;

d) die Freiheit zur Einholung, Entgegennahme, Veröf-
fentlichung und Verbreitung von Informationen über Korrup-
tion geachtet, gefördert und geschützt wird. Diese Freiheit
darf bestimmten Einschränkungen unterworfen sein, jedoch
nur, soweit sie gesetzlich vorgesehen sind und notwendig
sind, 

i) um die Rechte oder den guten Ruf anderer zu wah-
ren;

ii) um die nationale Sicherheit oder öffentliche Ord-
nung oder die öffentliche Gesundheit oder Moral zu schüt-
zen.

2. Jeder Vertragsstaat trifft geeignete Maßnahmen, um si-
cherzustellen, dass die in diesem Übereinkommen genannten
zuständigen Stellen zur Korruptionsbekämpfung der Öffent-
lichkeit bekannt sind, und ermöglicht den Zugang zu diesen
Stellen, damit gegebenenfalls Vorfälle, die als eine in Über-
einstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebene
Straftat angesehen werden können, – auch anonym – gemel-
det werden können.

Artikel 14
Maßnahmen zur Verhütung der Geldwäsche
1. Jeder Vertragsstaat

a) schafft für Banken, Finanzinstitutionen des Nicht-
bankensektors einschließlich natürlicher oder juristischer Per-
sonen, die formelle oder informelle Dienstleistungen zur
Geld- oder Wertübermittlung erbringen, sowie nach Bedarf
und im Rahmen seiner Zuständigkeit für andere besonders
geldwäschegefährdete Einrichtungen ein umfassendes inner-
staatliches Regulierungs- und Aufsichtssystem, um von allen
Formen der Geldwäsche abzuschrecken und sie aufzudecken,
wobei in diesem System besonderes Gewicht auf die Erfor-
dernisse der Identifizierung der Kundinnen und Kunden und
gegebenenfalls der wirtschaftlichen Eigentümer, der Führung
der Unterlagen und der Meldung verdächtiger Transaktionen
gelegt wird; 

b) stellt unbeschadet des Artikels 46 sicher, dass die mit
der Bekämpfung der Geldwäsche befassten Verwaltungs-,
Regulierungs-, Strafverfolgungs- und sonstigen Behörden
(einschließlich, wenn im innerstaatlichen Recht vorgesehen,
der Gerichte) in der Lage sind, unter den in seinem innerstaat-
11
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lichen Recht festgelegten Bedingungen auf nationaler und in-
ternationaler Ebene zusammenzuarbeiten und Informationen
auszutauschen, und erwägt zu diesem Zweck die Einrichtung
eines Finanznachrichtendienstes, der als nationales Zentrum
für die Sammlung, Analyse und Verbreitung von Informatio-
nen über mögliche Geldwäschetätigkeiten dient.

2. Die Vertragsstaaten erwägen die Ergreifung praktisch
durchführbarer Maßnahmen zur Aufdeckung und Überwa-
chung grenzüberschreitender Bewegungen von Bargeld und
in Betracht kommenden begebbaren Wertpapieren unter Ein-
haltung von Sicherheitsvorkehrungen, welche die ordnungs-
gemäße Verwendung der Informationen gewährleisten, und
ohne jede Behinderung rechtmäßiger Kapitalbewegungen.
Unter anderem können Einzelpersonen und Unternehmen
verpflichtet werden, grenzüberschreitende Transfers erhebli-
cher Mengen von Bargeld und in Betracht kommenden be-
gebbaren Wertpapieren zu melden. 

3. Die Vertragsstaaten erwägen die Ergreifung geeigneter
und praktisch durchführbarer Maßnahmen, um Finanzinstitu-
tionen einschließlich Geldüberweisungsinstitute zu verpflich-
ten,

a) in Formularen für die elektronische Geldüberwei-
sung und diesbezüglichen Mitteilungen genaue und aussage-
kräftige Angaben über den Sender einzutragen;

b) diese Angaben über die gesamte Zahlungskette bei-
zubehalten und

c) Geldüberweisungen, die keine vollständigen Anga-
ben über den Sender enthalten, verstärkt zu überprüfen.

4. Die Vertragsstaaten werden aufgefordert, sich bei der
Schaffung eines innerstaatlichen Regulierungs- und Auf-
sichtssystems nach diesem Artikel unbeschadet aller anderen
Artikel dieses Übereinkommens von den diesbezüglichen In-
itiativen der regionalen, interregionalen und multilateralen
Organisationen gegen die Geldwäsche leiten zu lassen.

5. Die Vertragsstaaten sind bestrebt, die globale, regionale,
subregionale und bilaterale Zusammenarbeit zwischen Ju-
stiz-, Strafverfolgungs- und Finanzregulierungsbehörden aus-
zubauen und zu fördern mit dem Ziel, die Geldwäsche zu be-
kämpfen.

Kapitel III
Kriminalisierung und Strafverfolgung

Artikel 15
Bestechung inländischer Amtsträger

Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen gesetzgeberi-
schen und sonstigen Maßnahmen, um folgende Handlungen,
wenn vorsätzlich begangen, als Straftaten zu umschreiben:

a) das Versprechen, das Angebot oder die Gewährung
eines ungerechtfertigten Vorteils unmittelbar oder mittelbar
an einen Amtsträger für diesen selbst oder für eine andere Per-
son oder Stelle als Gegenleistung dafür, dass er in Ausübung
seiner Dienstpflichten eine Handlung vornimmt oder unter-
lässt; 

b) die unmittelbare oder mittelbare Forderung oder An-
nahme eines ungerechtfertigten Vorteils durch einen Amtsträ-

ger für sich selbst oder für eine andere Person oder Stelle als
Gegenleistung dafür, dass er in Ausübung seiner Dienst-
pflichten eine Handlung vornimmt oder unterlässt. 

Artikel 16
Bestechung von ausländischen Amtsträgern und Amtsträgern 
internationaler Organisationen

1. Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen gesetzgeberi-
schen und sonstigen Maßnahmen, um folgende Handlungen,
wenn vorsätzlich begangen, als Straftat zu umschreiben: das
Versprechen, das Angebot oder die Gewährung eines unge-
rechtfertigten Vorteils unmittelbar oder mittelbar an einen
ausländischen Amtsträger oder einen Amtsträger einer inter-
nationalen Organisation für diesen selbst oder für eine andere
Person oder Stelle als Gegenleistung dafür, dass der Amtsträ-
ger in Ausübung seiner Dienstpflichten eine Handlung vor-
nimmt oder unterlässt, um im Zusammenhang mit Tätigkeiten
im internationalen Geschäftsverkehr einen Auftrag oder einen
sonstigen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen oder zu be-
halten.

2. Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, die erforderlichen
gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu treffen, um
folgende Handlungen, wenn vorsätzlich begangen, als Straftat
zu umschreiben: die unmittelbare oder mittelbare Forderung
oder Annahme eines ungerechtfertigten Vorteils durch einen
ausländischen Amtsträger oder einen Amtsträger einer inter-
nationalen Organisation für sich selbst oder für eine andere
Person oder Stelle als Gegenleistung dafür, dass der Amtsträ-
ger in Ausübung seiner Dienstpflichten eine Handlung vor-
nimmt oder unterlässt. 

Artikel 17
Unterschlagung, Veruntreuung oder sonstige unrechtmäßige 
Verwendung von Vermögensgegenständen durch einen Amts-
träger

Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen gesetzgeberi-
schen und sonstigen Maßnahmen, um folgende Handlungen,
wenn vorsätzlich begangen, als Straftat zu umschreiben: die
Unterschlagung, Veruntreuung oder sonstige unrechtmäßige
Verwendung von Vermögensgegenständen, öffentlichen oder
privaten Geldmitteln oder Sicherheiten oder anderen Wertge-
genständen, die dem Amtsträger aufgrund seiner Stellung an-
vertraut wurden, durch den Amtsträger zu seinen Gunsten
oder zu Gunsten einer anderen Person oder Stelle.

Artikel 18
Missbräuchliche Einflussnahme

Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, die erforderlichen
gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu treffen, um
folgende Handlungen, wenn vorsätzlich begangen, als Straftat
zu umschreiben: 

a) das Versprechen, das Angebot oder die Gewährung
eines ungerechtfertigten Vorteils unmittelbar oder mittelbar
an einen Amtsträger oder eine andere Person als Gegenlei-
stung dafür, dass der Amtsträger oder die Person von seinem
beziehungsweise ihrem tatsächlichen oder vermuteten Ein-
fluss missbräuchlichen Gebrauch macht, um von einer Ver-
waltung oder einer Behörde des Vertragsstaats einen unge-
12
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rechtfertigten Vorteil für den ursprünglichen Anstifter der
Handlung oder eine andere Person zu erlangen;

b) die unmittelbare oder mittelbare Forderung oder An-
nahme eines ungerechtfertigten Vorteils durch einen Amtsträ-
ger oder eine andere Person für sich selbst oder für eine ande-
re Person als Gegenleistung dafür, dass der Amtsträger oder
die Person von seinem beziehungsweise ihrem tatsächlichen
oder vermuteten Einfluss missbräuchlichen Gebrauch macht,
um von einer Verwaltung oder einer Behörde des Vertrags-
staats einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen.

Artikel 19
Missbräuchliche Wahrnehmung von Aufgaben

Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, die erforderlichen
gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu treffen, um
es, wenn vorsätzlich begangen, als Straftat zu umschreiben,
wenn ein Amtsträger seine Aufgaben oder seine Stellung
missbräuchlich wahrnimmt, das heißt, wenn er in Erfüllung
seiner Aufgaben unter Verstoß gegen Gesetze eine Handlung
vornimmt oder unterlässt, um für sich selbst oder für eine an-
dere Person oder Stelle einen ungerechtfertigten Vorteil zu er-
langen.

Artikel 20
Unerlaubte Bereicherung

Vorbehaltlich seiner Verfassung und der wesentlichen
Grundsätze seiner Rechtsordnung zieht jeder Vertragsstaat in
Erwägung, die erforderlichen gesetzgeberischen und sonsti-
gen Maßnahmen zu treffen, um die unerlaubte Bereicherung,
das heißt, eine erhebliche Zunahme des Vermögens eines
Amtsträgers, die er im Verhältnis zu seinen rechtmäßigen
Einkünften nicht plausibel erklären kann, wenn vorsätzlich
begangen, als Straftat zu umschreiben.

Artikel 21
Bestechung im privaten Sektor

Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, die erforderlichen
gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu treffen, um
folgende Handlungen, wenn sie im Rahmen wirtschaftlicher,
finanzieller oder kommerzieller Tätigkeiten vorsätzlich be-
gangen werden, als Straftaten zu umschreiben: 

a) das Versprechen, das Angebot oder die Gewährung
eines ungerechtfertigten Vorteils unmittelbar oder mittelbar
an eine Person, die einen privatrechtlichen Rechtsträger leitet
oder in irgendeiner Eigenschaft für einen solchen tätig ist, für
diese Person selbst oder für eine andere Person als Gegenlei-
stung dafür, dass sie unter Verletzung ihrer Pflichten eine
Handlung vornimmt oder unterlässt;

b) die unmittelbare oder mittelbare Forderung oder An-
nahme eines ungerechtfertigten Vorteils durch eine Person,
die einen privatrechtlichen Rechtsträger leitet oder in irgend-
einer Eigenschaft für einen solchen tätig ist, für sich selbst
oder für eine andere Person als Gegenleistung dafür, dass sie
unter Verletzung ihrer Pflichten eine Handlung vornimmt
oder unterlässt.

Artikel 22
Unterschlagung von Vermögensgegenständen im privaten
Sektor

Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, die erforderlichen
gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen zu treffen, um
es als Straftat zu umschreiben, wenn eine Person, die einen
privatrechtlichen Rechtsträger leitet oder in irgendeiner Ei-
genschaft für einen solchen tätig ist, Vermögensgegenstände,
private Geldmittel oder Sicherheiten oder andere Wertgegen-
stände unterschlägt, die ihr aufgrund ihrer Stellung anvertraut
wurden, wenn die Tat im Rahmen wirtschaftlicher, finanziel-
ler oder kommerzieller Tätigkeiten vorsätzlich begangen
wird.

Artikel 23
Waschen der Erträge aus Straftaten
1. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts die er-
forderlichen gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen,
um folgende Handlungen, wenn vorsätzlich begangen, als
Straftaten zu umschreiben:

a) i) das Umwandeln oder Übertragen von Vermö-
gensgegenständen in der Kenntnis, dass es sich um Erträ-
ge aus Straftaten handelt, zu dem Zweck, den unerlaubten
Ursprung der Vermögensgegenstände zu verbergen oder
zu verschleiern oder einer an der Begehung der Haupttat
beteiligten Person behilflich zu sein, sich den rechtlichen
Folgen ihres Handelns zu entziehen;

ii) das Verbergen oder Verschleiern der wahren Be-
schaffenheit, des Ursprungs, des Ortes oder der Bewegun-
gen von Vermögensgegenständen, der Verfügung darüber
oder des Eigentums oder der Rechte daran in der Kenntnis,
dass es sich um Erträge aus Straftaten handelt;

b) vorbehaltlich der Grundzüge seiner Rechtsordnung:

i) den Erwerb, den Besitz oder die Verwendung von
Vermögensgegenständen, wenn die betreffende Person
bei Erhalt weiß, dass es sich um Erträge aus Straftaten
handelt;

ii) die Teilnahme an einer in Übereinstimmung mit die-
sem Artikel umschriebenen Straftat sowie die Vereini-
gung, die Verabredung, den Versuch, die Beihilfe, die An-
stiftung, die Erleichterung und die Beratung in Bezug auf
die Begehung einer solchen Straftat.

2. Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 1 gilt Fol-
gendes:

a) Jeder Vertragsstaat ist bestrebt, Absatz 1 auf einen
möglichst breit gefächerten Katalog von Haupttaten anzu-
wenden;

b) jeder Vertragsstaat schließt in die Kategorie der
Haupttaten einen umfassenden Katalog von Straftaten ein, die
in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschrie-
ben sind; 
13
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c) für die Zwecke des Buchstabens b schließen Haupt-
taten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gerichtsbarkeit
des betreffenden Vertragsstaats begangene Straftaten ein. Au-
ßerhalb der Gerichtsbarkeit eines Vertragsstaats begangene
Straftaten stellen jedoch nur dann Haupttaten dar, wenn die
betreffende Handlung eine Straftat nach dem innerstaatlichen
Recht des Staates ist, in dem sie begangen wurde, und wenn
sie eine Straftat nach dem innerstaatlichen Recht des Ver-
tragsstaats, der diesen Artikel anwendet, wäre, wenn sie dort
begangen worden wäre;

d) jeder Vertragsstaat übermittelt dem Generalsekretär
der Vereinten Nationen Abschriften oder Beschreibungen sei-
ner Gesetze zur Durchführung dieses Artikels sowie jeder
späteren Änderung dieser Gesetze;

e) wenn die wesentlichen Grundsätze des innerstaatli-
chen Rechts eines Vertragsstaats dies verlangen, kann be-
stimmt werden, dass die in Absatz 1 aufgeführten Straftatbe-
stände nicht auf die Personen anwendbar sind, welche die
Haupttat begangen haben.

Artikel 24
Verheimlichung

Unbeschadet des Artikels 23 zieht jeder Vertragsstaat in
Erwägung, die erforderlichen gesetzgeberischen und sonsti-
gen Maßnahmen zu treffen, um die Verheimlichung oder die
andauernde Einbehaltung von Vermögensgegenständen,
wenn vorsätzlich begangen, nachdem ohne Beteiligung der
betreffenden Person eine der in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen umschriebenen Straftaten begangen wurde,
als Straftat zu umschreiben, wenn die betreffende Person
weiß, dass diese Vermögensgegenstände aus einer der in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebe-
nen Straftaten stammen.

Artikel 25
Behinderung der Justiz

Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen gesetzgeberi-
schen und sonstigen Maßnahmen, um folgende Handlungen,
wenn vorsätzlich begangen, als Straftat zu umschreiben:

a) die Anwendung von körperlicher Gewalt, Bedrohun-
gen oder Einschüchterung oder das Versprechen, Anbieten
oder Gewähren eines ungerechtfertigten Vorteils, um in ei-
nem Verfahren im Zusammenhang mit der Begehung von
Straftaten, die in Übereinstimmung mit diesem Übereinkom-
men umschrieben sind, eine Falschaussage herbeizuführen
oder eine Aussage oder die Vorlage von Beweismaterial zu
verhindern;

b) die Anwendung von körperlicher Gewalt, Bedrohun-
gen oder Einschüchterung, um im Zusammenhang mit der Be-
gehung von in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
umschriebenen Straftaten einen Justiz- oder Polizeibeamten
an der Ausübung seiner Dienstpflichten zu hindern. Das
Recht der Vertragsstaaten, Rechtsvorschriften zu haben, die
andere Kategorien von Angehörigen des öffentlichen Dien-
stes schützen, bleibt von dieser Bestimmung unberührt. 

Artikel 26
Verantwortlichkeit juristischer Personen
1. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit seinen
Rechtsgrundsätzen die erforderlichen Maßnahmen, um die
Verantwortlichkeit juristischer Personen für die Teilnahme an
den in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen um-
schriebenen Straftaten zu begründen. 

2. Vorbehaltlich der Rechtsgrundsätze des Vertragsstaats
kann die Verantwortlichkeit juristischer Personen strafrechtli-
cher, zivilrechtlicher oder verwaltungsrechtlicher Art sein. 

3. Diese Verantwortlichkeit berührt nicht die strafrechtliche
Verantwortlichkeit der natürlichen Personen, welche die
Straftaten begangen haben. 

4. Jeder Vertragsstaat stellt insbesondere sicher, dass juristi-
sche Personen, die nach diesem Artikel zur Verantwortung
gezogen werden, wirksamen, angemessenen und abschrek-
kenden strafrechtlichen oder nichtstrafrechtlichen Sanktio-
nen, einschließlich Geldsanktionen, unterliegen. 

Artikel 27
Teilnahme und Versuch
1. Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen gesetzgeberi-
schen und sonstigen Maßnahmen, um die Teilnahme an einer
in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschrie-
benen Straftat in jedweder Eigenschaft, zum Beispiel als Mit-
täter, Gehilfe oder Anstifter, in Übereinstimmung mit seinem
innerstaatlichen Recht als Straftat zu umschreiben.

2. Jeder Vertragsstaat kann die erforderlichen gesetzgeberi-
schen und sonstigen Maßnahmen treffen, um den Versuch der
Begehung einer in Übereinstimmung mit diesem Überein-
kommen umschriebenen Straftat in Übereinstimmung mit sei-
nem innerstaatlichen Recht als Straftat zu umschreiben.

3. Jeder Vertragsstaat kann die erforderlichen gesetzgeberi-
schen und sonstigen Maßnahmen treffen, um die Vorberei-
tung einer in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
umschriebenen Straftat in Übereinstimmung mit seinem in-
nerstaatlichen Recht als Straftat zu umschreiben.

Artikel 28
Kenntnis, Vorsatz und Zweck als Tatbestandsmerkmale einer 
Straftat

Auf Kenntnis, Vorsatz oder Zweck als Tatbestandsmerk-
mal einer in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
umschriebenen Straftat kann aus objektiven tatsächlichen
Umständen geschlossen werden.

Artikel 29
Verjährung

Jeder Vertragsstaat bestimmt, wenn er dies für angemes-
sen hält, in seinem innerstaatlichen Recht eine lange Verjäh-
rungsfrist für die Einleitung von Verfahren wegen einer in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebe-
nen Straftat und sieht die Verlängerung der Verjährungsfrist
oder die Hemmung der Verjährung für den Fall vor, dass die
verdächtige Person sich der Rechtspflege entzogen hat.
14



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
Artikel 30
Strafverfolgung, Aburteilung und Sanktionen
1. Jeder Vertragsstaat bedroht die Begehung einer in Über-
einstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebenen
Straftat mit Sanktionen, die der Schwere der Straftat Rech-
nung tragen.

2. Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen,
um in Übereinstimmung mit seiner Rechtsordnung und seinen
Verfassungsgrundsätzen zwischen Befreiungen und Vorrech-
ten vor Gericht, die seinen Amtsträgern für die Wahrnehmung
ihrer Aufgaben gewährt werden, und der Möglichkeit, in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebene
Straftaten erforderlichenfalls wirksam zu untersuchen, zu ver-
folgen und gerichtlich darüber zu entscheiden, einen ange-
messenen Ausgleich herzustellen oder zu wahren.

3. Jeder Vertragsstaat ist bestrebt, sicherzustellen, dass eine
nach seinem innerstaatlichen Recht bestehende Ermessens-
freiheit hinsichtlich der Strafverfolgung von Personen wegen
in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschrie-
bener Straftaten so ausgeübt wird, dass die Maßnahmen der
Strafrechtspflege in Bezug auf diese Straftaten größtmögliche
Wirksamkeit erlangen, wobei der Notwendigkeit der Ab-
schreckung von diesen Straftaten gebührend Rechnung zu tra-
gen ist. 

4. Im Fall der in Übereinstimmung mit diesem Übereinkom-
men umschriebenen Straftaten trifft jeder Vertragsstaat geeig-
nete Maßnahmen im Einklang mit seinem innerstaatlichen
Recht und unter gebührender Berücksichtigung der Rechte
der Verteidigung, um möglichst zu gewährleisten, dass die
Auflagen, die im Zusammenhang mit Entscheidungen über
die Haftentlassung während eines laufenden Straf- oder
Rechtsmittelverfahrens verhängt werden, die Notwendigkeit
berücksichtigen, die Anwesenheit des Beschuldigten im wei-
teren Strafverfahren sicherzustellen.

5. Jeder Vertragsstaat berücksichtigt die Schwere der betref-
fenden Straftaten, wenn er die Möglichkeit der vorzeitigen
oder bedingten Entlassung von Personen, die wegen solcher
Straftaten verurteilt worden sind, in Erwägung zieht.

6. Soweit dies mit den wesentlichen Grundsätzen seiner
Rechtsordnung vereinbar ist, erwägt jeder Vertragsstaat die
Einrichtung von Verfahren, nach denen ein Amtsträger, der
einer in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen um-
schriebenen Straftat beschuldigt wird, unter Achtung des
Grundsatzes der Unschuldsvermutung gegebenenfalls durch
die zuständige Behörde aus dem Dienst entfernt, suspendiert
oder versetzt werden kann.

7. Wenn die Schwere der Straftat dies rechtfertigt, erwägt je-
der Vertragsstaat, soweit dies mit den wesentlichen Grundsät-
zen seiner Rechtsordnung vereinbar ist, die Einrichtung von
Verfahren, um Personen, die wegen in Übereinstimmung mit
diesem Übereinkommen umschriebener Straftaten verurteilt
worden sind, durch Gerichtsbeschluss oder andere geeignete
Mittel für einen nach seinem innerstaatlichen Recht bestimm-
ten Zeitraum von folgenden Tätigkeiten auszuschließen:

a) von der Ausübung eines öffentlichen Amtes und

b) von der Ausübung eines Amtes in einem ganz oder
teilweise staatseigenen Unternehmen.

8. Absatz 1 lässt die Ausübung der Disziplinargewalt der zu-
ständigen Behörden gegenüber Beamten unberührt. 

9. Dieses Übereinkommen berührt nicht den Grundsatz, dass
die Beschreibung der in Übereinstimmung mit diesem Über-
einkommen umschriebenen Straftaten und der anwendbaren
Gründe, die eine Strafbarkeit ausschließen, oder sonstiger die
Rechtmäßigkeit einer Handlung bestimmender Rechtsgrund-
sätze dem innerstaatlichen Recht eines Vertragsstaats vorbe-
halten ist und dass diese Straftaten nach diesem Recht verfolgt
und bestraft werden. 

10. Die Vertragsstaaten bemühen sich, die Wiedereingliede-
rung von Personen, die wegen in Übereinstimmung mit die-
sem Übereinkommen umschriebener Straftaten verurteilt
wurden, in die Gesellschaft zu fördern. 

Artikel 31
Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung
1. Jeder Vertragsstaat trifft im größtmöglichen Umfang, den
seine innerstaatliche Rechtsordnung zulässt, die erforderli-
chen Maßnahmen, um die Einziehung

a) der Erträge aus Straftaten, die in Übereinstimmung
mit diesem Übereinkommen umschrieben sind, oder von Ver-
mögensgegenständen, deren Wert demjenigen solcher Erträge
entspricht;

b) von Vermögensgegenständen, Geräten oder anderen
Tatwerkzeugen, die zur Begehung von in Übereinstimmung
mit diesem Übereinkommen umschriebenen Straftaten ver-
wendet wurden oder bestimmt waren, 

zu ermöglichen.

2. Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen,
um die Ermittlung, das Einfrieren oder die Beschlagnahme
der in Absatz 1 genannten Gegenstände zu ermöglichen, da-
mit sie letztlich eingezogen werden können. 

3. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit seinem
innerstaatlichen Recht die erforderlichen gesetzgeberischen
und sonstigen Maßnahmen, um die Verwaltung von eingefro-
renen, beschlagnahmten oder eingezogenen Vermögensge-
genständen im Sinne der Absätze 1 und 2 durch die zuständi-
gen Behörden zu regeln.

4. Sind diese Erträge aus Straftaten zum Teil oder ganz in an-
dere Vermögensgegenstände umgeformt oder umgewandelt
worden, so unterliegen anstelle der Erträge diese Vermögens-
gegenstände den in diesem Artikel genannten Maßnahmen.

5. Sind diese Erträge aus Straftaten mit aus rechtmäßigen
Quellen erworbenen Vermögensgegenständen vermischt
worden, so unterliegen diese Vermögensgegenstände unbe-
schadet der Befugnisse in Bezug auf Einfrieren oder Be-
schlagnahme bis zur Höhe des Schätzwerts der Erträge, die
vermischt worden sind, der Einziehung. 
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6. Einkommen oder andere Gewinne, die aus diesen Erträ-
gen aus Straftaten, aus Vermögensgegenständen, in die diese
Erträge aus Straftaten umgeformt oder umgewandelt worden
sind, oder aus Vermögensgegenständen, mit denen diese Er-
träge aus Straftaten vermischt worden sind, stammen, unter-
liegen in der gleichen Weise und im gleichen Umfang wie die
Erträge aus Straftaten den in diesem Artikel genannten Maß-
nahmen.

7. Für die Zwecke dieses Artikels und des Artikels 55 erteilt
jeder Vertragsstaat seinen Gerichten oder anderen zuständi-
gen Behörden die Befugnis, anzuordnen, dass Bank-, Finanz-
oder Geschäftsunterlagen zur Verfügung gestellt oder be-
schlagnahmt werden. Ein Vertragsstaat darf es nicht unter Be-
rufung auf das Bankgeheimnis ablehnen, diesen Bestimmun-
gen Geltung zu verschaffen.

8. Die Vertragsstaaten können die Möglichkeit erwägen, zu
verlangen, dass ein Täter den rechtmäßigen Ursprung dieser
mutmaßlichen Erträge aus Straftaten oder anderer einziehba-
rer Vermögensgegenstände nachweist, soweit dies mit den
wesentlichen Grundsätzen ihres innerstaatlichen Rechts und
der Art der Gerichts- und anderen Verfahren vereinbar ist. 

9. Dieser Artikel darf nicht so ausgelegt werden, dass er die
Rechte gutgläubiger Dritter beeinträchtigt.

10. Dieser Artikel lässt den Grundsatz unberührt, dass die dar-
in bezeichneten Maßnahmen in Übereinstimmung mit dem in-
nerstaatlichen Recht eines Vertragsstaats und vorbehaltlich
dieses Rechts festgelegt und durchgeführt werden.

Artikel 32
Zeugen-, Sachverständigen- und Opferschutz
1. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit seiner
innerstaatlichen Rechtsordnung und im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten geeignete Maßnahmen, um Zeugen und Sachver-
ständigen, die über in Übereinstimmung mit diesem Überein-
kommen umschriebene Straftaten aussagen, sowie gegebe-
nenfalls ihren Verwandten und anderen ihnen nahe stehenden
Personen wirksamen Schutz vor möglicher Vergeltung oder
Einschüchterung zu gewähren.

2. Die in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen können unbe-
schadet der Rechte des Beschuldigten, einschließlich des
Rechts auf ein ordnungsgemäßes Verfahren, unter anderem
Folgendes umfassen:

a) Verfahren zum physischen Schutz dieser Personen,
beispielsweise, soweit notwendig und durchführbar, ihre Um-
siedlung und gegebenenfalls die Erteilung der Erlaubnis, dass
Informationen betreffend die Identität und den Aufenthaltsort
dieser Personen nicht oder nur in beschränktem Maß offen ge-
legt werden;

b) Beweisregeln, nach denen Zeugen und Sachverstän-
dige in einer Weise aussagen können, die ihre Sicherheit ge-
währleistet, beispielsweise indem Aussagen unter Einsatz von
Kommunikationstechnologien wie Videoverbindungen oder
anderen geeigneten Mitteln erlaubt werden.

3. Die Vertragsstaaten erwägen, mit anderen Staaten Über-
einkünfte über die Umsiedlung der in Absatz 1 genannten Per-
sonen zu schließen.

4. Dieser Artikel findet auch auf Opfer Anwendung, sofern
sie Zeugen sind.

5. Jeder Vertragsstaat ermöglicht vorbehaltlich seines inner-
staatlichen Rechts, dass die Auffassungen und Anliegen der
Opfer in geeigneten Abschnitten des Strafverfahrens gegen
die Täter auf eine Weise, welche die Rechte der Verteidigung
nicht beeinträchtigt, vorgetragen und behandelt werden. 

Artikel 33
Schutz von Personen, die Angaben machen

Jeder Vertragsstaat erwägt, in seiner innerstaatlichen
Rechtsordnung geeignete Maßnahmen vorzusehen, um Perso-
nen, die den zuständigen Behörden in redlicher Absicht und
mit hinreichender Begründung Sachverhalte betreffend in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebene
Straftaten mitteilen, vor ungerechtfertigter Behandlung zu
schützen.

Artikel 34
Folgen von Korruptionshandlungen

Unter gebührender Berücksichtigung gutgläubig erworbe-
ner Rechte Dritter trifft jeder Vertragsstaat in Übereinstim-
mung mit den wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatli-
chen Rechts Maßnahmen zum Umgang mit den Folgen von
Korruption. In diesem Zusammenhang können die Vertrags-
staaten Korruption als einen maßgeblichen Umstand in Ge-
richtsverfahren ansehen, welche die Annullierung oder Auf-
hebung eines Vertrags, die Rücknahme einer Konzession oder
einer anderen ähnlichen Urkunde oder die Schaffung von Ab-
hilfe in anderer Form zum Gegenstand haben.

Artikel 35
Schadensersatz

Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts die erforderlichen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Rechtsträger oder Per-
sonen, die infolge einer Korruptionshandlung einen Schaden
erlitten haben, berechtigt sind, die für diesen Schaden Verant-
wortlichen auf Schadensersatz zu verklagen.

Artikel 36
Spezialisierte Behörden

Jeder Vertragsstaat stellt in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seiner Rechtsordnung sicher, dass es
eine Stelle beziehungsweise Stellen oder Personen gibt, die
auf die Korruptionsbekämpfung mit den Mitteln der Strafver-
folgung spezialisiert sind. Dieser Stelle beziehungsweise die-
sen Stellen oder Personen ist in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen der Rechtsordnung des Vertragsstaats
die nötige Unabhängigkeit zu gewähren, damit sie ihre Auf-
gaben wirksam und ohne unzulässige Einflussnahme wahr-
nehmen können. Diese Personen oder das Personal dieser
Stelle oder dieser Stellen sollen über eine der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben angemessene Ausbildung und über hierfür an-
gemessene Mittel verfügen.

Artikel 37
Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden
1. Jeder Vertragsstaat trifft geeignete Maßnahmen, um Per-
sonen, die an der Begehung einer in Übereinstimmung mit
diesem Übereinkommen umschriebenen Straftat beteiligt sind
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oder waren, zu ermutigen, den zuständigen Behörden für Er-
mittlungs- und Beweiszwecke nützliche Informationen zu lie-
fern und den zuständigen Behörden sachbezogene, gezielte
Hilfe zu gewähren, die dazu beitragen könnte, Straftätern die
Erträge aus Straftaten zu entziehen und solche Erträge wieder-
zuerlangen. 

2. Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, in geeigneten Fäl-
len die Möglichkeit der Strafmilderung für Angeklagte vorzu-
sehen, die bei den Ermittlungen oder bei der Strafverfolgung
in Bezug auf eine in Übereinstimmung mit diesem Überein-
kommen umschriebene Straftat erhebliche Zusammenarbeit
leisten. 

3. Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, im Einklang mit
den wesentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts
die Möglichkeit vorzusehen, dass einer Person, die bei den Er-
mittlungen oder bei der Strafverfolgung in Bezug auf eine in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebene
Straftat erhebliche Zusammenarbeit leistet, Immunität von
der Strafverfolgung gewährt wird.

4. Der Schutz dieser Personen wird sinngemäß nach Artikel
32 gewährleistet.

5. Kann eine in Absatz 1 genannte Person, die sich in einem
Vertragsstaat aufhält, den zuständigen Behörden eines ande-
ren Vertragsstaats erhebliche Zusammenarbeit gewähren, so
können die betreffenden Vertragsstaaten erwägen, im Ein-
klang mit ihrem innerstaatlichen Recht Übereinkünfte über
die mögliche Gewährung der in den Absätzen 2 und 3 be-
schriebenen Behandlung durch den anderen Vertragsstaat zu
schließen.

Artikel 38
Zusammenarbeit zwischen innerstaatlichen Behörden

Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen,
um in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht
die Zusammenarbeit zwischen seinen Behörden und Amtsträ-
gern auf der einen Seite sowie seinen für die Ermittlung und
Verfolgung von Straftaten zuständigen Behörden auf der an-
deren Seite zu fördern. Diese Zusammenarbeit kann darin be-
stehen,

a) dass die erstgenannten Behörden und Amtsträger die
letztgenannten Behörden von sich aus unterrichten, wenn be-
gründeter Anlass zu der Vermutung besteht, dass eine der in
Übereinstimmung mit den Artikeln 15, 21 und 23 umschrie-
benen Straftaten begangen wurde, oder

b) dass die erstgenannten Behörden und Amtsträger
den letztgenannten Behörden auf Ersuchen alle erforderlichen
Auskünfte erteilen.

Artikel 39
Zusammenarbeit zwischen innerstaatlichen Behörden und
dem privaten Sektor
1. Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen,
um in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht
die Zusammenarbeit zwischen innerstaatlichen Ermittlungs-
und Strafverfolgungsbehörden und Rechtsträgern des priva-
ten Sektors, insbesondere Finanzinstitutionen, in Angelegen-
heiten betreffend die Begehung von in Übereinstimmung mit

diesem Übereinkommen umschriebenen Straftaten zu för-
dern.

2. Jeder Vertragsstaat zieht in Erwägung, seine Staatsange-
hörigen und andere Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in
seinem Hoheitsgebiet zu ermutigen, die Begehung einer in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebe-
nen Straftat den innerstaatlichen Ermittlungs- und Strafver-
folgungsbehörden zu melden.

Artikel 40
Bankgeheimnis

Jeder Vertragsstaat stellt sicher, dass im Fall innerstaatli-
cher strafrechtlicher Ermittlungen wegen in Übereinstim-
mung mit diesem Übereinkommen umschriebener Straftaten
geeignete Mechanismen im Rahmen seiner innerstaatlichen
Rechtsordnung zur Verfügung stehen, um Hindernisse zu
überwinden, die sich aus der Anwendung von gesetzlichen
Bestimmungen über das Bankgeheimnis ergeben können.

Artikel 41
Vorstrafen

Jeder Vertragsstaat kann die erforderlichen gesetzgeberi-
schen oder sonstigen Maßnahmen treffen, um unter den Be-
dingungen und zu den Zwecken, die er für angemessen erach-
tet, frühere Verurteilungen einer verdächtigen Person in ei-
nem anderen Staat zu berücksichtigen, um diese Information
in Strafverfahren im Zusammenhang mit einer in Überein-
stimmung mit diesem Übereinkommen umschriebenen Straf-
tat zu verwenden.

Artikel 42
Gerichtsbarkeit
1. Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen,
um seine Gerichtsbarkeit über die in Übereinstimmung mit
diesem Übereinkommen umschriebenen Straftaten zu begrün-
den, 

a) wenn die Straftat in seinem Hoheitsgebiet begangen
wird oder

b) wenn die Straftat an Bord eines Schiffes, das zur Tat-
zeit seine Flagge führt, oder eines Luftfahrzeugs, das zur Tat-
zeit nach seinem Recht eingetragen ist, begangen wird.

2. Vorbehaltlich des Artikels 4 kann ein Vertragsstaat seine
Gerichtsbarkeit über jede dieser Straftaten auch begründen, 

a) wenn die Straftat gegen einen seiner Staatsangehöri-
gen begangen wird oder

b) wenn die Straftat von einem seiner Staatsangehöri-
gen oder von einem Staatenlosen, der seinen gewöhnlichen
Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet hat, begangen wird oder

c) wenn die Straftat zu den in Übereinstimmung mit
Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii umschriebenen
Straftaten gehört und außerhalb seines Hoheitsgebiets in der
Absicht begangen wird, eine in Übereinstimmung mit Arti-
kel 23 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i oder ii oder Buchstabe b
Ziffer i umschriebene Straftat innerhalb seines Hoheitsgebiets
zu begehen, oder

d) wenn die Straftat gegen ihn begangen wird.
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3. Für die Zwecke des Artikels 44 trifft jeder Vertragsstaat
die erforderlichen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit
über die in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
umschriebenen Straftaten zu begründen, wenn die verdächti-
ge Person sich in seinem Hoheitsgebiet befindet und er sie nur
deshalb nicht ausliefert, weil sie seine Staatsangehörige ist.

4. Ferner kann jeder Vertragsstaat die erforderlichen Maß-
nahmen treffen, um seine Gerichtsbarkeit über die in Überein-
stimmung mit diesem Übereinkommen umschriebenen Straf-
taten zu begründen, wenn die verdächtige Person sich in sei-
nem Hoheitsgebiet befindet und er sie nicht ausliefert.

5. Ist einem Vertragsstaat, der seine Gerichtsbarkeit nach
Absatz 1 oder 2 ausübt, mitgeteilt worden oder hat er auf an-
dere Weise Kenntnis davon erhalten, dass andere Vertrags-
staaten in Bezug auf dasselbe Verhalten Ermittlungen, Straf-
verfolgungsmaßnahmen oder ein Gerichtsverfahren durch-
führen, so konsultieren die zuständigen Behörden dieser Ver-
tragsstaaten einander gegebenenfalls, um ihre Maßnahmen
abzustimmen. 

6. Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Völkerrechts
schließt dieses Übereinkommen die Ausübung einer Strafge-
richtsbarkeit, die von einem Vertragsstaat nach innerstaatli-
chem Recht begründet ist, nicht aus. 

Kapitel IV
Internationale Zusammenarbeit

Artikel 43
Internationale Zusammenarbeit
1. Die Vertragsstaaten arbeiten in Strafsachen nach Maßga-
be der Artikel 44 bis 50 zusammen. Soweit dies angemessen
und mit ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung vereinbar ist,
erwägen die Vertragsstaaten die gegenseitige Unterstützung
bei Ermittlungen und Verfahren in zivil- und verwaltungs-
rechtlichen Sachen in Zusammenhang mit Korruption.

2. Wird in Angelegenheiten der internationalen Zusammen-
arbeit die beiderseitige Strafbarkeit als Voraussetzung ange-
sehen, so gilt diese als erfüllt, wenn die Handlung, die der
Straftat zugrunde liegt, derentwegen um Unterstützung er-
sucht wird, nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaa-
ten eine Straftat ist, gleichviel, ob die Straftat nach den
Rechtsvorschriften des ersuchten Vertragsstaats derselben
Gruppe von Straftaten zugeordnet oder in derselben Weise be-
nannt ist wie im ersuchenden Vertragsstaat.

Artikel 44
Auslieferung
1. Dieser Artikel findet auf die in Übereinstimmung mit die-
sem Übereinkommen umschriebenen Straftaten Anwendung,
wenn die Person, die Gegenstand des Auslieferungsersuchens
ist, sich im Hoheitsgebiet des ersuchten Vertragsstaats befin-
det, sofern die Straftat, derentwegen um Auslieferung ersucht
wird, nach dem innerstaatlichen Recht sowohl des ersuchen-
den Vertragsstaats als auch des ersuchten Vertragsstaats straf-
bar ist. 

2. Ungeachtet des Absatzes 1 kann ein Vertragsstaat, nach
dessen Recht dies zulässig ist, die Auslieferung einer Person
wegen einer der unter dieses Übereinkommen fallenden Straf-

tat auch dann bewilligen, wenn diese Straftat nach seinem in-
nerstaatlichen Recht nicht strafbar ist.

3. Betrifft das Auslieferungsersuchen mehrere verschiedene
Straftaten, von denen mindestens eine nach diesem Artikel
auslieferungsfähig ist und einige zwar wegen der Dauer der
Freiheitsstrafe, mit der sie bedroht sind, nicht auslieferungsfä-
hig sind, aber in Zusammenhang mit Straftaten stehen, die in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschrieben
sind, so kann der ersuchte Vertragsstaat diesen Artikel auch
auf diese Straftaten anwenden.

4. Jede Straftat, auf die dieser Artikel Anwendung findet, gilt
als in jeden zwischen Vertragsstaaten bestehenden Ausliefe-
rungsvertrag einbezogene, der Auslieferung unterliegende
Straftat. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Strafta-
ten als der Auslieferung unterliegende Straftaten in jeden
künftig zwischen ihnen zu schließenden Auslieferungsvertrag
aufzunehmen. Verwendet ein Vertragsstaat dieses Überein-
kommen als Grundlage für die Auslieferung, so sieht er, so-
fern dies nach seinem Recht zulässig ist, keine der in Überein-
stimmung mit diesem Übereinkommen umschriebenen Straf-
taten als politische Straftat an.

5. Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Beste-
hen eines Vertrags abhängig macht, ein Auslieferungsersu-
chen von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen
Auslieferungsvertrag hat, so kann er dieses Übereinkommen
als Rechtsgrundlage für die Auslieferung in Bezug auf die
Straftaten ansehen, auf die dieser Artikel Anwendung findet.

6. Ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Bestehen ei-
nes Vertrags abhängig macht,

a) setzt zum Zeitpunkt der Hinterlegung seiner Ratifi-
kations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
den Generalsekretär der Vereinten Nationen davon in Kennt-
nis, ob er dieses Übereinkommen als Rechtsgrundlage für die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Auslieferung mit ande-
ren Vertragsstaaten dieses Übereinkommens ansieht, und,

b) falls er dieses Übereinkommen nicht als Rechts-
grundlage für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Aus-
lieferung ansieht, bemüht sich darum, gegebenenfalls Auslie-
ferungsverträge mit anderen Vertragsstaaten dieses Überein-
kommens zu schließen, um diesen Artikel anzuwenden.

7. Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Be-
stehen eines Vertrags abhängig machen, erkennen unter sich
die Straftaten, auf die dieser Artikel Anwendung findet, als
der Auslieferung unterliegende Straftaten an. 

8. Die Auslieferung unterliegt den im innerstaatlichen Recht
des ersuchten Vertragsstaats oder in den geltenden Ausliefe-
rungsverträgen vorgesehenen Bedingungen, unter anderem
auch den Bedingungen betreffend die für die Auslieferung er-
forderliche Mindesthöhe der angedrohten Strafe und die
Gründe, aus denen der ersuchte Vertragsstaat die Ausliefe-
rung ablehnen kann. 

9. Die Vertragsstaaten bemühen sich vorbehaltlich ihres in-
nerstaatlichen Rechts, für Straftaten, auf die dieser Artikel
Anwendung findet, die Auslieferungsverfahren zu beschleu-
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nigen und die diesbezüglichen Beweiserfordernisse zu verein-
fachen. 

10. Vorbehaltlich seines innerstaatlichen Rechts und seiner
Auslieferungsverträge kann der ersuchte Vertragsstaat, wenn
er festgestellt hat, dass die Umstände es rechtfertigen und Eile
geboten ist, auf Verlangen des ersuchenden Vertragsstaats ei-
ne Person, um deren Auslieferung ersucht wird und die sich in
seinem Hoheitsgebiet befindet, in Haft nehmen oder andere
geeignete Maßnahmen treffen, um ihre Anwesenheit bei dem
Auslieferungsverfahren sicherzustellen. 

11. Wenn ein Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet eine ver-
dächtige Person aufgefunden wird, diese wegen einer Straftat,
auf die dieser Artikel Anwendung findet, nur deshalb nicht
ausliefert, weil sie seine Staatsangehörige ist, so ist er auf Ver-
langen des um Auslieferung ersuchenden Vertragsstaats ver-
pflichtet, den Fall unverzüglich seinen zuständigen Behörden
zum Zweck der Strafverfolgung zu unterbreiten. Diese Behör-
den treffen ihre Entscheidung und führen ihr Verfahren in der-
selben Weise wie im Fall jeder anderen Straftat schwerer Art
nach dem innerstaatlichen Recht dieses Vertragsstaats. Die
betreffenden Vertragsstaaten arbeiten insbesondere in das
Verfahren und die Beweiserhebung betreffenden Fragen zu-
sammen, um die Effizienz der Strafverfolgung zu gewährlei-
sten. 

12. Darf ein Vertragsstaat nach seinem innerstaatlichen Recht
eigene Staatsangehörige nur unter dem Vorbehalt ausliefern
oder auf sonstige Art überstellen, dass die betreffende Person
an diesen Staat rücküberstellt wird, um dort die Strafe zu ver-
büßen, die als Ergebnis des Gerichts- oder anderen Verfah-
rens verhängt wird, dessentwegen um ihre Auslieferung oder
Überstellung ersucht wurde, und sind dieser Vertragsstaat und
der um Auslieferung ersuchende Vertragsstaat mit dieser Vor-
gehensweise und etwaigen anderen Bedingungen, die sie für
zweckmäßig erachten, einverstanden, so gilt die Verpflich-
tung nach Absatz 11 mit dieser bedingten Auslieferung oder
Überstellung als erfüllt.

13. Wird die Auslieferung, um die zur Vollstreckung einer
Strafe ersucht wird, mit der Begründung abgelehnt, dass die
verfolgte Person Staatsangehörige des ersuchten Vertrags-
staats ist, so erwägt dieser, sofern sein innerstaatliches Recht
dies zulässt und im Einklang mit diesem auf Verlangen des er-
suchenden Vertragsstaats, die nach dem innerstaatlichen
Recht des ersuchenden Vertragsstaats verhängte Strafe oder
die Reststrafe selbst zu vollstrecken.

14. Einer Person, gegen die wegen einer Straftat, auf die die-
ser Artikel Anwendung findet, ein Verfahren durchgeführt
wird, wird in allen Phasen des Verfahrens eine gerechte Be-
handlung gewährleistet; dies schließt den Genuss aller Rechte
und Garantien nach dem innerstaatlichen Recht des Vertrags-
staats, in dessen Hoheitsgebiet sie sich befindet, ein.

15. Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als ver-
pflichte es den ersuchten Vertragsstaat zur Auslieferung,
wenn er ernstliche Gründe für die Annahme hat, dass das Er-
suchen gestellt worden ist, um eine Person wegen ihres Ge-
schlechts, ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Staatsangehörig-
keit, ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer politischen An-

schauungen zu verfolgen oder zu bestrafen, oder dass die La-
ge dieser Person aus einem dieser Gründe erschwert werden
könnte, wenn dem Ersuchen stattgegeben würde.

16. Die Vertragsstaaten können ein Auslieferungsersuchen
nicht mit der alleinigen Begründung ablehnen, dass die Straf-
tat als eine Tat angesehen wird, die auch fiskalische Angele-
genheiten berührt.

17. Bevor der ersuchte Vertragsstaat die Auslieferung ab-
lehnt, konsultiert er gegebenenfalls den ersuchenden Ver-
tragsstaat, um ihm reichlich Gelegenheit zu geben, seine Auf-
fassungen darzulegen und Informationen bereitzustellen, die
im Hinblick auf seine Behauptungen von Belang sind.

18. Die Vertragsstaaten sind bestrebt, zwei- und mehrseitige
Übereinkünfte zu schließen, um die Auslieferung zu ermögli-
chen oder ihre Wirksamkeit zu erhöhen.

Artikel 45
Überstellung von Verurteilten

Die Vertragsstaaten können erwägen, zwei- oder mehrsei-
tige Übereinkünfte zu schließen, aufgrund deren Personen,
die wegen in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
umschriebener Straftaten zu einer Freiheitsstrafe oder sonsti-
gen Formen des Freiheitsentzugs verurteilt sind, in ihr Ho-
heitsgebiet überstellt werden, um dort ihre Reststrafe verbü-
ßen zu können. 

Artikel 46
Rechtshilfe

1. Die Vertragsstaaten leisten einander so weit wie möglich
Rechtshilfe bei Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnahmen
und Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den Straftaten
nach diesem Übereinkommen.

2. Bei Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnahmen und Ge-
richtsverfahren in Bezug auf Straftaten, für die eine juristische
Person nach Artikel 26 im ersuchenden Vertragsstaat zur Ver-
antwortung gezogen werden kann, wird Rechtshilfe im größt-
möglichen Umfang geleistet, den die einschlägigen Gesetze,
Verträge und sonstigen Übereinkünfte des ersuchten Ver-
tragsstaats zulassen.

3. Um die nach diesem Artikel zu leistende Rechtshilfe kann
zu folgenden Zwecken ersucht werden:

a) Abnahme von Zeugenaussagen oder anderen Erklä-
rungen;

b) Zustellung gerichtlicher Schriftstücke;

c) Durchsuchung und Beschlagnahme sowie Einfrie-
ren;

d) Untersuchung von Gegenständen und Inaugen-
scheinnahme von Örtlichkeiten;

e) Überlassung von Informationen, Beweismitteln und
Sachverständigengutachten;

f) Überlassung von Originalen oder beglaubigten Ab-
schriften einschlägiger Schriftstücke und Akten, einschließ-
lich Regierungs-, Bank-, Finanz-, Firmen- und Geschäftsun-
terlagen;
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g) Ermittlung oder Weiterverfolgung von Erträgen aus
Straftaten, Vermögensgegenständen, Tatwerkzeugen oder an-
deren Sachen zu Beweiszwecken;

h) Erleichterung des freiwilligen Erscheinens von Per-
sonen im ersuchenden Vertragsstaat;

i) Hilfe jeder anderen Art, die nicht im Widerspruch
zum innerstaatlichen Recht des ersuchten Vertragsstaats
steht;

j) Ermittlung, Einfrieren und Weiterverfolgung von
Erträgen aus Straftaten nach Kapitel V;

k) Wiedererlangung von Vermögenswerten nach Kapi-
tel V.

4. Unbeschadet des innerstaatlichen Rechts können die zu-
ständigen Behörden eines Vertragsstaats einer zuständigen
Behörde in einem anderen Vertragsstaat ohne vorheriges Er-
suchen Informationen im Zusammenhang mit Strafsachen
übermitteln, wenn sie der Auffassung sind, dass diese Infor-
mationen der Behörde dabei behilflich sein könnten, Ermitt-
lungen und Strafverfahren durchzuführen oder erfolgreich ab-
zuschließen, oder den anderen Vertragsstaat dazu veranlassen
könnten, ein Ersuchen nach diesem Übereinkommen zu stel-
len. 

5. Die Übermittlung von Informationen nach Absatz 4 er-
folgt unbeschadet der Ermittlungen und des Strafverfahrens in
dem Staat, dessen zuständige Behörden die Informationen be-
reitstellen. Die zuständigen Behörden, welche die Informatio-
nen erhalten, werden ein Ersuchen, die betreffenden Informa-
tionen – auch nur vorübergehend – vertraulich zu behandeln
oder ihren Gebrauch Einschränkungen zu unterwerfen, befol-
gen. Dies hindert den Vertragsstaat, der die Informationen er-
hält, jedoch nicht daran, in seinem Verfahren Informationen
offen zu legen, die einen Beschuldigten entlasten. In diesem
Fall unterrichtet er, bevor er diese Informationen offen legt,
den Vertragsstaat, der sie übermittelt, und konsultiert diesen
auf Verlangen. Ist ausnahmsweise keine vorherige Unterrich-
tung möglich, so setzt der Vertragsstaat, der die Informatio-
nen erhält, den übermittelnden Vertragsstaat unverzüglich
von der Offenlegung in Kenntnis.

6. Dieser Artikel berührt nicht die Verpflichtungen aus ei-
nem anderen zwei- oder mehrseitigen Vertrag, der die Rechts-
hilfe ganz oder teilweise regelt oder regeln wird.

7. Die Absätze 9 bis 29 gelten für Ersuchen, die aufgrund
dieses Artikels gestellt werden, wenn die betreffenden Ver-
tragsstaaten nicht durch einen Vertrag über Rechtshilfe ge-
bunden sind. Sind diese Vertragsstaaten durch einen solchen
Vertrag gebunden, so gelten die entsprechenden Bestimmun-
gen des Vertrags, sofern die Vertragsstaaten nicht vereinba-
ren, stattdessen die Absätze 9 bis 29 anzuwenden. Den Ver-
tragsstaaten wird dringend nahe gelegt, diese Absätze anzu-
wenden, wenn sie die Zusammenarbeit erleichtern.

8. Die Vertragsstaaten dürfen die Rechtshilfe nach diesem
Artikel nicht unter Berufung auf das Bankgeheimnis verwei-
gern. 

9. a) Beantwortet ein Vertragsstaat ein Rechtshilfeersu-
chen nach diesem Artikel, ohne dass beiderseitige Strafbar-

keit vorliegt, so berücksichtigt er die in Artikel 1 genannten
Zwecke dieses Übereinkommens;

b) die Vertragsstaaten können die Rechtshilfe nach die-
sem Artikel unter Berufung auf das Fehlen beiderseitiger
Strafbarkeit verweigern. Sofern dies mit den Grundzügen sei-
ner Rechtsordnung vereinbar ist, leistet ein ersuchter Ver-
tragsstaat jedoch Rechtshilfe, wenn sie keine Zwangsmaßnah-
men umfasst. Diese Rechtshilfe kann verweigert werden,
wenn Ersuchen Bagatellsachen oder Angelegenheiten betref-
fen, hinsichtlich deren die erbetene Zusammenarbeit oder Un-
terstützung nach anderen Bestimmungen dieses Übereinkom-
mens erlangt werden kann;

c) jeder Vertragsstaat kann erwägen, die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, damit er, wenn keine beiderseitige
Strafbarkeit vorliegt, in größerem Umfang Rechtshilfe nach
diesem Artikel leisten kann.

10. Eine Person, die im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats in
Haft gehalten wird oder eine Strafe verbüßt und um deren An-
wesenheit in einem anderen Vertragsstaat zum Zweck der
Identifizierung, der Vernehmung oder einer sonstigen Hilfe-
leistung zur Beschaffung von Beweisen für Ermittlungen,
Strafverfolgungsmaßnahmen oder Gerichtsverfahren in Be-
zug auf Straftaten nach diesem Übereinkommen ersucht wird,
kann überstellt werden, wenn die folgenden Voraussetzungen
erfüllt sind: 

a) Die betreffende Person gibt in Kenntnis sämtlicher
Umstände aus freien Stücken ihre Zustimmung; 

b) die zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten
stimmen unter den von ihnen für zweckmäßig erachteten Be-
dingungen zu. 

11. Für die Zwecke des Absatzes 10 gilt Folgendes: 

a) Der Vertragsstaat, dem die betreffende Person über-
stellt wird, ist befugt und verpflichtet, die überstellte Person
in Haft zu halten, sofern der Vertragsstaat, von dem sie über-
stellt wurde, nichts anderes verlangt oder genehmigt;

b) der Vertragsstaat, dem die betreffende Person über-
stellt wird, erfüllt unverzüglich seine Verpflichtung, die Per-
son nach Maßgabe einer vorherigen oder sonstigen Vereinba-
rung der zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten in den
Gewahrsam des Vertragsstaats rückzuüberstellen, von dem
sie überstellt wurde;

c) der Vertragsstaat, dem die betreffende Person über-
stellt wird, darf von dem Vertragsstaat, von dem sie überstellt
wurde, nicht verlangen, zur Rücküberstellung dieser Person
ein Auslieferungsverfahren einzuleiten;

d) der überstellten Person wird die in dem Vertrags-
staat, dem sie überstellt wurde, verbrachte Haftzeit auf die
Strafe angerechnet, die sie in dem Staat, vom dem sie über-
stellt wurde, zu verbüßen hat.

12. Außer mit Zustimmung des Vertragsstaats, von dem eine
Person nach den Absätzen 10 und 11 überstellt werden soll,
darf diese Person, gleichviel, welche Staatsangehörigkeit sie
hat, im Hoheitsgebiet des Staates, dem sie überstellt wird,
nicht wegen Handlungen, Unterlassungen oder Verurteilun-
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gen aus der Zeit vor ihrer Ausreise aus dem Hoheitsgebiet des
Staates, von dem sie überstellt wurde, verfolgt, in Haft gehal-
ten, bestraft oder einer sonstigen Beschränkung ihrer persön-
lichen Freiheit unterworfen werden.

13. Jeder Vertragsstaat bestimmt eine zentrale Behörde, die
verantwortlich und befugt ist, Rechtshilfeersuchen entgegen-
zunehmen und sie entweder zu erledigen oder den zuständi-
gen Behörden zur Erledigung zu übermitteln. Hat ein Ver-
tragsstaat eine besondere Region oder ein besonderes Ho-
heitsgebiet mit einem unterschiedlichen Rechtshilfesystem,
so kann er eine gesonderte zentrale Behörde bestimmen, wel-
che dieselbe Aufgabe für die Region oder das Hoheitsgebiet
wahrnimmt. Die zentralen Behörden stellen die rasche und
ordnungsgemäße Erledigung oder Übermittlung der einge-
gangenen Ersuchen sicher. Wenn die zentrale Behörde das Er-
suchen einer zuständigen Behörde zur Erledigung übermittelt,
fördert sie die rasche und ordnungsgemäße Erledigung des
Ersuchens durch die zuständige Behörde. Die für diesen
Zweck bestimmte zentrale Behörde wird von jedem Vertrags-
staat bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem Überein-
kommen dem Generalsekretär der Vereinten Nationen notifi-
ziert. Die Rechtshilfeersuchen und alle damit zusammenhän-
genden Mitteilungen werden den von den Vertragsstaaten be-
stimmten zentralen Behörden übermittelt. Diese Vorschrift
lässt das Recht eines Vertragsstaats unberührt, zu verlangen,
dass solche Ersuchen und Mitteilungen auf diplomatischem
Weg und in dringenden Fällen, wenn die Vertragsstaaten dies
vereinbaren, soweit es möglich ist, über die Internationale
Kriminalpolizeiliche Organisation an ihn gerichtet werden.

14. Ersuchen werden schriftlich oder, soweit möglich, mit je-
dem Mittel, mit dem ein Schriftstück erzeugt werden kann, in
einer für den ersuchten Vertragsstaat annehmbaren Sprache
und in einer Weise gestellt, die diesem Vertragsstaat die Fest-
stellung der Echtheit erlaubt. Die für jeden Vertragsstaat an-
nehmbare Sprache oder annehmbaren Sprachen werden von
jedem Vertragsstaat bei der Hinterlegung seiner Ratifika-
tions-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu
diesem Übereinkommen dem Generalsekretär der Vereinten
Nationen notifiziert. In dringenden Fällen und wenn die Ver-
tragsstaaten dies vereinbaren, können Ersuchen mündlich ge-
stellt werden; sie müssen jedoch umgehend schriftlich bestä-
tigt werden. 

15. Ein Rechtshilfeersuchen enthält folgende Angaben:

a) die Bezeichnung der Behörde, von der das Ersuchen
ausgeht;

b) Gegenstand und Art der Ermittlung, der Strafverfol-
gung oder des Gerichtsverfahrens, auf die oder das sich das
Ersuchen bezieht, sowie Namen und Aufgaben der Behörde,
welche die Ermittlung, die Strafverfolgung oder das Gerichts-
verfahren durchführt;

c) eine zusammenfassende Sachverhaltsdarstellung,
außer bei Ersuchen um Zustellung gerichtlicher Schriftstücke;

d) eine Beschreibung der erbetenen Rechtshilfe und
Einzelheiten über bestimmte Verfahren, die auf Wunsch des
ersuchenden Vertragsstaats angewendet werden sollen;

e) soweit möglich, Identität, Aufenthaltsort und Staats-
angehörigkeit jeder betroffenen Person und

f) den Zweck, zu dem die Beweismittel, Informationen
oder Maßnahmen erbeten werden.

16. Der ersuchte Vertragsstaat kann ergänzende Angaben an-
fordern, wenn dies für die Erledigung des Ersuchens nach sei-
nem innerstaatlichen Recht erforderlich erscheint oder die Er-
ledigung erleichtern kann. 

17. Ein Ersuchen wird nach dem innerstaatlichen Recht des
ersuchten Vertragsstaats und, soweit dieses Recht dem nicht
entgegensteht, nach Möglichkeit entsprechend den im Ersu-
chen bezeichneten Verfahren erledigt. 

18. Soweit möglich und mit den wesentlichen Grundsätzen
des innerstaatlichen Rechts vereinbar, kann ein Vertragsstaat,
wenn eine in seinem Hoheitsgebiet befindliche Person von
den Justizbehörden eines anderen Vertragsstaats als Zeuge
oder Sachverständiger vernommen werden muss, auf Ersu-
chen dieses anderen Vertragsstaats erlauben, dass die Verneh-
mung über eine Videokonferenz stattfindet, falls das persön-
liche Erscheinen der betreffenden Person im Hoheitsgebiet
des ersuchenden Vertragsstaats nicht möglich oder nicht wün-
schenswert ist. Die Vertragsstaaten können vereinbaren, dass
die Vernehmung von einer Justizbehörde des ersuchenden
Vertragsstaats und in Gegenwart einer Justizbehörde des er-
suchten Vertragsstaats durchgeführt wird.

19. Der ersuchende Vertragsstaat übermittelt oder verwendet
vom ersuchten Vertragsstaat erhaltene Informationen oder
Beweismittel nicht ohne dessen vorherige Zustimmung für
andere als in dem Ersuchen bezeichnete Ermittlungen, Straf-
verfolgungsmaßnahmen oder Gerichtsverfahren. Dieser Ab-
satz hindert den ersuchenden Vertragsstaat nicht daran, in sei-
nem Verfahren Informationen oder Beweismittel offen zu le-
gen, die einen Beschuldigten entlasten. In diesem Fall unter-
richtet der ersuchende Vertragsstaat vor der Offenlegung den
ersuchten Vertragsstaat und konsultiert diesen auf Verlangen.
Ist ausnahmsweise keine vorherige Unterrichtung möglich, so
setzt der ersuchende Vertragsstaat den ersuchten Vertrags-
staat unverzüglich von der Offenlegung in Kenntnis.

20. Der ersuchende Vertragsstaat kann verlangen, dass der er-
suchte Vertragsstaat das Ersuchen und seinen Inhalt vertrau-
lich behandelt, soweit die Erledigung des Ersuchens nichts
anderes gebietet. Kann der ersuchte Vertragsstaat der verlang-
ten Vertraulichkeit nicht entsprechen, so setzt er den ersu-
chenden Vertragsstaat umgehend davon in Kenntnis.

21. Die Rechtshilfe kann verweigert werden,

a) wenn das Ersuchen nicht in Übereinstimmung mit
diesem Artikel gestellt wird;

b) wenn der ersuchte Vertragsstaat der Ansicht ist, dass
die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, seine Souveränität,
seine Sicherheit, seine öffentliche Ordnung oder andere we-
sentliche Interessen zu beeinträchtigen;

c) wenn es den Behörden des ersuchten Vertragsstaats
nach seinem innerstaatlichen Recht untersagt wäre, die Maß-
nahme, um die ersucht wurde, in Bezug auf eine vergleichbare
Straftat zu ergreifen, die Gegenstand von Ermittlungen, Straf-
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verfolgungsmaßnahmen oder Gerichtsverfahren unter seiner
eigenen Gerichtsbarkeit wäre;

d) wenn es dem Rechtshilferecht des ersuchten Ver-
tragsstaats zuwiderliefe, dem Ersuchen stattzugeben.

22. Die Vertragsstaaten können ein Rechtshilfeersuchen nicht
mit der alleinigen Begründung ablehnen, dass die Straftat als
eine Tat angesehen wird, die auch fiskalische Angelegenhei-
ten berührt. 

23. Die Verweigerung der Rechtshilfe ist zu begründen.

24. Der ersuchte Vertragsstaat erledigt das Rechtshilfeersu-
chen so bald wie möglich und berücksichtigt dabei so weit wie
möglich die vom ersuchenden Vertragsstaat vorgeschlagenen
Fristen, die vorzugsweise im Ersuchen begründet werden. Der
ersuchende Vertragsstaat kann angemessene Auskunftsersu-
chen zum Stand und Fortschritt der vom ersuchten Vertrags-
staat zur Erledigung seines Ersuchens getroffenen Maßnah-
men stellen. Der ersuchte Vertragsstaat beantwortet angemes-
sene Nachfragen des ersuchenden Vertragsstaats nach dem
Stand des Ersuchens und dem Fortschritt bei seiner Bearbei-
tung. Der ersuchende Vertragsstaat setzt den ersuchten Ver-
tragsstaat umgehend davon in Kenntnis, wenn die erbetene
Rechtshilfe nicht mehr notwendig ist.

25. Die Rechtshilfe kann vom ersuchten Vertragsstaat mit der
Begründung aufgeschoben werden, dass sie laufende Ermitt-
lungen, Strafverfolgungsmaßnahmen oder Gerichtsverfahren
beeinträchtigt. 

26. Bevor der ersuchte Vertragsstaat ein Ersuchen nach Ab-
satz 21 ablehnt oder seine Erledigung nach Absatz 25 auf-
schiebt, konsultiert er den ersuchenden Vertragsstaat, um fest-
zustellen, ob die Rechtshilfe unter den von ihm als erforder-
lich erachteten Bedingungen geleistet werden kann. Nimmt
der ersuchende Vertragsstaat die Rechtshilfe unter diesen Be-
dingungen an, so muss er sich an die Bedingungen halten.

27. Unbeschadet der Anwendung des Absatzes 12 dürfen
Zeugen, Sachverständige oder andere Personen, die bereit
sind, auf Ersuchen des ersuchenden Vertragsstaats im Ho-
heitsgebiet des ersuchenden Vertragsstaats in einem Verfah-
ren auszusagen oder bei Ermittlungen, Strafverfolgungsmaß-
nahmen oder Gerichtsverfahren mitzuwirken, in diesem Ho-
heitsgebiet wegen Handlungen, Unterlassungen oder Verur-
teilungen aus der Zeit vor ihrer Abreise aus dem Hoheitsge-
biet des ersuchten Vertragsstaats weder verfolgt noch in Haft
gehalten, bestraft oder einer sonstigen Beschränkung ihrer
persönlichen Freiheit unterworfen werden. Dieses freie Geleit
endet, wenn die Zeugen, Sachverständigen oder anderen Per-
sonen während fünfzehn aufeinander folgender Tage oder
während einer anderen von den Vertragsstaaten vereinbarten
Zeitspanne, nachdem ihnen amtlich mitgeteilt wurde, dass ih-
re Anwesenheit von den Justizbehörden nicht länger verlangt
wird, die Möglichkeit gehabt haben, das Hoheitsgebiet des er-
suchenden Vertragsstaats zu verlassen, und trotzdem freiwil-
lig dort bleiben oder wenn sie nach Verlassen dieses Gebiets
freiwillig dorthin zurückgekehrt sind.

28. Der ersuchte Vertragsstaat trägt die gewöhnlichen Kosten
der Erledigung eines Ersuchens, sofern die Vertragsstaaten

nichts anderes vereinbaren. Sind oder werden bei der Erledi-
gung eines Ersuchens erhebliche oder außergewöhnliche Auf-
wendungen erforderlich, so konsultieren die Vertragsstaaten
einander, um festzulegen, unter welchen Bedingungen das Er-
suchen erledigt wird und auf welche Weise die Kosten getra-
gen werden. 

29. Der ersuchte Vertragsstaat 

a) stellt dem ersuchenden Vertragsstaat Abschriften
von amtlichen Unterlagen, Schriftstücken oder Informationen
zur Verfügung, die sich in seinem Besitz befinden und die
nach seinem innerstaatlichen Recht der Allgemeinheit zu-
gänglich sind;

b) kann dem ersuchenden Vertragsstaat nach eigenem
Ermessen Abschriften von amtlichen Unterlagen, Schriftstük-
ken oder Informationen, die sich in seinem Besitz befinden
und die nach seinem innerstaatlichen Recht nicht der Allge-
meinheit zugänglich sind, ganz, teilweise oder unter den von
ihm als angemessen erachteten Bedingungen zur Verfügung
stellen.

30. Die Vertragsstaaten prüfen gegebenenfalls die Möglich-
keit des Abschlusses zwei- oder mehrseitiger Übereinkünfte,
die den Zwecken dieses Artikels dienen, ihn praktisch wirk-
sam machen oder seine Bestimmungen verstärken. 

Artikel 47
Übertragung von Strafverfahren

Die Vertragsstaaten prüfen die Möglichkeit, einander Ver-
fahren zur Strafverfolgung wegen einer in Übereinstimmung
mit diesem Übereinkommen umschriebenen Straftat in Fällen
zu übertragen, in denen die Übertragung dem Interesse einer
geordneten Rechtspflege dienlich erscheint, insbesondere in
Fällen, in denen mehrere Gerichtsbarkeiten betroffen sind,
mit dem Ziel, die Strafverfolgung zu konzentrieren.

Artikel 48
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung

1. Die Vertragsstaaten arbeiten im Einklang mit ihrer jewei-
ligen innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsordnung eng
zusammen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen auf dem Ge-
biet der Strafverfolgung zur Bekämpfung der Straftaten nach
diesem Übereinkommen zu verstärken. Die Vertragsstaaten
treffen insbesondere wirksame Maßnahmen,

a) um Nachrichtenverbindungen zwischen ihren zu-
ständigen Behörden, Stellen und Ämtern zu verbessern und
erforderlichenfalls einzurichten, um den sicheren und raschen
Informationsaustausch über alle Erscheinungsformen der
Straftaten nach diesem Übereinkommen, einschließlich –
wenn die betreffenden Vertragsstaaten dies für zweckmäßig
erachten – der Verbindungen zu anderen Straftaten, zu er-
leichtern; 

b) um bei Ermittlungen zu folgenden Fragen in Bezug
auf Straftaten nach diesem Übereinkommen mit den anderen
Vertragsstaaten zusammenzuarbeiten: 

i) Identität, Aufenthaltsort und Tätigkeit von Personen,
die der Beteiligung an solchen Straftaten verdächtig sind,
und Aufenthaltsort anderer betroffener Personen;
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ii) Bewegungen der aus der Begehung solcher Strafta-
ten stammenden Erträge oder Vermögensgegenstände;

iii) Bewegungen von bei der Begehung solcher Strafta-
ten verwendeten oder dazu bestimmten Vermögensgegen-
ständen, Geräten oder anderen Tatwerkzeugen;

c) um gegebenenfalls die erforderlichen Gegenstände
oder Mengen an Stoffen zu Analyse- oder Ermittlungszwek-
ken zur Verfügung zu stellen;

d) um gegebenenfalls mit anderen Vertragsstaaten In-
formationen über die zur Begehung von Straftaten nach die-
sem Übereinkommen eingesetzten spezifischen Mittel und
Methoden auszutauschen, einschließlich der Benutzung fal-
scher Identitäten, gefälschter, veränderter oder falscher und
sonstiger Mittel zur Verschleierung von Tätigkeiten; 

e) um die wirksame Koordinierung zwischen ihren zu-
ständigen Behörden, Stellen und Ämtern zu erleichtern und
den Austausch von Personal und Sachverständigen, ein-
schließlich – vorbehaltlich zweiseitiger Übereinkünfte zwi-
schen den betreffenden Vertragsstaaten – des Einsatzes von
Verbindungsbeamten, zu fördern;

f) um Informationen auszutauschen sowie Verwal-
tungs- und andere Maßnahmen zu koordinieren, die zum
Zweck der frühzeitigen Aufdeckung von Straftaten nach die-
sem Übereinkommen gegebenenfalls ergriffen werden.

2. Im Hinblick auf die Durchführung dieses Übereinkom-
mens erwägen die Vertragsstaaten, zwei- oder mehrseitige
Übereinkünfte über eine unmittelbare Zusammenarbeit zwi-
schen ihren Strafverfolgungsbehörden zu schließen bezie-
hungsweise, falls solche Übereinkünfte bereits bestehen, die-
se zu ändern. Bestehen zwischen den betreffenden Vertrags-
staaten keine solchen Übereinkünfte, so können sie dieses
Übereinkommen als Grundlage für die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Strafverfolgung in Bezug auf die Straftaten
nach diesem Übereinkommen ansehen. Soweit zweckmäßig,
nutzen die Vertragsstaaten Übereinkünfte wie auch interna-
tionale oder regionale Organisationen in vollem Maß, um die
Zusammenarbeit zwischen ihren Strafverfolgungsbehörden
zu verstärken.

3. Die Vertragsstaaten bemühen sich, im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten zusammenzuarbeiten, um Straftaten nach diesem
Übereinkommen, die mittels moderner Technologien began-
gen werden, zu begegnen.

Artikel 49
Gemeinsame Ermittlungen

Die Vertragsstaaten prüfen den Abschluss zwei- oder
mehrseitiger Übereinkünfte, nach denen die beteiligten zu-
ständigen Behörden in Bezug auf Angelegenheiten, die Ge-
genstand von Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnahmen
oder Gerichtsverfahren in einem oder mehreren Staaten sind,
gemeinsame Ermittlungsorgane errichten können. In Erman-
gelung derartiger Übereinkünfte können gemeinsame Ermitt-
lungen von Fall zu Fall vereinbart werden. Die beteiligten
Vertragsstaaten stellen sicher, dass die Souveränität des Ver-
tragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet diese Ermittlungen statt-
finden sollen, uneingeschränkt geachtet wird.

Artikel 50
Besondere Ermittlungsmethoden

1. Zur wirksamen Korruptionsbekämpfung trifft jeder Ver-
tragsstaat, soweit es die wesentlichen Grundsätze seiner in-
nerstaatlichen Rechtsordnung zulassen und unter den in sei-
nem innerstaatlichen Recht vorgeschriebenen Bedingungen,
im Rahmen seiner Möglichkeiten die erforderlichen Maßnah-
men, um die angemessene Anwendung der kontrollierten Lie-
ferung und, soweit er dies für zweckmäßig erachtet, anderer
besonderer Ermittlungsmethoden, wie elektronische Überwa-
chung oder andere Formen der Überwachung und verdeckte
Ermittlungen, durch seine zuständigen Behörden in seinem
Hoheitsgebiet zu ermöglichen und um vorzusehen, dass die
daraus gewonnenen Beweismittel vor Gericht zugelassen
werden können. 

2. Zum Zweck der Ermittlungen wegen Straftaten nach die-
sem Übereinkommen wird den Vertragsstaaten nahe gelegt,
falls erforderlich geeignete zwei- oder mehrseitige Überein-
künfte für die Anwendung solcher besonderen Ermittlungs-
methoden im Rahmen der Zusammenarbeit auf internationa-
ler Ebene zu schließen. Diese Übereinkünfte werden unter un-
eingeschränkter Beachtung des Grundsatzes der souveränen
Gleichheit der Staaten geschlossen und angewendet und
streng nach den Bestimmungen dieser Übereinkünfte ausge-
führt.

3. In Ermangelung einer Übereinkunft nach Absatz 2 werden
Entscheidungen über die Anwendung solcher besonderen Er-
mittlungsmethoden auf internationaler Ebene von Fall zu Fall
getroffen und können, falls erforderlich, finanzielle Vereinba-
rungen und Absprachen im Hinblick auf die Ausübung der
Gerichtsbarkeit durch die betreffenden Vertragsstaaten in Be-
tracht ziehen.

4. Entscheidungen über die Anwendung der kontrollierten
Lieferung auf internationaler Ebene können mit Zustimmung
der betreffenden Vertragsstaaten auch Methoden umfassen,
bei denen die Güter oder Geldmittel beispielsweise abgefan-
gen und derart zur Weiterbeförderung freigegeben werden,
dass sie entweder unangetastet bleiben oder ganz oder teilwei-
se entfernt oder ersetzt werden.

Kapitel V
Wiedererlangung von Vermögenswerten

Artikel 51
Allgemeine Bestimmung

Die Rückgabe von Vermögenswerten nach diesem Kapi-
tel ist ein wesentlicher Grundsatz dieses Übereinkommens;
die Vertragsstaaten arbeiten in dieser Hinsicht im größtmög-
lichen Umfang zusammen und unterstützen einander.

Artikel 52
Verhütung und Aufdeckung der Übertragung von Erträgen
aus Straftaten

1. Unbeschadet des Artikels 14 trifft jeder Vertragsstaat in
Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht die er-
forderlichen Maßnahmen, um von Finanzinstitutionen, die
seiner Hoheitsgewalt unterliegen, zu verlangen, dass sie die
Identität von Kundinnen und Kunden überprüfen, angemesse-
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ne Schritte unternehmen, um die Identität der wirtschaftlichen
Eigentümer von auf Großkonten (high-value accounts) einge-
zahlten Geldern festzustellen, und Konten verstärkt überprü-
fen, die von Personen, die mit herausragenden öffentlichen
Aufgaben betraut sind oder waren, oder deren Familienange-
hörigen und engen Partnern oder für diese beantragt oder un-
terhalten werden. Diese verstärkte Überprüfung ist in zumut-
barer Weise so zu gestalten, dass verdächtige Transaktionen
zum Zweck der Meldung bei den zuständigen Behörden auf-
gedeckt werden; sie soll nicht als ein Mittel verstanden wer-
den, um Finanzinstitutionen davon abzuhalten oder ihnen zu
untersagen, Geschäfte mit rechtmäßigen Kundinnen und Kun-
den zu tätigen.

2. Zur Erleichterung der Durchführung der in Absatz 1 vor-
gesehenen Maßnahmen unternimmt jeder Vertragsstaat in
Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht und ge-
leitet durch einschlägige Initiativen regionaler, interregiona-
ler und multilateraler Organisationen Folgendes gegen die
Geldwäsche: 

a) Er gibt Leitlinien heraus zu den Arten von natürli-
chen oder juristischen Personen, deren Konten von Finanzin-
stitutionen, die seiner Hoheitsgewalt unterliegen, verstärkt zu
überprüfen sind, zu den Konten- und Transaktionsarten, auf
die besonders zu achten ist, und zu geeigneten Maßnahmen,
die bezüglich der Eröffnung und Führung solcher Konten und
der Führung der Unterlagen zu treffen sind, und

b) er teilt Finanzinstitutionen, die seiner Hoheitsgewalt
unterliegen, auf Ersuchen eines anderen Vertragsstaats oder
von sich aus gegebenenfalls die Identität bestimmter natürli-
cher oder juristischer Personen mit, deren Konten von den be-
treffenden Instituten verstärkt zu überprüfen sind, zusätzlich
zu denjenigen Personen, die von den Kreditinstituten gegebe-
nenfalls anderweitig identifiziert werden.

3. Im Rahmen des Absatzes 2 Buchstabe a führt jeder Ver-
tragsstaat Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass seine
Finanzinstitutionen über einen angemessenen Zeitraum ge-
eignete Unterlagen zu Konten und Transaktionen aufbewah-
ren, welche die in Absatz 1 genannten Personen betreffen;
diese Unterlagen sollen mindestens Angaben zur Identität des
Kunden oder der Kundin und, soweit möglich, des wirtschaft-
lichen Eigentümers enthalten.

4. Mit dem Ziel, die Übertragung von Erträgen aus Strafta-
ten, die in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
umschrieben sind, zu verhüten und aufzudecken, führt jeder
Vertragsstaat angemessene und wirksame Maßnahmen durch,
um mit Hilfe seiner Regulierungs- und Aufsichtsstellen zu
verhindern, dass Banken gegründet werden, die nicht über ei-
ne physische Präsenz verfügen und keiner regulierten Finanz-
gruppe angegliedert sind. Darüber hinaus können die Ver-
tragsstaaten erwägen, ihren Finanzinstitutionen vorzuschrei-
ben, dass sie keine Korrespondenzbankbeziehung mit derarti-
gen Institutionen eingehen oder weiterführen dürfen und sich
dagegen schützen müssen, Geschäftsbeziehungen mit auslän-
dischen Finanzinstitutionen einzugehen, die es zulassen, dass
ihre Konten von Banken genutzt werden, die nicht über eine
physische Präsenz verfügen und keiner regulierten Finanz-
gruppe angegliedert sind.

5. Jeder Vertragsstaat erwägt, für entsprechende Amtsträger
in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht wirk-
same Regelungen für die Offenlegung ihrer Vermögensver-
hältnisse zu schaffen, und sieht bei Nichterfüllung angemes-
sene Sanktionen vor. Jeder Vertragsstaat erwägt ferner, die er-
forderlichen Maßnahmen zu treffen, damit seine zuständigen
Behörden diese Informationen den zuständigen Behörden in
anderen Vertragsstaaten übermitteln dürfen, wenn dies erfor-
derlich ist, um Erträge aus in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen umschriebenen Straftaten zu ermitteln, An-
spruch darauf zu erheben und sie wiederzuerlangen.

6. Jeder Vertragsstaat erwägt, in Übereinstimmung mit sei-
nem innerstaatlichen Recht die erforderlichen Maßnahmen zu
treffen, um entsprechende Amtsträger, die an einem Finanz-
konto im Ausland beteiligt oder in Bezug darauf unterschrifts-
berechtigt oder anderweitig bevollmächtigt sind, zu verpflich-
ten, diesen Umstand den zuständigen Behörden anzuzeigen
und geeignete Unterlagen zu solchen Konten zu führen. Diese
Maßnahmen sehen auch angemessene Sanktionen bei Nicht-
erfüllung vor.

Artikel 53
Maßnahmen zur unmittelbaren Wiedererlangung von Vermö-
gensgegenständen

Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit seinem
innerstaatlichen Recht die erforderlichen Maßnahmen, damit

a) ein anderer Vertragsstaat vor seinen Gerichten eine
Zivilklage anstrengen kann, um seinen Rechtsanspruch auf
Vermögensgegenstände, die durch Begehung einer in Über-
einstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebenen
Straftat erworben wurden, oder sein Eigentum daran geltend
zu machen;

b) seine Gerichte anordnen können, dass diejenigen,
die in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen um-
schriebene Straftaten begangen haben, einem anderen Ver-
tragsstaat, der durch diese Straftaten geschädigt wurde, Ent-
schädigung oder Schadensersatz zu leisten haben, und

c) seine Gerichte oder zuständigen Behörden, wenn sie
über eine Einziehung zu entscheiden haben, den Anspruch ei-
nes anderen Vertragsstaats als rechtmäßiger Eigentümer von
Vermögensgegenständen, die durch Begehung einer in Über-
einstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebenen
Straftat erworben wurden, anerkennen können. 

Artikel 54
Mechanismen zur Wiedererlangung von Vermögensgegen-
ständen durch internationale Zusammenarbeit bei der Einzie-
hung

1. Mit dem Ziel, nach Artikel 55 Rechtshilfe in Bezug auf
Vermögensgegenstände zu leisten, die durch Begehung einer
in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschrie-
benen Straftat erworben oder dafür verwendet wurden, wird
jeder Vertragsstaat in Übereinstimmung mit seinem inner-
staatlichen Recht

a) die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit seine
zuständigen Behörden eine Einziehungsentscheidung eines
Gerichts eines anderen Vertragsstaats ausführen können;
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b) die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit seine
zuständigen Behörden, sofern sie Zuständigkeit haben, die
Einziehung solcher Vermögensgegenstände ausländischen
Ursprungs im Wege der Entscheidung über ein Geldwäsche-
delikt oder eine andere unter seine Hoheitsgewalt fallende
Straftat oder anderer nach seinem innerstaatlichen Recht zu-
lässiger Verfahren anordnen können, und

c) erwägen, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen,
damit solche Vermögensgegenstände ohne strafrechtliche
Verurteilung eingezogen werden können, wenn der Täter
nicht verfolgt werden kann, weil er verstorben, geflohen oder
abwesend ist oder weil andere entsprechende Umstände vor-
liegen.

2. Mit dem Ziel, Rechtshilfe aufgrund eines Ersuchens nach
Artikel 55 Absatz 2 zu leisten, wird jeder Vertragsstaat in
Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht 

a) die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit seine
zuständigen Behörden Vermögensgegenstände einfrieren
oder beschlagnahmen können, wenn eine Einfrierungs- oder
Beschlagnahmeentscheidung eines Gerichts oder einer zu-
ständigen Behörde eines ersuchenden Vertragsstaats vorliegt,
die dem ersuchten Vertragsstaat eine angemessene Grundlage
für die Annahme liefert, dass es hinreichende Gründe für die
Ergreifung solcher Maßnahmen gibt und dass in Bezug auf
die Vermögensgegenstände letztlich eine Einziehungsent-
scheidung im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe a ergehen wird;

b) die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit seine
zuständigen Behörden Vermögensgegenstände einfrieren
oder beschlagnahmen können, wenn ein Ersuchen vorliegt,
das dem ersuchten Vertragsstaat einen angemessenen Grund
zu der Annahme liefert, dass es hinreichende Gründe für die
Ergreifung solcher Maßnahmen gibt und dass in Bezug auf
die Vermögensgegenstände letztlich eine Einziehungsent-
scheidung im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe a ergehen wird,
und

c) erwägen, zusätzliche Maßnahmen zu treffen, damit
seine zuständigen Behörden Vermögensgegenstände für eine
Einziehung, beispielsweise aufgrund einer im Ausland erfolg-
ten Festnahme oder Anklage, die mit ihrem Erwerb im Zu-
sammenhang steht, sicherstellen können.

Artikel 55
Internationale Zusammenarbeit zum Zweck der Einziehung

1. Hat ein Vertragsstaat von einem anderen Vertragsstaat,
der Gerichtsbarkeit über eine in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen umschriebene Straftat hat, ein Ersuchen um
Einziehung von in seinem Hoheitsgebiet befindlichen Erträ-
gen aus Straftaten, Vermögensgegenständen, Geräten oder
sonstigen Tatwerkzeugen nach Artikel 31 Absatz 1 erhalten,
so wird er im größtmöglichen Umfang, den seine innerstaatli-
che Rechtsordnung zulässt, 

a) das Ersuchen an seine zuständigen Behörden weiter-
leiten, um eine Einziehungsentscheidung zu erwirken und,
falls sie erlassen wird, ausführen zu lassen, oder

b) eine von einem Gericht im Hoheitsgebiet des ersu-
chenden Vertragsstaats nach den Artikeln 31 Absatz 1 und 54

Absatz 1 Buchstabe a erlassene Einziehungsentscheidung an
seine zuständigen Behörden weiterleiten, damit diese im erbe-
tenen Umfang ausgeführt wird, soweit sie sich auf Erträge aus
Straftaten, Vermögensgegenstände, Geräte oder sonstige Tat-
werkzeuge nach Artikel 31 Absatz 1 bezieht, die sich im Ho-
heitsgebiet des ersuchten Vertragsstaats befinden.

2. Auf Ersuchen eines anderen Vertragsstaats, der über eine
in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschrie-
bene Straftat Gerichtsbarkeit hat, trifft der ersuchte Vertrags-
staat Maßnahmen, um die Erträge aus Straftaten, Vermögens-
gegenstände, Geräte oder sonstigen Tatwerkzeuge nach Ar-
tikel 31 Absatz 1 zu ermitteln, einzufrieren oder zu beschlag-
nahmen, damit sie entweder aufgrund einer Entscheidung des
ersuchenden Vertragsstaats oder, im Fall eines nach Absatz 1
gestellten Ersuchens, aufgrund einer Entscheidung des er-
suchten Vertragsstaats letztlich eingezogen werden können.

3. Artikel 46 gilt sinngemäß. Neben den in Artikel 46 Absatz
15 aufgeführten Angaben enthalten die nach diesem Artikel
gestellten Ersuchen Folgendes: 

a) im Fall eines Ersuchens nach Absatz 1 Buchstabe a
eine Beschreibung der einzuziehenden Vermögensgegenstän-
de einschließlich, soweit möglich, des Orts, an dem sie sich
befinden, und, soweit von Belang, ihres Schätzwerts sowie ei-
ne Darstellung des Sachverhalts, auf den sich der ersuchende
Vertragsstaat stützt, die es dem ersuchten Vertragsstaat er-
möglichen, nach seinem innerstaatlichen Recht eine Einzie-
hungsentscheidung zu erwirken;

b) im Fall eines Ersuchens nach Absatz 1 Buchstabe b
eine rechtlich verwertbare Abschrift einer vom ersuchenden
Vertragsstaat erlassenen Einziehungsentscheidung, auf die
sich das Ersuchen stützt, eine Sachverhaltsdarstellung und
Angaben über den Umfang, in dem um Ausführung der Ent-
scheidung ersucht wird, eine Erklärung, in der die Maßnah-
men aufgeführt werden, die vom ersuchenden Vertragsstaat
getroffen wurden, um gutgläubigen Dritten angemessene
Kenntnis zu geben und ein ordnungsgemäßes Verfahren zu
gewährleisten, sowie eine Erklärung über die Endgültigkeit
der Einziehungsentscheidung;

c) im Fall eines Ersuchens nach Absatz 2 eine Darstel-
lung des Sachverhalts, auf den sich der ersuchende Vertrags-
staat stützt, und eine Beschreibung der Maßnahmen, um die
ersucht wird, sowie, wenn vorhanden, eine rechtlich verwert-
bare Abschrift einer Entscheidung, auf der das Ersuchen be-
ruht.

4. Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Entscheidun-
gen oder Maßnahmen werden vom ersuchten Vertragsstaat
nach Maßgabe und vorbehaltlich seines innerstaatlichen
Rechts und seiner Verfahrensregeln oder der zwei- oder mehr-
seitigen Übereinkünfte getroffen, durch die er im Verhältnis
zum ersuchenden Vertragsstaat gebunden ist.

5. Jeder Vertragsstaat übermittelt dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen Abschriften oder Beschreibungen seiner
Gesetze und sonstigen Vorschriften zur Durchführung dieses
Artikels sowie jeder späteren Änderung dieser Gesetze und
sonstigen Vorschriften.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
6. Macht ein Vertragsstaat die in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Maßnahmen vom Bestehen eines einschlägigen Ver-
trags abhängig, so sieht er dieses Übereinkommen als notwen-
dige und ausreichende Vertragsgrundlage an.

7. Die Zusammenarbeit nach diesem Artikel kann auch ver-
weigert und vorläufige Maßnahmen können aufgehoben wer-
den, wenn der ersuchte Vertragsstaat nicht in hinreichendem
Umfang und rechtzeitig Beweise erhält oder wenn die Vermö-
gensgegenstände von geringfügigem Wert sind.

8. Bevor der ersuchte Vertragsstaat eine nach diesem Artikel
getroffene vorläufige Maßnahme aufhebt, gibt er dem ersu-
chenden Vertragsstaat, soweit möglich, Gelegenheit, seine
Gründe für eine Fortdauer der Maßnahme darzulegen.

9. Dieser Artikel darf nicht so ausgelegt werden, dass er die
Rechte gutgläubiger Dritter beeinträchtigt.

Artikel 56
Besondere Zusammenarbeit

Unbeschadet seines innerstaatlichen Rechts ist jeder Ver-
tragsstaat bestrebt, Maßnahmen zu treffen, die es ihm erlau-
ben, Informationen über Erträge aus in Übereinstimmung mit
diesem Übereinkommen umschriebenen Straftaten, ohne dass
davon seine eigenen Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnah-
men oder Gerichtsverfahren berührt werden, einem anderen
Vertragsstaat ohne vorheriges Ersuchen zu übermitteln, wenn
er der Auffassung ist, dass die Offenlegung dieser Informatio-
nen dem anderen Vertragsstaat bei der Einleitung oder Durch-
führung von Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnahmen oder
Gerichtsverfahren behilflich sein oder dazu führen könnte,
dass dieser Vertragsstaat ein Ersuchen aufgrund dieses Kapi-
tels stellt. 

Artikel 57
Rückgabe von Vermögenswerten und Verfügung darüber
1. Ein Vertragsstaat, der Vermögensgegenstände nach Arti-
kel 31 oder 55 eingezogen hat, verfügt darüber in Überein-
stimmung mit diesem Übereinkommen und seinem inner-
staatlichen Recht, auch durch Rückgabe an die früheren recht-
mäßigen Eigentümer nach Absatz 3.

2. Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit den we-
sentlichen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts die er-
forderlichen gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen,
damit seine zuständigen Behörden, wenn sie auf Ersuchen ei-
nes anderen Vertragsstaats tätig werden, eingezogene Vermö-
gensgegenstände nach diesem Übereinkommen unter Berück-
sichtigung der Rechte gutgläubiger Dritter zurückgeben kön-
nen. 

3. Nach den Artikeln 46 und 55 sowie den Absätzen 1 und 2
dieses Artikels geht der ersuchte Vertragsstaat wie folgt vor:

a) Im Fall der Unterschlagung öffentlicher Gelder oder
des Waschens unterschlagener öffentlicher Gelder nach den
Artikeln 17 und 23 und wenn die Einziehung nach Artikel 55
und auf der Grundlage einer im ersuchenden Vertragsstaat ge-
troffenen endgültigen gerichtlichen Entscheidung – eine Vor-
aussetzung, auf die der ersuchte Vertragsstaat verzichten kann
– ausgeführt wurde, gibt er die eingezogenen Vermögensge-
genstände an den ersuchenden Vertragsstaat zurück;

b) im Fall von Erträgen aus einer anderen Straftat nach
diesem Übereinkommen und wenn die Einziehung nach Arti-
kel 55 und auf der Grundlage einer im ersuchenden Vertrags-
staat ergangenen endgültigen gerichtlichen Entscheidung –
eine Voraussetzung, auf die der ersuchte Vertragsstaat ver-
zichten kann – ausgeführt wurde, gibt er die eingezogenen
Vermögensgegenstände an den ersuchenden Vertragsstaat zu-
rück, wenn dieser ihm gegenüber hinreichend nachweist, dass
diese eingezogenen Vermögensgegenstände vorher in seinem
Eigentum standen, oder wenn der ersuchte Vertragsstaat als
Grundlage für die Rückgabe der eingezogenen Vermögensge-
genstände anerkennt, dass dem ersuchenden Vertragsstaat ein
Schaden entstanden ist;

c) in allen anderen Fällen zieht er vorrangig in Erwä-
gung, die eingezogenen Vermögensgegenstände dem ersu-
chenden Vertragsstaat oder ihren früheren, rechtmäßigen Ei-
gentümern zurückzugeben oder die Opfer der Straftat zu ent-
schädigen. 

4. Sofern die Vertragsstaaten nichts anderes beschließen,
kann der ersuchte Vertragsstaat gegebenenfalls angemessene
Kosten abziehen, die bei Ermittlungen, Strafverfolgungsmaß-
nahmen oder Gerichtsverfahren entstanden sind, die nach die-
sem Artikel zur Rückgabe der eingezogenen Vermögensge-
genstände oder zur Verfügung über diese führen.

5. Gegebenenfalls können die Vertragsstaaten ferner beson-
ders in Erwägung ziehen, von Fall zu Fall beiderseitig an-
nehmbare Übereinkünfte in Bezug auf die endgültige Verfü-
gung über eingezogene Vermögensgegenstände zu schließen.

Artikel 58
Finanznachrichtendienst (Financial Intelligence Unit)

Die Vertragsstaaten arbeiten mit dem Ziel zusammen, die
Übertragung von Erträgen aus in Übereinstimmung mit die-
sem Übereinkommen umschriebenen Straftaten zu verhüten
und zu bekämpfen sowie die Möglichkeiten zur Wiedererlan-
gung solcher Erträge zu fördern; zu diesem Zweck erwägen
sie die Einrichtung eines Finanznachrichtendiensts, der dafür
zuständig ist, Meldungen über verdächtige Finanztransaktio-
nen entgegenzunehmen, zu analysieren und an die zuständi-
gen Behörden weiterzuleiten.

Artikel 59
Zwei- und mehrseitige Übereinkünfte

Die Vertragsstaaten erwägen, zwei- oder mehrseitige
Übereinkünfte zu schließen, um die Wirksamkeit der interna-
tionalen Zusammenarbeit aufgrund dieses Kapitels zu erhö-
hen. 

Kapitel VI
Technische Hilfe und Informationsaustausch

Artikel 60
Ausbildung und technische Hilfe

1. Jeder Vertragsstaat entwickelt oder verbessert, soweit er-
forderlich, besondere Ausbildungsprogramme für sein mit
Korruptionsverhütung und -bekämpfung befasstes Personal.
Diese Ausbildungsprogramme könnten sich unter anderem
mit Folgendem befassen:
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
a) wirksame Maßnahmen zur Verhütung, Aufdeckung,
Untersuchung, Ahndung und Bekämpfung von Korruption
einschließlich des Einsatzes von Methoden zum Sammeln
von Beweismitteln sowie von Ermittlungsmethoden;

b) Aufbau von Kapazitäten zur Entwicklung und Pla-
nung von Antikorruptionsstrategien;

c) Schulung der zuständigen Behörden in der Erstel-
lung von Rechtshilfeersuchen, die den Anforderungen dieses
Übereinkommens entsprechen;

d) Bewertung und Stärkung der Institutionen, der öf-
fentlichen Verwaltung und der Verwaltung der öffentlichen
Finanzen, einschließlich des öffentlichen Vergabewesens so-
wie des privaten Sektors;

e) Verhütung und Bekämpfung der Übertragung von
Erträgen aus in Übereinstimmung mit diesem Übereinkom-
men umschriebenen Straftaten und Wiedererlangung dieser
Erträge;

f) Aufdeckung und Einfrieren der Übertragung von Er-
trägen aus in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
umschriebenen Straftaten;

g) Überwachung der Bewegungen von Erträgen aus in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen umschriebe-
nen Straftaten sowie der Methoden zur Übertragung, Ver-
heimlichung oder Verschleierung solcher Erträge; 

h) geeignete und effiziente Gesetzgebungs- und Ver-
waltungsmechanismen und -methoden zur Erleichterung der
Rückgabe von Erträgen aus in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen umschriebenen Straftaten;

i) Methoden zum Schutz von Opfern und Zeugen, die
mit den Justizbehörden zusammenarbeiten, und 

j) Ausbildung im Bereich nationaler und internationa-
ler Vorschriften und Sprachausbildung.

2. Die Vertragsstaaten erwägen, einander im Rahmen ihrer
Kapazitäten im größtmöglichen Umfang technische Hilfe bei
ihren jeweiligen Plänen und Programmen zur Korruptionsbe-
kämpfung, insbesondere zum Nutzen von Entwicklungslän-
dern, zu leisten; hierzu gehören auch materielle Unterstützung
und Ausbildung in den in Absatz 1 genannten Bereichen so-
wie Ausbildung und Hilfe und Austausch von sachdienlichen
Erfahrungen und Fachwissen zur Erleichterung der internatio-
nalen Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten im Aus-
lieferungs- und Rechtshilfeverkehr. 

3. Die Vertragsstaaten verstärken, soweit erforderlich, ihre
Anstrengungen zur Optimierung der operativen und Ausbil-
dungstätigkeiten in internationalen und regionalen Organisa-
tionen wie auch im Rahmen einschlägiger zwei- und mehrsei-
tiger Übereinkünfte. 

4. Die Vertragsstaaten erwägen, einander auf Ersuchen bei
der Durchführung von Bewertungen, Untersuchungen und
Forschungsarbeiten in Bezug auf Arten, Ursachen, Wirkun-
gen und Kosten von Korruption in ihren jeweiligen Ländern
zu unterstützen mit dem Ziel, unter Beteiligung der zuständi-
gen Behörden und der Gesellschaft Strategien und Aktions-
pläne zur Korruptionsbekämpfung zu entwickeln.

5. Um die Wiedererlangung von Erträgen aus in Überein-
stimmung mit diesem Übereinkommen umschriebenen Straf-
taten zu erleichtern, können die Vertragsstaaten zusammenar-
beiten, indem sie einander die Namen von Sachverständigen
mitteilen, die bei der Erreichung dieses Ziels behilflich sein
könnten.

6. Die Vertragsstaaten erwägen, subregionale, regionale und
internationale Konferenzen und Seminare zu nutzen, um die
Zusammenarbeit und technische Hilfe zu fördern und die Er-
örterung der Probleme von gemeinsamem Interesse anzure-
gen, einschließlich der besonderen Probleme und Bedürfnisse
von Entwicklungsländern und Ländern mit im Übergang be-
findlichen Wirtschaftssystemen. 

7. Die Vertragsstaaten erwägen die Einrichtung freiwilliger
Mechanismen zur finanziellen Unterstützung der Anstrengun-
gen von Entwicklungsländern und Ländern mit im Übergang
befindlichen Wirtschaftssystemen bei der Anwendung dieses
Übereinkommens durch Programme und Projekte der techni-
schen Hilfe.

8. Jeder Vertragsstaat erwägt die Entrichtung freiwilliger
Beiträge an das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und
Verbrechensbekämpfung, um über das Büro Programme und
Projekte in Entwicklungsländern mit dem Ziel der Durchfüh-
rung dieses Übereinkommens zu fördern.

Artikel 61
Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen über
Korruption
1. Jeder Vertragsstaat erwägt, die Tendenzen der Korruption
in seinem Hoheitsgebiet sowie die Verhältnisse, in denen
Korruptionsdelikte begangen werden, in Konsultation mit
Sachverständigen zu analysieren. 

2. Die Vertragsstaaten erwägen, statistische Daten, analyti-
sches Fachwissen über Korruption und Informationen mitein-
ander sowie über internationale und regionale Organisationen
aufzubauen und zusammenzuführen mit dem Ziel, soweit
möglich gemeinsame Begriffsbestimmungen, Normen und
Methoden sowie Informationen über die besten Praktiken zur
Verhütung und Bekämpfung von Korruption zu entwickeln.

3. Jeder Vertragsstaat erwägt, seine politischen Konzepte
und seine konkreten Maßnahmen zur Bekämpfung der Kor-
ruption zu überwachen und ihre Wirksamkeit und Effizienz
zu bewerten. 

Artikel 62
Sonstige Maßnahmen: Anwendung des Übereinkommens
durch wirtschaftliche Entwicklung und technische Hilfe
1. Die Vertragsstaaten treffen unter Berücksichtigung der
schädlichen Auswirkungen der Korruption auf die Gesell-
schaft im Allgemeinen und auf die nachhaltige Entwicklung
im Besonderen Maßnahmen, die geeignet sind, die bestmög-
liche Anwendung dieses Übereinkommens durch internatio-
nale Zusammenarbeit zu gewährleisten. 

2. Die Vertragsstaaten unternehmen in Abstimmung unter-
einander sowie mit den internationalen und regionalen Orga-
nisationen im Rahmen ihrer Möglichkeiten konkrete Anstren-
gungen, 
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
a) um ihre Zusammenarbeit mit den Entwicklungslän-
dern auf verschiedenen Ebenen mit dem Ziel zu verstärken,
deren Fähigkeit zur Verhütung und Bekämpfung der Korrup-
tion zu erhöhen; 

b) um die finanzielle und materielle Hilfe für die Ent-
wicklungsländer mit dem Ziel zu verstärken, deren Anstren-
gungen zur wirksamen Verhütung und Bekämpfung der Kor-
ruption zu unterstützen und ihnen bei der erfolgreichen An-
wendung dieses Übereinkommens behilflich zu sein; 

c) um den Entwicklungsländern und den Ländern mit
im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen technische
Hilfe zu gewähren, damit sie ihre Bedürfnisse im Hinblick auf
die Anwendung dieses Übereinkommens befriedigen können.
Zu diesem Zweck bemühen sich die Vertragsstaaten, regel-
mäßig angemessene freiwillige Beiträge auf ein dafür einge-
richtetes Konto bei einem Finanzierungsmechanismus der
Vereinten Nationen einzuzahlen. Die Vertragsstaaten können
ferner besonders in Erwägung ziehen, im Einklang mit ihrem
innerstaatlichen Recht und mit diesem Übereinkommen einen
bestimmten Prozentsatz der Gelder oder des Gegenwerts von
Erträgen aus Straftaten oder von Vermögensgegenständen,
die im Einklang mit diesem Übereinkommen eingezogen wer-
den, auf dieses Konto einzuzahlen;

d) um andere Staaten und gegebenenfalls Finanzinstitu-
tionen dazu zu ermutigen und zu bewegen, sich den im Ein-
klang mit diesem Artikel unternommenen Anstrengungen an-
zuschließen, indem sie insbesondere mehr Ausbildungspro-
gramme und moderne Ausrüstung für die Entwicklungsländer
bereitstellen, um ihnen bei der Verwirklichung der Ziele die-
ses Übereinkommens behilflich zu sein.

3. Diese Maßnahmen werden, soweit möglich, unbeschadet
bestehender Zusagen auf dem Gebiet der Auslandshilfe oder
sonstiger Übereinkünfte über finanzielle Zusammenarbeit auf
bilateraler, regionaler oder internationaler Ebene getroffen.

4. Die Vertragsstaaten können zwei- oder mehrseitige Über-
einkünfte über materielle und logistische Hilfe schließen, bei
denen die finanziellen Regelungen berücksichtigt werden, die
erforderlich sind, um die Wirksamkeit der in diesem Überein-
kommen vorgesehenen Formen der internationalen Zusam-
menarbeit zu gewährleisten und Korruption zu verhüten, auf-
zudecken und zu bekämpfen.

Kapitel VII
Mechanismen zur Anwendung

Artikel 63
Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens
1. Hiermit wird eine Konferenz der Vertragsstaaten des
Übereinkommens eingerichtet, um die Fähigkeit der Ver-
tragsstaaten und die Zusammenarbeit zwischen ihnen zur Er-
reichung der in diesem Übereinkommen festgelegten Ziele zu
verbessern und um seine Anwendung zu fördern und zu über-
prüfen.

2. Die Konferenz der Vertragsstaaten wird vom Generalse-
kretär der Vereinten Nationen spätestens ein Jahr nach In-
krafttreten dieses Übereinkommens einberufen. Danach fin-
den ordentliche Sitzungen der Konferenz der Vertragsstaaten

in Übereinstimmung mit der von ihr beschlossenen Ge-
schäftsordnung statt.

3. Die Konferenz der Vertragsstaaten gibt sich eine Ge-
schäftsordnung und beschließt Regeln für den Ablauf der in
diesem Artikel aufgeführten Tätigkeiten einschließlich Re-
geln für die Zulassung und Teilnahme von Beobachtern und
für die Finanzierung der Ausgaben für diese Tätigkeiten. 

4. Die Konferenz der Vertragsstaaten vereinbart Tätigkeiten,
Verfahren und Arbeitsmethoden zur Erreichung der in Absatz
1 genannten Ziele; insbesondere wird sie 

a) die Tätigkeiten der Vertragsstaaten nach den Arti-
keln 60 und 62 sowie den Kapiteln II bis V erleichtern, unter
anderem durch Aufrufe zur Leistung freiwilliger Beiträge; 

b) den Informationsaustausch zwischen den Vertrags-
staaten über Muster und Tendenzen der Korruption und über
erfolgreiche Praktiken zu ihrer Verhütung und Bekämpfung
und zur Rückgabe von Erträgen aus Straftaten erleichtern, un-
ter anderem durch die Veröffentlichung sachdienlicher Infor-
mationen im Sinne dieses Artikels;

c) mit den zuständigen internationalen und regionalen
Organisationen und Mechanismen sowie nichtstaatlichen Or-
ganisationen zusammenarbeiten;

d) die von anderen internationalen und regionalen Me-
chanismen zur Bekämpfung und Verhütung der Korruption
erarbeiteten sachdienlichen Informationen in angemessener
Weise verwerten, um unnötige Doppelarbeit zu vermeiden;

e) die Anwendung dieses Übereinkommens durch die
Vertragsstaaten in regelmäßigen Zeitabständen überprüfen;

f) Empfehlungen zur Verbesserung dieses Überein-
kommens und seiner Anwendung geben;

g) den Bedarf der Vertragsstaaten an technischer Hilfe
bei der Anwendung dieses Übereinkommens feststellen und
gegebenenfalls Maßnahmen empfehlen, die sie in dieser Hin-
sicht für nötig erachtet.

5. Für die Zwecke des Absatzes 4 verschafft sich die Konfe-
renz der Vertragsstaaten die erforderliche Kenntnis über die
von den Vertragsstaaten zur Anwendung dieses Übereinkom-
mens ergriffenen Maßnahmen und die dabei angetroffenen
Schwierigkeiten; hierzu verwendet sie die von den Vertrags-
staaten übermittelten Informationen sowie etwaige zusätzli-
che Überprüfungsmechanismen, die von ihr eingerichtet wer-
den können.

6. Jeder Vertragsstaat übermittelt der Konferenz der Ver-
tragsstaaten Informationen über seine Programme, Pläne und
Praktiken sowie über Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaß-
nahmen zur Anwendung dieses Übereinkommens, soweit dar-
um von der Konferenz der Vertragsstaaten ersucht wird. Die
Konferenz der Vertragsstaaten prüft, wie sie Informationen,
unter anderem auch Informationen von Vertragsstaaten und
zuständigen internationalen Organisationen, am wirksamsten
entgegennehmen und daraufhin tätig werden kann. Beiträge
von einschlägigen nichtstaatlichen Organisationen, die nach
den von der Konferenz der Vertragsstaaten zu beschließenden
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
Verfahren ordnungsgemäß akkreditiert sind, können ebenfalls
in Erwägung gezogen werden.

7. Die Konferenz der Vertragsstaaten richtet, falls sie dies
für erforderlich erachtet, nach den Absätzen 4 bis 6 einen ge-
eigneten Mechanismus oder eine geeignete Stelle zur Unter-
stützung der wirksamen Anwendung des Übereinkommens
ein.

Artikel 64
Sekretariat

1. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt die er-
forderlichen Sekretariatsdienste für die Konferenz der Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens zur Verfügung.

2. Das Sekretariat

a) unterstützt die Konferenz der Vertragsstaaten bei
den in Artikel 63 beschriebenen Tätigkeiten, veranstaltet die
Tagungen der Konferenz der Vertragsstaaten und erbringt die
dafür erforderlichen Dienstleistungen;

b) unterstützt die Vertragsstaaten auf ihr Ersuchen bei
der Übermittlung von Informationen für die Konferenz der
Vertragsstaaten, wie in Artikel 63 Absätze 5 und 6 vorgese-
hen, und

c) sorgt für die notwendige Abstimmung mit den Se-
kretariaten der zuständigen internationalen und regionalen
Organisationen.

Kapitel VIII
Schlussbestimmungen

Artikel 65
Anwendung des Übereinkommens

1. Jeder Vertragsstaat trifft im Einklang mit den wesentli-
chen Grundsätzen seines innerstaatlichen Rechts die erforder-
lichen Maßnahmen, einschließlich Gesetzgebungs- und Ver-
waltungsmaßnahmen, um die Erfüllung seiner Verpflichtun-
gen aus diesem Übereinkommen sicherzustellen. 

2. Jeder Vertragsstaat kann zur Verhütung und Bekämpfung
der Korruption strengere oder schärfere Maßnahmen treffen
als in diesem Übereinkommen vorgesehen. 

Artikel 66
Beilegung von Streitigkeiten

1. Die Vertragsstaaten bemühen sich, Streitigkeiten über die
Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens durch
Verhandlungen beizulegen.

2. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten
über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkom-
mens, die nicht innerhalb einer angemessenen Frist durch
Verhandlungen beigelegt werden kann, wird auf Verlangen
eines dieser Vertragsstaaten einem Schiedsverfahren unter-
worfen. Können sich die Vertragsstaaten binnen sechs Mona-
ten nach dem Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren ver-
langt worden ist, über seine Ausgestaltung nicht einigen, so
kann jeder dieser Vertragsstaaten die Streitigkeit dem Interna-
tionalen Gerichtshof unterbreiten, indem er einen seinem Sta-
tut entsprechenden Antrag stellt.

3. Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung, Ratifi-
kation, Annahme oder Genehmigung dieses Übereinkom-
mens oder dem Beitritt zu diesem erklären, dass er sich durch
Absatz 2 nicht als gebunden betrachtet. Die anderen Vertrags-
staaten sind gegenüber einem Vertragsstaat, der einen solchen
Vorbehalt angebracht hat, durch Absatz 2 nicht gebunden.

4. Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 3 an-
gebracht hat, kann diesen Vorbehalt jederzeit durch eine an
den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Noti-
fikation zurückziehen.

Artikel 67

Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, Genehmigung und
Beitritt

1. Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten vom 9. bis
11. Dezember 2003 in Mérida (Mexiko) und danach bis zum
9. Dezember 2005 am Sitz der Vereinten Nationen in New
York zur Unterzeichnung auf.

2. Dieses Übereinkommen liegt auch für Organisationen der
regionalen Wirtschaftsintegration zur Unterzeichnung auf,
sofern mindestens ein Mitgliedstaat der betreffenden Organi-
sation dieses Übereinkommen nach Absatz 1 unterzeichnet
hat.

3. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annah-
me oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt. Eine Organisation der regiona-
len Wirtschaftsintegration kann ihre Ratifikations-, Annah-
me- oder Genehmigungsurkunde hinterlegen, wenn dies min-
destens einer ihrer Mitgliedstaaten getan hat. In dieser Ratifi-
kations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde erklärt die
Organisation den Umfang ihrer Zuständigkeiten in Bezug auf
die durch dieses Übereinkommen erfassten Angelegenheiten.
Die Organisation teilt dem Verwahrer auch jede maßgebliche
Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten mit.

4. Dieses Übereinkommen steht jedem Staat und jeder Orga-
nisation der regionalen Wirtschaftsintegration, von der min-
destens ein Mitgliedstaat Vertragspartei dieses Übereinkom-
mens ist, zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. Bei
ihrem Beitritt erklärt eine Organisation der regionalen Wirt-
schaftsintegration den Umfang ihrer Zuständigkeiten in Be-
zug auf die durch dieses Übereinkommen erfassten Angele-
genheiten. Die Organisation teilt dem Verwahrer auch jede
maßgebliche Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten
mit.

Artikel 68

Inkrafttreten

1. Dieses Übereinkommen tritt am neunzigsten Tag nach
Hinterlegung der dreißigsten Ratifikations-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft. Für die Zwecke
dieses Absatzes zählt eine von einer Organisation der regiona-
len Wirtschaftsintegration hinterlegte Urkunde nicht als zu-
sätzliche Urkunde zu den von Mitgliedstaaten der betreffen-
den Organisation hinterlegten Urkunden.
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2. Für jeden Staat und jede Organisation der regionalen Wirt-
schaftsintegration, der beziehungsweise die dieses Überein-
kommen nach Hinterlegung der dreißigsten entsprechenden
Urkunde ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm beitritt,
tritt das Übereinkommen am dreißigsten Tag nach Hinterle-
gung der entsprechenden Urkunde durch diesen Staat bezie-
hungsweise diese Organisation oder am Tag des Inkrafttretens
dieses Übereinkommens nach Absatz 1 in Kraft, je nachdem,
welcher Zeitpunkt der spätere ist.

Artikel 69
Änderung

1. Nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Inkrafttreten die-
ses Übereinkommens kann ein Vertragsstaat eine Änderung
vorschlagen und sie dem Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen übermitteln; dieser leitet die vorgeschlagene Änderung
den Vertragsstaaten und der Konferenz der Vertragsstaaten
zu, damit diese den Vorschlag prüfen und darüber beschließen
können. Die Konferenz der Vertragsstaaten bemüht sich nach
Kräften um eine Einigung durch Konsens über jede Ände-
rung. Sind alle Bemühungen um einen Konsens erschöpft und
wird keine Einigung erzielt, so ist als letztes Mittel eine Zwei-
drittelmehrheit der auf der Sitzung der Konferenz der Ver-
tragsstaaten anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten
erforderlich, um die Änderung zu beschließen.

2. Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration
üben in Angelegenheiten ihrer Zuständigkeit ihr Stimmrecht
nach diesem Artikel mit der Anzahl von Stimmen aus, die der
Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragsstaaten
dieses Übereinkommens sind. Diese Organisationen üben ihr
Stimmrecht nicht aus, wenn ihre Mitgliedstaaten ihr Stimm-
recht ausüben, und umgekehrt.

3. Eine nach Absatz 1 beschlossene Änderung bedarf der Ra-
tifikation, Annahme oder Genehmigung durch die Vertrags-
staaten.

4. Eine nach Absatz 1 beschlossene Änderung tritt für einen
Vertragsstaat neunzig Tage nach der Hinterlegung einer Rati-
fikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde zu der Än-
derung beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.

5. Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für diejenigen Ver-
tragsstaaten, die ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch
sie gebunden zu sein, bindend. Die anderen Vertragsstaaten
sind durch dieses Übereinkommen und alle früher von ihnen
ratifizierten, angenommenen oder genehmigten Änderungen
gebunden.

Artikel 70
Kündigung

1. Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine
an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete
schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird ein
Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär
wirksam.

2. Eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration
hört auf, Vertragspartei dieses Übereinkommens zu sein,
wenn alle ihre Mitgliedstaaten es gekündigt haben.

Artikel 71
Verwahrer und Sprachen

1. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird zum
Verwahrer dieses Übereinkommens bestimmt.

2. Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer,
chinesischer, englischer, französischer, russischer und spani-
scher Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren
Regierungen hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten die-
ses Übereinkommen unterschrieben.

RESOLUTION 58/5

Verabschiedet auf der 52. Plenarsitzung am 3. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.2 und Add.1, einge-
bracht  von: Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Armenien, Aserbaid-
schan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Belgien, Benin, Brunei Darussalam,
Burkina Faso, Burundi, China, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Frankreich, Gabun, Griechenland, Guinea,
Guinea-Bissau, Iran (Islamische Republik), Irland, Italien, Jemen, Jordanien, Ka-
merun, Kanada, Kap Verde, Katar, Kenia, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Liba-
non, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Luxemburg, Ma-
laysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Monaco, Mongolei, Mosambik,
Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Oman, Österreich, Pakistan, Peru, Portugal, Re-
publik Moldau, Ruanda, Russische Föderation, Saudi-Arabien, Schweiz, Sene-
gal, Sierra Leone, Somalia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische
Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei,
Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Zentral-
afrikanische Republik, Zypern.

58/5. Sport als Mittel zur Förderung der Bildung, der
Gesundheit, der Entwicklung und des Friedens

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihren Beschluss, einen Punkt "Sport im
Dienste von Frieden und Entwicklung" und einen dazugehö-
rigen Unterpunkt "Internationales Jahr des Sports und der Lei-
beserziehung" in ihre Tagesordnung aufzunehmen14,

in Anbetracht der Rolle von Sport und Leibeserziehung
als Mittel zur Förderung der Bildung, der Gesundheit, der
Entwicklung und des Friedens,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die Vereinten
Nationen, ihre Fonds und Programme sowie die Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
und andere Sonderorganisationen über ihre Landesprogram-
me bei der Förderung der menschlichen Entwicklung durch
Sport und Leibeserziehung übernehmen,

Kenntnis nehmend von dem Kommuniqué des am 9. und
10. Januar 2003 in Paris abgehaltenen Runden Tisches der für
Sport und Leibeserziehung zuständigen Minister, in dem die-
se ihre Entschlossenheit bekundeten, dafür zu sorgen, dass die
Rolle der Leibeserziehung und des Sports voll anerkannt und
weiterentwickelt wird,

14 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session,
Plenary Meetings, 2. Sitzung (A/58/PV.2) und Korrigendum.
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unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes15 und das Ergebnisdokument der Sondertagung
der Generalversammlung über Kinder "Eine kindergerechte
Welt"16, in denen betont wird, dass die Bildung darauf gerich-
tet sein muss, die Persönlichkeit, die Begabung und die geisti-
gen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfal-
tung zu bringen,

sowie unter Hinweis auf die von der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur verab-
schiedete Internationale Charta für Leibeserziehung und
Sport17 und den im April 2000 auf dem Weltbildungsforum
verabschiedeten Rahmenaktionsplan von Dakar18 sowie auf
andere einschlägige Dokumente, die die Rolle des Sports und
der Leibeserziehung hervorheben,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Interinstitutionel-
len Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen über Sport im
Dienst von Entwicklung und Frieden,

feststellend, dass in den Bildungssystemen vieler Länder
Sport und Leibeserziehung immer mehr an den Rand gedrängt
werden, obwohl beide nicht nur für die Gesundheit und die
körperliche Entwicklung ein wichtiger Faktor sind, sondern
auch für den Erwerb der für den sozialen Zusammenhalt und
den interkulturellen Dialog notwendigen Werthaltungen,

mit Sorge zur Kenntnis nehmend, welchen Gefahren
Sportler und Sportlerinnen, insbesondere junge Athleten und
Athletinnen, ausgesetzt sind, darunter insbesondere Kinderar-
beit, Gewalt, Doping, früher Spezialisierung, Übertraining
und ausbeuterischen Formen der Kommerzialisierung, sowie
weniger sichtbaren Bedrohungen und Entbehrungen, wie et-
wa der verfrühten Trennung von der Familie und dem Verlust
sportlicher, sozialer und kultureller Bindungen,

in der Erkenntnis, dass es einer stärkeren Koordinierung
der auf internationaler Ebene unternommenen Anstrengungen
bedarf, damit Doping wirkungsvoller bekämpft werden kann,
und in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von dem
Europarats-Übereinkommen gegen Doping19, der Erklärung
von Kopenhagen gegen Doping im Sport, die auf der vom
3. bis 5. März 2003 abgehaltenen Weltkonferenz über Doping
im Sport verabschiedet wurde, sowie von allen weiteren ein-
schlägigen internationalen Übereinkünften,

1. bittet die Regierungen, die Vereinten Nationen, ihre
Fonds und Programme, gegebenenfalls die Sonderorganisa-
tionen sowie die mit Sport befassten Institutionen,

a) die Rolle des Sports und der Leibeserziehung für alle
im Rahmen ihrer Entwicklungsprogramme und -politiken zu
fördern, um das Gesundheitsbewusstsein, die Leistungsbereit-

schaft und den kulturellen Brückenschlag zu verstärken und
gemeinschaftliche Werte zu verankern;

b) Sport und Leibeserziehung als Instrument zu ver-
wenden, das zur Verwirklichung der international vereinbar-
ten Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen20 enthaltenen, sowie der
breiteren Ziele der Entwicklung und des Friedens beiträgt;

c) sich gemeinschaftlich dafür einzusetzen, dass Sport
und Leibeserziehung Chancen für Solidarität und Zusammen-
arbeit bieten, um eine Kultur des Friedens sowie die soziale
Ausgewogenheit und die Gleichstellung der Geschlechter zu
fördern und für Dialog und Harmonie einzutreten;

d) den Beitrag von Sport und Leibeserziehung zur wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung anzuerkennen und den
Aufbau beziehungsweise die Wiederherstellung von Sportin-
frastruktur zu fördern;

e) auf der Grundlage des vor Ort ermittelten Bedarfs
Sport und Leibeserziehung als Instrument zur Verbesserung
der Gesundheit, der Bildung und der sozialen und kulturellen
Entwicklung weiter zu fördern;

f) die Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen al-
len Akteuren einschließlich Familien, Schulen, Vereinen/Li-
gen, Kommunen, Jugendsportverbänden und Entscheidungs-
trägern sowie des öffentlichen und des privaten Sektors zu
verstärken, um dafür zu sorgen, dass sie sich gegenseitig er-
gänzen und dass Sport und Leibeserziehung allen zur Verfü-
gung stehen;

g) sicherzustellen, dass junge Talente ihr athletisches
Potenzial ohne jede Gefährdung ihrer Sicherheit und ihrer
körperlichen und sittlichen Unversehrtheit entwickeln kön-
nen;

2. ermutigt die Regierungen, die internationalen Sport-
gremien und die mit Sport befassten Organisationen, Partner-
schaftsinitiativen und Entwicklungsprojekte auszuarbeiten
und durchzuführen, die mit der auf allen Bildungsebenen ver-
mittelten Erziehung vereinbar sind, um die Millenniums-Ent-
wicklungsziele zu verwirklichen;

3. bittet die Regierungen und die internationalen Sport-
gremien, die Entwicklungsländer, insbesondere die am we-
nigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselentwick-
lungsländer, bei ihren Anstrengungen zu unterstützen, Kapa-
zitäten für Sport und Leibeserziehung aufzubauen;

4. legt den Vereinten Nationen nahe, strategische Part-
nerschaften mit den vielfältigen Interessengruppen im Be-
reich des Sports aufzubauen, einschließlich der Sportorgani-
sationen, der Sportverbände und des Privatsektors, um die
Durchführung von Programmen für Sport im Dienst der Ent-
wicklung zu unterstützen;

5. legt den Regierungen und dem System der Vereinten
Nationen nahe, neue und innovative Wege zu erkunden, wie
der Sport für die Kommunikation und die gesellschaftliche

15 Resolution 44/25, Anlage.
16 Resolution S-27/2, Anlage.
17 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Twentieth Session, Par-
is, 24 October-28 November 1978, Vol. 1: Resolutions.
18 Ebd., Final Report of the World Education Forum, Dakar, Senegal, 26-
28 April 2000, Paris, 2000.
19 Europarat, European Treaty Series, Nr. 135. 20 Siehe Resolution 55/2.
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Mobilisierung eingesetzt werden kann, insbesondere auf na-
tionaler, regionaler und lokaler Ebene, indem die Zivilgesell-
schaft zur aktiven Mitwirkung bewegt und sichergestellt wird,
dass die jeweiligen Zielgruppen erreicht werden;

6. betont, dass alle Parteien eng mit den internationalen
Sportgremien zusammenarbeiten müssen, um einen "Kodex
vorbildlicher Praktiken" auszuarbeiten;

7. bittet die Regierungen, die Ausarbeitung eines inter-
nationalen Anti-Doping-Übereinkommens für alle sportli-
chen Aktivitäten zu beschleunigen, und ersucht die Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur, in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen interna-
tionalen und regionalen Organisationen die Ausarbeitung ei-
nes solchen Übereinkommens zu koordinieren;

8. beschließt, das Jahr 2005 zum Internationalen Jahr
des Sports und der Leibeserziehung als Mittel zur Förderung
der Bildung, der Gesundheit, der Entwicklung und des Frie-
dens zu erklären und bittet die Regierungen, Veranstaltungen
zu organisieren, die ihr Engagement deutlich machen, und
Persönlichkeiten des Sports für eine diesbezügliche Unter-
stützung zu gewinnen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter dem Unter-
punkt "Internationales Jahr des Sports und der Leibeserzie-
hung" über die Durchführung dieser Resolution und über die
Vorbereitung von Veranstaltungen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene zur Begehung des Jahres 2005 Bericht zu er-
statten.

RESOLUTION 58/6

Verabschiedet auf der 52. Plenarsitzung am 3. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.9 und Add.1, einge-
bracht  von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Gre-
nada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien,
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Ver-
de, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pa-
kistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Fö-
deration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sey-
chellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia,
Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tad-
schikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrai-

ne, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische
Republik, Zypern.

58/6. Schaffung einer friedlichen und besseren Welt
mit Hilfe des Sports und des olympischen Ideals

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/75 vom 11. Dezem-
ber 2001, in der sie beschloss, den Punkt "Schaffung einer
friedlichen und besseren Welt mit Hilfe des Sports und des
olympischen Ideals"21 in die vorläufige Tagesordnung ihrer
achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen, sowie auf ihren
Beschluss, diesen Punkt alle zwei Jahre jeweils vor den Olym-
pischen Sommer- und Winterspielen zu behandeln,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/11 vom
25. Oktober 1993, die unter anderem die alte griechische Tra-
dition der Ekecheirie oder "Olympischen Waffenruhe" wieder
aufnahm und zu einer Waffenruhe während der Olympischen
Spiele aufrief, die ein friedliches Umfeld fördern und die si-
chere Anreise und Teilnahme der Athleten und anderer an den
Spielen gewährleisten und somit die Jugend der Welt für die
Sache des Friedens engagieren soll,

unter Berücksichtigung des in die Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen22 aufgenommenen Appells, heute und
in Zukunft die Olympische Waffenruhe einzuhalten und das
Internationale Olympische Komitee bei seinen Bemühungen
um die Förderung des Friedens und der Verständigung zwi-
schen den Menschen mit Hilfe des Sports und des olympi-
schen Ideals zu unterstützen,

feststellend, dass die Spiele der XXVIII. Olympiade vom
13. bis 29. August 2004 in Athen, also in Griechenland, statt-
finden werden, wo die Olympischen Spiele in der Antike ins
Leben gerufen und 1896 wiederbelebt wurden und wo die
Tradition der Olympischen Waffenruhe ihren Anfang nahm,

die Initiative des Generalsekretärs begrüßend, die Interin-
stitutionelle Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für Sport
im Dienste von Entwicklung und Frieden einzusetzen,

in Anerkennung der wichtigen Rolle des Sports bei der
Umsetzung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen,

sowie in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den der
vom Internationalen Olympischen Komitee, dem die Nationa-
len Olympischen Komitees der Mitgliedstaaten angeschlos-
sen sind, erlassene Aufruf zur Einhaltung einer Olympischen
Waffenruhe dazu leisten könnte, die Ziele und Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen zu fördern,

21 Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 19. September 2003 beschloss die Gene-
ralversammlung, den Punkt "Sport zu Gunsten des Friedens und der Ent-
wicklung" einschließlich eines Unterpunkts "Schaffung einer friedliche-
ren und besseren Welt mit Hilfe des Sports und des olympischen Ideals"
in die Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.
22 Siehe Resolution 55/2.
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mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass die Flag-
ge der Vereinten Nationen an allen Wettkampfstätten der
Olympischen Spiele gehisst wird und dass das Internationale
Olympische Komitee und das System der Vereinten Nationen
gemeinsame Aktivitäten durchführen, beispielsweise auf den
Gebieten der Armutslinderung, der menschlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklung, der humanitären Hilfe, der Bil-
dung, der Gesundheitsförderung, der Gleichstellung der Ge-
schlechter, des Umweltschutzes und der Verhütung von
HIV/Aids, 

erfreut darüber, dass das Internationale Olympische Ko-
mitee eine Internationale Stiftung für die Olympische Waf-
fenruhe und ein Internationales Zentrum für die Olympische
Waffenruhe geschaffen hat, mit der Aufgabe, die Ideale des
Friedens und der Verständigung durch den Sport weiter zu
fördern, in deren Vorstand der jeweils amtierende Präsident
der Generalversammlung einen Sitz hat und der Generalse-
kretär sowie der Generaldirektor der Organisation der Verein-
ten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur vertreten
sind,

sowie erfreut über die individuelle Unterstützung durch
Persönlichkeiten von Weltrang für die Förderung der Olympi-
schen Waffenruhe,

1. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im
Rahmen der Charta der Vereinten Nationen während der in
Athen stattfindenden Spiele der XXVIII. Olympiade die
Olympische Waffenruhe einzeln und gemeinsam einzuhalten;

2. begrüßt den Beschluss des Internationalen Olympi-
schen Komitees, alle internationalen Sportorganisationen und
Nationalen Olympischen Komitees der Mitgliedstaaten dafür
zu mobilisieren, auf örtlicher, nationaler, regionaler und welt-
weiter Ebene konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um im Gei-
ste der Olympischen Waffenruhe eine Kultur des Friedens zu
fördern und zu festigen;

3. ruft alle Mitgliedstaaten auf, mit dem Internationalen
Olympischen Komitee bei seinen Bemühungen zusammenzu-
arbeiten, die Olympische Waffenruhe während der Olympi-
schen Spiele und darüber hinaus als ein Mittel zur Förderung
des Friedens, des Dialogs und der Aussöhnung in Konfliktge-
bieten einzusetzen;

4. begrüßt die verstärkte Durchführung von Projekten
zu Gunsten der Entwicklung mit Hilfe des Sports und ermu-
tigt die Mitgliedstaaten und alle beteiligten Einrichtungen und
Programme des Systems der Vereinten Nationen, ihre Tätig-
keit auf diesem Gebiet in Zusammenarbeit mit dem Interna-
tionalen Olympischen Komitee zu verstärken; 

5. ersucht den Generalsekretär, bei den Mitgliedstaaten
für die Einhaltung der Olympischen Waffenruhe und für ihre
Unterstützung der Initiativen zur Förderung der menschlichen
Entwicklung mit Hilfe des Sports einzutreten und mit dem In-
ternationalen Olympischen Komitee bei der Verwirklichung
dieser Ziele zusammenzuarbeiten;

6. beschließt, den Unterpunkt "Schaffung einer friedli-
chen und besseren Welt mit Hilfe des Sports und des olympi-
schen Ideals" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzig-

sten Tagung aufzunehmen und diesen Unterpunkt vor Beginn
der XX. Olympischen Winterspiele zu behandeln.

RESOLUTION 58/7

Verabschiedet auf der 54. Plenarsitzung am 4. November 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen und 3 Gegenstimmen bei 2 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.4, eingebracht von
Kuba.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien,
Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Ve-
nezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik, Zypern. 

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Mikronesien (Föderierte Staaten von), Marokko.

58/7. Notwendigkeit der Beendigung der von den Ver-
einigten Staaten von Amerika gegen Kuba ver-
hängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblok-
kade

Die Generalversammlung,

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu för-
dern,

unter Bekräftigung, neben anderen Grundsätzen, der sou-
veränen Gleichheit der Staaten, der Nichtintervention und
Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten sowie der
Freiheit des internationalen Handels und der internationalen
Schifffahrt, die außerdem in zahlreichen internationalen
Rechtsakten verankert sind,

unter Hinweis auf die auf den iberoamerikanischen Gip-
feltreffen abgegebenen Erklärungen der Staats- und Regie-
rungschefs betreffend die Notwendigkeit, einseitig von einem
Staat gegenüber einem anderen Staat angewandte Wirt-
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schafts- und Handelssanktionen aufzuheben, die die Freiheit
des internationalen Handels beeinträchtigen,

besorgt darüber, dass Mitgliedstaaten nach wie vor Geset-
ze und andere Vorschriften erlassen und anwenden, beispiels-
weise das am 12. März 1996 erlassene, unter der Bezeichnung
"Helms-Burton-Gesetz" bekannte Gesetz, deren extraterrito-
riale Wirkungen die Souveränität anderer Staaten und die le-
gitimen Interessen von ihrer Rechtshoheit unterstehenden ju-
ristischen oder natürlichen Personen sowie die Freiheit des
Handels und der Schifffahrt beeinträchtigen,

Kenntnis nehmend von den Erklärungen und Resolutionen
verschiedener zwischenstaatlicher Foren, Organe und Regie-
rungen, aus denen hervorgeht, dass die internationale Ge-
meinschaft und die Öffentlichkeit den Erlass und die Anwen-
dung dieser Art von Vorschriften zurückweisen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/19 vom 24. No-
vember 1992, 48/16 vom 3. November 1993, 49/9 vom
26. Oktober 1994, 50/10 vom 2. November 1995, 51/17 vom
12. November 1996, 52/10 vom 5. November 1997, 53/4 vom
14. Oktober 1998, 54/21 vom 9. November 1999, 55/20 vom
9. November 2000, 56/9 vom 27. November 2001 und 57/11
vom 12. November 2002,

besorgt darüber, dass seit der Verabschiedung ihrer Reso-
lutionen 47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21,
55/20, 56/9 und 57/11 weitere Maßnahmen dieser Art, die
darauf abzielen, die Wirtschafts-, Handels- und Finanzblok-
kade gegen Kuba zu verstärken und auszuweiten, erlassen
wurden und weiter angewandt werden, sowie besorgt über die
nachteiligen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die kuba-
nische Bevölkerung und auf kubanische Staatsangehörige, die
in anderen Ländern leben,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung der Resolution 57/1123;

2. wiederholt ihre Aufforderung an alle Staaten, in Er-
füllung ihrer Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten
Nationen und dem Völkerrecht, worin unter anderem die Frei-
heit des Handels und der Schifffahrt festgeschrieben ist, vom
Erlass und von der Anwendung von Gesetzen und Maßnah-
men der in der Präambel dieser Resolution genannten Art Ab-
stand zu nehmen;

3. richtet erneut die dringende Aufforderung an die
Staaten, in denen solche Gesetze und Maßnahmen bestehen
und nach wie vor angewandt werden, so bald wie möglich und
in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung die erforderli-
chen Schritte zu unternehmen, um sie aufzuheben oder außer
Kraft zu setzen;

4. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den
entsprechenden Organen und Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und unter Berücksichtigung der Ziele und
Grundsätze der Charta und des Völkerrechts einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution zu erstellen und ihn
der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung zu unterbreiten;

5. beschließt, den Punkt "Notwendigkeit der Beendi-
gung der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen
Kuba verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblocka-
de" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten
Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/8

Verabschiedet auf der 55. Plenarsitzung am 4. November 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 129 Stimmen bei 1 Gegenstimme und keiner Ent-
haltung*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.10 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Armenien,
Australien, Belarus, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bul-
garien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Indien, Irland, Island, Italien,
Japan, Jordanien, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Kuwait,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Pana-
ma, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, Südafrika, Sudan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik, Zy-
pern.

* Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, Armeni-
en, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien,
Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kolumbien, Kroatien,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lettland, Libanon, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Maledi-
ven, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Russische Föderation, Sambia, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan,
Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezue-
la, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea.
Enthaltungen: Keine.

58/8. Bericht der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation

Die Generalversammlung,

nach Erhalt des Berichts der Internationalen Atomener-
gie-Organisation für das Jahr 200224,

23 A/58/287.

24 Internationale Atomenergie-Organisation, The Annual Report for 2002
(Österreich, Juli 2003) (GC(47)/2); den Mitgliedern der Generalver-
sammlung mit einer Mitteilung des Generalsekretärs (A/58/312) über-
mittelt.
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Kenntnis nehmend von der Erklärung des Generaldirek-
tors der Internationalen Atomenergie-Organisation25, in der er
zusätzliche Informationen über die wichtigsten Entwicklun-
gen in der Tätigkeit der Organisation im Jahr 2003 gab,

in Anerkennung der Wichtigkeit der Arbeit der Organisa-
tion,

sowie in Anerkennung der Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und der Organisation und des Abkom-
mens zur Regelung der Beziehungen zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation, das von der Generalkonferenz
der Organisation am 23. Oktober 1957 und von der General-
versammlung in der Anlage zu ihrer Resolution 1145 (XII)
vom 14. November 1957 gebilligt wurde,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation1;

2. nimmt Kenntnis von den Resolutionen
GC(47)/RES/7A über Maßnahmen zur Verstärkung der inter-
nationalen Zusammenarbeit bei der Nuklear-, Strahlungs- und
Transportsicherheit und bei der Abfallbehandlung,
GC(47)/RES/7B über den Verhaltenskodex für die Sicherheit
und Sicherung radioaktiver Strahlenquellen, GC(47)/RES/7C
über Transportsicherheit, GC(47)/RES/8 über nukleare und
radiologische Sicherheit – Fortschritte bei den Maßnahmen
zum Schutz vor dem nuklearen und radiologischen Terroris-
mus, GC(47)/RES/9 über die Stärkung der Tätigkeit der Or-
ganisation auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit,
GC(47)/RES/10A über die Stärkung der Tätigkeit der Organi-
sation auf dem Gebiet der Kernwissenschaft und -technik und
ihrer Anwendungen, GC(47)/RES/10B über nukleares Wis-
sen, GC(47)/RES/10C über die Tätigkeit der Organisation auf
dem Gebiet der Entwicklung innovativer Kerntechnik,
GC(47)/RES/10D über die Heranziehung der Isotopenhydro-
logie zur Wasserbewirtschaftung, GC(47)/RES/10E über ei-
nen Plan für die wirtschaftliche Trinkwassergewinnung durch
den Einsatz kleiner und mittelgroßer Kernreaktoren,
GC(47)/RES/11 über die Stärkung der Wirksamkeit und Stei-
gerung der Effizienz des Sicherungssystems und die Anwen-
dung des Musterzusatzprotokolls, GC(47)/RES/12 über die
Durchführung des Abkommens zwischen der Organisation
und der Demokratischen Volksrepublik Korea über die An-
wendung der Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen,
GC(47)/RES/13 über die Anwendung der Sicherungsmaßnah-
men der Organisation im Nahen Osten, GC(47)/RES/14A
über die Personalausstattung des Sekretariats der Organisa-
tion und GC(47)/RES/14B über Frauen im Sekretariat sowie
von den Beschlüssen GC(47)/DEC/12 über die Durchführung
der Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
betreffend Irak, GC(47)/DEC/13 über die israelische Nuklear-
kapazität und die davon ausgehende Bedrohung und
GC(47)/DEC/14 über die Änderung des Artikels VI der Sat-
zung, die am 19. September 2003 von der Generalkonferenz

der Organisation auf ihrer siebenundvierzigsten ordentlichen
Tagung verabschiedet wurden26;

3. bekräftigt ihre Unterstützung für die unverzichtbare
Rolle der Organisation bei der Förderung und Unterstützung
der Entwicklung und praktischen Anwendung der Atomener-
gie für friedliche Zwecke, beim Technologietransfer in die
Entwicklungsländer und bei der nuklearen Sicherheit, Verifi-
kation und Sicherung;

4. appelliert an die Mitgliedstaaten, die Tätigkeit der
Organisation auch weiterhin zu unterstützen;

5. ersucht den Generalsekretär, dem Generaldirektor
der Organisation das Protokoll der achtundfünfzigsten Ta-
gung der Generalversammlung zu übermitteln, soweit es sich
auf die Tätigkeit der Organisation bezieht.

RESOLUTION 58/9

Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 5. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.3/Rev.1 und Add.1, ein-
gebracht von: Ägypten, Algerien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Aus-
tralien, Bahrain, Bangladesch, Belgien, Brunei Darussalam, China, Costa Rica,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Fidschi, Frankreich, Grenada, Griechenland, Guyana, Indonesien,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jemen, Katar, Kenia, Kuba,
Kuwait, Libanon, Luxemburg, Malaysia, Namibia, Nauru, Oman, Österreich, Pa-
kistan, Panama, Polen, Portugal, Republik Moldau, Russische Föderation, Sau-
di-Arabien, Schweiz, Singapur, Slowenien, Südafrika, Sudan, Syrische Arabi-
sche Republik, Trinidad und Tobago, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam.

58/9. Weltweite Krise der Straßenverkehrssicherheit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/309 vom 22. Mai
2003,

unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs über
die weltweite Krise der Straßenverkehrssicherheit27,

mit dem Ausdruck ihrer großen Besorgnis über die rasche
Zunahme der Todesfälle und Verletzungen im Straßenverkehr
auf der ganzen Welt und insbesondere in den Entwicklungs-
ländern, mit schätzungsweise 1,26 Millionen Verkehrstoten
im Jahr 2000, von denen ein übermäßig hoher Anteil auf die
Bevölkerung der Länder mit niedrigem und mittlerem Ein-
kommen entfällt, sowie mit dem Ausdruck der Besorgnis über
die durch Verletzungen im Straßenverkehr verursachten wirt-
schaftlichen Kosten, die sich weltweit auf 518 Milliar-
den Dollar pro Jahr belaufen und von denen 100 Milliarden
Dollar auf die Entwicklungsländer entfallen,

in der Überzeugung, dass Verletzungen im Straßenver-
kehr ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit dar-
stellen, das abgestimmte sektorübergreifende Bemühungen
um eine wirksame und nachhaltige Prävention erfordert,

25 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth Session,
Plenary Meetings, 52. Sitzung (A/58/PV.52), und Korrigendum.

26 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Forty-seventh Regular
Session, 15-19 September 2003 (GC(47)/RES/DEC(2003)).
27 A/58/228.
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in Bekräftigung der Notwendigkeit weltweiter Anstren-
gungen, um das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die ge-
sundheitlichen Auswirkungen sowie die sozialen und wirt-
schaftlichen Kosten der durch Verkehrsunfälle verursachten
Verletzungen zu schärfen,

in der Erkenntnis, dass wirksame Maßnahmen ein starkes
politisches Engagement erfordern, insbesondere auf nationa-
ler, aber auch auf internationaler Ebene,

sowie in der Erkenntnis, dass Verletzungen im Straßen-
verkehr ein vermeidbares und überwindbares Problem sind,

betonend, dass der Privatsektor und die zuständigen nicht-
staatlichen Organisationen aktiv an der Förderung der Ver-
kehrssicherheit mitwirken müssen,

in der Überzeugung, dass die Verkehrssicherheit Partner-
schaften über zahlreiche Sektoren der Gesellschaft hinweg er-
fordert, um die Anstrengungen zur Verhütung von Verletzun-
gen im Straßenverkehr zu fördern und zu erleichtern,

sowie in der Überzeugung, dass die Verantwortung für die
Verkehrssicherheit auf der lokalen, kommunalen und nationa-
len Ebene liegt, und sich dessen bewusst, dass viele Entwick-
lungsländer nur über beschränkte Kapazitäten zur Auseinan-
dersetzung mit diesem Problem verfügen,

anerkennend, wie wichtig die weitere Verstärkung der
Anstrengungen ist, die die Entwicklungsländer unternehmen,
um Kapazitäten auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit aufzu-
bauen, und wie wichtig es ist, finanzielle und technische Un-
terstützung für diese Anstrengungen zu gewähren,

erfreut über die Anstrengungen, die die zuständigen Ein-
richtungen der Vereinten Nationen und viele andere Organi-
sationen im Hinblick auf die Förderung der Verkehrssicher-
heit unternehmen,

mit Lob für die wichtige Arbeit der Weltgesundheitsorga-
nisation und erfreut über die Wahl des Themas der Verkehrs-
sicherheit für den Weltgesundheitstag, der am 7. April 2004
begangen wird und zu dem die Weltgesundheitsorganisation
ihren World Report on Road Traffic Injury Prevention (Welt-
bericht über die Verhütung von Verletzungen im Straßenver-
kehr) herausgegeben wird,

1. beschließt, am 14. April 2004 im Zusammenhang
mit dem Weltgesundheitstag und der Herausgabe des World
Report on Road Traffic Injury Prevention eine Plenarsitzung
abzuhalten, um das Ausmaß des Problems der Verletzungen
im Straßenverkehr auf hoher Ebene bewusster zu machen,
und bittet die Regierungen, in angemessener Weise daran teil-
zunehmen;

2. bittet den Präsidenten der Generalversammlung, den
Generalsekretär, den Generaldirektor der Weltgesundheitsor-
ganisation, den Präsidenten der Weltbank, die Exekutivdirek-
torin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen und den
Administrator des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen, vor der Versammlung zu sprechen;

3. bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, in Zusammen-
arbeit mit den anderen zuständigen Organisationen und Orga-
nen des Systems der Vereinten Nationen und über seine Re-
gionalkommissionen den Informationsaustausch über die be-

sten Sicherheitsmaßnahmen für den Straßenverkehr und die
Ausarbeitung von Empfehlungen zur Verringerung der Zahl
der Verletzungen im Straßenverkehr zu erleichtern;

4. ersucht die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und
Information, am Vormittag des 15. April 2004 in Verbindung
mit der Plenarsitzung eine Sitzung mit Sachverständigen, dem
Privatsektor, zuständigen nichtstaatlichen Organisationen,
Mitgliedern der Zivilgesellschaft und anderen interessierten
Parteien, einschließlich der Medien, zu veranstalten, um die
Teilnehmer für das Problem zu sensibilisieren und ihnen Ge-
legenheit zum Austausch von Informationen über die besten
Praktiken auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit zu geben;

5. unterstreicht die Notwendigkeit der internationalen
Zusammenarbeit in Fragen der Verkehrssicherheit;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über das entsprechende Or-
gan der Vereinten Nationen einen Bericht über die Fortschrit-
te bei der Verbesserung der weltweiten Straßenverkehrssi-
cherheit und über die in dieser Resolution genannten Fragen
vorzulegen, in dem auch die während der Sitzungen am
14. und 15. April 2004 geäußerten Auffassungen berücksich-
tigt werden;

7. beschließt, den Punkt "Weltweite Krise der Straßen-
verkehrssicherheit" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/10
Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 5. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.12 und Add.1, einge-
bracht von: Angola, Argentinien, Benin, Brasilien, Côte d'Ivoire, Demokratische
Republik Kongo, Gabun, Ghana, Guinea, Kap Verde, Kongo, Liberia, Namibia,
Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Uruguay.

58/10. Südatlantische Zone des Friedens und der Zu-
sammenarbeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 41/11 vom 27. Oktober
1986, in der sie den Atlantischen Ozean in der Region zwi-
schen Afrika und Südamerika feierlich zur "Südatlantischen
Zone des Friedens und der Zusammenarbeit" erklärte,

sowie unter Hinweis auf ihre späteren Resolutionen zu
dieser Angelegenheit, namentlich Resolution 45/36 vom
27. November 1990, in der sie erneut erklärte, dass die Staa-
ten der Zone entschlossen sind, auf politischem, wirtschaftli-
chem, wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet sowie in
anderen Bereichen verstärkt und schneller zusammenzuarbei-
ten,

erneut erklärend, dass Zweck und Zielsetzung der Südat-
lantischen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit als
Grundlage für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen
den Ländern der Region wichtig sind,

sowie erneut erklärend, dass die Fragen des Friedens und
der Sicherheit und die Fragen der Entwicklung eng miteinan-
der verbunden sind und nicht losgelöst voneinander betrachtet
werden können und dass eine Zusammenarbeit für Frieden
und Entwicklung unter den Staaten der Region den Zielen der
Südatlantischen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit
förderlich sein wird,
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unter Hinweis auf die auf der dritten Tagung der Mitglied-
staaten der Zone am 21. und 22. September 1994 in Brasilia
geschlossene Vereinbarung, Demokratie und politischen Plu-
ralismus zu fördern und im Einklang mit der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von
der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den28, alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern
und zu verteidigen und im Hinblick auf die Verwirklichung
dieser Ziele zusammenzuarbeiten,

im Bewusstsein der Bedeutung, die die Staaten der Zone
dem Schutz der Umwelt der Region beimessen, und in Aner-
kennung der Bedrohung, die eine Verschmutzung jedweden
Ursprungs für die Meeres- und Küstenumwelt, ihr ökologi-
sches Gleichgewicht und ihre Ressourcen darstellt,

erfreut über die Verabschiedung des Aktionsprogramms
zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen
Aspekten, das auf der vom 9. bis 20. Juli 2001 in New York
abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen über den un-
erlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten verabschiedet wurde29,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem im Einklang mit Re-
solution 56/7 der Generalversammlung vom 21. November
2001 vorgelegten Bericht des Generalsekretärs30,

1. fordert alle Staaten auf, bei der Förderung der in der
Erklärung des Südatlantiks zur Zone des Friedens und der Zu-
sammenarbeit festgelegten Ziele zu kooperieren und alle
Maßnahmen zu unterlassen, die mit diesen Zielen sowie mit
der Charta der Vereinten Nationen und den einschlägigen Re-
solutionen der Organisation unvereinbar sind, insbesondere
Maßnahmen, die Spannungs- und potenzielle Konfliktsitua-
tionen in der Region hervorrufen beziehungsweise verschär-
fen können;

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem vollen In-
krafttreten des Vertrags über das Verbot von Kernwaffen in
Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco-Vertrag)31 und
nimmt außerdem mit Befriedigung Kenntnis von den Fort-
schritten in Richtung auf das volle Inkrafttreten des Vertrags
über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika (Pelindaba-Ver-
trag)32;

3. ermutigt alle Staaten, insbesondere die Mitglieder
der Südatlantischen Zone des Friedens und der Zusammenar-
beit, bei der Förderung und Stärkung der globalen, regionalen,
subregionalen und nationalen Initiativen zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen zu kooperieren;

4. würdigt die Anstrengungen, die auf regionaler Ebene
von den Mitgliedstaaten der Zone zur Unterstützung der

Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten29 un-
ternommen werden, und fordert sie auf, ihre diesbezüglichen
Anstrengungen fortzusetzen;

5. bekräftigt die Wichtigkeit des Südatlantiks für den
globalen Seeschifffahrts- und Handelsverkehr sowie ihre Ent-
schlossenheit, die Region für alle friedlichen Zwecke und Tä-
tigkeiten zu erhalten, die durch das Völkerrecht, insbesondere
das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen33, ge-
schützt werden;

6. beobachtet mit Sorge die Zunahme des Drogenhan-
dels und der damit zusammenhängenden Straftaten, ein-
schließlich des Drogenmissbrauchs, und fordert die interna-
tionale Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten der Zone auf,
die regionale und internationale Zusammenarbeit bei der Be-
kämpfung aller Aspekte des Drogenproblems und der damit
zusammenhängenden Straftaten zu fördern;

7. ist sich in Anbetracht der Anzahl, des Ausmaßes und
der Komplexität von Naturkatastrophen und anderen Not-
standssituationen dessen bewusst, dass die von den Mitglied-
staaten der Zone gewährte humanitäre Hilfe besser koordi-
niert werden muss, um eine rechtzeitige und wirksame Reak-
tion zu gewährleisten;

8. begrüßt das Angebot Benins, die sechste Tagung der
Mitgliedstaaten der Zone auszurichten;

9. ersucht die zuständigen Organisationen, Organe und
Gremien des Systems der Vereinten Nationen, den Mitglied-
staaten der Zone bei ihren gemeinsamen Bemühungen um die
Verwirklichung der Erklärung des Südatlantiks zur Zone des
Friedens und der Zusammenarbeit auf Wunsch jede geeignete
Hilfe zu gewähren;

10. ersucht den Generalsekretär, die Durchführung der
Resolution 41/11 und späterer Resolutionen zu dieser Ange-
legenheit zu verfolgen und der Generalversammlung auf ihrer
sechzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, in dem unter
anderem die von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrach-
ten Auffassungen berücksichtigt werden;

11. beschließt, den Punkt "Südatlantische Zone des Frie-
dens und der Zusammenarbeit" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/11

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 10. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.14 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Argentinien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Burkina Faso, Bu-
rundi, Chile, Demokratische Republik Kongo, Ecuador, ehemalige jugoslawische

28 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
29 A/CONF.192/15, Kap. IV, Ziffer 24.
30 A/58/265.
31 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068.
32 Siehe A/50/426, Anlage.

33 Siehe: The Law of the Sea: Official Texts of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 and of the Agreement
relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 with Index and Excerpts
from the Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of
the Sea (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.V.10).
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Republik Mazedonien, El Salvador, Gambia, Guatemala, Indien, Jamaika, Jor-
danien, Kambodscha, Kamerun, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Kuba,
Kuwait, Madagaskar, Malawi, Marokko, Marshallinseln, Mauritius, Mongolei, Na-
mibia, Nigeria, Pakistan, Papua-Neuguinea, Philippinen, Russische Föderation,
Senegal, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Swasiland, Tadschi-
kistan, Thailand, Timor-Leste, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam.

58/11. Internationale Dekade für eine Kultur des Frie-
dens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der
Kinder der Welt (2001-2010)

Die Generalversammlung,

eingedenk der Charta der Vereinten Nationen, einschließ-
lich der darin enthaltenen Ziele und Grundsätze, und nament-
lich ihres Bestrebens, die kommenden Generationen vor der
Geißel des Krieges zu bewahren,

unter Hinweis auf die Satzung der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, in der
es heißt, dass, "da Kriege im Geiste des Menschen entstehen,
auch die Verteidigung des Friedens im Geiste des Menschen
ihren Anfang nehmen muss",

sowie unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über
eine Kultur des Friedens, insbesondere die Resolution 52/15
vom 20. November 1997, mit der sie das Jahr 2000 zum Inter-
nationalen Jahr für eine Kultur des Friedens erklärte, auf ihre
Resolution 53/25 vom 10. November 1998, mit der sie den
Zeitraum 2001-2010 zur Internationalen Dekade für eine Kul-
tur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kin-
der der Welt erklärte, auf die Resolution 56/5 vom 5. Novem-
ber 2001 und die Resolution 57/6 vom 4. November 2002,

in Bekräftigung der Erklärung über eine Kultur des Frie-
dens34 und des Aktionsprogramms für eine Kultur des Frie-
dens35, in dem Bewusstsein, dass diese unter anderem die
Grundlage für die Begehung der Dekade bilden, und in der
Überzeugung, dass eine wirksame und erfolgreiche Begehung
der Dekade auf der ganzen Welt eine Kultur des Friedens und
der Gewaltlosigkeit fördern wird, die der Menschheit und ins-
besondere den kommenden Generationen zugute kommen
wird,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen36, in der die aktive Förderung einer Kultur des
Friedens verlangt wird,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2000/66 der Men-
schenrechtskommission vom 26. April 2000 mit dem Titel
"Wege zu einer Kultur des Friedens"37,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Internationale Dekade für eine Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der

Welt38, namentlich von Ziffer 28, aus der hervorgeht, dass je-
des der zehn Jahre der Dekade jeweils einem anderen mit dem
Aktionsprogramm zusammenhängenden vorrangigen Thema
gewidmet wird,

feststellend, dass der vom 26. August bis 4. September
2002 in Johannesburg (Südafrika) abgehaltene Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung, die vom 18. bis 22. März 2002 in
Monterrey (Mexiko) abgehaltene Internationale Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung, die vom 8. bis 10. Mai 2002
in New York abgehaltene Sondertagung der Generalver-
sammlung über Kinder, die vom 31. August bis 7. September
2001 in Durban (Südafrika) abgehaltene Weltkonferenz ge-
gen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz und die Deka-
de der Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung
(1995-2004) für die Internationale Dekade für eine Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der
Welt (2001-2010) von Bedeutung sind und dass die dort ver-
einbarten einschlägigen Beschlüsse nach Bedarf umgesetzt
werden müssen,

in dem Bewusstsein, dass alle Anstrengungen, die das Sy-
stem der Vereinten Nationen im Allgemeinen und die gesam-
te internationale Gemeinschaft im Hinblick auf Friedenssi-
cherung, Friedenskonsolidierung, Konfliktverhütung, Abrü-
stung, nachhaltige Entwicklung, Förderung der Menschen-
würde und der Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit, gute Staats- beziehungsweise Amtsführung und die
Gleichstellung der Geschlechter auf nationaler wie auf inter-
nationaler Ebene unternehmen, erheblich zu einer Kultur des
Friedens beitragen,

feststellend, dass ihre Resolution 57/337 vom 3. Juli 2003
über die Verhütung bewaffneter Konflikte zur weiteren För-
derung einer Kultur des Friedens beitragen könnte,

unter Berücksichtigung des "Manifests 2000" zur Förde-
rung einer Kultur des Friedens, das auf eine Initiative der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur zurückgeht und das weltweit bisher mit über fünf-
undsiebzig Millionen Unterschriften unterstützt wurde,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
raldirektors der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur über die Durchführung der
Resolution 57/6 der Generalversammlung39,

1. betont erneut, dass die Internationale Dekade für ei-
ne Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten
der Kinder der Welt (2001-2010) das Ziel verfolgt, im An-
schluss an die Begehung des Internationalen Jahres für eine
Kultur des Friedens im Jahr 2000 die weltweite Bewegung für
eine Kultur des Friedens weiter zu stärken;

2. bittet die Mitgliedstaaten, ihren Tätigkeiten zur För-
derung einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit,
insbesondere während der Dekade, auf nationaler, regionaler

34 Resolution 53/243 A.
35 Resolution 53/243 B.
36 Siehe Resolution 55/2.
37 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2000,
Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2000/23 und Corr.1), Kap. II,
Abschnitt A.

38 A/56/349.
39 Siehe A/58/182.
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und internationaler Ebene größeres Gewicht zu geben, sie
auszuweiten und dafür zu sorgen, dass auf allen Ebenen ein
Mehr an Frieden und Gewaltlosigkeit erzielt wird;

3. würdigt die Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur dafür, dass sie die Förde-
rung einer Kultur des Friedens als Ausdruck ihres grundle-
genden Auftrags anerkannt hat, und legt ihr nahe, als feder-
führende Organisation für die Dekade ihre Tätigkeiten zur
Förderung einer Kultur des Friedens, namentlich die weltwei-
te Verbreitung der Erklärung über eine Kultur des Friedens34

und des Aktionsprogramms für eine Kultur des Friedens35 und
damit zusammenhängender Materialien in verschieden Spra-
chen, weiter zu verstärken;

4. würdigt außerdem die zuständigen Organisationen
der Vereinten Nationen, insbesondere das Kinderhilfswerk
der Vereinten Nationen, den Entwicklungsfonds der Verein-
ten Nationen für die Frau und die Friedensuniversität, für ihre
Tätigkeiten zur weiteren Förderung einer Kultur des Friedens
und der Gewaltlosigkeit, namentlich die Förderung der Frie-
denserziehung und die Tätigkeiten im Zusammenhang mit
den im Aktionsprogramm für eine Kultur des Friedens be-
nannten konkreten Bereichen, und legt ihnen nahe, ihre An-
strengungen fortzusetzen, weiter zu verstärken und auszuwei-
ten;

5. legt den zuständigen Behörden nahe, den Kindern in
den Schulen eine Bildung zu vermitteln, die zu gegenseitigem
Verständnis, Toleranz, aktiver Staatsbürgerschaft, Achtung
der Menschenrechte und zur Förderung einer Kultur des Frie-
dens erzieht;

6. ermutigt die Zivilgesellschaft, namentlich die nicht-
staatlichen Organisationen, ihre Anstrengungen zur Förde-
rung der Ziele der Dekade zu verstärken, unter anderem durch
die Verabschiedung eines eigenen Aktivitätenprogramms zur
Ergänzung der Initiativen der Mitgliedstaaten, der Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen und der sonstigen
internationalen und regionalen Organisationen;

7. befürwortet, dass die Massenmedien in die Erzie-
hung zu einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit
einbezogen werden, insbesondere im Hinblick auf Kinder und
Jugendliche, namentlich durch die geplante Ausweitung des
Informationsnetzes "Kultur des Friedens" zu einem weltwei-
ten Netzwerk von Internet-Seiten in vielen Sprachen;

8. begrüßt die von der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur unternommenen
Anstrengungen, die während des Internationalen Jahres ge-
troffenen Kommunikations- und Vernetzungsvereinbarungen
weiterzuführen, um stets über den neuesten Stand der Ent-
wicklungen im Zusammenhang mit der Begehung der Dekade
informieren zu können;

9. bittet die Mitgliedstaaten, alljährlich am 21. Septem-
ber den Internationalen Friedenstag als einen Tag zu begehen,
an dem weltweit Waffenruhe und Gewaltlosigkeit herrschen,
im Einklang mit Resolution 55/282 der Generalversammlung
vom 7. September 2001;

10. bittet die Mitgliedstaaten sowie die Zivilgesellschaft
einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, dem Ge-

neralsekretär Informationen über die Begehung der Dekade
und über die Tätigkeiten zur Förderung einer Kultur des Frie-
dens und der Gewaltlosigkeit zu unterbreiten;

11. betont die Bedeutung der zu diesem Punkt geplanten
Plenarsitzungen auf ihrer sechzigsten Tagung40, befürwortet
in dieser Hinsicht eine Beteiligung auf hoher Ebene und be-
schließt, zu gegebener Zeit die Möglichkeit zu prüfen, diese
Sitzungen möglichst zeitnah zur Generaldebatte abzuhalten;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

13. beschließt, den Punkt "Kultur des Friedens" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 58/12

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 10. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.16 und Add.1, einge-
bracht von: Algerien, Andorra, Argentinien, Belize, Bolivien, Burkina Faso, Chile,
Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Repu-
blik Mazedonien, El Salvador, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana,
Honduras, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Monaco, Mongolei, Nicara-
gua, Panama, Paraguay, Peru, Republik Moldau, Russische Föderation, Schweiz,
Spanien, Tadschikistan, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Ukraine, Uruguay,
Zypern.

58/12. Friedensuniversität

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/2 vom 22. Oktober
2001, in der sie daran erinnerte, dass sie in ihrer Resolution
34/111 vom 14. Dezember 1979 den Gedanken der Errich-
tung der Friedensuniversität als spezialisiertes internationales
Zentrum für Hochschulbildung, Forschung und die Verbrei-
tung von Wissen über Frieden und seine universale Förderung
im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen gebilligt hat-
te, und in der sie außerdem an ihre Resolution 35/55 vom
5. Dezember 1980 erinnerte, in der sie die Errichtung der Frie-
densuniversität gebilligt hatte, sowie auf alle früheren Reso-
lutionen zu diesem Gegenstand,

feststellend, dass der Generalsekretär 1991 mit Unterstüt-
zung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen ei-
nen aus freiwilligen Beiträgen finanzierten Treuhandfonds für
den Frieden schuf, um der Universität die Mittel an die Hand
zu geben, die sie benötigt, um ihren Tätigkeitsbereich auf die
ganze Welt auszudehnen, vollen Gebrauch von ihren Mög-
lichkeiten in den Bereichen Bildung, Forschung und Unter-
stützung der Vereinten Nationen zu machen und ihre Aufgabe
zu erfüllen, die darin besteht, den Frieden in der Welt zu för-
dern,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den energischen
Maßnahmen, die der Generalsekretär im Benehmen mit dem
Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur und mit Ermutigung und

40 Siehe Resolution 55/47, Ziffer 13.
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Unterstützung der Regierung Costa Ricas unternahm, um die
Universität neu zu beleben41,

in Anerkennung der wichtigen und vielfältigen Aktivitä-
ten, die die Universität dank der wertvollen Unterstützung
und der Beiträge von Regierungen, Stiftungen und nichtstaat-
lichen Organisationen während des Zeitraums 2001-2003
durchgeführt hat, insbesondere der Fortschritte bei der Ausar-
beitung und Durchführung des Studienprogramms und der
Ausweitung ihres Tätigkeitsbereichs auf die ganze Welt im
Rahmen eines Fünfjahresprogramms zur Ausweitung und
Neubelebung,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Aktivitäten,
die darauf gerichtet sind, die Lehr- und Forschungsprogram-
me der Universität auf Afrika, Asien und den Pazifik, Zen-
tralasien sowie auf Lateinamerika und die Karibik auszudeh-
nen,

sowie mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Fort-
schritten bei der Ausarbeitung von Lehrprogrammen für Ma-
sters-Studiengänge, von Kurzkursen, Programmen für die
Verbreitung von Kursmaterialien und für Fernstudium sowie
bei der Schaffung einer digitalen Bibliothek über Friedensfra-
gen,

feststellend, dass die Universität besonderes Gewicht auf
die Bereiche Konfliktverhütung, Friedenssicherung, Frie-
denskonsolidierung und friedliche Beilegung von Streitigkei-
ten gelegt und Programme auf dem Gebiet der demokrati-
schen Konsensbildung und der Techniken für die friedliche
Beilegung von Konflikten eingeleitet hat,

sowie feststellend, dass die Universität im Rahmen der
Anstrengungen, die die Vereinten Nationen und die Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur zum Aufbau und zur Förderung einer Kultur des Frie-
dens unternehmen, ein umfassendes Programm zum Aufbau
einer Kultur des Friedens in Zentralamerika und der Karibik
eingeleitet hat,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der engeren Zu-
sammenarbeit zwischen der Universität und den Organisatio-
nen und Einrichtungen der Vereinten Nationen, insbesondere
der Universität der Vereinten Nationen, der Organisation der
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur,
den Sekretariats-Hauptabteilungen Politische Angelegenhei-
ten und Abrüstungsfragen, dem Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen, dem Ausbildungs- und Forschungsinsti-
tut der Vereinten Nationen und anderen,

in der Erwägung, dass es gilt, eine Erziehung zu fördern,
die zur friedlichen Koexistenz der Menschen beiträgt, wozu
auch die Achtung vor dem Leben, der Würde und der Unver-
sehrtheit aller Menschen ohne Ansehen der Staatsangehörig-
keit, der Rasse, des Geschlechts, der Religion oder der Kultur
sowie die Freundschaft und Solidarität zwischen den Völkern
gehören,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs, in dem die Fortschritte bei der Neubelebung
der Friedensuniversität, insbesondere im Zusammenhang mit
der Durchführung des Fünfjahresprogramms zur Ausweitung
und Neubelebung42, dargelegt werden;

2. ersucht den Generalsekretär, angesichts der wichti-
gen Tätigkeit der Friedensuniversität und ihrer potenziellen
Rolle bei der Ausarbeitung neuer Sicherheitskonzepte und
-ansätze durch Forschung und Dialog mit dem Ziel, wirksam
auf die neuen Bedrohungen des Friedens reagieren zu können,
weitere Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen und der Friedensuniversität
zu prüfen;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, bei seinen
Anstrengungen zur Beilegung von Konflikten und zur Frie-
denskonsolidierung sowie bei der Förderung der Erklärung
über eine Kultur des Friedens und des Aktionsprogramms für
eine Kultur des Friedens43 die Inanspruchnahme der Dienste
der Universität zu erwägen;

4. bittet die Mitgliedstaaten, die zwischenstaatlichen
Organe, die nichtstaatlichen Organisationen sowie interes-
sierte Einzelpersonen, Beiträge an den Treuhandfonds für den
Frieden oder zum Haushalt der Universität zu entrichten;

5. bittet die Mitgliedstaaten, dem Internationalen Über-
einkommen über die Errichtung der Friedensuniversität44 bei-
zutreten und so ihre Unterstützung für eine Bildungseinrich-
tung zu bekunden, deren Auftrag in der Förderung einer welt-
weiten Friedenskultur besteht;

6. beschließt, den Punkt "Friedensuniversität" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 58/13

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 17. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.15 und Add.1 in seiner
mündlich abgeänderten Fassung, eingebracht von: Afghanistan, Albanien, An-
dorra, Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgi-
en, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Bur-
kina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische
Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland,
Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Japan, Jemen,
Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Mali, Malta, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nica-
ragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pakistan, Panama,
Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Ruanda, Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbi-
en und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Somalia,
Spanien, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Surina-

41 Siehe A/54/312, Ziffer 2.

42 A/58/430.
43 Resolutionen 53/243 A und B.
44 Siehe Resolution 35/55, Anlage.
40
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me, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Tschad, Tschechische Republik, Tür-
kei, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

58/13. Unterstützung der Bemühungen der Regierun-
gen um die Förderung und Konsolidierung neuer
oder wiederhergestellter Demokratien durch das
System der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

eingedenk der unauflöslichen Verbindungen, die zwi-
schen den in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-
te45 verankerten Grundsätzen und den Grundlagen jeder de-
mokratischen Gesellschaft bestehen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/30 vom 7. De-
zember 1994, 50/133 vom 20. Dezember 1995, 51/31 vom
6. Dezember 1996, 52/18 vom 21. November 1997, 53/31
vom 23. November 1998, 54/36 vom 29. November 1999,
55/43 vom 27. November 2000, 56/96 vom 14. Dezember
2001 und 56/269 vom 27. März 2002,

sowie unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von
den Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen46, insbesondere die
Ziffern 6 und 24,

ferner unter Hinweis auf die Erklärungen und Aktionsplä-
ne, die auf den fünf internationalen Konferenzen der neuen
oder wiederhergestellten Demokratien 1988 in Manila, 1994
in Managua, 1997 in Bukarest, 2000 in Cotonou und 2003 in
Ulaanbaatar verabschiedet wurden,

unter Hinweis darauf, dass sich die fünfte Internationale
Konferenz der neuen oder wiederhergestellten Demokratien,
die vom 10. bis 12. September 2003 in Ulaanbaatar stattfand,
vor allem mit Demokratie, guter Staatsführung und der Zivil-
gesellschaft befasste,

in Anbetracht der großen Veränderungen, die sich zur Zeit
auf der internationalen Bühne vollziehen, sowie des Strebens
aller Völker nach einer internationalen Ordnung, die auf den
in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsät-
zen beruht, namentlich der Förderung und Unterstützung der
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten aller
sowie auf anderen wichtigen Grundsätzen wie der Achtung
der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechts der
Völker, auf Frieden, Demokratie, Gerechtigkeit, Gleichheit,
Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, Entwicklung, Verbesserung
des Lebensstandards und Solidarität,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die
Regierung der Mongolei für die erfolgreiche Veranstaltung
der fünften Internationalen Konferenz,

eingedenk dessen, dass die Aktivitäten der Vereinten Na-
tionen zur Unterstützung der von den Regierungen zur Förde-
rung und Konsolidierung der Demokratie unternommenen

Anstrengungen im Einklang mit der Charta und ausschließ-
lich auf ausdrückliches Ersuchen der betreffenden Mitglied-
staaten durchgeführt werden,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den 2002 und
2003 veranstalteten Seminaren, Fachtagungen und Konferen-
zen über Demokratisierung und gute Staatsführung sowie von
denjenigen, die unter der Schirmherrschaft der fünften Inter-
nationalen Konferenz abgehalten wurden,

Kenntnis nehmend von den Auffassungen, die die Mit-
gliedstaaten in der Debatte über diesen Gegenstand auf ihrer
sechsundfünzigsten bis achtundfünfzigsten Tagung zum Aus-
druck brachten,

eingedenk dessen, dass Demokratie, Entwicklung und die
Achtung vor allen Menschenrechten und Grundfreiheiten ein-
ander bedingen und sich gegenseitig stärken und dass die De-
mokratie auf dem frei bekundeten Willen der Menschen, ihre
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Syste-
me selbst zu bestimmen, sowie auf ihrer uneingeschränkten
Teilhabe an allen Aspekten ihres Lebens beruht,

feststellend, dass zahlreiche Gesellschaften in jüngster
Zeit beträchtliche Anstrengungen unternommen haben, um
durch Demokratisierung, gute Staatsführung und die Reform
ihrer Volkswirtschaften ihre sozialen, politischen und wirt-
schaftlichen Ziele zu erreichen, Bestrebungen, welche die Un-
terstützung und Anerkennung der internationalen Gemein-
schaft verdienen,

mit dem Ausdruck ihres tief empfundenen Dankes an die
Mitgliedstaaten, das System der Vereinten Nationen und an
die anderen zwischenstaatlichen Organisationen, die die Re-
gierung der Mongolei bei der Abhaltung der fünften Interna-
tionalen Konferenz unterstützt haben,

Kenntnis nehmend von den Schlussfolgerungen des am
11. September 2003 in Ulaanbaatar abgehaltenen Parlamenta-
rier-Forums und von dem Beitrag der daraus hervorgegange-
nen Erklärung der Parlamentarier zu der Arbeit der fünften In-
ternationalen Konferenz,

erfreut über die Abhaltung eines internationalen Zivilge-
sellschaftsforums im Rahmen der fünften Internationalen
Konferenz,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs47, in
dessen Mittelpunkt die Erklärung und der Aktionsplan von
Ulaanbaatar: Demokratie, gute Staatsführung und Zivilgesell-
schaft48 stehen, die am 12. September 2003 auf der fünften In-
ternationalen Konferenz verabschiedet wurden,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des
Generalsekretärs47;

2. begrüßt die Erklärung und den Aktionsplan von Ula-
anbaatar: Demokratie, gute Regierungsführung und Zivilge-
sellschaft, die auf der fünften Internationalen Konferenz der

45 Resolution 217 A (III).
46 Siehe Resolution 55/2.

47 A/58/392.
48 A/58/387, Anlagen I und II.
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neuen oder wiederhergestellten Demokratien verabschiedet
wurden48;

3. ermutigt die Mitgliedstaaten, die zuständigen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, andere zwi-
schenstaatliche Organisationen, die einzelstaatlichen Parla-
mente, auch in Zusammenarbeit mit der Interparlamentari-
schen Union und anderen parlamentarischen Organisationen,
und die nichtstaatlichen Organisationen, aktiv zur Weiterver-
folgung der fünften Internationalen Konferenz beizutragen
und zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um mögli-
che Schritte zur Unterstützung der Bemühungen der Regie-
rungen um die Förderung und Konsolidierung neuer oder wie-
derhergestellter Demokratien aufzuzeigen, einschließlich der-
jenigen, die in der Erklärung und dem Aktionsplan von Ulaan-
baatar enthalten sind; 

4. erkennt an, dass den Vereinten Nationen eine wich-
tige Rolle dabei zukommt, die von den Regierungen im Rah-
men ihrer Entwicklungsanstrengungen unternommenen Be-
mühungen um Demokratisierung und gute Staatsführung zur
rechten Zeit auf geeignete Weise kohärent zu unterstützen;

5. ermutigt den Generalsekretär, die Organisation auch
künftig besser in die Lage zu versetzen, den Ersuchen der Mit-
gliedstaaten wirksam zu entsprechen, indem sie ihre Bemü-
hungen um die Erreichung der Ziele einer guten Staatsfüh-
rung und der Demokratisierung kohärent und in ausreichen-
dem Umfang unterstützt;

6. betont, dass die Aktivitäten der Organisation im Ein-
klang mit der Charta der Vereinten Nationen durchgeführt
werden müssen;

7. beglückwünscht den Generalsekretär und über ihn
das System der Vereinten Nationen zu den Tätigkeiten, die
auf Ersuchen der Regierungen durchgeführt wurden, um die
Bemühungen um die Konsolidierung der Demokratie und der
guten Staatsführung zu unterstützen, und ersucht ihn, diese
Tätigkeiten weiterzuführen;

8. ersucht den Generalsekretär, verschiedene Möglich-
keiten zu prüfen, wie die Mitgliedstaaten in ihrem Bemühen
um die Konsolidierung der Demokratie und der guten Staats-
führung durch das System der Vereinten Nationen stärker un-
terstützt werden können, so auch durch die Unterstützung des
Präsidenten der fünften Internationalen Konferenz bei seinen
Bemühungen, die Konferenz und ihre Folgemaßnahmen noch
wirksamer und effizienter zu gestalten;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

10. beschließt, den Punkt "Unterstützung der Bemühun-
gen der Regierungen um die Förderung und Konsolidierung
neuer oder wiederhergestellter Demokratien durch das Sy-
stem der Vereinten Nationen" in die vorläufige Tagesordnung
ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/14

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 24. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.18 und Add.1, einge-

bracht von: Australien, Belgien, Belize, Brasilien, Dänemark, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kanada, Marshallinseln, Mauri-
tius, Monaco, Namibia, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Papua-Neuguinea, Portugal, Russische Föderation, Salomonen, Samoa, Schwe-
den, Sierra Leone, Spanien, Südafrika, Tonga, Trinidad und Tobago, Tuvalu,
Ukraine, Vanuatu, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Zypern. 

58/14. Nachhaltige Fischerei, namentlich durch das
Übereinkommen von 1995 zur Durchführung der
Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982
über die Erhaltung und Bewirtschaftung von ge-
bietsübergreifenden Fischbeständen und Bestän-
den weit wandernder Fische und damit zusam-
menhängende Übereinkünfte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/215 vom 20. De-
zember 1991, 49/116 und 49/118 vom 19. Dezember 1994,
50/25 vom 5. Dezember 1995 und 57/142 vom 12. Dezember
2002 sowie anderer Resolutionen über Fischfang mit großen
pelagischen Treibnetzen, nicht genehmigte Fischerei in Zo-
nen des nationalen Hoheitsbereichs und auf Hoher See; Bei-
fänge und Rückwürfe in der Fischerei und andere Entwick-
lungen, und ihrer Resolutionen 56/13 vom 28. November
2001 und 57/143 vom 12. Dezember 2002 über das Überein-
kommen zur Durchführung der Bestimmungen des Seerechts-
übereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember
1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebiets-
übergreifenden Fischbeständen und Beständen weit wandern-
der Fische ("Durchführungsübereinkommen")49,

unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen des
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen ("See-
rechtsübereinkommen")50 und eingedenk des Verhältnisses
zwischen dem Seerechtsübereinkommen und dem Durchfüh-
rungsübereinkommen,

anerkennend, dass das Durchführungsübereinkommen im
Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen Bestimmungen
für die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergrei-
fenden Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fi-
sche festlegt, einschließlich Bestimmungen über die subregio-
nale und regionale Zusammenarbeit bei der Durchsetzung, die
verbindliche Streitbeilegung und die Rechte und Pflichten der
Staaten im Hinblick auf die Ermächtigung von Schiffen, die
ihre Flagge führen, zur Befischung der Hohen See,

49 International Fisheries Instruments with Index (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.98.V.11), Abschnitt I; siehe auch
A/CONF.164/37.
50 Siehe The Law of the Sea: Official Texts of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 and of the Agreement
relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 with Index and Excerpts
from the Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of
the Sea (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.V.10).
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feststellend, dass in dem Verhaltenskodex für verantwor-
tungsvolle Fischerei der Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen ("Verhaltenskodex")51 und
den damit verbundenen internationalen Aktionsplänen
Grundsätze und weltweite Verhaltensnormen für ein verant-
wortungsvolles Vorgehen in Bezug auf die Erhaltung, Bewirt-
schaftung und Erschließung von Fischereiressourcen festge-
legt sind, einschließlich Richtlinien für die Hochseefischerei
und die Fischerei in Gebieten, die zum nationalen Hoheitsbe-
reich anderer Staaten gehören, sowie für Selektivität bei dem
Fanggerät und den Fangmethoden, mit dem Ziel, Beifänge
und Rückwürfe zu verringern,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der vor kurzem
von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen verabschiedeten Strategie zur Verbesse-
rung der Informationen über den Stand und die Tendenzen der
Fangfischerei52 und anerkennend, dass die langfristige Erwei-
terung des Wissens und des Verständnisses zum Stand und zu
den Tendenzen der Fischerei eine grundlegende Vorausset-
zung für die Fischereipolitik und die Fischereibewirtschaf-
tung zur Anwendung des Verhaltenskodex ist,

in Anerkennung der Notwendigkeit, den Durchführungs-
plan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durch-
führungsplan von Johannesburg")53 mit Vorrang umzusetzen,
soweit er sich auf die Verwirklichung einer nachhaltigen Fi-
scherei bezieht,

missbilligend, dass die Fischbestände, einschließlich der
gebietsübergreifenden Fischbestände und Bestände weit wan-
dernder Fische, in vielen Teilen der Welt überfischt oder
kaum geregelter, starker Befischung ausgesetzt sind, was un-
ter anderem hauptsächlich auf nicht genehmigte Fischerei,
unzureichende Regulierungsmaßnahmen und überhöhte
Fangkapazitäten zurückzuführen ist,

besorgt darüber, dass die illegale, nicht gemeldete und un-
regulierte Fischerei die Bestände bestimmter Fischarten ernst-
haft zu erschöpfen und die Meeresökosysteme erheblich zu
schädigen droht, zum Nachteil der nachhaltigen Fischerei so-
wie der Ernährungssicherheit und der Volkswirtschaften vie-
ler Staaten, insbesondere von Entwicklungsländern,

anerkennend, dass eine unzureichende Kontrolle der Flag-
genstaaten über Fischereifahrzeuge, einschließlich derjeni-
gen, die zur Befischung von gebietsübergreifenden Fischbe-
ständen und Beständen weit wandernder Fische eingesetzt
werden, sowie unzureichende Überwachungs- und Kontroll-
maßnahmen das Problem der Überfischung verstärken,

sowie anerkennend, dass die Zusammenhänge zwischen
Meeresaktivitäten wie Schifffahrt und Fischerei und Umwelt-
fragen weiter untersucht werden müssen,

auf die Umstände verweisend, die die Fischerei in vielen
Entwicklungsländern, insbesondere in afrikanischen Ländern
und in kleinen Inselentwicklungsländern, beeinflussen, und
die dringende Notwendigkeit des Kapazitätsaufbaus anerken-
nend, um diese Staaten dabei zu unterstützen, ihren Verpflich-
tungen aus internationalen Übereinkünften nachzukommen
und sich Fischereiressourcen zunutze zu machen,

feststellend, dass alle Staaten gehalten sind, entsprechend
den Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens bei der Er-
haltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden
Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fische zu-
sammenzuarbeiten, und anerkennend, dass die Koordinierung
und Zusammenarbeit auf globaler, regionaler, subregionaler
und nationaler Ebene, unter anderem auf dem Gebiet der Da-
tensammlung, des Informationsaustauschs, des Kapazitäts-
aufbaus und der Ausbildung, für die Erhaltung, Bewirtschaf-
tung und nachhaltige Erschließung der lebenden Meeresres-
sourcen von entscheidender Bedeutung sind,

anerkennend, dass die Flaggenstaaten gemäß dem See-
rechtsübereinkommen, dem Übereinkommen zur Förderung
der Einhaltung internationaler Erhaltungs- und Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen durch Fischereifahrzeuge auf Hoher See
("Einhaltungsübereinkommen")54, dem Durchführungsüber-
einkommen und dem Verhaltenskodex die Pflicht haben,
wirksame Kontrolle über die ihre Flagge führenden Fischerei-
fahrzeuge und Fischereiversorgungsfahrzeuge auszuüben und
dafür Sorge zu tragen, dass deren Tätigkeit die Wirksamkeit
der in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und auf natio-
naler, subregionaler, regionaler oder globaler Ebene getroffe-
nen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen nicht be-
einträchtigt,

sowie anerkennend, dass dringender Handlungsbedarf auf
allen Ebenen besteht, um die langfristige nachhaltige Nutzung
und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen sicherzustellen,

ferner anerkennend, welche wirtschaftliche und kulturelle
Bedeutung Haifische in vielen Ländern haben, welche biolo-
gische Bedeutung ihnen im Meeresökosystem zukommt, dass
bestimmte Haiarten durch Überfischung gefährdet sind und
dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die langfristi-
ge Bestandfähigkeit der Haipopulationen und des Haifisch-
fangs zu fördern,

in Bekräftigung ihrer Unterstützung der auf die Erhaltung
und Bewirtschaftung von Haifischen gerichteten Initiative der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen und der zuständigen regionalen und subregionalen
Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibe-

51 International Fisheries Instruments with Index (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.98.V.11), Abschnitt III.
52 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen,
Report of the twenty-fifth session of the Commitee on Fisheries, Rome,
24-28 February 2003, Anhang H.
53 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.

54 International Fisheries Instruments with Index (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.98.V.11), Abschnitt II.
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wirtschaftung, jedoch besorgt feststellend, dass nur wenige
Länder den Internationalen Aktionsplan der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation von 1999 zur Erhaltung und Be-
wirtschaftung von Haifischen umgesetzt haben,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Ergebnissen
der vom 23. bis 25. Juli 2003 in New York abgehaltenen
zweiten informellen Konsultationsrunde der Vertragsstaaten
des Durchführungsübereinkommens,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs55 und die Nützlichkeit des Berichts betonend, in-
soweit er die Informationen zusammenfasst, die von den Staa-
ten, den zuständigen internationalen Organisationen, den re-
gionalen und subregionalen Fischereiorganisationen und den
nichtstaatlichen Organisationen zur Frage der nachhaltigen
Erschließung der lebenden Meeresressourcen der Welt bereit-
gestellt wurden,

mit Befriedigung feststellend, dass nach wie vor nur selten
Berichte über Fischereitätigkeiten mit großen pelagischen
Treibnetzen in den meisten Regionen der Ozeane und Meere
der Welt eingehen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die Praxis
des Fischfangs mit großen pelagischen Treibnetzen die leben-
den Meeresressourcen weiter bedroht,

betonend, dass Anstrengungen unternommen werden sol-
len, um sicherzustellen, dass die Durchführung der Resolution
46/215 in einigen Teilen der Welt nicht dazu führt, dass Treib-
netze, deren Verwendung im Widerspruch zu dieser Resolu-
tion steht, in andere Teile der Welt verbracht werden,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über Berichte, wonach
Seevögel, insbesondere Albatrosse, nach wie vor der Langlei-
nenfischerei als Beifang zum Opfer fallen und auch unter an-
deren Meeresarten, namentlich Haien und anderen Fischarten,
auf Grund von Beifängen Verluste entstehen, und mit Befrie-
digung feststellend, dass das Übereinkommen zur Erhaltung
der Albatrosse und Sturmvögel im Rahmen des Übereinkom-
mens zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten
in Kürze in Kraft treten wird,

erfreut darüber, dass immer mehr Staaten, im Seerechts-
übereinkommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des
Durchführungsübereinkommens genannte Rechtsträger so-
wie regionale und subregionale Organisationen und Verein-
barungen betreffend Fischereibewirtschaftung Gesetze erlas-
sen, Vorschriften festgelegt, Übereinkünfte verabschiedet
oder andere Maßnahmen ergriffen haben, um die Umsetzung
der Bestimmungen des Durchführungsübereinkommens vor-
anzubringen,

in Anerkennung des maßgeblichen Beitrags der nachhalti-
gen Fischerei zur Ernährungssicherheit, zum Einkommen und
zum Wohlstand der heutigen und künftigen Generationen,

I

Verwirklichung einer nachhaltigen Fischerei

1. bekräftigt die Bedeutung, die sie der langfristigen
Erhaltung, Bewirtschaftung und nachhaltigen Nutzung der le-
benden Meeresressourcen der Ozeane und Meere der Welt
beimisst, sowie die Verpflichtung der Staaten zur Zusammen-
arbeit im Hinblick auf dieses Ziel, im Einklang mit dem Völ-
kerrecht, wie in den entsprechenden Bestimmungen des
Seerechtsübereinkommens50, insbesondere den Bestimmun-
gen über Zusammenarbeit in Teil V und Teil VII Abschnitt 2
des Seerechtsübereinkommens betreffend gebietsübergrei-
fende Fischbestände, weit wandernde Arten, Meeressäugetie-
re, anadrome Bestände und lebende Meeresressourcen der
Hohen See, sowie soweit anwendbar in dem Durchführungs-
übereinkommen49, festgelegt;

2. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, zur Verwirklichung des Ziels der universellen Beteili-
gung Vertragsparteien des Seerechtsübereinkommens zu wer-
den, das den rechtlichen Rahmen für alle Tätigkeiten in den
Ozeanen und Meeren vorgibt, unter Berücksichtigung des
Verhältnisses zwischen dem Seerechtsübereinkommen und
dem Durchführungsübereinkommen;

3. bekräftigt die Wichtigkeit des Durchführungsplans
von Johannesburg, was die Fischerei angeht, insbesondere die
darin eingegangene Verpflichtung, erschöpfte Fischbestände
dringend und möglichst noch vor 2015 zu regenerieren56;

4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Vorsor-
geansatz auf breiter Ebene auf die Erhaltung, Bewirtschaftung
und Nutzung der Fischbestände, einschließlich gebietsüber-
greifender Fischbestände und Bestände weit wandernder Fi-
sche, anzuwenden, und fordert die Vertragsstaaten des Durch-
führungsübereinkommens auf, die Bestimmungen des Arti-
kels 6 des Übereinkommens in vollem Umfang und mit Vor-
rang umzusetzen;

II

Durchführung des Übereinkommen von 1995 zur Durch-
führung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkom-
mens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982
über die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebiets-
übergreifenden Fischbeständen und Beständen weit
wandernder Fische

5. fordert alle Staaten sowie die im Seerechtsüberein-
kommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des Durch-
führungsübereinkommens genannten Rechtsträger auf, so-
weit nicht bereits geschehen, das Durchführungsübereinkom-
men zu ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten und sei-
ne vorläufige Anwendung in Erwägung zu ziehen;

6. betont, wie wichtig die wirksame Umsetzung der
Bestimmungen des Durchführungsübereinkommens ist, na-
mentlich derjenigen Bestimmungen, die sich auf die bilatera-

55 A/58/215.

56 Siehe Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannes-
burg (Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I. Resolution 2,
Anlage, Ziffer 31 a).
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le, regionale und subregionale Zusammenarbeit bei der
Durchsetzung beziehen, und fordert nachdrücklich zur Fort-
führung der diesbezüglichen Anstrengungen auf;

7. begrüßt das Inkrafttreten des Übereinkommens über
die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen
im Südostatlantik am 13. April 2003 und bittet die Unter-
zeichnerstaaten und andere Staaten mit tatsächlichem Interes-
se, deren Schiffe im Geltungsbereich des genannten Überein-
kommens von ihm erfasste Fischereiressourcen befischen, das
Übereinkommen zu ratifizieren beziehungsweise ihm beizu-
treten;

8. fordert alle Staaten auf, sicherzustellen, dass ihre
Schiffe die von subregionalen und regionalen Organisationen
und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung im
Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des See-
rechtsübereinkommens und des Durchführungsübereinkom-
mens erlassenen Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnah-
men befolgen;

9. bittet die Staaten, die internationalen Finanzinstitu-
tionen und die Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, gemäß Teil VII des Durchführungsübereinkommens
Hilfe zu gewähren, so auch gegebenenfalls durch die Schaf-
fung spezieller Finanzmechanismen oder -instrumente, um
den Entwicklungsländern, insbesondere den am wenigsten
entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungslän-
dern, dabei behilflich zu sein, eigene Kapazitäten zur Nutzung
von Fischereiressourcen zu entwickeln, namentlich durch den
Aufbau einer Fischereiflotte unter der Flagge ihres Landes, ei-
ne wertschöpfende Weiterverarbeitung und die Ausweitung
ihrer wirtschaftlichen Grundlage in der Fischereiindustrie, in
Übereinstimmung mit der Verpflichtung, für eine ordnungs-
gemäße Erhaltung und Bewirtschaftung dieser Fischereires-
sourcen zu sorgen;

10. beschließt, zur Unterstützung der Entwicklungslän-
der unter den Vertragsstaaten bei der Durchführung des
Durchführungsübereinkommens einen Hilfsfonds nach
Teil VII des Durchführungsübereinkommens einzurichten,
verwaltet von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen, die in Zusammenarbeit mit den
Vereinten Nationen als Durchführungsstelle für den Fonds
fungieren soll, im Einklang mit der auf der zweiten informel-
len Konsultationsrunde der Vertragsstaaten des Durchfüh-
rungsübereinkommens vereinbarten Aufgabenstellung sowie
den entsprechenden von ihnen vereinbarten Regelungen;

11. betont, wie wichtig es ist, Kontakte zu potenziellen
Geberorganisationen zu knüpfen, die zu dem Hilfsprogramm
beitragen können, so auch zu dem neu eingerichteten Hilfs-
fonds nach Teil VII des Durchführungsübereinkommens;

12. verweist auf Ziffer 6 ihrer Resolution 56/13 und er-
sucht den Generalsekretär, eine dritte informelle Konsulta-
tionsrunde der Vertragsstaaten des Durchführungsüberein-
kommens einzuberufen, mit dem Ziel und Zweck, die natio-
nale, regionale, subregionale und globale Durchführung des
Durchführungsübereinkommens zu prüfen, insbesondere
durch eine Evaluierung der Durchführung des Übereinkom-
mens seitens der regionalen Fischereibewirtschaftungsorgani-

sationen sowie durch die Prüfung erster Vorbereitungsmaß-
nahmen für die durch den Generalsekretär gemäß Artikel 36
des Durchführungsübereinkommens einzuberufende Über-
prüfungskonferenz, und durch die Abgabe geeigneter Emp-
fehlungen an die Generalversammlung;

13. ersucht den Generalsekretär, die Staaten und die im
Seerechtsübereinkommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchsta-
be b des Durchführungsübereinkommens genannten Rechts-
träger, die nicht Vertragsparteien des Durchführungsüberein-
kommens sind, sowie das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen und andere Sonderorganisatio-
nen, die Kommission für Nachhaltige Entwicklung, die Welt-
bank, die Globale Umweltfazilität und andere zuständige in-
ternationale Finanzinstitutionen, regionale Fischereiorgane
und -vereinbarungen sowie die in Betracht kommenden nicht-
staatlichen Organisationen einzuladen, der dritten informellen
Konsultationsrunde der Vertragsstaaten des Durchführungs-
übereinkommens als Beobachter beizuwohnen;

III

Verwandte Fischereiübereinkünfte

14. begrüßt das Inkrafttreten des Einhaltungsüberein-
kommens54 und fordert alle Staaten und die anderen in Arti-
kel 10 Absatz 1 des Einhaltungsübereinkommens genannten
Rechtsträger, die noch keine Annahmeurkunde hinterlegt ha-
ben, auf, dies mit Vorrang zu tun;

15. fordert die Parteien des Einhaltungsübereinkom-
mens nachdrücklich auf, Informationen über die Durchfüh-
rung des genannten Übereinkommens auszutauschen;

16. fordert die Staaten und die subregionalen und regio-
nalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fische-
reibewirtschaftung nachdrücklich auf, die Anwendung des
Verhaltenskodex innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs zu
fördern;

17. bittet die Staaten, die Durchführung der Strategie zur
Verbesserung der Informationen über den Stand und die Ten-
denzen der Fangfischerei52 auf nationaler und regionaler Ebe-
ne zu unterstützen und dabei besonderes Gewicht auf den Ka-
pazitätsaufbau in den Entwicklungsländern zu legen;

18. fordert die Staaten nachdrücklich auf, einzelstaatli-
che und gegebenenfalls regionale Aktionspläne zu erarbeiten
und durchzuführen, um die internationalen Aktionspläne der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen umzusetzen, das heißt den Internationalen Aktions-
plan für die Steuerung der Fangkapazitäten, den Internationa-
len Aktionsplan zur Verringerung der Beifänge von Seevö-
geln bei der Langleinenfischerei, den Internationalen Ak-
tionsplan zur Erhaltung und Bewirtschaftung von Haifischen
und den Internationalen Aktionsplan zur Verhinderung, Ab-
schreckung und Beseitigung der illegalen, nicht gemeldeten
und unregulierten Fischerei;

IV

Illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei

19. fordert die Staaten auf, den ihre Flagge führenden
Schiffen nicht zu gestatten, auf Hoher See oder in Gebieten,
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die zum nationalen Hoheitsbereich anderer Staaten gehören,
Fischfang zu betreiben, ohne eine wirksame Kontrolle über
ihre Tätigkeit auszuüben, es sei denn, die Schiffe haben eine
Genehmigung der zuständigen Behörden des betreffenden
Staates erhalten und üben ihre Tätigkeit im Einklang mit den
in der Genehmigung festgelegten Bedingungen aus, und for-
dert sie auf, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmun-
gen des Seerechtsübereinkommens, des Durchführungsüber-
einkommens und des Einhaltungsübereinkommens konkrete
Maßnahmen, einschließlich des Abhaltens ihrer Staatsange-
hörigen, ihre Schiffe unter anderer Flagge zu führen, zu er-
greifen, um die Fischereitätigkeit von Schiffen, die ihre Flag-
ge führen, zu kontrollieren;

20. bekräftigt, dass der internationale rechtliche Rahmen
für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit, insbesondere auf
regionaler und subregionaler Ebene, bei der Bewirtschaftung
der Fischbestände und bei der in Übereinstimmung mit dem
Völkerrecht erfolgenden Bekämpfung der illegalen, nicht ge-
meldeten und unregulierten Fischerei gegebenenfalls ver-
stärkt werden muss, und dass die Staaten und die im See-
rechtsübereinkommen und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b
des Durchführungsübereinkommens genannten Rechtsträger
gemeinsame Anstrengungen unternehmen müssen, um gegen
derartige Fischereitätigkeiten vorzugehen;

21. legt den Staaten nahe, eine Mitgliedschaft in dem In-
ternationalen Netzwerk zur Überwachung und Kontrolle von
Fischereitätigkeiten zu erwägen, einem freiwilligen Netzwerk
von Überwachungs- und Kontrollsachverständigen, das den
Informationsaustausch erleichtern und die Länder dabei un-
terstützen soll, ihre Verpflichtungen aus internationalen Über-
einkünften, insbesondere aus dem Einhaltungsübereinkom-
men, zu erfüllen;

22. bittet die Internationale Seeschifffahrts-Organisa-
tion und andere zuständige internationale Organisationen, zu
untersuchen, zu prüfen und zu klären, welche Rolle der "ech-
ten Verbindung" im Hinblick auf die Pflicht des Flaggenstaats
zukommt, eine wirksame Kontrolle über die Schiffe auszu-
üben, die seine Flagge führen, einschließlich Fischereifahr-
zeuge;

23. fordert die Flaggen- und Hafenstaaten auf, alle mit
dem Völkerrecht vereinbaren notwendigen Maßnahmen zu
treffen, um den Betrieb von Schiffen, die nicht den geltenden
Normen entsprechen, sowie illegale, nicht gemeldete und un-
regulierte Fischereitätigkeiten zu verhindern;

24. legt den Staaten nahe, in Zusammenarbeit mit regio-
nalen und subregionalen Organisationen und Vereinbarungen
betreffend Fischereibewirtschaftung Schiffsüberwachungssy-
steme und, wo dies angezeigt und mit dem Völkerrecht ver-
einbar ist, Handelsüberwachungssysteme zu erarbeiten und
anzuwenden;

25. fordert die Staaten nachdrücklich auf, einzelstaatli-
che und bei Bedarf regionale Aktionspläne zu erarbeiten und
durchzuführen, um den Internationalen Aktionsplan zur Ver-
hinderung, Abschreckung und Beseitigung der illegalen, nicht
gemeldeten und unregulierten Fischerei bis 2004 umzusetzen,
und zur Förderung des Internationalen Aktionsplans wirksa-

me Überwachungs-, Berichterstattungs-, Durchsetzungs- und
Kontrollmechanismen für Fischereifahrzeuge einzurichten,
namentlich durch die Flaggenstaaten;

26. fordert die zuständigen regionalen und subregiona-
len Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fischerei-
bewirtschaftung nachdrücklich auf, wirksame Maßnahmen
gegen illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei
durchzuführen, indem sie unter anderem in Übereinstimmung
mit dem Verhaltenskodex ein Register der Schiffe führen, die
eine Genehmigung zur Fischerei innerhalb ihres Zuständig-
keitsbereichs erhalten haben;

27. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Subventionen
abzuschaffen, die zu illegaler, nicht gemeldeter und unregu-
lierter Fischerei und zu Überkapazitäten beitragen, und
gleichzeitig die Anstrengungen der Welthandelsorganisation
zur Klarstellung und Verbesserung ihrer Disziplinen betref-
fend Fischereisubventionen zu Ende zu führen, unter Berück-
sichtigung der Bedeutung dieses Sektors für die Entwick-
lungsländer;

28. würdigt die Tätigkeit der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei,
namentlich ihre Initiative, im Juni 2004 die zwischenstaatli-
che technische Konsultationsrunde über illegale, nicht gemel-
dete und unregulierte Fischerei und Überkapazitäten der
Fangflotten sowie im September 2004 die zwischenstaatliche
technische Konsultationsrunde über die Rolle der Hafenstaa-
ten bei der Bekämpfung der illegalen, nicht gemeldeten und
unregulierten Fischerei zu organisieren;

29. erkennt an, dass es verstärkter Kontrollen seitens der
Hafenstaaten bedarf, um die illegale, nicht gemeldete und un-
regulierte Fischerei zu bekämpfen, fordert die Staaten nach-
drücklich zur Zusammenarbeit auf, insbesondere auf regiona-
ler Ebene und über die regionalen und subregionalen Organi-
sationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirt-
schaftung, sowie gegebenenfalls durch die Mitwirkung an den
Anstrengungen, die die Ernährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der
Internationalen Seeschifffahrts-Organisation unternimmt, um
sich mit Sachfragen hinsichtlich der Rolle der Hafenstaaten
auseinanderzusetzen, und stellt fest, dass zu diesen Anstren-
gungen auch die Ausarbeitung von Grundsätzen und Richtli-
nien für die Schaffung regionaler Vereinbarungen über Maß-
nahmen der Hafenstaaten zur Verhütung, Abschreckung und
Beseitigung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten
Fischerei gehört;

V

Überkapazitäten auf dem Gebiet der Fischerei

30. fordert die Staaten und die zuständigen regionalen
Fischereibewirtschaftungsorganisationen auf, mit Vorrang
wirksame Maßnahmen für eine bessere Steuerung der Fi-
schereikapazitäten zu ergreifen und den Internationalen Ak-
tionsplan zur Steuerung der Fischereikapazitäten bis 2005
durchzuführen, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit,
durch diese Maßnahmen die Übertragung von Fischereikapa-
zitäten auf andere Fischereitätigkeiten oder -gebiete zu ver-
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hindern, insbesondere, aber nicht ausschließlich, diejenigen
Gebiete, in denen die Fischereiressourcen übermäßig ausge-
beutet werden oder erschöpft sind;

31. fordert die in Artikel X Absatz 1 des Einhaltungs-
übereinkommens genannten Staaten und anderen Rechtsträ-
ger, die Vertragsparteien dieses Übereinkommens geworden
sind, nachdrücklich auf, ein Register der Fischereifahrzeuge
zu führen, die eine Genehmigung zur Hochseefischerei haben,
und gemäß Artikel IV und VI des Übereinkommens dieses
Register der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen mit Vorrang zur Verfügung zu stellen,
und fordert die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
nachdrücklich auf, das in dem Einhaltungsübereinkommen
geforderte Register der Fischereifahrzeuge rasch anzulegen;

32. fordert alle Staaten auf, die Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen bei dieser Ar-
beit zu unterstützen, Maßnahmen zu treffen, um der Zunahme
großer Fischereifahrzeuge im Einklang mit dem Internationa-
len Aktionsplan zur Steuerung der Fischereikapazität Einhalt
zu gebieten, und an der zwischenstaatlichen technischen Kon-
sultationsrunde über illegale, nicht gemeldete und unregulier-
te Fischerei und Überkapazitäten bei Fischereiflotten teilzu-
nehmen, die von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation 2004 organisiert wird;

VI

Fischfang mit großen pelagischen Treibnetzen

33. bekräftigt die Bedeutung, die sie der weiteren Befol-
gung ihrer Resolution 46/215 und anderer späterer Resolutio-
nen über Fischfang mit großen pelagischen Treibnetzen bei-
misst, und fordert die Staaten und die im Seerechtsüberein-
kommen sowie in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des Durch-
führungsübereinkommens genannten Rechtsträger nach-
drücklich auf, die in den genannten Resolutionen empfohle-
nen Maßnahmen voll durchzusetzen;

VII

Beifänge und Rückwürfe in der Fischerei

34. fordert die Staaten, die zuständigen internationalen
Organisationen sowie die regionalen und subregionalen Orga-
nisationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirt-
schaftung nachdrücklich auf, soweit noch nicht geschehen, im
Einklang mit dem Völkerrecht und den einschlägigen interna-
tionalen Übereinkünften, einschließlich des Verhaltenskodex,
Maßnahmen zur Verringerung oder Beseitigung von Beifän-
gen, Fang durch verloren gegangenes oder zurückgelassenes
Fanggerät, Fischrückwürfen und Verlusten nach dem Fang,
namentlich bei Jungfischen, zu ergreifen und insbesondere zu
erwägen, Maßnahmen zu ergreifen, darunter gegebenenfalls
technische Maßnahmen in Bezug auf Fischgröße, Maschen-
größe oder Geräte, Rückwürfe, Schonzeiten und -bereiche
und Gebiete, die bestimmten Fischereiaktivitäten, insbeson-
dere der handwerklichen Fischerei, vorbehalten sind, Mecha-
nismen zur Weitergabe von Informationen über Gebiete mit
einer hohen Konzentration von Jungfischen zu schaffen, unter
Berücksichtigung dessen, dass es geboten ist, die Vertraulich-
keit dieser Informationen zu wahren, sowie Studien und For-

schungsarbeiten zur Verringerung oder Beseitigung der Bei-
fänge von Jungfischen zu unterstützen;

35. legt den Staaten und den im Seerechtsübereinkom-
men und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b des Durchfüh-
rungsübereinkommens genannten Rechtsträgern nahe, gege-
benenfalls die Mitwirkung in regionalen und subregionalen
Organisationen zu erwägen, die den Auftrag haben, bei der
Fangtätigkeit als Beifänge mitgefangene, nicht befischte
Fischarten zu erhalten, und nimmt in dieser Hinsicht insbe-
sondere Kenntnis von dem Interamerikanischen Übereinkom-
men zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresschildkröten
und ihrer Lebensräume, den regionalen Übereinkünften zur
Erhaltung der Meeresschildkröten im westafrikanischen
Raum, im karibischen Raum sowie im Raum des Indischen
Ozeans und im südostasiatischen Raum, von der Arbeit des
Südostasiatischen Fischereientwicklungszentrums in Bezug
auf die Erhaltung und Bewirtschaftung von Schildkröten, dem
Abkommen zur Erhaltung der Kleinwale in der Nord- und
Ostsee57 und dem Übereinkommen zur Erhaltung der Alba-
trosse und Sturmvögel im Rahmen des Übereinkommens zur
Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten;

36. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Tätigkei-
ten, die die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit den zuständigen
Organisationen der Vereinten Nationen, insbesondere dem
Umweltprogramm der Vereinten Nationen und der Globalen
Umweltfazilität, unternimmt, um die Verringerung der Bei-
fänge und Rückwürfe in der Fischerei zu fördern;

VIII

Subregionale und regionale Zusammenarbeit

37. fordert die Küstenstaaten und die Staaten, die Hoch-
seefischerei betreiben, nachdrücklich auf, im Einklang mit
dem Seerechtsübereinkommen und dem Durchführungsüber-
einkommen ihre Zusammenarbeit betreffend gebietsübergrei-
fende Fischbestände und Bestände weit wandernder Fische
weiterzuführen, entweder unmittelbar oder über die entspre-
chenden subregionalen oder regionalen Organisationen oder
Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung, um die
wirksame Erhaltung und Bewirtschaftung dieser Bestände si-
cherzustellen;

38. legt den Staaten, die gebietsübergreifende Fischbe-
stände oder Bestände weit wandernder Fische auf Hoher See
befischen, sowie den in Betracht kommenden Küstenstaaten
nahe, dort, wo subregionale oder regionale Organisationen
oder Vereinbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung
über die Kompetenz verfügen, Erhaltungs- und Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen für solche Bestände zu treffen, ihrer Pflicht
zur Zusammenarbeit nachzukommen, indem sie diesen Orga-
nisationen beitreten beziehungsweise an diesen Vereinbarun-
gen teilnehmen oder indem sie der Anwendung der von diesen
Organisationen oder Vereinbarungen festgelegten Erhal-
tungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen zustimmen;

57 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1772, Nr. 30865.
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39. bittet in dieser Hinsicht die subregionalen und regio-
nalen Organisationen und Vereinbarungen betreffend Fische-
reibewirtschaftung, dafür zu sorgen, dass alle Staaten, die ein
tatsächliches Interesse an der betreffenden Fischerei haben,
im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen und dem
Durchführungsübereinkommen Mitglieder solcher Organisa-
tionen oder Teilnehmer an solchen Vereinbarungen werden
können;

40. legt den in Betracht kommenden Küstenstaaten und
den Staaten, die gebietsübergreifende Fischbestände oder Be-
stände weit wandernder Fische auf Hoher See befischen, na-
he, falls keine subregionale oder regionale Organisation oder
Vereinbarung betreffend Fischereibewirtschaftung besteht,
die Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen für diese
Bestände festlegen könnte, zusammenzuarbeiten, um eine
solche Organisation zu schaffen oder sonstige geeignete Ver-
einbarungen einzugehen, um die Erhaltung und Bewirtschaf-
tung dieser Bestände sicherzustellen, und an der Arbeit dieser
Organisation oder Vereinbarung mitzuwirken;

41. begrüßt die Aufnahme von Verhandlungen sowie
die laufenden Vorbereitungsarbeiten zur Schaffung subregio-
naler und regionaler Organisationen oder Vereinbarungen be-
treffend Fischereibewirtschaftung in mehreren Fischereige-
bieten und fordert die Teilnehmer an diesen Verhandlungen
nachdrücklich auf, die Bestimmungen des Seerechtsüberein-
kommens und des Durchführungsübereinkommens auf ihre
Arbeit anzuwenden;

42. legt den Staaten nahe, Politiken und Mechanismen
für die integrierte Bewirtschaftung der Ozeane zu erarbeiten,
einschließlich auf subregionaler und regionaler Ebene, die
auch die Gewährung von Hilfe an Entwicklungsländer zur
Verwirklichung dieser Ziele sowie die Förderung einer besse-
ren Zusammenarbeit zwischen regionalen Fischereibewirt-
schaftungsorganisationen und anderen regionalen Rechtsträ-
gern umfassen, wie etwa den Regionalmeerprogrammen und
-übereinkommen des Umweltprogramms der Vereinten Na-
tionen;

IX

Verantwortungsvolle Fischerei im Meeresökosystem

43. legt den Staaten nahe, bis 2010 das Ökosystemkon-
zept zur Anwendung zu bringen, nimmt Kenntnis von der Er-
klärung von Reykjavik über verantwortungsvolle Fischerei
im Meeresökosystem58 und von den Beschlüssen V/659 und
VI/1260 der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkom-
mens über die biologische Vielfalt, legt den Staaten nahe, die
Leitlinien der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen für die Anwendung von Ökosystem-
erwägungen bei der Fischereibewirtschaftung zu prüfen, und
stellt fest, wie wichtig die einschlägigen Bestimmungen des
Durchführungsübereinkommens und des Verhaltenskodex für
dieses Konzept sind;

44. fordert die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen, das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen, insbesondere sein Regionalmeerpro-
gramm, die Internationale Seeschifffahrts-Organisation, die
regionalen und subregionalen Organisationen und Vereinba-
rungen betreffend Fischereibewirtschaftung und die sonstigen
in Betracht kommenden zwischenstaatlichen Organisationen
auf, die Frage des Meeresmülls mit Vorrang aufzugreifen, so-
weit sie mit der Fischerei zusammenhängt, und gegebenen-
falls eine bessere Koordinierung zu fördern sowie den Staaten
bei der vollständigen Durchführung der einschlägigen inter-
nationalen Übereinkünfte behilflich zu sein, einschließlich
des Anhangs V zu dem Internationalen Übereinkommen von
1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
in der Fassung des Protokolls von 1978;

45. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, das Weltak-
tionsprogramm zum Schutz der Meeresumwelt gegen vom
Lande ausgehende Tätigkeiten61 durchzuführen und beschleu-
nigt Maßnahmen zum Schutz der Meeresumwelt vor Ver-
schmutzung und physischer Schädigung zu ergreifen;

46. ersucht den Generalsekretär, in enger Zusammenar-
beit mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen und im Benehmen mit den Staaten, den
regionalen und subregionalen Organisationen und Vereinba-
rungen betreffend Fischereibewirtschaftung und anderen in
Betracht kommenden Organisationen in seinen nächsten Be-
richt über die Fischerei einen Abschnitt aufzunehmen, der die
aktuelle Gefährdung der biologischen Vielfalt in sensiblen
Meeresökosystemen, insbesondere, jedoch nicht ausschließ-
lich, in unterseeischen Bergen, Korallenriffen, einschließlich
Kaltwasserriffe sowie bestimmter anderer sensibler Unter-
wassergebilde, im Zusammenhang mit der Fischereitätigkeit
beschreibt sowie die Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaß-
nahmen darstellt, die derzeit auf globaler, regionaler, subre-
gionaler oder nationaler Ebene zur Behebung dieser Probleme
ergriffen werden;

47. fordert die Staaten, die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen und die subregio-
nalen oder regionalen Organisationen und Vereinbarungen
betreffend Fischereibewirtschaftung auf, den Internationalen
Aktionsplan zur Erhaltung und Bewirtschaftung von Haifi-
schen mit Vorrang und in vollem Umfang durchzuführen, in-
dem sie unter anderem die Haibestände erfassen und einzel-
staatliche Aktionspläne erarbeiten und durchführen, wobei
anerkannt wird, dass bestimmte Staaten, insbesondere Ent-
wicklungsländer, diesbezüglich der Hilfe bedürfen;

48. fordert die Staaten, namentlich diejenigen, die den
Internationalen Aktionsplan zur Erhaltung und Bewirtschaf-
tung von Haifischen über subregionale oder regionale Organi-
sationen und Vereinbarungen betreffend Fischereibewirt-
schaftung durchführen, nachdrücklich auf, wissenschaftliche
Daten über Haifänge zu sammeln und die Einführung von Er-
haltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen zu erwägen, ins-
besondere in den Zonen, in denen der gezielte oder nicht ge-

58 E/CN.17/2002/PC.2/3, Anhang.
59 Siehe UNEP/CBD/COP/5/23, Anlage III.
60 Siehe UNEP/CBD/COP/6/20, Anlage I. 61 A/51/116, Anhang II.
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zielte Fang von Haien erhebliche Auswirkungen auf sensible
oder bedrohte Haibestände hat, um die Erhaltung und Bewirt-
schaftung von Haifischen und ihre langfristige nachhaltige
Nutzung sicherzustellen, indem unter anderem der gezielte
Haifischfang ausschließlich zur Gewinnung von Haifischflos-
sen verboten wird und indem Maßnahmen getroffen werden,
um bei anderen Fischereitätigkeiten Abfälle und Rückwürfe
von gefangenen Haien auf ein Mindestmaß zu reduzieren und
die vollständige Nutzung der toten Haie zu fördern;

49. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit der Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen zusammenzuarbeiten, um die Entwicklungsländer
bei der Durchführung des Internationalen Aktionsplans zur
Erhaltung und Bewirtschaftung von Haifischen zu unterstüt-
zen, namentlich durch freiwillige Beiträge zur Arbeit der Or-
ganisation, etwa zu ihrem FishCODE-Programm;

50. bittet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen, im Benehmen mit den zuständi-
gen subregionalen oder regionalen Organisationen oder Ver-
einbarungen betreffend Fischereibewirtschaftung eine Studie
darüber zu erstellen, wie sich der Fang von Haien im Rahmen
gezielter und nicht gezielter Fischereitätigkeiten auf die Hai-
populationen sowie auf ökologisch verwandte Arten auswirkt,
unter Berücksichtigung ernährungsbezogener und sozioöko-
nomischer Erwägungen, die beispielsweise in dem Internatio-
nalen Aktionsplan zur Erhaltung und Bewirtschaftung von
Haifischen enthalten sind, insbesondere im Hinblick auf
kleingewerbliche, der Selbstversorgung dienende und hand-
werkliche Fischerei und entsprechende Gemeinschaften, und
bittet sie, ihr Fachpapier 389 "Nutzung von Haifischen, ihre
Vermarktung und der Handel damit" zu aktualisieren, um eine
bessere Erhaltung, Bewirtschaftung und Nutzung von Haifi-
schen zu ermöglichen, und dem Generalsekretär darüber Be-
richt zu erstatten, damit er diese Angaben so bald wie möglich
in einen die Fischerei betreffenden Bericht aufnehmen kann;

X

Kapazitätsaufbau

51. erklärt erneut, wie entscheidend wichtig es ist, dass
sich die Staaten direkt oder gegebenenfalls über die zuständi-
gen regionalen und subregionalen Organisationen sowie über
andere internationale Organisationen darum bemühen, die
Entwicklungsländer unter anderem durch die Gewährung fi-
nanzieller und/oder technischer Hilfe im Einklang mit dem
Durchführungsübereinkommen, dem Einhaltungsüberein-
kommen, dem Verhaltenskodex und dem Internationalen Ak-
tionsplan zur Verhinderung, Abschreckung und Beseitigung
der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei
besser in die Lage zu versetzen, die in dieser Resolution ge-
forderten Ziele und Maßnahmen zu verwirklichen;

52. bittet die Staaten und die zuständigen zwischenstaat-
lichen Organisationen, Projekte, Programme und Partner-
schaften mit in Betracht kommenden Interessengruppen zu
entwickeln und Ressourcen für die wirksame Umsetzung der
Ergebnisse des Afrikanischen Prozesses für den Schutz und
die Entwicklung der Meeres- und Küstenumwelt zu mobili-
sieren sowie die Aufnahme von fischereibezogenen Kompo-
nenten in diese Arbeit zu erwägen;

53. bittet die Staaten und die zuständigen zwischenstaat-
lichen Organisationen außerdem, auch weiterhin nachhaltige
Fischereibewirtschaftung zu betreiben und die finanziellen
Erträge aus der Fischerei gegebenenfalls durch die Unterstüt-
zung und Stärkung der zuständigen regionalen Fischereibe-
wirtschaftungsorganisationen, wie etwa des Regionalen kari-
bischen Fischereimechanismus, und von Übereinkünften wie
etwa dem Übereinkommen über die Erhaltung und Bewirt-
schaftung der Bestände weit wandernder Fische im West- und
Zentralpazifik zu steigern;

XI

Zusammenarbeit innerhalb des Systems
der Vereinten Nationen

54. ersucht die in Betracht kommenden Teile des Sy-
stems der Vereinten Nationen, die internationalen Finanzin-
stitutionen und die Geberorganisationen, Unterstützung für
den Ausbau der Kapazitäten der regionalen Fischereibewirt-
schaftungsorganisationen und ihrer Mitgliedstaaten zur
Durchsetzung und Einhaltung der Regelungen zu gewähren;

55. bittet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen, die Vorkehrungen, die sie mit
den Einrichtungen der Vereinten Nationen hinsichtlich der
Zusammenarbeit bei der Umsetzung der internationalen Ak-
tionspläne getroffen hat, aufrechtzuerhalten und dem Gene-
ralsekretär über die Prioritäten bei der Zusammenarbeit und
der Koordinierung dieser Arbeiten Bericht zu erstatten, damit
er diese Angaben in seinen Jahresbericht über Ozeane und
Seerecht aufnehmen kann;

XII

Neunundfünfzigste Tagung der Generalversammlung

56. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit
aller Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, der zustän-
digen zwischenstaatlichen Organisationen, der Organisatio-
nen und Organe des Systems der Vereinten Nationen, der re-
gionalen und subregionalen Fischereibewirtschaftungsorga-
nisationen und der zuständigen nichtstaatlichen Organisatio-
nen auf diese Resolution zu lenken und sie zu bitten, dem Ge-
neralsekretär Informationen zukommen zu lassen, die für die
Durchführung dieser Resolution von Belang sind;

57. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über "Nachhaltige Fischerei, namentlich durch das Über-
einkommen von 1995 zur Durchführung der Bestimmungen
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom
10. Dezember 1982 betreffend die Erhaltung und Bewirt-
schaftung von gebietsübergreifenden Fischbeständen und Be-
ständen weit wandernder Fische und damit zusammenhän-
gende Übereinkünfte" vorzulegen, in dem die von den Staa-
ten, den zuständigen Sonderorganisationen, insbesondere der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen, und anderen in Betracht kommenden Organen, Or-
ganisationen und Programmen des Systems der Vereinten Na-
tionen, den regionalen und subregionalen Organisationen und
Vereinbarungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung von ge-
bietsübergreifenden Fischbeständen und Beständen weit wan-
dernder Fische sowie von anderen zuständigen zwischenstaat-
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lichen Organen und nichtstaatlichen Organisationen bereitge-
stellten Informationen berücksichtigt werden und der unter
anderem die in den entsprechenden Ziffern dieser Resolution
vorgegebenen Bestandteile enthalten soll;

58. beschließt, den Unterpunkt "Nachhaltige Fischerei,
namentlich durch das Übereinkommen von 1995 zur Durch-
führung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens
der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Er-
haltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden
Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fische und
damit zusammenhängende Übereinkünfte" unter dem Punkt
"Ozeane und Seerecht" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/16

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.7/Rev.1 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belarus, Brasi-
lien, China, Georgien, Indien, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Republik Moldau,
Russische Föderation, Südafrika, Thailand, Ukraine.

58/16. Antwortmaßnahmen auf globale Bedrohungen
und Herausforderungen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/162 vom 14. De-
zember 2000, 56/95 vom 14. Dezember 2001 und 57/144 vom
16. Dezember 2002 über die Weiterverfolgung der Ergebnis-
se des Millenniums-Gipfels sowie auf ihre Resolution 57/145
vom 16. Dezember 2002,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

in Bekräftigung der Koordinierungs- und Führungsrolle
der Vereinten Nationen bei der Schaffung eines kohärenten
und wirksamen Systems von Antwortmaßnahmen auf globale
Bedrohungen und Herausforderungen und erfreut über die
Bemühungen, die die Mitgliedstaaten und der Generalsekretär
derzeit zu diesem Zweck unternehmen,

anerkennend, wie wichtig im Kontext der Verwirklichung
der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen62 ein um-
fassender Ansatz zur Auseinandersetzung mit globalen Be-
drohungen und Herausforderungen ist, der mit der Charta,
dem Völkerrecht und den einschlägigen internationalen
Rechtsakten im Einklang steht,

erfreut über den Bericht des Generalsekretärs über die
Verwirklichung der Millenniums-Erklärung63 und die darin
enthaltenen Bemerkungen über Mittel und Wege, wie unter
der Führung der Vereinten Nationen noch umfassendere und
kohärentere Antwortmaßnahmen auf die globalen Bedrohun-

gen und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gefördert
werden können,

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Generalsekre-
tärs vom 3. November 2003 an den Präsidenten der General-
versammlung betreffend die Einrichtung der Hochrangigen
Gruppe für Bedrohungen, Herausforderungen und Wandel64,

1. lobt die Mitgliedstaaten, die Einrichtungen und Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen und die mit
den Vereinten Nationen kooperierenden internationalen und
regionalen Organisationen für ihr verstärktes Zusammenwir-
ken mit dem Ziel, den verschiedenen globalen Bedrohungen
und Herausforderungen zu begegnen, insbesondere denjeni-
gen, die vom internationalen Terrorismus in allen seinen Ar-
ten und Erscheinungsformen, von der grenzüberschreitenden
organisierten Kriminalität, regionalen Konflikten, Armut, ei-
ner nicht nachhaltigen Entwicklung, unerlaubtem Drogenver-
kehr, Geldwäsche, Infektionskrankheiten, Umweltzerstörung,
Naturkatastrophen, komplexen Notstandssituationen und an-
derem ausgehen;

2. dankt den Mitgliedstaaten und den zuständigen re-
gionalen und sonstigen Organisationen für die Beiträge, die
sie dem Generalsekretär zu den in den Ziffer 1 und 2 der Re-
solution 57/145 genannten Fragen vorgelegt haben;

3. ermutigt die Vereinten Nationen, ihre Mitgliedstaa-
ten, die Einrichtungen und Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und die anderen internationalen und re-
gionalen Organisationen, ihre Anstrengungen zur Festlegung
einer umfassenden und wirksamen Strategie zur Bewältigung
globaler Bedrohungen und Herausforderungen fortzusetzen;

4. begrüßt es, dass der Generalsekretär die Hochrangi-
ge Gruppe für Bedrohungen, Herausforderungen und Wandel
eingerichtet hat, die den Auftrag hat, Empfehlungen zu den
Bestandteilen von kollektiven Maßnahmen abzugeben, und
bekundet ihre Bereitschaft, die diesbezüglichen Empfehlun-
gen des Generalsekretärs auf ihrer neunundfünfzigsten Ta-
gung mit Vorrang zu behandeln.

RESOLUTION 58/17

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.20 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belarus, Benin, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, China, Costa Rica, Demokrati-
sche Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Finnland, Gambia,
Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Indien, Indonesien, Island, Italien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Libanon, Mada-
gaskar, Mauretanien, Mongolei, Nepal, Niger, Pakistan, Peru, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Schweiz, Serbien und Montene-
gro, Suriname, Togo, Tonga, Tschechische Republik, Tunesien, Ukraine, Un-
garn, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

62 Siehe Resolution 55/2.
63 A/58/323. 64 A/58/612.
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58/17. Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgut an
die Ursprungsländer

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der einschlägigen Bestimmungen der
Charta der Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3026 A (XXVII)
vom 18. Dezember 1972, 3148 (XXVIII) vom 14. Dezember
1973, 3187 (XXVIII) vom 18. Dezember 1973, 3391 (XXX)
vom 19. November 1975, 31/40 vom 30. November 1976,
32/18 vom 11. November 1977, 33/50 vom 14. Dezember
1978, 34/64 vom 29. November 1979, 35/127 und 35/128
vom 11. Dezember 1980, 36/64 vom 27. November 1981,
38/34 vom 25. November 1983, 40/19 vom 21. November
1985, 42/7 vom 22. Oktober 1987, 44/18 vom 6. November
1989, 46/10 vom 22. Oktober 1991, 48/15 vom 2. November
1993, 50/56 vom 11. Dezember 1995, 52/24 vom 25. No-
vember 1997, 54/190 vom 17. Dezember 1999 und 56/97 vom
14. Dezember 2001,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 56/8 vom 21. No-
vember 2001, in der sie das Jahr 2002 zum Jahr des Kulturer-
bes erklärte,

ferner unter Hinweis auf die am 14. Mai 1954 in Den
Haag verabschiedete Konvention zum Schutz von Kulturgut
bei bewaffneten Konflikten65 und die beiden dazugehörigen,
1954 und 1999 verabschiedeten Protokolle,

unter Hinweis auf das von der Generalkonferenz der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur am 14. November 1970 verabschiedete Überein-
kommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung
der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kul-
turgut66,

sowie unter Hinweis auf das von der Generalkonferenz der
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur am 16. November 1972 verabschiedete
Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der
Welt67,

ferner unter Hinweis auf das von dem Internationalen In-
stitut für die Vereinheitlichung des Privatrechts am 24. Juni
1995 in Rom verabschiedete Übereinkommen über gestohle-
ne oder rechtswidrig ausgeführte Kulturgüter68,

Kenntnis nehmend von der Verabschiedung des Überein-
kommens über den Schutz des Kulturerbes unter Wasser
durch die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur am 2. No-
vember 200169,

unter Hinweis auf die Erklärung von Medellín über kultu-
relle Vielfalt und Toleranz und den Aktionsplan für kulturelle
Zusammenarbeit, die auf der am 4. und 5. September 1997 in
Medellín (Kolumbien) abgehaltenen ersten Tagung der Kul-
turminister der Bewegung der nichtgebundenen Länder ver-
abschiedet wurden70,

feststellend, dass die Generalkonferenz der Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
am 2. November 2001 die Allgemeine Erklärung zur kulturel-
len Vielfalt und den Aktionsplan zu ihrer Umsetzung verab-
schiedet hat69,

erfreut über den in Zusammenarbeit mit dem Generaldi-
rektor der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur vorgelegten Bericht des Generalse-
kretärs71,

sich der Bedeutung bewusst, welche bestimmte Ur-
sprungsländer insofern der Rückgabe von für sie in geistiger
und kultureller Hinsicht grundlegend wertvollem Kulturgut
beimessen, als sie repräsentative Sammlungen ihres kulturel-
len Erbes zusammenstellen können,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über den unerlaubten
Handel mit Kulturgut und seine schädlichen Auswirkungen
auf das Kulturerbe der Nationen,

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über den Verlust,
die Vernichtung, die Entfernung, den Diebstahl, die Plünde-
rung, die unerlaubte Verbringung oder die Veruntreuung und
jedwede willkürliche Zerstörung von Kulturgut, insbesondere
in Gebieten eines bewaffneten Konflikts, einschließlich be-
setzter Gebiete, gleichviel ob es sich um internationale Kon-
flikte oder um Binnenkonflikte handelt,

unter Hinweis auf die am 22. Mai 2003 verabschiedete Re-
solution 1483 (2003) des Sicherheitsrats, namentlich die Zif-
fer 7 betreffend die Rückerstattung von Kulturgut Iraks,

1. beglückwünscht die Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur und das Zwi-
schenstaatliche Komitee für die Förderung der Rückgabe be-
ziehungsweise im Falle unerlaubter Aneignung der Rücker-
stattung von Kulturgut an die Ursprungsländer zu der Arbeit,
die sie insbesondere durch die Förderung bilateraler Verhand-
lungen im Hinblick auf die Rückgabe oder Rückerstattung
von Kulturgut, die Erstellung von Inventaren beweglichen
Kulturguts und die Anwendung der diesbezüglichen Objekt-
ID-Norm, die Einschränkung des unerlaubten Handels mit
Kulturgütern und die Unterrichtung der Öffentlichkeit gelei-
stet haben;

2. fordert alle zuständigen Organe, Organisationen,
Fonds und Programme des Systems der Vereinten Nationen
und die anderen zuständigen zwischenstaatlichen Organisa-
tionen auf, sich in Abstimmung mit der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur im
Rahmen ihres jeweiligen Mandats und in Zusammenarbeit

65 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 249, Nr. 3511.
66 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Sixteenth Session, Paris,
12 October-14 November 1970, Vol. 1: Resolutions.
67 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1037, Nr. 15511.
68 Unter www.unidroit.org im Internet verfügbar.
69 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Thirty-first Session,
Paris, 15 October-3 November 2001, Vol. 1: Resolutions.

70 A/52/432, Anlage I.
71 Siehe A/58/314.
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mit den Mitgliedstaaten auch weiterhin mit der Frage der
Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgut an die Ur-
sprungsländer zu befassen und zu diesem Zweck entsprechen-
de Unterstützung bereitzustellen;

3. begrüßt es, dass die Generalkonferenz der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur am 17. Oktober 2003 die Erklärung zur absichtlichen
Zerstörung von Kulturerbe verabschiedet hat;

4. erklärt erneut, wie wichtig die Grundsätze und Be-
stimmungen der Konvention zum Schutz von Kulturgut bei
bewaffneten Konflikten65 sind, und bittet die Mitgliedstaaten,
soweit nicht bereits geschehen, der Konvention beizutreten
und ihre Durchführung zu fördern;

5. erklärt außerdem erneut, wie wichtig das am
26. März 1999 in Den Haag verabschiedete Zweite Protokoll
der Konvention ist, und bittet alle Vertragsstaaten der Kon-
vention, den Beitritt zum Zweiten Protokoll zu erwägen;

6. begrüßt die von der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur in jüngster Zeit
unternommenen Anstrengungen zum Schutz des Kulturerbes
von Ländern in Konfliktsituationen, wozu auch die sichere
Rückgabe von rechtswidrig entfernten Kulturgütern und an-
deren Gegenständen von archäologischer, historischer, kultu-
reller und religiöser Bedeutung und wissenschaftlichem Sel-
tenheitswert an diese Länder gehört, und fordert die interna-
tionale Gemeinschaft auf, zu diesen Anstrengungen beizutra-
gen;

7. bittet die Mitgliedstaaten, die Verabschiedung und
Durchführung des Übereinkommens über Maßnahmen zum
Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr
und Übereignung von Kulturgut66 zu erwägen;

8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, wirk-
same nationale und internationale Maßnahmen aufzunehmen,
um den unerlaubten Handel mit Kulturgütern zu verhüten und
zu bekämpfen, so auch durch eine Sonderausbildung für die
Polizei-, Zoll- und Grenzschutzdienste;

9. erklärt erneut, wie wichtig die Bestimmungen des
Übereinkommens über gestohlene oder rechtswidrig ausge-
führte Kulturgüter des Internationalen Instituts für die Verein-
heitlichung des Privatrechts68 sind, und bittet die Mitglied-
staaten, soweit nicht bereits geschehen, den Beitritt zu dem
Übereinkommen zu erwägen;

10. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur auch weiterhin systematische Inventare
ihres Kulturguts zu erstellen und auf die Schaffung einer Da-
tenbank, vor allem in elektronischer Form, hinzuarbeiten, die
die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten im Kulturbereich
enthält;

11. bekräftigt die Anstrengungen, die die Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
unternimmt, um den Einsatz von Identifizierungssystemen,
insbesondere die Anwendung der Objekt-ID-Norm, zu för-
dern und zur Vernetzung der Identifizierungssysteme und der
bestehenden Datenbanken anzuregen, einschließlich des von

der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (In-
terpol) entwickelten Systems, mit dem Ziel, die elektronische
Übermittlung von Informationen zu ermöglichen und auf die-
se Weise den unerlaubten Handel mit Kulturgütern zu verrin-
gern, und ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen
für Bildung, Wissenschaft und Kultur, in Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten gegebenenfalls weitere diesbezügliche
Anstrengungen zu unternehmen;

12. erkennt an, dass die Öffentlichkeit im Jahr des Kul-
turerbes 2002 für die Werte des Kulturerbes sensibilisiert
wurde und dass eine stärkere Mobilisierung und ein verstärk-
tes Handeln zu Gunsten dieser Werte erreicht wurden, und
fordert die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Na-
tionen auf, auch weiterhin auf der Grundlage der bisher gelei-
steten Arbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur zusammenzuarbeiten;

13. begrüßt es, dass die Generalkonferenz der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur am 16. November 1999 den Internationalen Ethikko-
dex für Kunsthändler72 verabschiedet hat, und bittet diejeni-
gen, die sich mit dem Handel mit Kulturgütern befassen, und
ihre Verbände, wo es sie gibt, die Anwendung des Kodex zu
fördern;

14. erkennt an, wie wichtig es ist, dass die Generalkon-
ferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur den Internationalen Fonds für die
Rückgabe beziehungsweise im Falle unerlaubter Aneignung
die Rückerstattung von Kulturgut an die Ursprungsländer ein-
gerichtet hat, der im November 2000 vorgestellt wurde, und
ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur, den Fonds zu fördern und ein-
satzfähig zu machen;

15. ersucht den Generalsekretär, mit der Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
bei ihren Bemühungen um die Verwirklichung der in dieser
Resolution genannten Ziele zusammenzuarbeiten;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Zusam-
menarbeit mit dem Generaldirektor der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Ge-
neralversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

17. beschließt, den Punkt "Rückgabe oder Rückerstat-
tung von Kulturgut an die Ursprungsländer" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/18

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 97 Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 60 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.23 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Laoti-

72 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur, Records of the General Conference, Thirtieth Session, Paris,
26 October-17 November 1999, Vol. 1: Resolutions.
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sche Volksdemokratische Republik, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretani-
en, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan, Togo,
Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Beli-
ze, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, China, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti, Ecuador,
Eritrea, Fidschi, Gabun, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indi-
en, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman,
Pakistan, Panama, Paraguay, Philippinen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Sey-
chellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Timor-Leste, Togo, Tri-
nidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Venezuela, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Belgien, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Repu-
blik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumä-
nien, Russische Föderation, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien
und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tadschikistan, Thailand, Ton-
ga, Tschechische Republik, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland.

58/18. Ausschuss für die Ausübung der unveräußerli-
chen Rechte des palästinensischen Volkes

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (II) vom
29. November 1947, 194 (III) vom 11. Dezember 1948, 3236
(XXIX) vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 3376
(XXX) vom 10. November 1975, 31/20 vom 24. November
1976 und alle späteren einschlägigen Resolutionen, nament-
lich die von der Generalversammlung auf ihren Notstandsson-
dertagungen verabschiedeten Resolutionen und die Resolu-
tion 57/107 vom 3. Dezember 2002,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes73,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Re-
gierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Vol-
kes, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden Ab-
kommen sowie darauf, dass diese Abkommen vollständig ein-
gehalten werden müssen,

es begrüßend, dass das Quartett offiziell den ergebnis-
orientierten "Fahrplan" für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lö-

sung zur Beilegung des israelisch-palästinensischen Kon-
flikts74 vorgelegt hat,

erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dau-
ernde Verantwortung für die Palästina-Frage tragen, bis diese
unter allen Aspekten zufriedenstellend im Einklang mit inter-
nationaler Legitimität gelöst ist,

1. dankt dem Ausschuss für die Ausübung der unveräu-
ßerlichen Rechte des palästinensischen Volkes für seine Be-
mühungen bei der Wahrnehmung der ihm von der General-
versammlung übertragenen Aufgaben und nimmt Kenntnis
von seinem Jahresbericht73, namentlich den in Kapitel VII ent-
haltenen Schlussfolgerungen und Empfehlungen;

2. ersucht den Ausschuss, auch weiterhin alles zu tun,
um die Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des pa-
lästinensischen Volkes zu fördern, den Nahost-Friedenspro-
zess zu unterstützen und internationale Unterstützung und
Hilfe für das palästinensische Volk zu mobilisieren, und er-
mächtigt den Ausschuss, an seinem gebilligten Arbeitspro-
gramm alle Anpassungen vorzunehmen, die er für zweckmä-
ßig und im Lichte der Entwicklungen für notwendig hält, und
der Generalversammlung darüber auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung und danach Bericht zu erstatten;

3. ersucht den Ausschuss außerdem, die Situation im
Zusammenhang mit der Palästina-Frage weiter zu verfolgen
und gegebenenfalls der Generalversammlung, dem Sicher-
heitsrat oder dem Generalsekretär Bericht zu erstatten und
Vorschläge zu unterbreiten;

4. ersucht den Ausschuss ferner, palästinensischen und
anderen Organisationen der Zivilgesellschaft auch weiterhin
seine Zusammenarbeit und Unterstützung zu gewähren, um
internationale Solidarität und Unterstützung für die Verwirk-
lichung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes und für eine friedliche Regelung der Palästina-Frage
zu mobilisieren, und weitere Organisationen der Zivilgesell-
schaft in seine Tätigkeit einzubeziehen;

5. ersucht die Vergleichskommission der Vereinten
Nationen für Palästina nach Resolution 194 (III) der General-
versammlung und die anderen mit verschiedenen Aspekten
der Palästina-Frage befassten Organe und Einrichtungen der
Vereinten Nationen, mit dem Ausschuss auch weiterhin voll
zusammenzuarbeiten und ihm auf Ersuchen die ihnen vorlie-
genden einschlägigen Informationen und Unterlagen zur Ver-
fügung zu stellen;

6. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit dem
Ausschuss bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zusam-
menzuarbeiten;

7. ersucht den Generalsekretär, den Bericht des Aus-
schusses allen zuständigen Organen der Vereinten Nationen
zuzuleiten, und fordert diese nachdrücklich auf, nach Bedarf
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen;

73 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 35 (A/58/35). 74 S/2003/529, Anlage.
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8. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Aus-
schuss auch weiterhin alle erforderlichen Einrichtungen zur
Wahrnehmung seiner Aufgaben zur Verfügung zu stellen.

RESOLUTION 58/19

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 98 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 63 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.24 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretani-
en, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan,
Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Aserbaid-
schan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize,
Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile,
China, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti, Ecuador,
Eritrea, Gabun, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Maure-
tanien, Mauritius, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippinen, Sambia, Saudi-Arabien, Se-
negal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Repu-
blik, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Uganda, Uruguay, Venezue-
la, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik, Zypern. 

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Belgien,
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Do-
minikanische Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Hondu-
ras, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Samoa, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tadschikistan, Thailand, Tonga, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Us-
bekistan, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

58/19. Sekretariats-Abteilung für die Rechte der Palä-
stinenser

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes75,

insbesondere Kenntnis nehmend von den in Kapitel V.B
des genannten Berichts enthaltenen einschlägigen Informatio-
nen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 32/40 B vom 2. De-
zember 1977 und alle späteren einschlägigen Resolutionen,
namentlich Resolution 57/108 vom 3. Dezember 2002,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Maßnah-
men, die der Generalsekretär gemäß ihrer Resolution 57/108
ergriffen hat;

2. ist der Auffassung, dass die Sekretariats-Abteilung
für die Rechte der Palästinenser nach wie vor einen nützlichen
und konstruktiven Beitrag leistet;

3. ersucht den Generalsekretär, die Abteilung auch
künftig mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten und
dafür zu sorgen, dass sie ihr Arbeitsprogramm, das in den ein-
schlägigen früheren Resolutionen im Einzelnen festgelegt
wurde, im Benehmen mit dem Ausschuss für die Ausübung
der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes
und unter seiner Anleitung auch weiterhin durchführt, so ins-
besondere auch, dass sie in verschiedenen Regionen unter
Einbeziehung aller Teile der internationalen Gemeinschaft
Tagungen und Konferenzen veranstaltet, die Dokumenten-
sammlung des Informationssystems der Vereinten Nationen
zur Palästina-Frage weiterentwickelt und ausbaut, Veröffent-
lichungen und Informationsmaterial über verschiedene
Aspekte der Palästina-Frage erstellt und möglichst weit ver-
breitet und das jährliche Schulungsprogramm für Bedienstete
der Palästinensischen Behörde veranstaltet;

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch künftig
für die Zusammenarbeit der Hauptabteilung Presse und Infor-
mation und anderer Stellen des Sekretariats Sorge zu tragen,
dahin gehend, dass sie die Abteilung in die Lage versetzen, ih-
re Aufgaben zu erfüllen und angemessen über die verschiede-
nen Aspekte der Palästina-Frage zu berichten;

5. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit der
Abteilung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zusammen-
zuarbeiten;

6. ersucht den Ausschuss und die Abteilung, im Rah-
men der Begehung des Internationalen Tages der Solidarität
mit dem palästinensischen Volk am 29. November in Zusam-
menarbeit mit der Ständigen Beobachtervertretung Palästinas
bei den Vereinten Nationen auch künftig jedes Jahr eine Aus-
stellung über die Rechte der Palästinenser zu veranstalten,
und ermutigt die Mitgliedstaaten, die Begehung des Tages der
Solidarität auch weiterhin möglichst umfassend zu unterstüt-
zen und einem möglichst breiten Publikum bekannt zu ma-
chen.

RESOLUTION 58/20

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 159 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 6 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.25 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretani-
en, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan,
Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Bu-
rundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,

75 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 35 (A/58/35).
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ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kam-
bodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Repu-
blik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tsche-
chische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Ver-
einigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika. 

Enthaltungen: Australien, Honduras, Ruanda, Tonga, Uganda, Usbekistan.

58/20. Besonderes Informationsprogramm der Sekreta-
riats-Hauptabteilung Presse und Information
über die Palästina-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes76,

insbesondere Kenntnis nehmend von den in Kapitel VI des
genannten Berichts enthaltenen Informationen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/109 vom 3. Dezem-
ber 2002,

überzeugt, dass die weltweite Verbreitung genauer und
umfassender Informationen und die Rolle der Organisationen
und Institutionen der Zivilgesellschaft nach wie vor von ent-
scheidender Bedeutung für eine bessere Kenntnis und eine
stärkere Unterstützung der unveräußerlichen Rechte des palä-
stinensischen Volkes sind,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Re-
gierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Vol-
kes, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden Ab-
kommen sowie darauf, dass diese Abkommen vollständig ein-
gehalten werden müssen,

es begrüßend, dass das Quartett offiziell den "Fahrplan"
für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des
israelisch-palästinensischen Konflikts77 vorgelegt hat,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Maßnah-
men, welche die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und In-

formation gemäß der Resolution 56/35 vom 3. Dezember
2001 getroffen hat;

2. vertritt die Auffassung, dass das besondere Informa-
tionsprogramm der Hauptabteilung über die Palästina-Frage
insofern sehr nützlich ist, als es die Palästina-Frage und die
Situation im Nahen Osten der internationalen Gemeinschaft
stärker ins Bewusstsein rückt, und dass das Programm wirk-
sam zu einem Klima beiträgt, das den Dialog fördert und den
Friedensprozess unterstützt;

3. ersucht die Hauptabteilung, in voller Zusammenar-
beit und Abstimmung mit dem Ausschuss für die Ausübung
der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes
und mit der auf Grund von Entwicklungen betreffend die Pa-
lästina-Frage unter Umständen gebotenen Flexibilität ihr be-
sonderes Informationsprogramm im Zweijahreszeitraum
2004-2005 fortzusetzen und vor allem

a) Informationen über alle die Palästina-Frage betref-
fenden Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen zu
verbreiten, so auch Berichte über die von den zuständigen
Stellen der Vereinten Nationen geleistete Arbeit;

b) auch weiterhin Publikationen über die verschiedenen
Aspekte der Palästina-Frage auf allen Gebieten herauszuge-
ben und auf den neuesten Stand zu bringen, so auch Materia-
lien über die jüngsten diesbezüglichen Entwicklungen, insbe-
sondere die Aussichten auf Frieden;

c) ihr audiovisuelles Material über die Palästina-Frage
zu erweitern und auch weiterhin solches Material herzustellen
und zu erhalten und die Ausstellung im Sekretariat zu aktua-
lisieren;

d) Informationsmissionen für Journalisten in das Ge-
biet zu veranstalten und zu fördern, so auch in das der Zustän-
digkeit der Palästinensischen Behörde unterstehende Gebiet
und das besetzte Gebiet;

e) internationale, regionale und nationale Seminare
oder Treffen für Journalisten zu veranstalten, die insbesonde-
re darauf gerichtet sind, die Öffentlichkeit für die Palästina-
Frage zu sensibilisieren;

f) dem palästinensischen Volk auch künftig beim Aus-
bau des Medienbereichs behilflich zu sein und insbesondere
das 1995 begonnene Ausbildungsprogramm für das Personal
palästinensischer Rundfunk- und Fernsehanstalten und für pa-
lästinensische Journalisten zu stärken.

RESOLUTION 58/21

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 160 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 5 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.26/Rev.1 und
Add.1, eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Dar-
ussalam, Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Malaysia, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Su-
dan, Togo, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Bu-

76 Ebd.
77 S/2003/529, Anlage.
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rundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Ghana, Grenada, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kam-
bodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syri-
sche Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Australien, Honduras, Nauru, Ruanda, Tonga.

58/21. Friedliche Regelung der Palästina-Frage

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich der auf der zehnten Notstandssondertagung verab-
schiedeten Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967)
vom 22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 1973,
1397 (2002) vom 12. März 2002 und 1515 (2003) vom
19. November 2003,

es begrüßend, dass der Sicherheitsrat die Vision einer Re-
gion bekräftigt hat, in der zwei Staaten, Israel und Palästina,
Seite an Seite innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen le-
ben,

feststellend, dass seit der Verabschiedung der Resolution
181 (II) vom 29. November 1947 sechsundfünfzig Jahre und
seit der 1967 erfolgten Besetzung palästinensischen Gebiets
einschließlich Ost-Jerusalems sechsunddreißig Jahre vergan-
gen sind,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs, der
gemäß dem Ersuchen in ihrer Resolution 57/110 vom 3. De-
zember 2002 vorgelegt wurde78,

erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dau-
ernde Verantwortung für die Palästina-Frage tragen, bis diese
unter allen Aspekten gelöst ist,

überzeugt, dass die Herbeiführung einer endgültigen
friedlichen Regelung der Palästina-Frage, des Kerns des ara-

bisch-israelischen Konflikts, eine zwingende Voraussetzung
für die Herbeiführung eines umfassenden und dauerhaften
Friedens und von Stabilität im Nahen Osten ist,

sich dessen bewusst, dass der Grundsatz der Gleichbe-
rechtigung und der Selbstbestimmung der Völker zu den Zie-
len und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen ge-
hört,

in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des
Gebietserwerbs durch Krieg,

in Bekräftigung der Illegalität der israelischen Siedlungen
in dem seit 1967 besetzten Gebiet und der israelischen Maß-
nahmen zur Veränderung des Status von Jerusalem, und be-
kräftigend, dass der durch Israel vorgenommene Bau einer
Mauer innerhalb des besetzten palästinensischen Gebiets, so
auch in und um Ost-Jerusalem, gegen die einschlägigen Be-
stimmungen des Völkerrechts verstößt,

in Bekräftigung des Rechts aller Staaten der Region, in
Frieden innerhalb sicherer, international anerkannter Grenzen
zu leben,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Re-
gierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Vol-
kes79, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden
Abkommen, sowie darauf, dass diese Abkommen vollständig
eingehalten werden müssen,

es begrüßend, dass sich der Sicherheitsrat in der Resolu-
tion 1515 (2003) den von dem Quartett erarbeiteten ergebnis-
orientierten "Fahrplan" für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lö-
sung des israelisch-palästinensischen Konflikts80 zu eigen ge-
macht hat, und die Notwendigkeit betonend, dass er umge-
setzt wird und dass seine Bestimmungen eingehalten werden,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Errichtung
der Palästinensischen Behörde, und anerkennend, dass ihre
beschädigten Institutionen dringend wiederaufgebaut, refor-
miert und gestärkt werden müssen,

unter Begrüßung des positiven Beitrags, den der Sonder-
koordinator der Vereinten Nationen für den Nahost-Friedens-
prozess und Persönliche Beauftragte des Generalsekretärs bei
der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der Palästi-
nensischen Behörde zu dem Friedensprozess leistet, so auch
im Rahmen der Tätigkeiten des Quartetts,

erfreut über die Einberufung internationaler Gebertagun-
gen sowie über die Schaffung internationaler Mechanismen
zur Gewährung von Hilfe an das palästinensische Volk,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die tragi-
schen Ereignisse in dem besetzten palästinensischen Gebiet
einschließlich Ost-Jerusalems seit dem 28. September 2000
und die fortdauernde Verschlechterung der Lage, namentlich
über die steigende Zahl der Toten und Verwundeten, haupt-
sächlich unter der palästinensischen Zivilbevölkerung, die

78 A/58/416-S/2003/947.

79 Siehe A/48/486-S/26560, Anlage.
80 S/2003/529, Anlage.
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sich verschärfende humanitäre Krise, der sich das palästinen-
sische Volk gegenübersieht, und die weit verbreitete Zerstö-
rung öffentlichen und privaten palästinensischen Eigentums
sowie entsprechender Infrastruktur, einschließlich zahlreicher
Institutionen der Palästinensischen Behörde,

sowie mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die
wiederholten Einfälle in die unter palästinensischer Kontrolle
stehenden Gebiete und die erneute Besetzung zahlreicher pa-
lästinensischer Bevölkerungszentren durch die israelischen
Besatzungstruppen,

betonend, wie wichtig die Sicherheit und das Wohl aller
Zivilpersonen in der gesamten Nahostregion sind, und alle
Akte der Gewalt und des Terrors gegen Zivilpersonen auf bei-
den Seiten, namentlich Selbstmordbombenanschläge und au-
ßergerichtliche Hinrichtungen, verurteilend,

zutiefst besorgt über das zunehmende Leid und die stei-
gende Zahl der Opfer auf palästinensischer wie israelischer
Seite, den Vertrauensverlust auf beiden Seiten und die besorg-
niserregende Situation im Nahost-Friedensprozess,

in dem Bewusstsein, dass es dringend eines mit neuem Le-
ben erfüllten und aktiven internationalen Engagements be-
darf, um beide Seiten dabei zu unterstützen, die derzeitige ge-
fährliche Pattsituation im Friedensprozess zu überwinden,

bekräftigend, dass die Parteien bei allen internationalen
Anstrengungen dringend kooperieren müssen, namentlich bei
den Anstrengungen, die das Quartett unternimmt, um die der-
zeitige tragische Situation zu beenden und die Verhandlungen
zur Herbeiführung einer endgültigen Friedensregelung wieder
aufzunehmen,

erfreut über die Initiativen und Anstrengungen, die die Zi-
vilgesellschaft in jüngster Zeit unternommen hat, um zu einer
friedlichen Regelung der Palästina-Frage zu gelangen,

1. erklärt erneut, dass es notwendig ist, eine friedliche,
alle Aspekte einbeziehende Regelung der Palästina-Frage, des
Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizuführen
und alle diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken;

2. bekräftigt ihre volle Unterstützung für den in Madrid
eingeleiteten Nahost-Friedensprozess und die zwischen der
israelischen und der palästinensischen Seite bestehenden Ab-
kommen, betont, dass im Nahen Osten ein umfassender, ge-
rechter und dauerhafter Frieden geschaffen werden muss, und
begrüßt in dieser Hinsicht die Anstrengungen des Quartetts;

3. begrüßt die Arabische Friedensinitiative, die der Rat
der Liga der arabischen Staaten auf seiner am 27. und
28. März 2002 in Beirut abgehaltenen vierzehnten Tagung
verabschiedete81;

4. fordert beide Parteien auf, ihren Verpflichtungen in
Bezug auf die Umsetzung des "Fahrplans"80 nachzukommen,
indem sie entsprechende parallele und reziproke Schritte un-
ternehmen, und betont, wie wichtig und vordringlich die

Schaffung eines glaubwürdigen und wirksamen Überwa-
chungsmechanismus unter Einschaltung Dritter ist, an dem al-
le Mitglieder des Quartetts beteiligt sind;

5. unterstreicht die Notwendigkeit einer Verpflichtung
auf die Vision der Zwei-Staaten-Lösung und den Grundsatz
"Land gegen Frieden" sowie der Durchführung der Resolutio-
nen 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) und 1515 (2003) des
Sicherheitsrats;

6. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit der ra-
schen Beendigung der erneuten Besetzung palästinensischer
Bevölkerungszentren und der vollständigen Einstellung aller
Gewalthandlungen, einschließlich militärischer Angriffe,
Zerstörungen und Terrorakten;

7. fordert die beteiligten Parteien, das Quartett und an-
dere interessierte Parteien auf, alle notwendigen Anstrengun-
gen und Initiativen zu unternehmen, um die Verschlechterung
der Situation aufzuhalten und alle seit dem 28. September
2000 am Boden ergriffenen Maßnahmen rückgängig zu ma-
chen, und die erfolgreiche und rasche Wiederaufnahme des
Friedensprozesses und den Abschluss einer endgültigen fried-
lichen Regelung sicherzustellen;

8. unterstreicht die Notwendigkeit

a) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten palä-
stinensischen Gebiet;

b) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des
palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf Selbst-
bestimmung und des Rechts auf seinen unabhängigen Staat;

9. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit der Lö-
sung des Problems der Palästinaflüchtlinge in Übereinstim-
mung mit ihrer Resolution 194 (III) vom 11. Dezember 1948;

10. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in
dieser kritischen Zeit die Gewährung wirtschaftlicher, huma-
nitärer und technischer Hilfe für das palästinensische Volk
und die Palästinensische Behörde zu beschleunigen, um das
Leid des palästinensischen Volkes lindern, die palästinensi-
sche Wirtschaft und Infrastruktur wieder aufbauen und die
Neustrukturierung und Reform der palästinensischen Institu-
tionen unterstützen zu helfen;

11. ersucht den Generalsekretär, die Bemühungen fort-
zusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und im Benehmen
mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um eine friedliche Rege-
lung der Palästina-Frage herbeizuführen und den Frieden in
der Region zu fördern, und der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über diese Bemü-
hungen und über die Entwicklungen in dieser Angelegenheit
vorzulegen.

RESOLUTION 58/22

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 155 Stimmen bei 8 Gegenstimmen und 7 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.27 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Malay-
sia, Marokko, Mauretanien, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika,
Sudan, Togo, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

81 A/56/1026-S/2002/932, Anlage II, Resolution 14/221.
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* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Bu-
rundi, Chile, China, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lett-
land, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal,
Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Paki-
stan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San Mari-
no, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro,
Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia,
Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand,
Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkme-
nistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Costa Rica, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Nauru, Palau, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ruanda, Sa-
lomonen, Tonga.

58/22. Jerusalem

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 181 (II) vom 29. No-
vember 1947, insbesondere ihre die Stadt Jerusalem betref-
fenden Bestimmungen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 36/120 E vom
10. Dezember 1981 und alle späteren Resolutionen, nament-
lich Resolution 56/31 vom 3. Dezember 2001, in denen sie
unter anderem feststellte, dass alle Gesetzgebungs- und Ver-
waltungsmaßnahmen und Handlungen der Besatzungsmacht
Israel, die den Charakter und Status der Heiligen Stadt Jerusa-
lem geändert haben beziehungsweise ändern sollen, insbeson-
dere das sogenannte "Grundgesetz" über Jerusalem und die
Erklärung Jerusalems zur Hauptstadt Israels, null und nichtig
sind und unverzüglich rückgängig gemacht werden müssen,

ferner unter Hinweis auf die für Jerusalem relevanten Re-
solutionen des Sicherheitsrats, namentlich Resolution 478
(1980) vom 20. August 1980, in der der Rat unter anderem be-
schloss, das "Grundgesetz" nicht anzuerkennen, und diejeni-
gen Staaten, die diplomatische Vertretungen in Jerusalem ein-
gerichtet hatten, aufforderte, diese Vertretungen aus der Hei-
ligen Stadt abzuziehen,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über jede von
irgendeiner staatlichen oder nichtstaatlichen Stelle ergriffene
Maßnahme, die gegen die genannten Resolutionen verstößt,

erneut erklärend, dass die internationale Gemeinschaft
durch die Vereinten Nationen ein legitimes Interesse an der
Frage der Stadt Jerusalem und dem Schutz der einzigartigen

spirituellen, religiösen und kulturellen Dimension der Stadt
hat, wie aus den entsprechenden Resolutionen der Vereinten
Nationen über diese Frage hervorgeht,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs82,

1. wiederholt ihre feste Überzeugung, dass jede von Is-
rael unternommene Maßnahme, die darauf gerichtet ist, die
Heilige Stadt Jerusalem seinem Recht, seiner Rechtsprechung
und seiner Verwaltung zu unterstellen, rechtswidrig und so-
mit null und nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt;

2. missbilligt es, dass einige Staaten unter Verstoß ge-
gen die Resolution 478 (1980) des Sicherheitsrats ihre diplo-
matischen Vertretungen nach Jerusalem verlegt haben, und
fordert diese Staaten abermals auf, in Übereinstimmung mit
der Charta der Vereinten Nationen die Bestimmungen der ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen zu befolgen;

3. betont, dass eine umfassende, gerechte und dauer-
hafte Lösung der Frage der Stadt Jerusalem die legitimen An-
liegen sowohl der palästinensischen als auch der israelischen
Seite berücksichtigen und auch international garantierte Be-
stimmungen enthalten soll, die die Religions- und Gewissens-
freiheit ihrer Bewohner sowie den ständigen, freien und unge-
hinderten Zugang der Menschen aller Religionen und Staats-
angehörigkeiten zu den heiligen Stätten sicherstellen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/23

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 3. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 104 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 61 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.28 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Liba-
non, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Senegal,
Somalia, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische Republik, Togo, Tunesien, Ver-
einigte Arabische Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belize, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina
Faso, Burundi, Chile, China, Côte d'Ivoire, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Fidschi,
Gabun, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indo-
nesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Maure-
tanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Ni-
ger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippinen, Russische Föde-
ration, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Turk-
menistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pa-
lau, Vereinigte Staaten von Amerika.

82 A/58/278.
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Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Repu-
blik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island,
Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Monaco, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
anda, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbi-
en und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tonga, Tschechische Re-
publik, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland.

58/23. Der syrische Golan

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes "Die Situation im Nahen
Osten",

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs83,

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981,

in Bekräftigung des Grundprinzips der Unzulässigkeit des
gewaltsamen Gebietserwerbs, im Einklang mit dem Völker-
recht und der Charta der Vereinten Nationen,

erneut bekräftigend, dass das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten84 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet,

zutiefst besorgt darüber, dass sich Israel unter Verstoß ge-
gen die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats und
der Generalversammlung nicht aus dem seit 1967 unter Beset-
zung stehenden syrischen Golan zurückgezogen hat,

betonend, dass der Bau von Siedlungen und die anderen
Tätigkeiten, die Israel seit 1967 in dem besetzten syrischen
Golan durchführt, illegal sind,

mit Befriedigung über die Einberufung der Friedenskonfe-
renz über den Nahen Osten am 30. Oktober 1991 in Madrid
auf der Grundlage der Resolutionen des Sicherheitsrats 242
(1967) vom 22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober
1973 und 425 (1978) vom 19. März 1978 sowie der Formel
"Land gegen Frieden",

mit dem Ausdruck ernster Besorgnis darüber, dass der
Friedensprozess ins Stocken geraten ist, was die Verhandlun-
gen mit Syrien betrifft, und in der Hoffnung, dass die Frie-
densgespräche bald wieder an dem bereits Erreichten anknüp-
fen werden,

1. erklärt, dass Israel die Resolution 497 (1981) des Si-
cherheitsrats bislang nicht befolgt hat;

2. erklärt außerdem, dass der Beschluss Israels vom
14. Dezember 1981, den besetzten syrischen Golan seinem
Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu un-

terstellen, null und nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt,
wie vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 497 (1981) bestä-
tigt, und fordert Israel auf, diesen Beschluss rückgängig zu
machen;

3. bekräftigt ihre Feststellung, dass alle einschlägigen
Bestimmungen der Kriegsordnung in der Anlage zum Haager
Abkommen von 190785 sowie des Genfer Abkommens zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten84 nach wie vor auf
das seit 1967 von Israel besetzte syrische Hoheitsgebiet An-
wendung finden, und fordert alle Vertragsparteien dieser
Übereinkünfte auf, ihre Verpflichtungen aus diesen Überein-
künften unter allen Umständen einzuhalten beziehungsweise
deren Einhaltung sicherzustellen;

4. stellt erneut fest, dass die weiter andauernde Beset-
zung des syrischen Golan und dessen De-facto-Annexion ein
Hindernis auf dem Weg zur Herbeiführung eines gerechten,
umfassenden und dauerhaften Friedens in der Region darstel-
len;

5. fordert Israel auf, die Gespräche mit Syrien und Li-
banon wieder aufzunehmen und die im Verlauf der vorange-
gangenen Gespräche eingegangenen Verpflichtungen und ab-
gegebenen Zusicherungen zu achten;

6. verlangt erneut, dass sich Israel in Durchführung der
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats bis zur Linie
vom 4. Juni 1967 aus dem gesamten besetzten syrischen Go-
lan zurückzieht;

7. fordert alle betroffenen Parteien, die gemeinsamen
Schirmherren des Friedensprozesses und die gesamte interna-
tionale Gemeinschaft auf, alle erforderlichen Anstrengungen
zu unternehmen, um die Wiederaufnahme des Friedenspro-
zesses und seinen Erfolg sicherzustellen, indem sie die Reso-
lutionen 242 (1967) und 338 (1973) des Sicherheitsrats durch-
führen;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/24

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 5. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.22 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Bangladesch, Benin, Bhutan, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Republik Kongo, Deutschland, Dschibuti, Ecuador, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Ghana, Griechenland, Guinea, Guinea-Bissau, In-
dien, Irland, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kana-
da, Kap Verde, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Luxemburg,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mosambik, Nami-
bia, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Österreich, Polen, Portugal, Ruan-
da, Sambia, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Somalia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Swasi-

83 A/58/264.
84 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.

85 Siehe Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Con-
ventions und Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford Univer-
sity Press, 1915).
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land, Thailand, Togo, Tunesien, Uganda, Ukraine, Vereinigte Republik Tansania,
Zypern.

58/24. Humanitäre Nothilfe für Äthiopien

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/149 vom 16. De-
zember 2002 über humanitäre Nothilfe für Äthiopien,

besorgt über die wiederkehrenden Dürren, von denen
Äthiopien heimgesucht wird, und über ihre Folgen,

unter Hinweis auf die Initiativen des Generalsekretärs zur
Verbesserung der Ernährungssicherheit, namentlich die Er-
nennung des Sonderbotschafters für die humanitäre Krise am
Horn von Afrika,

ernsthaft besorgt über das Ausmaß der wiederkehrenden
Dürren, die in den dürreanfälligen Landesteilen mit schwa-
cher Infrastruktur und niedrigen Entwicklungskapazitäten zu
schweren Ernteausfällen geführt haben und von denen Millio-
nen Menschen betroffen sind,

eingedenk des von den Vereinten Nationen und der Regie-
rung Äthiopiens erlassenen gemeinsamen Nothilfeappells
2004 für Äthiopien, um den Nahrungsmittel- und Versor-
gungsgüterbedarf notleidender Haushalte zu decken und so
eine Verschärfung der gegenwärtigen humanitären Krise zu
verhüten, 

mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von den in eini-
gen Landesteilen nach wie vor bestehenden erheblichen hu-
manitären Bedürfnissen auf Gebieten wie Gesundheit, Wasser
und akute Mangelernährung, 

sowie mit ernster Besorgnis Kenntnis nehmend von der
schlimmen humanitären Lage und ihren sozioökonomischen
und ökologischen Langzeitwirkungen,

betonend, dass die Krise im Bewusstsein der Wichtigkeit
des Übergangs von der Nothilfe zur Entwicklung bewältigt
werden muss, und die tieferen strukturellen Ursachen der wie-
derkehrenden Dürren in Äthiopien anerkennend,

in der Erkenntnis, dass die Regierung Äthiopiens die
Hauptverantwortung dafür trägt, die humanitäre Lage zu ver-
bessern und die Voraussetzungen für eine langfristige Ent-
wicklung zu schaffen, ohne die wichtige Rolle außer Acht zu
lassen, die der internationalen Gemeinschaft zukommt,

hervorhebend, wie wichtig die Schaffung eines leistungs-
fähigen Frühwarnsystems ist, um Katastrophen besser vorher-
zusagen und so früh wie möglich zu bekämpfen und ihre Fol-
gen möglichst gering zu halten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs86;

2. begrüßt die koordinierten gemeinsamen Bemühun-
gen, die die Regierung Äthiopiens, die Organisationen, Fonds
und Programme des Systems der Vereinten Nationen, die Ge-
bergemeinschaft, nichtstaatliche Organisationen und andere

Stellen unternommen haben, um durch frühzeitige und groß-
zügige Antwortmaßnahmen eine umfangreiche humanitäre
Krise in Äthiopien im Jahr 2003 abzuwenden; 

3. fordert die internationale Gemeinschaft auf, dem
von den Vereinten Nationen und der Regierung Äthiopiens
erlassenen gemeinsamen Nothilfeappell 2004 für Äthiopien,
der den Nahrungsmittel- und den Versorgungsgüterbedarf
umfasst, sowie dem dringenden Bedarf an gezielten Pro-
grammmaßnahmen für 2004, die darauf gerichtet sind, die tie-
feren Ursachen der Ernährungsunsicherheit sowie Fragen der
Wiederherstellung, des Schutzes der Vermögenswerte und
der nachhaltigen Entwicklung der betroffenen Gebiete anzu-
gehen, frühzeitig zu entsprechen;

4. begrüßt das von der Koalition für Ernährungssicher-
heit in Äthiopien ausgearbeitete Programm und legt der inter-
nationalen Gemeinschaft nahe, die Koalition bei der Verwirk-
lichung ihres Hauptziels zu unterstützen, nämlich den Kreis-
lauf der Abhängigkeit von Nahrungsmittelhilfe in den näch-
sten drei bis fünf Jahren aufzubrechen und dadurch fünfzehn
Millionen gefährdeter Menschen die Ausübung nachhaltiger
produktiver Tätigkeiten zu ermöglichen;

5. begrüßt außerdem die Bemühungen, die die Regie-
rung Äthiopiens, die internationale Gemeinschaft und die Zi-
vilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisa-
tionen, unternehmen, um bereits vorhandene Mechanismen
für Antwortmaßnahmen auf solche Notsituationen zu stärken,
und würdigt ihre Anstrengungen, durch einheimische Produk-
tion die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln zu erhöhen und
den Zugang bedürftiger Haushalte zu Nahrungsmitteln und zu
Einrichtungen der Gesundheits- und Wasserversorgung si-
cherzustellen;

6. begrüßt ferner die Initiative des Generalsekretärs, ei-
nen Sonderbotschafter für die humanitäre Krise am Horn von
Afrika zu ernennen, mit dem Ziel, Mittel für Notunterstützung
sowie für die nachhaltige Entwicklung der betroffenen Gebie-
te zu mobilisieren;

7. bittet das Sekretariats-Amt für die Koordinierung
humanitärer Angelegenheiten, auch weiterhin zu prüfen, wie
die Mobilisierung von Nothilfe zur Deckung des verbleiben-
den humanitären Bedarfs in Äthiopien verbessert werden
kann;

8. fordert alle Entwicklungspartner auf, die Hilfsmaß-
nahmen in die Wiederherstellung, den Schutz von Vermö-
genswerten und die langfristige Entwicklung einzubinden und
die tieferen strukturellen Ursachen der wiederkehrenden Dür-
ren in Äthiopien unter anderem entsprechend dem Strategie-
dokument zur Armutsbekämpfung anzugehen, namentlich
mittels Strategien zur Verhütung derartiger Krisen in der Zu-
kunft und zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Bevöl-
kerung;

9. legt der Regierung Äthiopiens nahe, als Teil ihres
Gesamtprogramms für wirtschaftliche Entwicklung noch stär-
kere Anstrengungen zu unternehmen, um die tieferen struktu-
rellen Ursachen der wiederkehrenden Dürregefahr anzuge-
hen;

86 A/58/224.
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10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/25

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 5. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.34 und Add.1, einge-
bracht von: Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Lu-
xemburg, Marokko (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die
Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Mexiko, Monaco, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische
Föderation, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

58/25. Internationale Zusammenarbeit bei der humani-
tären Hilfe bei Naturkatastrophen: von der Not-
hilfe zur Entwicklung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezem-
ber 1991, deren Anhang die Leitlinien für die verstärkte Ko-
ordinierung der humanitären Nothilfe des Systems der Ver-
einten Nationen enthält, sowie aller ihrer Resolutionen über
die internationale Zusammenarbeit bei der humanitären Hilfe
bei Naturkatastrophen, von der Nothilfe zur Entwicklung, und
unter Hinweis auf die Resolutionen der humanitären Angele-
genheiten gewidmeten Tagungsteile der Arbeitstagungen des
Wirtschafts- und Sozialrats,

in der Erkenntnis, dass die Grundsätze der Neutralität, der
Menschlichkeit und der Unparteilichkeit für die Gewährung
humanitärer Hilfe wichtig sind,

betonend, dass der betroffene Staat die Hauptverantwor-
tung für die Einleitung, die Organisation, die Koordinierung
und die Durchführung humanitärer Hilfsmaßnahmen in sei-
nem Hoheitsgebiet sowie für die Erleichterung der Arbeit der
humanitären Organisationen bei der Milderung der Folgen
von Naturkatastrophen trägt,

sowie betonend, wie wichtig die Einbindung der Risiko-
minderung in die Entwicklungsplanung und die Normalisie-
rungsphase nach einer Katastrophe ist,

in diesem Zusammenhang ferner betonend, wie wichtig
die Rolle der Entwicklungsorganisationen ist, wenn es darum
geht, die einzelstaatlichen Anstrengungen zur Milderung der
Folgen von Naturkatastrophen zu unterstützen,

betonend, dass alle Staaten dafür verantwortlich sind, An-
strengungen zur Katastrophenbereitschaft, Katastrophenab-
wehr und Folgenmilderung zu unternehmen, um die Auswir-
kungen von Naturkatastrophen möglichst gering zu halten,
und gleichzeitig anerkennend, wie wichtig die internationale
Zusammenarbeit ist, um die betroffenen Länder, deren Kapa-
zitäten zur Erfüllung dieser Erfordernisse möglicherweise be-
schränkt sind, bei ihren Anstrengungen zu unterstützen,

unter Begrüßung der Internationalen Katastrophenvor-
beugungsstrategie,

betonend, dass die einzelstaatlichen Behörden die Wider-
standsfähigkeit der Bevölkerung gegenüber Katastrophen un-
ter anderem mittels Umsetzung der Internationalen Katastro-
phenvorbeugungsstrategie stärken müssen, um die Risiken für
die Menschen, ihre Lebensgrundlagen, die soziale und wirt-
schaftliche Infrastruktur und die Umweltressourcen zu min-
dern,

unter Berücksichtigung der Ergebnisse der zweiten Inter-
nationalen Konferenz zur Frühwarnung vor Naturkatastro-
phen, die vom 16. bis 18. Oktober 2003 in Bonn (Deutsch-
land) unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ab-
gehalten wurde,

in Anbetracht der entscheidenden Rolle, die den örtlichen
Ressourcen sowie den in den Ländern vorhandenen Kapazitä-
ten bei der Naturkatastrophenabwehr zukommt,

in Anerkennung der bedeutenden Rolle, die die nationalen
Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften auf den Gebieten
Katastrophenbereitschaft und Risikominderung, Katastro-
phenabwehr, Wiederherstellung und Entwicklung überneh-
men,

hervorhebend, wie wichtig es ist, das Bewusstsein der
Entwicklungsländer für die auf nationaler, regionaler und in-
ternationaler Ebene bestehenden Kapazitäten zu schärfen, die
zu ihrer Unterstützung eingesetzt werden könnten,

sowie hervorhebend, wie wichtig die internationale Zu-
sammenarbeit ist, um die betroffenen Staaten bei der Bewäl-
tigung von Naturkatastrophen in allen Phasen zu unterstützen,
namentlich bei der Katastrophenvorbeugung und -bereit-
schaft, der Folgenmilderung sowie bei der Wiederherstellung
und beim Wiederaufbau, und wie wichtig der Ausbau der Re-
aktionskapazitäten der betroffenen Länder ist,

die Anstrengungen begrüßend, die die Mitgliedstaaten mit
Unterstützung des Sekretariats-Amtes für die Koordinierung
humanitärer Angelegenheiten und in Zusammenarbeit mit der
Internationalen Beratungsgruppe für Such- und Rettungsdien-
ste unternehmen, um die Effizienz und Wirksamkeit der inter-
nationalen Hilfe für Such- und Rettungsmaßnahmen in Städ-
ten zu verbessern, und in diesem Zusammenhang unter Hin-
weis auf ihre Resolution 57/150 vom 16. Dezember 2002
"Verbesserung der Wirksamkeit und Koordinierung der inter-
nationalen Hilfe für Such- und Rettungsmaßnahmen in Städ-
ten",

diesbezüglich in Ermutigung der Anstrengungen zur Stär-
kung der Internationalen Beratungsgruppe für Such- und Ret-
tungsdienste und ihrer regionalen Gruppen, insbesondere
durch die Mitwirkung von Vertretern aus einer größeren Zahl
von Ländern an ihren Aktivitäten,

eingedenk der Auswirkungen, die ein Mangel an Ressour-
cen auf die Katastrophenvorsorge und -abwehr haben kann,
und in dieser Hinsicht hervorhebend, dass es geboten ist, ein
besseres Verständnis dafür zu gewinnen, wie sich die Höhe
der verfügbaren Finanzmittel auf die Abwehr von Naturkata-
strophen auswirkt,

unterstreichend, dass die verfügbaren Informationen und
Analysen betreffend Bedürfnisse, Abwehrmaßnahmen und
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Finanzmittel im Zusammenhang mit Naturkatastrophen wei-
ter verbessert werden müssen,

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs über "Internationale Zusammenarbeit bei der humani-
tären Hilfe bei Naturkatastrophen: von der Nothilfe zur Ent-
wicklung"87 und "Verstärkte Koordinierung der humanitären
Nothilfe der Vereinten Nationen"88;

2. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die
Zahl, den Umfang und die zunehmenden Auswirkungen von
Naturkatastrophen, durch die es weltweit zu massiven Verlu-
sten an Menschenleben und Sachwerten kommt, insbesondere
in katastrophenanfälligen Gesellschaften, die nicht über aus-
reichende Kapazitäten zur wirksamen Milderung der schädli-
chen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Langzeit-
folgen von Naturkatastrophen verfügen;

3. fordert alle Staaten auf, falls erforderlich, die not-
wendigen gesetzgeberischen und sonstigen geeigneten Maß-
nahmen zur Milderung der Auswirkungen von Naturkatastro-
phen zu ergreifen beziehungsweise weiterhin wirksam durch-
zuführen, unter anderem durch Katastrophenvorbeugung, die
auch angemessene Flächennutzungs- und Bauvorschriften
einschließt, sowie durch Katastrophenbereitschaft und den
Aufbau von Kapazitäten auf dem Gebiet der Katastrophenab-
wehr und der Folgenmilderung, und ersucht die internationale
Gemeinschaft, den Entwicklungsländern diesbezüglich auch
künftig behilflich zu sein;

4. betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist,
dass die internationale Zusammenarbeit bei der Bereitstellung
humanitärer Hilfe in allen Phasen einer Katastrophe, von der
Nothilfe und Folgenmilderung bis zur Entwicklung, verstärkt
wird, insbesondere durch den wirksamen Einsatz multilatera-
ler Mechanismen sowie durch die Bereitstellung angemesse-
ner Ressourcen;

5. betont außerdem, dass humanitäre Hilfe bei Natur-
katastrophen im Einklang mit den Leitlinien in der Anlage zu
Resolution 46/182 und unter gebührender Achtung derselben
gewährt werden und auf die menschliche Dimension sowie
die sich aus der jeweiligen Naturkatastrophe ergebenden Be-
dürfnisse ausgerichtet sein soll;

6. erkennt an, dass wirtschaftliches Wachstum und
nachhaltige Entwicklung dazu beitragen, die Kapazität der
Staaten zur Milderung und Abwehr von Naturkatastrophen
und zur Vorbereitung darauf zu steigern;

7. bekräftigt, dass die Analyse des Katastrophenrisikos
und die Senkung der Katastrophenanfälligkeit einen festen
Bestandteil der Strategien für humanitäre Hilfe, Armutsbe-
kämpfung und nachhaltige Entwicklung bilden und in den
Entwicklungsplänen aller katastrophenanfälligen Länder und
Gemeinwesen berücksichtigt werden müssen, so auch gege-
benenfalls in den Plänen betreffend den Übergang von der

Nothilfe zur Entwicklung, und bekräftigt, dass im Rahmen
dieser Vorbeugungsstrategien die Katastrophenbereitschaft
und die Frühwarnsysteme auf Landes- und Regionalebene un-
ter anderem durch eine bessere Koordinierung zwischen den
zuständigen Organen der Vereinten Nationen und durch Zu-
sammenarbeit mit den Regierungen der betroffenen Länder
sowie den regionalen und sonstigen zuständigen Organisatio-
nen weiter gestärkt werden müssen, mit dem Ziel, vor allem
in den Entwicklungsländern die Wirksamkeit der Naturkata-
strophenabwehr zu maximieren und die Auswirkungen von
Naturkatastrophen zu verringern;

8. betont, wie wichtig die Aufstellung oder gegebenen-
falls die Aktualisierung einzelstaatlicher Katastrophenbereit-
schaftspläne ist, wie auf der 1999 in Genf abgehaltenen sie-
benundzwanzigsten Internationalen Rotkreuz- und Rothalb-
mond-Konferenz vereinbart; 

9. betont außerdem, wie wichtig eine verstärkte inter-
nationale Zusammenarbeit ist, namentlich über die Vereinten
Nationen und die Regionalorganisationen, um die Bemühun-
gen der Entwicklungsländer um den Aufbau von Kapazitäten
und die Vorhersage von Naturkatastrophen, die Katastrophen-
bereitschaft und die Katastrophenabwehr zu unterstützen;

10. unterstreicht die Notwendigkeit von Partnerschaften
zwischen den Regierungen, den Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, den zuständigen humanitären Orga-
nisationen und spezialisierten Unternehmen, mit dem Ziel, die
Ausbildung im Hinblick auf eine bessere Katastrophenvorsor-
ge und Abwehr von Naturkatastrophen zu fördern;

11. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit, den Zu-
gang der von Naturkatastrophen betroffenen Entwicklungs-
länder zu Technologien im Zusammenhang mit Frühwarnsy-
stemen und Katastrophenschutzprogrammen sowie deren
Transfer zu fördern;

12. befürwortet, soweit dies angebracht ist, den weiteren
Einsatz von weltraum- und bodengestützten Fernerkundungs-
techniken zur Vorbeugung, Milderung und Bewältigung von
Naturkatastrophen;

13. befürwortet außerdem, dass bei solchen Einsätzen
die geografischen Daten, einschließlich der Fernerkundungs-
aufnahmen und der GIS- und GPS-Daten nach Bedarf an Re-
gierungen, Weltraumorganisationen und zuständige interna-
tionale humanitäre Organisationen weitergegeben werden,
und nimmt in diesem Zusammenhang auch Kenntnis von den
beispielsweise im Rahmen der Internationalen Charta für
Weltraum und Großkatastrophen und des Weltweiten Kata-
strophen-Informationsnetzes ergriffenen Initiativen;

14. betont, dass konkrete Anstrengungen im Hinblick
auf die internationale Zusammenarbeit unternommen werden
sollen, um die Nutzung der einzelstaatlichen und lokalen so-
wie bei Bedarf der regionalen und subregionalen Kapazitäten
der Entwicklungsländer auf dem Gebiet der Katastrophenbe-
reitschaft und -abwehr weiter zu verstärken und auszubauen,
die in größerer Nähe zum Katastrophenschauplatz sowie effi-
zienter und zu geringeren Kosten zur Verfügung gestellt wer-
den könnten;

87 A/58/434.
88 A/58/89-E/2003/85.
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15. erkennt in diesem Zusammenhang an, dass das Ka-
tastrophenabschätzungs- und Koordinierungssystem der Ver-
einten Nationen nach wie vor ein nützliches Instrument ist,
über das den Mitgliedstaaten Fachwissen zur Abwehr plötz-
lich auftretender Notfälle zur Verfügung gestellt werden
kann;

16. begrüßt die Rolle, die das Sekretariats-Amt für die
Koordinierung humanitärer Angelegenheiten als Koordinie-
rungsstelle innerhalb des gesamten Systems der Vereinten
Nationen übernimmt, um die Katastrophenabwehr bei den hu-
manitären Organisationen der Vereinten Nationen und ande-
ren humanitären Partnern zu fördern und zu koordinieren;

17. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Initiativen des
Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten
und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, re-
gionale Positionen für Katastrophenabwehr- und Katastro-
phenvorsorgeberater zu schaffen, die die Entwicklungsländer
dabei unterstützen sollen, in koordinierter und komplementä-
rer Weise Kapazitäten für Katastrophenvorbeugung, Kata-
strophenbereitschaft, Folgenmilderung und Katastrophenab-
wehr aufzubauen;

18. befürwortet die weitere Zusammenarbeit zwischen
dem System der Vereinten Nationen und Regionalorganisa-
tionen, um die Kapazität dieser Organisationen für Maßnah-
men zur Abwehr von Naturkatastrophen zu stärken;

19. legt den Staaten nahe, sofern sie dem Tampere-
Übereinkommen über die Zurverfügungstellung von Tele-
kommunikationsmitteln für den Katastrophenschutz und die
Katastrophenhilfseinsätze, das am 18. Juni 1998 in Tampere
(Finnland) verabschiedet wurde, noch nicht beigetreten sind
beziehungsweise es noch nicht ratifiziert haben, dies in Erwä-
gung zu ziehen;

20. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
den in Betracht kommenden Organisationen und Partnern die
Erstellung des Verzeichnisses der Spitzentechnologien für
Katastrophenabwehr als neuen Teil des Zentralregisters der
Katastrophenmanagement-Kapazitäten89 abzuschließen und
das Verzeichnis künftig regelmäßig zu aktualisieren;

21. legt den Gebern nahe, zu bedenken, wie wichtig es
ist, sicherzustellen, dass die Hilfe, die im Falle von Naturka-
tastrophen gewährt wird, die ein breites Interesse in der Öf-
fentlichkeit finden, nicht zu Lasten derjenigen Katastrophen
geht, die relativ wenig Beachtung finden, wobei zu berück-
sichtigen ist, dass sich die Bereitstellung von Ressourcen nach
dem jeweiligen Bedarf zu richten hat, sowie zu bedenken, wie
wichtig es ist, Anstrengungen zur Aufstockung der Hilfe für
Katastrophenvorbeugungs- und -bereitschaftsprogramme so-
wie für Tätigkeiten im Bereich der Katastrophenabwehr und
-vorsorge zu unternehmen;

22. ersucht den Generalsekretär, Mittel und Wege zu un-
tersuchen, wie die Bewertung der Bedürfnisse und Abwehr-
maßnahmen und die Verfügbarkeit von Daten über Finanz-
mittel für die Bekämpfung von Naturkatastrophen weiter ver-
bessert werden können, und auf der Grundlage dieser Unter-
suchung gegebenenfalls konkrete Empfehlungen zur Verbes-
serung der internationalen Maßnahmen zur Bekämpfung von
Naturkatastrophen zu prüfen, wobei zu berücksichtigen ist,
dass alle etwaigen geografischen und sektoralen Ungleichge-
wichte und Defizite bei diesen Maßnahmen behoben und ein-
zelstaatliche Katastrophenschutzorganisationen wirksamer
eingesetzt werden müssen, und der Generalversammlung auf
ihrer neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstat-
ten.

RESOLUTION 58/26

Verabschiedet auf der 69. Plenarsitzung am 5. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.35 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Botsuana, Burkina Faso,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dschibuti, Frankreich,
Griechenland, Indien, Irland, Italien, Jamaika, Japan, Kap Verde, Kenia, Kuba,
Lesotho, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mo-
sambik, Namibia, Nigeria, Norwegen, Portugal, Sambia, Schweden, Senegal,
Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Südafrika, Swasiland, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Uganda, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern.

58/26. Humanitäre Nothilfe für Malawi

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, insbe-
sondere die Resolutionen 46/182 vom 19. Dezember 1991,
54/219 und 54/233 vom 22. Dezember 1999, 55/163 vom
14. Dezember 2000 und 56/103 vom 14. Dezember 2001 so-
wie die Resolution 2002/32 des Wirtschafts- und Sozialrats
vom 26. Juli 2002,

in der Überzeugung, dass alle Menschen das Recht auf ei-
nen Lebensstandard haben, der ihre und ihrer Familie Ge-
sundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung,
ärztlicher Versorgung und notwendiger sozialer Leistungen,
sowie Sicherheit im Falle des Verlusts ihrer Unterhaltsmittel
durch unverschuldete Umstände,

feststellend, dass sich Dürren und andere Naturkatastro-
phen in Malawi als wiederkehrendes Phänomen erwiesen ha-
ben,

erneut darauf hinweisend, dass Naturkatastrophen die so-
ziale und wirtschaftliche Infrastruktur der betroffenen Länder
schädigen, wobei die langfristigen Folgen solcher Naturkata-
strophen für arme Entwicklungsländer, einschließlich Mala-
wis, besonders schwerwiegend sind und ihre nachhaltige Ent-
wicklung behindern,

besorgt darüber, dass Malawi auch weiterhin von Natur-
katastrophen wie Dürren, Überschwemmungen und heftigen
Regenfällen heimgesucht wird, die hohe Ernteausfälle, Verlu-
ste an Menschenleben und umfangreiche Sach- und Infra-
strukturschäden verursachen,

89 Unter www.reliefweb.int/ocha_ol/programs/response/register.html im
Internet verfügbar.
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feststellend, dass die Fälle von Mangelernährung, insbe-
sondere bei Kindern, sowie die Todesfälle auf Grund von mit
Hunger zusammenhängenden Krankheiten in Malawi weiter
zunehmen, was schädliche langfristige Folgen nach sich zieht,

zutiefst beunruhigt darüber, dass durch die rasche Aus-
breitung von HIV/Aids die Gefährdung der Gemeinwesen ge-
stiegen ist, da ihre Abhängigkeit zugenommen hat und ihre
Fähigkeit, humanitäre Krisen zu bewältigen, erheblich zu-
rückgegangen ist,

zutiefst besorgt darüber, dass die Fähigkeit der Volkswirt-
schaft des Landes, derartige Schockwirkungen aufzufangen,
erheblich nachgelassen hat und dass das häufige Auftreten ex-
tremer Naturkatastrophen zunehmend zur Stagnation der so-
zialen und wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen hat,

in der Erkenntnis, dass innerstaatliche Bemühungen aus-
schlaggebend sind, um eine weitere Verschärfung der huma-
nitären Krise zu verhindern,

mit Dank davon Kenntnis nehmend, dass die Staaten, die
zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisatio-
nen Mittel aufgebracht und veranschlagt haben, um die inner-
staatlichen Bemühungen Malawis zu unterstützen,

in dem Bewusstsein, dass die internationale Zusammenar-
beit auch weiterhin ein ausschlaggebender Faktor für den Er-
folg aller innerstaatlichen Bemühungen um die Überwindung
der Krisensituation ist,

1. begrüßt die positive Rolle der Regierung Malawis
bei den Hilfseinsätzen, insbesondere die enge Koordinierung
zwischen dem System der Vereinten Nationen und der Regie-
rung;

2. begrüßt es außerdem, dass das Sekretariats-Amt für
die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten am 18. Juli
2002 den konsolidierten Beitragsappell für Malawi und am
18. November 2003 den humanitären Appell für 2004 erlas-
sen hat und dass es die Lage fortlaufend überwacht, nament-
lich durch die Tätigkeiten des Sonderbotschafters des Gene-
ralsekretärs für die humanitären Bedürfnisse im südlichen
Afrika;

3. ersucht das Amt für die Koordinierung humanitärer
Angelegenheiten, auch weiterhin Mittel und Wege zu erkun-
den, um die Wirksamkeit des Prozesses der konsolidierten
Beitragsappelle der Vereinten Nationen zu verbessern;

4. fordert alle Staaten auf, falls erforderlich die not-
wendigen gesetzgeberischen und sonstigen geeigneten Maß-
nahmen zur Milderung der Auswirkungen von Naturkatastro-
phen zu ergreifen beziehungsweise weiterhin wirksam durch-
zuführen, unter anderem durch Katastrophenvorbeugung, ein-
schließlich Bauvorschriften und angemessener Flächennut-
zung, sowie durch Frühwarnung, Katastrophenbereitschaft
und den Aufbau von Katastrophenabwehrkapazitäten, und er-
sucht die internationale Gemeinschaft in diesem Zusammen-
hang, Malawi nach Bedarf auch künftig behilflich zu sein;

5. betont, wie wichtig eine verstärkte internationale Zu-
sammenarbeit ist, namentlich mit den Vereinten Nationen und
den Regionalorganisationen, um die Bemühungen Malawis
um den Aufbau von Kapazitäten und die Vorhersage von Na-
turkatastrophen, die Katastrophenbereitschaft und die Kata-
strophenabwehr zu unterstützen;

6. betont in diesem Zusammenhang, dass die interna-
tionale Zusammenarbeit bei der Bereitstellung humanitärer
Nothilfe weiter verstärkt werden muss, um die Anstrengun-
gen Malawis zur Bewältigung von Naturkatastrophen in allen
Phasen, von der Nothilfe über die Folgenmilderung bis zur
Entwicklung, zu unterstützen, so auch durch die Bereitstel-
lung angemessener Ressourcen, und regt zum wirksamen Ein-
satz multilateraler Mechanismen an;

7. betont außerdem, dass die Bereitstellung humanitä-
rer Nothilfe bei Naturkatastrophen im Einklang mit den in der
Anlage der Resolution 46/182 enthaltenen Leitlinien und auf
der Grundlage der menschlichen Dimensionen und Bedürf-
nisse erfolgen soll; 

8. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, die Anstrengungen Malawis zur Bekämpfung der
HIV/Aids-Pandemie, der Armut und der Mangelernährung
auch künftig zu unterstützen, um seine Fähigkeit zur Bewälti-
gung von Naturkatastrophen zu stärken; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung zur Behandlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung ei-
nen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzu-
legen.

RESOLUTIONEN 58/27 A und B

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 5. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.32 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangla-
desch, Belarus, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Däne-
mark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Grenada, Griechenland, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuwait,
Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Ma-
laysia, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mikronesi-
en (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Nauru, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychel-
len, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tune-
sien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan,
Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern.
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58/27. Internationale Nothilfe für Frieden, Normalität
und den Wiederaufbau des kriegszerstörten Af-
ghanistan und die Situation in Afghanistan und
ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit

A

DIE SITUATION IN AFGHANISTAN UND IHRE AUSWIRKUNGEN

AUF DEN WELTFRIEDEN UND DIE INTERNATIONALE SI-
CHERHEIT

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/113 A vom 6. De-
zember 2002 und alle ihre früheren einschlägigen Resolutio-
nen,

sowie unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats und Erklärungen des Ratspräsidenten über
die Situation in Afghanistan, insbesondere die Resolutionen
1267 (1999) vom 15. Oktober 1999, 1378 (2001) vom
14. November 2001, 1383 (2001) vom 6. Dezember 2001,
1390 (2002) vom 16. Januar 2002, 1401 (2002) vom 28. März
2002, 1453 (2002) vom 24. Dezember 2002 und 1510 (2003)
vom 13. Oktober 2003,

in Bekräftigung ihres unverändert nachdrücklichen Be-
kenntnisses zur Souveränität, Unabhängigkeit, territorialen
Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans sowie in
Achtung des multikulturellen, multiethnischen und histori-
schen Erbes des Landes,

erneut erklärend, dass sie jegliche Benutzung afghani-
schen Hoheitsgebiets für terroristische Aktivitäten verurteilt,
und erfreut über die erfolgreichen Anstrengungen, die das af-
ghanische Volk und die Koalition der Operation Dauerhafte
Freiheit derzeit unternehmen, um den Terrorismus in dem Ho-
heitsgebiet des Landes zu bekämpfen,

in der Überzeugung, dass das afghanische Volk selbst die
Hauptverantwortung dafür trägt, dass eine politische Lösung
gefunden wird, in dieser Hinsicht ihre volle Unterstützung für
Präsident Karzai und die Afghanische Übergangsregierung
bekundend und bekräftigend, dass sie die Durchführung des
von den verschiedenen afghanischen Gruppen am 5. Dezem-
ber 2001 in Bonn (Deutschland) erzielten Übereinkommens90,
namentlich die Abhaltung freier und fairer Wahlen im Jahr
2004, weiterhin unterstützt,

sowie in der Überzeugung, dass eine politische Konsoli-
dierung, die die Verabschiedung einer pluralistischen und de-
mokratischen Verfassung und die Bildung einer auf breiter
Grundlage beruhenden, multiethnischen, in jeder Weise re-
präsentativen und gleichstellungsorientierten Regierung zum
Ziel hat, welche die Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte

aller Afghanen und die internationalen Verpflichtungen Af-
ghanistans achtet und entschlossen ist, mit allen Ländern in
Frieden zu leben, zu dauerhaftem Frieden und dauerhafter
Aussöhnung führen kann,

anerkennend, dass es dringend geboten ist, eine wirksame
und ethnisch ausgewogene afghanische Nationalarmee, ein
Verteidigungsministerium und eine nationale Polizei zu
schaffen, sowie anerkennend, wie wichtig die ersten Schritte
sind, die die Übergangsregierung diesbezüglich unternom-
men hat,

erneut erklärend, dass ein faires und wirksames Justizsy-
stem, das die internationalen Normen und Standards achtet
und namentlich sicherstellt, dass die Urheber von Menschen-
rechtsverletzungen zur Verantwortung gezogen werden, nach
wie vor von hoher Bedeutung ist,

die Übergangsregierung dazu ermutigend, die Einleitung
eines Prozesses der nationalen Aussöhnung zu erwägen,

Kenntnis nehmend von den positiven Entwicklungen der
letzten beiden Jahre in Afghanistan, insbesondere von der
Rückkehr einer großen Zahl von Flüchtlingen und Binnenver-
triebenen, der erhöhten afghanischen Eigenverantwortung,
veranschaulicht durch die Fortschritte bei der Durchführung
von Bildungs- und Gesundheitsprogrammen, den Aufbau ei-
nes umfassenden Staatshaushalts, die Einführung der neuen
Währung, die Veröffentlichung des Textentwurfs für eine
Verfassung, den Beginn des Entwaffnungs-, Demobilisie-
rungs- und Wiedereingliederungsprozesses und die bisher
durchgeführten Reformen im Sicherheitssektor, und beto-
nend, dass diese Prozesse beschleunigt und zum Abschluss
geführt werden sollen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes und ihrer nachdrückli-
chen Unterstützung für die laufenden Bemühungen des Gene-
ralsekretärs, seines Sonderbeauftragten für Afghanistan und
des Personals der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Af-
ghanistan, Frieden und Stabilität in Afghanistan zu fördern,
und in dieser Hinsicht insbesondere die außerordentlich wert-
volle Rolle unterstreichend, die der gegenwärtige Sonderbe-
auftragte des Generalsekretärs während des laufenden Prozes-
ses wahrgenommen hat,

erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen bei den in-
ternationalen Bemühungen, das afghanische Volk bei der Fe-
stigung des Friedens in Afghanistan und beim Wiederaufbau
des Landes und seiner Institutionen zu unterstützen, sowie bei
den Bemühungen um die Gewährung humanitärer Hilfe, um
die Wiederherstellung und den Wiederaufbau und die Schaf-
fung nationaler Kapazitäten sowie um die Erleichterung der
geregelten Rückkehr der Flüchtlinge weiterhin eine zentrale
und unparteiische Rolle einnehmen müssen,

in der Erkenntnis, dass weiterhin ein starkes internationa-
les Engagement für die humanitäre Hilfe und für Wiederher-
stellungs- und Wiederaufbauprogramme unter der Leitung
der Übergangsregierung erforderlich ist, und feststellend,
dass sichtbare Fortschritte in dieser Hinsicht die Autorität der
Übergangsregierung weiter stärken und maßgeblich zum
Friedensprozess beitragen können,

90 Übereinkommen über vorläufige Regelungen in Afghanistan bis
zur Wiederherstellung dauerhafter staatlicher Institutionen (siehe
S/2001/1154).
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mit Lob für die internationalen Bemühungen, der Über-
gangsregierung bei der Schaffung eines sicheren Umfelds in
Afghanistan behilflich zu sein, und die Notwendigkeit eines
koordinierten, alle Teilbereiche des Sicherheitssektors erfas-
senden Ansatzes sowie die Wichtigkeit einer ethnisch ausge-
wogenen, professionellen und gegenüber den rechtmäßigen
zivilen Behörden rechenschaftspflichtigen nationalen Armee
und Polizei hervorhebend,

in dieser Hinsicht die wichtige Rolle begrüßend, die die
Internationale Sicherheitsbeistandstruppe und ihre jeweiligen
Führungsländer bei der Verbesserung der Sicherheitsbedin-
gungen in und um Kabul und in anderen Teilen Afghanistans
wahrnehmen,

in der Erkenntnis, dass Afghanistan und seine Nachbarn
zur Förderung des Friedens, der Sicherheit, der Stabilität und
gegenseitig nutzbringender Beziehungen, namentlich durch
Handel und Investitionen, eng zusammenarbeiten müssen,
und daher erfreut über die Unterzeichnung der Erklärung von
Kabul über gutnachbarliche Beziehungen am 22. Dezember
200291 und der Erklärung über die Förderung einer engeren
Zusammenarbeit im Bereich des Handels, des Transits und
der Investitionen am 22. September 2003,

feststellend, dass trotz der Verbesserungen im Sicherheits-
sektor die mangelnde Sicherheit nach wie vor die größte Her-
ausforderung ist, der sich Afghanistan und die Afghanen heu-
te gegenübersehen, mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis
über mehrere sicherheitsbezogene Zwischenfälle in letzter
Zeit in Afghanistan, namentlich die Terroranschläge gegen
Personal der Vereinten Nationen, nationales und internationa-
les humanitäres Personal und die Internationale Sicherheits-
beistandstruppe, feststellend, dass die Übergangsregierung
verstärkt in die Lage versetzt werden muss, ihre Autorität im
ganzen Land auszuüben, und die diesbezüglich bereits unter-
nommenen Schritte würdigend,

zutiefst beunruhigt über die weitere Zunahme des Anbaus
und der Gewinnung von Suchtstoffen in Afghanistan sowie
des Verkehrs damit, was die Stabilität und Sicherheit sowie
den politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau Afghani-
stans untergräbt und gefährliche Auswirkungen auf die Re-
gion und weit darüber hinaus hat, und in diesem Zusammen-
hang die Entschlossenheit der Übergangsregierung begrü-
ßend, Afghanistan von diesen unheilvollen Produktions- und
Handelsaktivitäten zu befreien,

in dem Bewusstsein, dass die soziale und wirtschaftliche
Entwicklung Afghanistans, insbesondere die Schaffung von
Möglichkeiten für eine dauerhafte Erwerbstätigkeit im for-
mellen Produktionssektor, eine wichtige Voraussetzung für
die erfolgreiche Umsetzung der umfassenden nationalen Dro-
genkontrollstrategie der Übergangsregierung ist,

sowie in dem Bewusstsein, dass die internationale Zusam-
menarbeit und Unterstützung verstärkt werden müssen, um
die Umsetzung der nationalen Drogenkontrollstrategie Af-
ghanistans zu beschleunigen, und in diesem Zusammenhang

der internationalen Konferenz zur Suchtstoffbekämpfung, die
2004 von der Übergangsregierung, den Vereinten Nationen
und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordir-
land in Kabul ausgerichtet wird, mit Interesse entgegense-
hend,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs92;

2. begrüßt die jüngste Mission des Sicherheitsrats nach
Afghanistan und ihren Bericht93, der mehrere positive Emp-
fehlungen enthält;

3. betont, dass die instabile Situation in Afghanistan
weiterhin eine Bedrohung des Friedens und der Stabilität in
der Region darstellt, und erklärt ihre Entschlossenheit, die
Übergangsregierung bei ihren Anstrengungen, die Benutzung
afghanischen Hoheitsgebiets für den Terrorismus zu verhin-
dern, weiter zu unterstützen;

4. bekundet erneut ihre nachdrückliche Unterstützung
für die Übergangsregierung bei der vollinhaltlichen Durch-
führung des Übereinkommens von Bonn90, macht sich ihre in
dem Nationalen Entwicklungsrahmen und in ihrem Haus-
haltsplan festgelegten Prioritäten zu eigen, namentlich die
Wiederherstellung der wirtschaftlichen Infrastruktur, die
Stärkung der Zentralregierung, den Verfassungsprozess, den
Aufbau einer nationalen Armee und Polizei unter ziviler Kon-
trolle, die verifizierte und faire Durchführung der Entwaff-
nung, Demobilisierung und Wiedereingliederung, die Minen-
räummaßnahmen, den Wiederaufbau des Justizsystems, die
Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung der uner-
laubten Drogengewinnung und des unerlaubten Drogenver-
kehrs, und fordert die internationale Gemeinschaft nach-
drücklich auf, die Anstrengungen in diesen Bereichen zu un-
terstützen;

5. betont, wie wichtig es ist, die Autorität der Über-
gangsregierung zu stärken, die Reform des Sicherheitssektors
und die Wiederaufbaubemühungen im ganzen Land zu er-
leichtern und ein sicheres Umfeld für den Verfassungsprozess
und die Vorbereitung allgemeiner Wahlen herzustellen, und
begrüßt in diesem Zusammenhang die jüngste Ausweitung
des Mandats der Internationalen Sicherheitsbeistandstruppe
im Einklang mit dem Übereinkommen von Bonn sowie die
stufenweise Einsetzung von Wiederaufbauteams in den Pro-
vinzen in verschiedenen Teilen Afghanistans;

6. fordert alle afghanischen Gruppen auf, auf die An-
wendung von Gewalt zu verzichten, die Menschenrechte und
das humanitäre Völkerrecht zu achten, die Autorität der Über-
gangsregierung zu achten und das Übereinkommen von Bonn
vollinhaltlich durchzuführen;

7. begrüßt die Rolle der afghanischen Unabhängigen
Menschenrechtskommission bei der Förderung und beim
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Afghani-
stan, insbesondere durch die Erteilung sachverständigen Ra-

91 S/2002/1416, Anlage.

92 A/58/616.
93 S/2003/1074.
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tes an die Verfassungskommission, und legt der Übergangsre-
gierung und der internationalen Gemeinschaft nahe, auch
künftig angemessene Hilfe und Unterstützung zu gewähren,
um der afghanischen Unabhängigen Menschenrechtskommis-
sion die Erfüllung ihres Auftrags zu ermöglichen;

8. betont die grundlegende Bedeutung der bevorstehen-
den verfassunggebenden Loya Jirga und der Wahlen im Jahr
2004 entsprechend dem im Übereinkommen von Bonn festge-
legten Zeitrahmen für die Schaffung einer repräsentativen Re-
gierung für ein friedliches, demokratisches Afghanistan und
unterstreicht die Notwendigkeit einer breiten und offenen Be-
teiligung aller Afghanen, einschließlich der Frauen, an dem
politischen Prozess in einem sicheren Umfeld;

9. erklärt erneut, wie wichtig die vollständige und
gleichberechtigte Teilhabe und Vertretung der Frauen im po-
litischen, bürgerlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und so-
zialen Leben im ganzen Land ist, fordert die Übergangsregie-
rung auf, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu
fördern, und nimmt in dieser Hinsicht davon Kenntnis, dass
Afghanistan das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau94 am 5. März 2003 ratifiziert
hat;

10. würdigt und unterstützt mit Nachdruck die wichtige
Rolle, die der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für Af-
ghanistan und das Personal der Hilfsmission der Vereinten
Nationen in Afghanistan bei der Unterstützung der Bemühun-
gen der Übergangsregierung um die vollinhaltliche Durchfüh-
rung des Übereinkommens von Bonn wahrnehmen, und bil-
ligt das Konzept der Hilfsmission als eine voll integrierte Mis-
sion unter der Aufsicht des Sonderbeauftragten und mit einer
diskreten internationalen Präsenz;

11. fordert die Geberländer auf, ihre Zusagen, die sie auf
der am 21. und 22. Januar 2002 in Tokio abgehaltenen Inter-
nationalen Konferenz über Wiederaufbauhilfe für Afghani-
stan abgegeben und am 21. September 2003 in Dubai (Verei-
nigte Arabische Emirate) bekräftigt haben, prompt zu erfül-
len, bittet sie, über die bisher zugesagten Mittel hinaus noch
weitere bereitzustellen, und fordert außerdem alle Mitglied-
staaten auf, humanitäre Hilfe zu gewähren und die Über-
gangsregierung durch Maßnahmen zu unterstützen, die mit
dem von der Übergangsregierung veröffentlichten Haushalts-
plan für die nationale Entwicklung im Einklang stehen; 

12. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Be-
mühungen der Übergangsregierung um die Koordinierung der
Hilfe zu unterstützen, eine Strategie für die langfristige Ent-
wicklung Afghanistans auszuarbeiten und dem Treuhand-
fonds für den Wiederaufbau Afghanistans ausreichende Mit-
tel zuzuweisen;

13. fordert die Unterzeichner der Erklärung von Kabul
über gutnachbarliche Beziehungen91 auf, ihre Verpflichtun-
gen aus der Erklärung zu achten, und fordert alle anderen
Staaten auf, die Bestimmungen der Erklärung zu achten und

ihre Umsetzung zu unterstützen und die regionale Stabilität zu
fördern; 

14. begrüßt in diesem Zusammenhang die Unterzeich-
nung der Erklärung über die Förderung einer engeren Zusam-
menarbeit im Handels-, Transit- und Investitionsbereich als
ein weiteres Zeichen der Entschlossenheit Afghanistans und
seiner Nachbarn zu einer engeren regionalen Zusammenar-
beit;

15. fordert die Mitglieder der Dreiparteienkommission
auf, ihre Anstrengungen zur Unterstützung des Friedens und
der Sicherheit in den südlichen und südöstlichen Grenzgebie-
ten Afghanistans zu verstärken;

16. fordert die Weiterführung der internationalen Hilfe
für die enorme Zahl afghanischer Flüchtlinge und Binnenver-
triebener, um ihre sichere und geordnete Rückkehr und ihre
dauerhafte Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu er-
leichtern und damit einen Beitrag zur Stabilität des gesamten
Landes zu leisten;

17. begrüßt die Anstrengungen, die die Übergangsregie-
rung unternimmt, um die internationalen Verpflichtungen Af-
ghanistans im Hinblick auf Suchtstoffe voll einzuhalten, und
fordert sie auf, noch stärkere Anstrengungen zur Vernichtung
der jährlichen Mohnernte sowie zur wirksamen Durchsetzung
der einschlägigen innerstaatlichen Gesetze und Vorschriften
gegen Suchtstoffe zu unternehmen;

18. fordert die internationale Gemeinschaft auf, der
Übergangsregierung bei der Umsetzung ihrer umfassenden
nationalen Drogenkontrollstrategie behilflich zu sein, deren
Ziel die Beseitigung des illegalen Mohnanbaus ist, der den er-
folgreichen politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau
Afghanistans nach wie vor ernsthaft bedroht, indem sie unter
anderem Unterstützung für eine verstärkte Rechtsdurchset-
zung, für Ersatzanbauprogramme und andere Programme für
alternative Möglichkeiten der Existenzsicherung und der Ent-
wicklung sowie für den Aufbau von Kapazitäten für Drogen-
kontrolleinrichtungen gewährt; 

19. unterstützt den Kampf gegen den unerlaubten Ver-
kehr mit Drogen und Vorläuferstoffen in Afghanistan selbst,
in den Nachbarstaaten und in den an den Handelswegen gele-
genen Ländern, namentlich die verstärkte Zusammenarbeit
zwischen ihnen, um die Kontrollen zur Bekämpfung von
Suchtstoffen zu verstärken und so den Drogenstrom einzu-
dämmen, und begrüßt den jüngsten Bericht des Programms
der Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle
über Drogen in Afghanistan, der am 29. Oktober 2003 in
Moskau vorgelegt wurde;

20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung während ihrer achtundfünfzigsten Tagung alle vier Mo-
nate über die von den Vereinten Nationen erzielten Fortschrit-
te und die Bemühungen seines Sonderbeauftragten im Hin-
blick auf die Förderung des Friedens in Afghanistan Bericht
zu erstatten und der Versammlung auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung über den Stand der Durchführung dieser Resolu-
tion Bericht zu erstatten;

21. beschließt, den Punkt "Die Situation in Afghanistan
und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und die interna-

94 Resolution 34/180, Anlage.
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tionale Sicherheit" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

B

INTERNATIONALE NOTHILFE FÜR FRIEDEN, NORMALITÄT

UND DEN WIEDERAUFBAU DES KRIEGSZERSTÖRTEN AF-
GHANISTAN

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/113 B vom 6. De-
zember 2002 und alle anderen einschlägigen Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf das am 5. Dezember 2001 in
Bonn (Deutschland) zwischen verschiedenen afghanischen
Gruppen erzielte Übereinkommen90 und die am 21. und
22. Januar 2002 in Tokio abgehaltene Internationale Konfe-
renz über Wiederaufbauhilfe für Afghanistan,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die anhal-
tenden Wirkungen des jahrzehntelangen Konflikts in Afgha-
nistan, der massive Verluste an Menschenleben, weitreichen-
des menschliches Leid, schwere Verletzungen der Menschen-
rechte, Zerstörung von Eigentumswerten, eine schwere Schä-
digung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur,
Flüchtlingsströme und andere gewaltsame Vertreibungen ei-
ner großen Zahl von Menschen verursacht hat,

in Anbetracht dessen, dass Afghanistan für Naturkatastro-
phen äußerst anfällig ist und dass einige Teile seines Hoheits-
gebiets weiterhin von einer schweren Dürre betroffen sind,

Kenntnis nehmend von dem Beitritt Afghanistans zu dem
Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lage-
rung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonen-
minen und über deren Vernichtung95,

weiterhin zutiefst besorgt über das Problem der Millionen
von Antipersonenminen und nicht zur Wirkung gelangten
Kampfmittel, die eine große Gefahr für die Zivilbevölkerung
und ein wesentliches Hindernis für die Rückkehr der Flücht-
linge und Vertriebenen, die Wiederaufnahme landwirtschaft-
licher und anderer wirtschaftlicher Tätigkeiten, die Bereitstel-
lung humanitärer Hilfe und die Wiederherstellungs- und Wie-
deraufbaubemühungen darstellen,

die positiven Schritte begrüßend, die bisher unternommen
wurden, um die Situation hinsichtlich der Menschenrechte
und Grundfreiheiten vieler Afghanen, insbesondere von Frau-
en und Kindern, zu verbessern, und diesbezüglich die positive
Rolle würdigend, die die afghanische Unabhängige Men-
schenrechtskommission und die Organisationen der afghani-
schen Zivilgesellschaft wahrnehmen, jedoch mit ernster Be-
sorgnis feststellend, dass nach wie vor diskriminierende Prak-
tiken bestehen, die die volle Ausübung ihrer Menschenrechte
und Grundfreiheiten behindern,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über Berichte,
wonach in Teilen des Landes Menschenrechtsverletzungen

und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begangen
werden,

die Übergangsregierung und alle afghanischen Gruppen
an ihre in dem Übereinkommen von Bonn enthaltene Zusi-
cherung erinnernd, die Menschenrechte in ihrem Land zu
achten,

bekräftigend, wie wichtig die Sicherheit des humanitären
Personals, des Personals der Vereinten Nationen und des bei-
geordneten Personals in Afghanistan ist, und beunruhigt über
die in Teilen des Landes zunehmenden Angriffe auf humani-
täres Personal, einschließlich afghanischer Staatsangehöriger,

mit Besorgnis feststellend, dass die Zunahme solcher An-
griffe den Zugang zu bestimmten Gebieten Afghanistans be-
schränkt und die Voraussetzungen für die Auslieferung von
Hilfsgütern für Binnenvertriebene und schwächere Gruppen
der Zivilbevölkerung beeinträchtigt hat,

in der Erkenntnis, dass ein sicheres Umfeld für die sichere
und wirksame Auslieferung und Verteilung humanitärer
Hilfsgüter unerlässlich und eine Vorbedingung für die Wie-
derherstellung, die Wiederaufbaubemühungen und die lang-
fristige Entwicklung ist, und die Ausweitung des Mandats der
Internationalen Sicherheitsbeistandstruppe begrüßend, wo-
nach sie nach Maßgabe ihrer Ressourcen die Afghanische
Übergangsregierung und deren Nachfolger bei der Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit in Gebieten Afghanistans außerhalb
Kabuls und seiner Umgebung unterstützen kann, sodass die
afghanischen Behörden sowie das Personal der Vereinten Na-
tionen und das sonstige internationale Zivilpersonal, das ins-
besondere mit Wiederaufbau- und humanitären Maßnahmen
befasst ist, ihre Tätigkeit in einem sicheren Umfeld ausüben
können, und bei der Erfüllung anderer Aufgaben in Unterstüt-
zung des Übereinkommens von Bonn sicherheitsbezogene
Hilfe leisten kann,

es begrüßend, dass die Übergangsregierung über den Na-
tionalen Entwicklungsrahmen und ihren Haushaltsplan die
Eigenverantwortung für die Wiederherstellungs- und Wieder-
aufbaubemühungen übernommen hat, 

erneut erklärend, wie wichtig ein nahtloser Übergang von
der humanitären Hilfe zur Wiederherstellung und zum Wie-
deraufbau in Afghanistan ist, und den wichtigen Beitrag be-
grüßend, den der integrierte Ansatz der Hilfsmission der Ver-
einten Nationen in Afghanistan und von Mitgliedern der Ge-
bergemeinschaft in dieser Hinsicht geleistet hat,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs für Afghanistan und die Hilfsmission
der Vereinten Nationen in Afghanistan für ihre anhaltenden
Bemühungen, die humanitäre und sonstige Hilfe in Zusam-
menarbeit mit der Übergangsregierung zu koordinieren, zu
planen und durchzuführen,

erfreut über die Rückkehr einer großen Zahl von Flücht-
lingen und Binnenvertriebenen, gleichzeitig jedoch mit Be-
sorgnis feststellend, dass Vertreibung nach wie vor ein weit
verbreitetes Phänomen ist und dass die in bestimmten Teilen
Afghanistans herrschenden Bedingungen noch keine sichere
und dauerhafte Rückkehr an die Herkunftsorte zulassen, 

95 Siehe CD/1478.
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mit dem Ausdruck ihres Dankes an diejenigen Länder, die
weiterhin afghanische Flüchtlingsgruppen aufnehmen, und
gleichzeitig alle Gruppen erneut auffordernd, ihrer Verpflich-
tung zum Schutz der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen
auch weiterhin nachzukommen und internationalen Stellen im
Hinblick auf ihren Schutz und ihre Betreuung den Zugang zu
diesen Personen zu gewähren,

sowie mit dem Ausdruck ihres Dankes an das System der
Vereinten Nationen, an alle Staaten und die internationalen
und die nichtstaatlichen Organisationen, deren internationales
und lokales Personal den humanitären Bedürfnissen Afghani-
stans auch weiterhin entspricht, sowie mit dem Ausdruck ih-
res Dankes an den Generalsekretär für die Mobilisierung an-
gemessener humanitärer Hilfe und die Koordinierung ihrer
Bereitstellung,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs92;

2. unterstreicht, dass die Verantwortung für die Beile-
gung der humanitären Krise vor allem bei dem afghanischen
Volk selbst liegt, und fordert es nachdrücklich auf, sich weiter
um die nationale Aussöhnung zu bemühen;

3. fordert alle afghanischen Gruppen nachdrücklich
auf, die Übergangsregierung bei der Wahrnehmung ihrer Ver-
antwortlichkeiten aus dem Übereinkommen über das Verbot
des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weiter-
gabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung95

aktiv zu unterstützen, mit dem von den Vereinten Nationen
koordinierten Antiminenprogramm voll zusammenzuarbeiten
und alle vorhandenen Landminenbestände zu vernichten;

4. hebt die Koordinierungsrolle hervor, die dem Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs für Afghanistan hin-
sichtlich der Sicherstellung eines nahtlosen Übergangs von
der humanitären Nothilfe zur Wiederherstellung und zum
Wiederaufbau in Afghanistan im System der Vereinten Natio-
nen zukommt, namentlich hinsichtlich der Zusammenarbeit
des Systems der Vereinten Nationen mit anderen Akteuren
der internationalen Gemeinschaft, insbesondere mit den inter-
nationalen Finanzinstitutionen;

5. würdigt den Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs, die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan
und den Nothilfekoordinator für die geleistete Arbeit; 

6. begrüßt die in jüngster Zeit entrichteten umfangrei-
chen Beiträge zu dem Treuhandfonds für die öffentliche Ord-
nung und bedauert gleichzeitig, dass die für den Treuhand-
fonds für den Wiederaufbau Afghanistans und den Treuhand-
fonds für die öffentliche Ordnung bereitgestellten Finanzmit-
tel, die dazu bestimmt waren, zur Mobilisierung internationa-
ler Unterstützung für Afghanistan beizutragen, nach wie vor
unzureichend sind; 

7. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, an diesen Wiederherstellungs- und Wiederaufbaube-
mühungen aktiv mitzuwirken und finanzielle Beiträge dazu
zu leisten, und legt der internationalen Gemeinschaft nahe, ih-
re Hilfe über den von der Afghanischen Übergangsregierung
aufgestellten Haushalt für die nationale Entwicklung bereit-

zustellen und die Aufmerksamkeit vorrangig auf den Aufbau
der Kapazitäten des Landes zu richten;

8. verurteilt nachdrücklich die jüngsten gezielten An-
griffe und alle anderen Gewalt- und Einschüchterungshand-
lungen gegen humanitäres Personal, Personal der Vereinten
Nationen und beigeordnetes Personal und bedauert die unter
dem Personal erlittenen Verluste an Leib und Leben;

9. fordert die Übergangsregierung und die lokalen Be-
hörden nachdrücklich auf, die Sicherheit und Bewegungsfrei-
heit des gesamten Personals der Vereinten Nationen und des
humanitären Personals sowie ihren sicheren und ungehinder-
ten Zugang zu allen betroffenen Bevölkerungsgruppen zu
achten und die Eigentumswerte der Vereinten Nationen und
der humanitären Organisationen, einschließlich der nicht-
staatlichen Organisationen, zu schützen;

10. nimmt davon Kenntnis, dass Afghanistan das Über-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau94 am 5. März 2003 ratifiziert hat, und verurteilt
gleichzeitig erneut mit allem Nachdruck die anhaltende Dis-
kriminierung von Frauen und Mädchen sowie von Personen,
die ethnischen und religiösen Gruppen, namentlich Minder-
heiten, angehören; 

11. hebt hervor, wie wichtig es ist, alle Teile der afgha-
nischen Gesellschaft, insbesondere die Frauen, aktiv an der
Ausarbeitung und Durchführung von Hilfs-, Wiederherstel-
lungs- und Wiederaufbauprogrammen zu beteiligen;

12. erinnert alle afghanischen Gruppen an ihre Ver-
pflichtungen aus dem Übereinkommen von Bonn90 und for-
dert sie auf, im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller in
vollem Umfang und ohne jede Diskriminierung, namentlich
auf Grund des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit
oder der Religion, zu achten und die Gleichberechtigung von
Frauen und Männern zu schützen und zu fördern;

13. begrüßt den von der Übergangsregierung eingeleite-
ten Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliede-
rungsprozess und die Anstrengungen, die die internationale
Beobachtergruppe unternimmt, um nachzuprüfen, ob der Pro-
zess in fairer Weise verläuft, und fordert die internationale
Gemeinschaft auf, die Übergangsregierung bei diesen An-
strengungen zu unterstützen;

14. begrüßt in diesem Zusammenhang außerdem, dass
die Übergangsregierung am 24. September 2003 dem Fakul-
tativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten
Konflikten96 beigetreten ist, und legt den afghanischen Grup-
pen eindringlich nahe, die Einziehung oder den Einsatz von
Kindern unter Verstoß gegen internationale Normen zu unter-
lassen, und unterstreicht gleichzeitig, wie wichtig die Demo-
bilisierung und Wiedereingliederung der Kindersoldaten und
anderer vom Krieg betroffener Kinder ist; 

96 Resolution 54/263, Anlage I.
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15. betont, dass es geboten ist, mutmaßliche Verletzun-
gen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts
zu untersuchen, namentlich Verletzungen, die gegen Perso-
nen, die ethnischen und religiösen Minderheiten angehören,
sowie gegen Frauen und Mädchen begangen wurden, dass es
geboten ist, die Bereitstellung effizienter und wirksamer
Rechtsbehelfe für die Opfer zu erleichtern und die Täter im
Einklang mit dem Völkerrecht vor Gericht zu stellen; 

16. appelliert an die Übergangsregierung und die inter-
nationale Gemeinschaft, bei allen humanitären Hilfs- und
künftigen Wiederherstellungs- und Wiederaufbauprogram-
men geschlechtsspezifische Gesichtspunkte durchgängig zu
berücksichtigen und sich aktiv dafür einzusetzen, dass sowohl
Frauen als auch Männer in vollem Umfang und gleichberech-
tigt an diesen Programmen teilhaben und daraus Nutzen zie-
hen können, und unterstreicht, wie wichtig in diesem Zusam-
menhang die Position eines hochrangigen Gleichstellungsbe-
raters ist;

17. fordert die Übergangsregierung auf, in allen Landes-
teilen Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen für afghani-
sche Kinder zur Verfügung zu stellen, unter Berücksichtigung
der besonderen Bedürfnisse von Mädchen, und ihren uneinge-
schränkten Zugang zu diesen Einrichtungen sicherzustellen;

18. dankt den Regierungen, die auch weiterhin afghani-
sche Flüchtlinge aufnehmen, und erinnert sie an ihre Ver-
pflichtungen nach dem Flüchtlingsvölkerrecht hinsichtlich
des Schutzes von Flüchtlingen und des Rechts auf Asylsuche;

19. fordert die Übergangsregierung auf, mit Unterstüt-
zung der internationalen Gemeinschaft die Voraussetzungen
für die freiwillige, dauerhafte Rückkehr der afghanischen
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen in Sicherheit und Würde
zu schaffen, begrüßt in dieser Hinsicht die Einleitung des Na-
tionalen gebietsbezogenen Entwicklungsprogramms und des
Nationalen Solidaritätsprogramms und fordert die internatio-
nale Gemeinschaft auf, angemessene Finanzmittel für diese
Programme, die unter anderem bei der Wiederansiedlung af-
ghanischer Flüchtlinge und Binnenvertriebener behilflich
sind, bereitzustellen;

20. fordert die Geber nachdrücklich auf, die Finanzie-
rungszusagen, die sie auf der Internationalen Konferenz über
Wiederaufbauhilfe für Afghanistan in Tokio abgegeben und
am 21. September 2003 in Dubai (Vereinigte Arabische Emi-
rate) bekräftigt haben, prompt zu erfüllen, und bittet sie, über
die bisher zugesagten Mittel hinaus noch weitere bereitzustel-
len;

21. appelliert eindringlich an alle Staaten, das System
der Vereinten Nationen und die internationalen und nicht-
staatlichen Organisationen, in enger Zusammenarbeit mit der
Übergangsregierung und der afghanischen Zivilgesellschaft
auch weiterhin jede nur mögliche und notwendige humanitä-
re, finanzielle, technische und materielle Hilfe für die afgha-
nische Bevölkerung zu gewähren, unter anderem ein Mindest-
maß an Gesundheitsversorgung und Gesundheitsdiensten in
allen Landesteilen;

22. fordert die internationale Gemeinschaft auf, ihre Ko-
ordinierung der humanitären Hilfe für Afghanistan fortzuset-
zen und zu verstärken und dabei die Rolle des Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs und der Hilfsmission der Verein-
ten Nationen in Afghanistan zu berücksichtigen;

23. fordert die internationale Gemeinschaft außerdem
auf, großzügig und unverzüglich zu dem Haushalt für die na-
tionale Entwicklung sowie zu den langfristigen Wiederher-
stellungs- und Wiederaufbaumaßnahmen beizutragen;

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung während ihrer achtundfünfzigsten Tagung alle vier Mo-
nate über die von den Vereinten Nationen erzielten Fortschrit-
te und über die Bemühungen seines Sonderbeauftragten im
Hinblick auf die Förderung des Friedens in Afghanistan Be-
richt zu erstatten und der Versammlung auf ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung über den Stand der Durchführung dieser
Resolution Bericht zu erstatten;

25. beschließt, den Punkt "Internationale Nothilfe für
Frieden, Normalität und den Wiederaufbau des kriegszerstör-
ten Afghanistan" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/110

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 162 Stimmen bei 3 Gegenstimmen ohne Enthal-
tung*, auf der Grundlage des Berichts des Sonderausschusses für den Stand
der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an ko-
loniale Länder und Völker (A/58/23).

* Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda,
Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina
Faso, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, In-
donesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Ka-
tar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongo-
lei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nie-
derlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San Mari-
no, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zy-
pern.

Dagegen: Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Keine.
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58/110. Verbreitung von Informationen über die Entkolo-
nialisierung

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderaus-
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder
und Völker, das die Verbreitung von Informationen über die
Entkolonialisierung und die Aufklärung der Öffentlichkeit
über die Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Entkolonialisierung betrifft97,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf die
anderen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten Nationen
betreffend die Verbreitung von Informationen über die Entko-
lonialisierung, insbesondere ihre Resolution 57/139 vom
11. Dezember 2002,

in Anbetracht der Notwendigkeit flexibler, praktischer
und innovativer Ansätze bei der Überprüfung der Möglichkei-
ten der Selbstbestimmung für die Völker der Gebiete ohne
Selbstregierung im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele
der Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung des
Kolonialismus,

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Verbrei-
tung von Informationen als Instrument zur Förderung der
Zielsetzungen der Erklärung sowie eingedenk der Rolle, wel-
che die Weltöffentlichkeit dabei spielt, die Völker der Gebiete
ohne Selbstregierung bei der Erringung der Selbstbestim-
mung wirksam zu unterstützen,

in Anbetracht der Rolle, welche die Verwaltungsmächte
bei der Übermittlung von Informationen an den Generalsekre-
tär im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 73 Buch-
stabe e der Charta der Vereinten Nationen spielen,

im Bewusstsein der Rolle der nichtstaatlichen Organisatio-
nen bei der Verbreitung von Informationen über die Entkolo-
nialisierung,

1. billigt die Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilun-
gen Presse und Information und Politische Angelegenheiten
auf dem Gebiet der Verbreitung von Informationen über die
Entkolonialisierung im Einklang mit den einschlägigen Reso-
lutionen der Vereinten Nationen zur Entkolonialisierung;

2. hält es für wichtig, ihre Bemühungen um die größt-
mögliche Verbreitung von Informationen über die Entkolo-
nialisierung mit besonderem Schwerpunkt auf den Selbstbe-
stimmungsmöglichkeiten fortzusetzen, die den Völkern der
Gebiete ohne Selbstregierung offen stehen;

3. ersucht die Hauptabteilung Politische Angelegen-
heiten und die Hauptabteilung Presse und Information, die
Anregungen des Sonderausschusses für den Stand der Ver-

wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker zu berücksichtigen,
wonach sie ihre Bemühungen fortsetzen sollen, über alle zur
Verfügung stehenden Medien, so auch über Veröffentlichun-
gen, Hörfunk und Fernsehen sowie über das Internet, Maß-
nahmen zu ergreifen, um der Arbeit der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Entkolonialisierung Publizität zu ver-
schaffen, und unter anderem

a) auch künftig grundlegendes Material über die Frage
der Selbstbestimmung der Völker der Gebiete ohne Selbstre-
gierung zu sammeln, zusammenzustellen und, insbesondere
in den Gebieten, zu verbreiten;

b) sich bei der Wahrnehmung der genannten Aufgaben
um die volle Kooperation der Verwaltungsmächte zu bemü-
hen;

c) Arbeitsbeziehungen zu den zuständigen regionalen
und zwischenstaatlichen Organisationen zu unterhalten, ins-
besondere in der Region des Pazifiks und der Karibik, indem
sie regelmäßige Konsultationen abhalten und Informationen
austauschen;

d) die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen an
der Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisie-
rung anzuregen;

e) dem Sonderausschuss über die zur Durchführung
dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstat-
ten;

4. ersucht alle Staaten, einschließlich der Verwaltungs-
mächte, bei der Verbreitung von Informationen nach Ziffer 2
auch künftig Kooperationsbereitschaft zu beweisen;

5. ersucht den Sonderausschuss, die Durchführung die-
ser Resolution zu verfolgen und der Generalversammlung auf
ihrer neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstat-
ten.

RESOLUTION 58/111

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 9. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 154 Stimmen und 2 Gegenstimmen bei 8 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.21, eingebracht
von: Côte d'Ivoire, Fidschi, Grenada, Kuba, St. Lucia.

* Dafür: Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Äquatori-
alguinea, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Bahrain, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik
Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Frankreich, Gambia, Gha-
na, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indi-
en, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, San

97 A/58/23 (Teil II), Kap. III. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Of-
fizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung,
Beilage 23.
71



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Verei-
nigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Georgien,
Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten von).

58/111. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh-
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder
und Völker

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Berichts des Sonderausschusses für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker98,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker und auf alle ihre
späteren Resolutionen betreffend die Verwirklichung der Er-
klärung, zuletzt die Resolution 57/140 vom 11. Dezember
2002, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats,

eingedenk dessen, dass der Zeitraum 2001-2010 zur Zwei-
ten Internationalen Dekade für die Beseitigung des Kolonia-
lismus erklärt wurde und dass zu prüfen ist, wie die Wünsche
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung auf der Grundla-
ge der Resolution 1514 (XV) und anderer einschlägiger Reso-
lutionen über die Entkolonialisierung ermittelt werden kön-
nen,

in Anerkennung dessen, dass die Beseitigung des Kolonia-
lismus eine der Prioritäten der Organisation ist und auch für
die 2001 begonnene Dekade weiterhin zu ihren Prioritäten
zählt,

erneut erklärend, dass es notwendig ist, Maßnahmen zur
Beseitigung des Kolonialismus bis zum Jahr 2010 zu ergrei-
fen, wie dies in ihrer Resolution 55/146 vom 8. Dezember
2000 gefordert wurde,

von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass
es notwendig ist, den Kolonialismus sowie die Rassendiskri-
minierung und die Verletzungen der grundlegenden Men-
schenrechte zu beseitigen,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Beiträgen,
die der Sonderausschuss im Hinblick auf die wirksame und
vollständige Verwirklichung der Erklärung und die Durch-
führung der anderen einschlägigen Resolutionen der Verein-
ten Nationen zur Entkolonialisierung bereits geleistet hat,

betonend, wie wichtig es ist, dass sich die Verwaltungs-
mächte an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligen,

mit Besorgnis feststellend, dass die Nichtbeteiligung be-
stimmter Verwaltungsmächte die Erfüllung des Mandats und
die Arbeit des Sonderausschusses beeinträchtigt hat,

erfreut darüber, dass einige Verwaltungsmächte mit dem
Sonderausschuss zusammenarbeiten und sich aktiv an dessen
Arbeit beteiligen,

feststellend, dass sich die anderen Verwaltungsmächte in-
zwischen bereit erklärt haben, mit dem Sonderausschuss in-
formell zusammenzuarbeiten,

Kenntnis nehmend von den Konsultationen und Vereinba-
rungen zwischen den betreffenden Parteien in einigen Gebie-
ten ohne Selbstregierung sowie von den Maßnahmen, die der
Generalsekretär im Hinblick auf bestimmte Gebiete ohne
Selbstregierung getroffen hat,

sich dessen bewusst, dass die neuen unabhängigen und die
kurz vor der Unabhängigkeit stehenden Staaten auf wirt-
schaftlichem und sozialem Gebiet sowie auf anderen Gebie-
ten dringend die Hilfe der Vereinten Nationen und ihres Sy-
stems von Organisationen benötigen,

sowie sich dessen bewusst, dass viele der verbleibenden
Gebiete ohne Selbstregierung, darunter viele kleine Inselho-
heitsgebiete, auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie
auf anderen Gebieten dringend die Hilfe der Vereinten Natio-
nen und ihres Systems von Organisationen benötigen,

insbesondere davon Kenntnis nehmend, dass der Sonder-
ausschuss, zum ersten Mal in einem Gebiet ohne Selbstregie-
rung, vom 20. bis 22. Mai 2003 in Anguilla ein karibisches
Regionalseminar zur Förderung des Entkolonialisierungspro-
zesses in der Karibik und in Bermuda abgehalten hat99,

1. bekräftigt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle an-
deren Resolutionen und Beschlüsse zur Entkolonialisierung,
so auch ihre Resolution 55/146, in der sie den Zeitraum 2001-
2010 zur Zweiten Internationalen Dekade für die Beseitigung
des Kolonialismus erklärt hat, und fordert die Verwaltungs-
mächte gemäß diesen Resolutionen auf, alles Erforderliche zu
tun, um den Völkern der betreffenden Gebiete ohne Selbstre-
gierung die möglichst baldige uneingeschränkte Wahrneh-
mung ihres Rechts auf Selbstbestimmung, einschließlich Un-
abhängigkeit, zu ermöglichen;

2. stellt abermals fest, dass das Fortbestehen des Kolo-
nialismus in jedweder Erscheinungsform, einschließlich wirt-
schaftlicher Ausbeutung, mit der Charta der Vereinten Natio-
nen, der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker und der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte100 unvereinbar ist;

98 A/58/23 (Teile I-III). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offizielles
Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 23.

99 Siehe A/58/23 (Teil I), Kap. II, Anhang. Der endgültige Wortlaut findet
sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 23.
100 Resolution 217 A (III).
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3. bekräftigt ihre Entschlossenheit, auch künftig alles
zu tun, was für eine vollständige und rasche Beseitigung des
Kolonialismus und die gewissenhafte Einhaltung der entspre-
chenden Bestimmungen der Charta, der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
durch alle Staaten erforderlich ist;

4. bekräftigt abermals ihre Unterstützung für die Be-
strebungen der unter Kolonialherrschaft stehenden Völker, ihr
Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit,
gemäß den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Natio-
nen zur Entkolonialisierung wahrzunehmen;

5. billigt den Bericht des Sonderausschusses für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über sei-
ne Tätigkeit im Jahr 2003, mit dem Arbeitsprogramm für
2004101;

6. fordert die Verwaltungsmächte auf, in vollem Um-
fang mit dem Sonderausschuss zusammenzuarbeiten, um
noch vor Ende 2004 ein konstruktives, die Gebiete ohne
Selbstregierung betreffendes, auf jeden einzelnen Fall zuge-
schnittenes Arbeitsprogramm aufzustellen, um die Durchfüh-
rung des Mandats des Sonderausschusses und der einschlägi-
gen Resolutionen zur Entkolonialisierung, namentlich auch
der bestimmte Gebiete betreffenden Resolutionen, zu erleich-
tern;

7. begrüßt die laufenden Konsultationen zwischen dem
Sonderausschuss und Neuseeland, der Verwaltungsmacht für
Tokelau, unter Beteiligung von Vertretern des Volkes von To-
kelau, mit dem Ziel, das Arbeitsprogramm zur Tokelau-Frage
voranzubringen;

8. ersucht den Sonderausschuss, seine Suche nach ge-
eigneten Mitteln zur unverzüglichen und vollständigen Ver-
wirklichung der Erklärung fortzusetzen und in allen Hoheits-
gebieten, die ihr Recht auf Selbstbestimmung, einschließlich
Unabhängigkeit, noch nicht wahrgenommen haben, die von
der Generalversammlung im Zusammenhang mit der Interna-
tionalen Dekade für die Beseitigung des Kolonialismus und
der Zweiten Internationalen Dekade gebilligten Maßnahmen
durchzuführen, und dabei insbesondere

a) konkrete Vorschläge für die Beendigung des Kolo-
nialismus auszuarbeiten und der Generalversammlung auf ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

b) die Durchführung der Resolution 1514 (XV) und an-
derer einschlägiger Resolutionen zur Entkolonialisierung
durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen;

c) die politische, wirtschaftliche und soziale Lage in
den Gebieten ohne Selbstregierung auch künftig zu prüfen
und der Generalversammlung nach Bedarf Schritte zu emp-
fehlen, die am besten dazu geeignet sind, die Bevölkerung

dieser Gebiete in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf Selbst-
bestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, im Einklang mit
den einschlägigen Resolutionen zur Entkolonialisierung, na-
mentlich auch den bestimmte Gebiete betreffenden Resolutio-
nen, wahrzunehmen;

d) vor Ende 2004 ein konstruktives, auf jeden einzelnen
Fall zugeschnittenes Arbeitsprogramm aufzustellen, um die
Durchführung des Mandats des Sonderausschusses und der
einschlägigen Resolutionen zur Entkolonialisierung, nament-
lich auch der bestimmte Gebiete betreffenden Resolutionen,
zu erleichtern;

e) im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen zur
Entkolonialisierung, namentlich auch den bestimmte Gebiete
betreffenden Resolutionen, auch künftig Besuchsdelegatio-
nen in die Gebiete ohne Selbstregierung zu entsenden;

f) gegebenenfalls Seminare durchzuführen, um Infor-
mationen über die Arbeit des Sonderausschusses einzuholen
und zu verbreiten und die Teilnahme der Völker der Gebiete
ohne Selbstregierung an diesen Seminaren zu erleichtern;

g) alles Erforderliche zu tun, um sich für die Erreichung
der Ziele der Erklärung und für die Durchführung der ein-
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen der weltwei-
ten Unterstützung seitens der Regierungen wie auch seitens
nationaler und internationaler Organisationen zu versichern;

h) jedes Jahr die Woche der Solidarität mit den Völkern
der Gebiete ohne Selbstregierung zu begehen102;

9. fordert alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs-
mächte, sowie die Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen auf, innerhalb
ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs den Empfehlungen
des Sonderausschusses im Hinblick auf die Verwirklichung
der Erklärung und die Durchführung der sonstigen einschlägi-
gen Resolutionen der Vereinten Nationen Geltung zu ver-
schaffen;

10. fordert die Verwaltungsmächte auf, sicherzustellen,
dass die Wirtschaftstätigkeit in den ihrer Verwaltung unterste-
henden Gebieten ohne Selbstregierung den Interessen der
Völker dieser Gebiete nicht zuwiderläuft, sondern vielmehr
die Entwicklung fördert, und fordert sie auf, ihnen bei der
Wahrnehmung ihres Rechts auf Selbstbestimmung zu helfen;

11. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte nach-
drücklich auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die un-
veräußerlichen Rechte der Völker der Gebiete ohne Selbstre-
gierung auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich auf
Grund und Boden, zu sichern und zu garantieren und die Kon-
trolle über die künftige Erschließung dieser Ressourcen her-
zustellen und zu wahren, und ersucht die Verwaltungsmächte,
alles Erforderliche zu tun, um die Eigentumsrechte der Völker
dieser Gebiete zu schützen;

12. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, den Völkern
der Gebiete ohne Selbstregierung unmittelbar und durch ihr

101 Siehe A/58/23 (Teil I), Kap. I, Abschnitt J. Der endgültige Wortlaut
findet sich in: Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtund-
fünfzigste Tagung, Beilage 23. 102 Siehe Resolution 2911 (XXVII).
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Tätigwerden in den Sonderorganisationen und anderen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen moralische
und materielle Hilfe zu gewähren, und ersucht die Verwal-
tungsmächte, Schritte zu unternehmen, um jede erdenkliche
Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur Stärkung der
Volkswirtschaften dieser Gebiete in Anspruch zu nehmen und
wirksam zu nutzen;

13. erklärt erneut, dass die Entsendung von Besuchsde-
legationen der Vereinten Nationen in die Hoheitsgebiete ein
wirksames Mittel ist, um sich von der Lage in den Gebieten
sowie von den Wünschen und Bestrebungen ihrer Einwohner
ein Bild zu machen, und fordert die Verwaltungsmächte auf,
mit dem Sonderausschuss bei der Wahrnehmung seines Man-
dats auch künftig zusammenzuarbeiten und die Entsendung
von Besuchsdelegationen in die Hoheitsgebiete zu erleich-
tern;

14. fordert die Verwaltungsmächte auf, soweit sie sich
noch nicht offiziell an der Arbeit des Sonderausschusses be-
teiligt haben, dies auf seiner Tagung 2004 zu tun;

15. ersucht den Generalsekretär, die Sonderorganisatio-
nen und die anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, den Gebieten ohne Selbstregierung wirtschaft-
liche, soziale und sonstige Hilfe zu gewähren und damit gege-
benenfalls auch fortzufahren, nachdem sie ihr Recht auf
Selbstbestimmung, einschließlich Unabhängigkeit, wahrge-
nommen haben;

16. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderausschuss
alle Einrichtungen und Dienste zur Verfügung zu stellen, die
für die Durchführung dieser Resolution sowie der anderen die
Entkolonialisierung betreffenden Resolutionen und Beschlüs-
se der Generalversammlung und des Sonderausschusses er-
forderlich sind.

RESOLUTION 58/112

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.36 und Add.1, einge-
bracht von: Deutschland, Irland, Japan, Litauen, Marokko (im Namen der
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind,
und Chinas), Norwegen, Polen, Portugal, Republik Korea und Vereinigte Staaten
von Amerika.

58/112. Bericht des Ausschusses für Entwicklungspolitik

Die Generalversammlung,

im Hinblick darauf, dass Timor-Leste am 27. September
2002 Mitglied der Vereinten Nationen geworden ist,

unter Hinweis auf die Beschlüsse 2003/280 und 2003/281
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Juli 2003 zum Be-
richt des Ausschusses für Entwicklungspolitik103,

feststellend, dass Timor-Leste seine Zustimmung zur Auf-
nahme in die Liste der am wenigsten entwickelten Länder er-
teilt hat,

macht sich die Empfehlung des Wirtschafts- und Sozial-
rats zu eigen, Timor-Leste in die Liste der am wenigsten ent-
wickelten Länder aufzunehmen.

RESOLUTION 58/113

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 170 Stimmen ohne Gegenstimme bei 2 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.33/Rev.1 und Add.1,
eingebracht von: Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kuba, Lettland, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burundi, Chi-
le, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Ge-
orgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamai-
ka, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Katar, Kirgi-
sistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Pa-
raguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lan-
ka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Re-
publik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Israel, Kenia.

58/113. Hilfe für das palästinensische Volk

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/147 vom 16. De-
zember 2002 sowie frühere Resolutionen zu dieser Frage,

sowie unter Hinweis auf die am 13. September 1993 in
Washington erfolgte Unterzeichnung der Prinzipienerklärung
über vorübergehende Selbstverwaltung durch die Regierung
des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungsorgani-
sation, die Vertreterin des palästinensischen Volkes104, und
die darauf folgenden, von den beiden Seiten geschlossenen
Durchführungsabkommen,

103 Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supple-
ment No. 13 (E/2003/33). 104 A/48/486-S/26560, Anlage.
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zutiefst besorgt über die Verschlechterung der Lebensbe-
dingungen des palästinensischen Volkes im gesamten besetz-
ten Gebiet, die eine wachsende humanitäre Krise darstellt,

im Bewusstsein der dringenden Notwendigkeit einer Ver-
besserung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur des
besetzten Gebiets,

sich dessen bewusst, dass die Entwicklung unter einem
Besatzungsregime schwierig ist und dass sie am besten in ei-
nem Klima des Friedens und der Stabilität gedeiht,

im Hinblick auf die großen wirtschaftlichen und sozialen
Herausforderungen, denen sich das palästinensische Volk und
seine Führung gegenübersehen,

im Bewusstsein der dringenden Notwendigkeit, dem palä-
stinensischen Volk unter Berücksichtigung der palästinensi-
schen Prioritäten internationale Hilfe zu gewähren,

erfreut über die Ergebnisse der am 1. Oktober 1993 in
Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstützung des
Friedens im Nahen Osten, die Einsetzung des Ad-hoc-Verbin-
dungsausschusses und die von der Weltbank als dessen Sekre-
tariat geleistete Arbeit und über die Einsetzung der Bera-
tungsgruppe sowie über alle Folgetreffen und internationalen
Mechanismen, die eingerichtet wurden, um Hilfe für das pa-
lästinensische Volk zu gewähren,

sowie erfreut über die Arbeit des Gemeinsamen Verbin-
dungsausschusses, der als ein Forum fungiert, in dem mit der
Palästinensischen Behörde wirtschaftspolitische und prakti-
sche Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Geberhilfe
erörtert werden,

betonend, dass die Arbeit des Ad-hoc-Verbindungsaus-
schusses nach wie vor wichtig für die Koordinierung der Hilfe
für das palästinensische Volk ist,

Kenntnis nehmend von der Einberufung der Tagungen des
Ad-hoc-Verbindungsausschusses, die am 18. und 19. Februar
2003 in London und am 10. Dezember 2003 in Rom abgehal-
ten wurden, um den Zustand der palästinensischen Wirtschaft
zu überprüfen,

betonend, dass es notwendig ist, dass die Vereinten Natio-
nen am Prozess des Aufbaus palästinensischer Institutionen
voll mitwirken und dem palästinensischen Volk weitreichen-
de Unterstützung gewähren, und in dieser Hinsicht die Unter-
stützung begrüßend, die der Palästinensischen Behörde von
der 2002 vom Quartett eingesetzten Arbeitsgruppe für palästi-
nensische Reform gewährt wurde,

in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von der ak-
tiven Mitwirkung des Sonderkoordinators der Vereinten Na-
tionen für den Nahost-Friedensprozess und Persönlichen Be-
auftragten des Generalsekretärs bei der Palästinensischen Be-
freiungsorganisation und der Palästinensischen Behörde an
der Tätigkeit der Sonderbotschafter des Quartetts,

es begrüßend, dass sich der Sicherheitsrat in seiner Reso-
lution 1515 (2003) vom 19. November 2003 den ergebnisori-
entierten "Fahrplan" für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lö-
sung zur Beilegung des israelisch-palästinensischen Kon-

flikts105 zu eigen gemacht hat, und betonend, dass dieser um-
gesetzt und eingehalten werden muss,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs106,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die Fort-
dauer der tragischen und gewaltsamen Ereignisse der letzten
Zeit, durch die es zu zahlreichen Toten und Verwundeten ge-
kommen ist,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs106;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht der Per-
sönlichen humanitären Abgesandten des Generalsekretärs
über die humanitäre Lage und die humanitären Bedürfnisse
des palästinensischen Volkes107;

3. dankt dem Generalsekretär für seine rasche Reaktion
und seine Bemühungen in Bezug auf die Hilfe für das palästi-
nensische Volk;

4. dankt außerdem den Mitgliedstaaten, den Organen
der Vereinten Nationen sowie den zwischenstaatlichen, regio-
nalen und nichtstaatlichen Organisationen, die dem palästi-
nensischen Volk Hilfe gewährt haben und nach wie vor ge-
währen;

5. unterstreicht die Wichtigkeit der Arbeit des Sonder-
koordinators der Vereinten Nationen für den Nahost-Frie-
densprozess und Persönlichen Beauftragten des Generalse-
kretärs bei der Palästinensischen Befreiungsorganisation und
Palästinensischen Behörde sowie der unter der Schirmherr-
schaft des Generalsekretärs ergriffenen Maßnahmen, die si-
cherstellen sollen, dass ein Koordinierungsmechanismus für
die Tätigkeit der Vereinten Nationen in den gesamten besetz-
ten Gebieten geschaffen wird;

6. fordert die Mitgliedstaaten, die internationalen Fi-
nanzinstitutionen des Systems der Vereinten Nationen, die
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen so-
wie die regionalen und interregionalen Organisationen nach-
drücklich auf, dem palästinensischen Volk in enger Zusam-
menarbeit mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation
und über offizielle palästinensische Institutionen so rasch und
großzügig wie möglich wirtschaftliche und soziale Hilfe zu
gewähren;

7. fordert die zuständigen Organisationen und Einrich-
tungen des Systems der Vereinten Nationen auf, ihre Hilfe zu
verstärken, um entsprechend den von der Palästinensischen
Behörde festgelegten palästinensischen Prioritäten auf die
dringenden Bedürfnisse des palästinensischen Volkes einzu-
gehen;

8. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, ihre
Märkte für Ausfuhren palästinensischer Erzeugnisse zu den
günstigsten Bedingungen und im Einklang mit den entspre-
chenden Handelsregeln zu öffnen und die bestehenden Han-

105 S/2003/529, Anlage.
106 A/58/88-E/2003/84 und Corr. 1.
107 Unter http://domino.un.org/bertini_rpt.htm im Internet verfügbar.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
dels- und Kooperationsabkommen in vollem Umfang durch-
zuführen;

9. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf,
dem palästinensischen Volk die zugesagte Hilfe beschleunigt
zur Verfügung zu stellen, um seinen dringenden Bedarf zu
decken;

10. betont in diesem Zusammenhang, dass es geboten
ist, den freien Durchlass von Hilfslieferungen an das palästi-
nensische Volk und die Freizügigkeit von Personen und Gü-
tern zu gewährleisten;

11. fordert die internationale Gebergemeinschaft, die
Einrichtungen und Organisationen der Vereinten Nationen
und die nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf,
dem palästinensischen Volk so rasch wie möglich wirtschaft-
liche und humanitäre Nothilfe zu gewähren, um den Auswir-
kungen der gegenwärtigen Krise entgegenzutreten;

12. betont die Notwendigkeit der Verwirklichung des
Pariser Protokolls über wirtschaftliche Beziehungen vom
29. April 1994, fünfter Anhang zu dem am 28. September
1995 in Washington unterzeichneten Israelisch-palästinensi-
schen Interimsabkommen über das Westjordanland und den
Gazastreifen108, insbesondere in Bezug auf die vollständige
und unverzügliche Abrechnung der palästinensischen indirek-
ten Steuereinnahmen, und begrüßt die diesbezüglichen Fort-
schritte;

13. regt an, im Jahr 2004 ein von den Vereinten Natio-
nen getragenes Seminar über Hilfe für das palästinensische
Volk zu veranstalten;

14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über den Wirt-
schafts- und Sozialrat einen Bericht über die Durchführung
dieser Resolution vorzulegen, der Folgendes enthält:

a) eine Evaluierung der vom palästinensischen Volk
tatsächlich erhaltenen Hilfe;

b) eine Evaluierung des noch ungedeckten Bedarfs so-
wie konkrete Vorschläge, wie diesem wirksam entsprochen
werden kann;

15. beschließt, den Unterpunkt "Hilfe für das palästinen-
sische Volk" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/114

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.39 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Andorra, Argentinien, Australien, Belarus, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Brasilien, Chile, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Guatemala, Indien, Irland, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malta, Marokko, Monaco, Neuseeland, Nie-
derlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien und Monte-
negro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Timor-Leste, Tschechische
Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

58/114. Verstärkte Koordinierung der humanitären Not-
hilfe der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/182 vom 19. De-
zember 1991 und die in der Anlage dazu enthaltenen Leitlini-
en, die anderen einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats sowie die ein-
vernehmlichen Schlussfolgerungen des Rates,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs109,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über den Stand der in dem Bericht des Generalsekre-
tärs mit dem Titel "Stärkung der Vereinten Nationen: Eine
Agenda für weitere Veränderungen"110 beschriebenen Maß-
nahmen, 

erneut erklärend, dass die Grundsätze der Neutralität, der
Menschlichkeit und der Unparteilichkeit für die Gewährung
humanitärer Hilfe gelten,

in der Erkenntnis, dass Unabhängigkeit, das heißt die Los-
lösung humanitärer Ziele von politischen, wirtschaftlichen,
militärischen oder sonstigen Zielen, die ein Akteur im Hin-
blick auf Gebiete haben kann, in denen humanitäre Maßnah-
men durchgeführt werden, ebenfalls ein wichtiger Leitgrund-
satz für die Leistung humanitärer Hilfe ist,

ernsthaft besorgt über die Gewalthandlungen gegen hu-
manitäres Personal sowie Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetes Personal, insbesondere die gezielten An-
griffe, die gegen das humanitäre Völkerrecht oder andere an-
wendbare Normen des Völkerrechts verstoßen,

sowie ernsthaft besorgt darüber, dass das humanitäre Per-
sonal in zahlreichen Regionen der Welt keinen Zugang zu den
Opfern humanitärer Notsituationen, insbesondere in einem
bewaffneten Konflikt und in der Konfliktfolgezeit, hat,

erneut erklärend, dass es in erster Linie Sache der Staaten
ist, sich innerhalb ihrer Grenzen der Opfer humanitärer Notsi-
tuationen anzunehmen, gleichzeitig jedoch anerkennend, dass
die Größenordnung und Dauer zahlreicher Notsituationen die
Fähigkeit vieler betroffener Länder zur Ergreifung von Ant-
wortmaßnahmen übersteigen kann,

besorgt über die Notwendigkeit, Finanzmittel in ausrei-
chender Höhe für die humanitäre Nothilfe zu mobilisieren,

unterstreichend, dass das Sekretariats-Amt für die Koor-
dinierung humanitärer Angelegenheiten über eine angemesse-
ne und berechenbarere Finanzgrundlage verfügen soll, und
dabei betonend, wie wichtig es ist, dass das Amt auch weiter-
hin Anstrengungen unternimmt, um seinen Geberkreis auszu-
weiten,

in Anerkennung dessen, wie wichtig humanitäre Hilfe ist,
wenn es darum geht, einen wirksamen Übergang von Konflik-

108 A/51/889-S/1997/357, Anlage.

109 A/58/89-E/2003/85.
110 A/58/351.
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ten zum Frieden sicherzustellen und den erneuten Ausbruch
bewaffneter Konflikte zu verhindern, sowie dessen, dass hu-
manitäre Hilfe auf eine Art und Weise gewährt werden muss,
die der Gesundung und langfristigen Entwicklung förderlich
ist, 

sowie in Anerkennung dessen, wie wichtig angemessene
Hilfe beim Übergang von der Nothilfe zur Entwicklung ist, 

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Ergebnis-
sen des zum sechsten Mal humanitären Angelegenheiten ge-
widmeten Tagungsteils der Arbeitstagung 2003 des Wirt-
schafts- und Sozialrats;

2. begrüßt die Ernennung des neuen Nothilfekoordina-
tors, ermutigt das Sekretariats-Amt für die Koordinierung hu-
manitärer Angelegenheiten, seine Bemühungen um die ver-
stärkte Koordinierung der humanitären Hilfe der Vereinten
Nationen fortzusetzen, namentlich auch im Rahmen des Pro-
zesses der konsolidierten Beitragsappelle, und fordert die zu-
ständigen Organisationen der Vereinten Nationen sowie die
anderen Akteure auf dem Gebiet der humanitären Hilfe und
der Entwicklung auf, mit dem Amt bei der Stärkung der Ko-
ordinierung, der Wirksamkeit und der Effizienz der humani-
tären Hilfe zusammenzuarbeiten;

3. betont, dass der aus dem ordentlichen Haushalt der
Vereinten Nationen getragene Anteil des Haushalts des Am-
tes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten im
Zuge des normalen Haushaltsverfahrens schrittweise erhöht
werden muss; 

4. betont die Wichtigkeit der Erörterung humanitärer
Politiken und Aktivitäten in der Generalversammlung und im
Wirtschafts- und Sozialrat;

5. fordert die zuständigen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen, die anderen in Betracht kommenden
internationalen Organisationen, die Regierungen und die
nichtstaatlichen Organisationen auf, mit dem Generalsekretär
und dem Nothilfekoordinator zusammenzuarbeiten, um die
rechtzeitige Umsetzung und Weiterverfolgung der Resolutio-
nen sicherzustellen, die auf dem humanitären Angelegenhei-
ten gewidmeten Tagungsteil der Arbeitstagung des Wirt-
schafts- und Sozialrats verabschiedet wurden;

6. ermutigt den Wirtschafts- und Sozialrat, auf der Ar-
beitstagung, die er in naher Zukunft abhalten wird, die Frage
des Übergangs von der Nothilfe zur Entwicklung im Rahmen
einer möglichen gemeinsamen Tagung der den humanitären
und den operativen Tätigkeiten gewidmeten Tagungsteile in-
tegriert zu behandeln, in Anbetracht dessen, dass es wichtig
ist, humanitäre Organisationen und Entwicklungsorganisatio-
nen, namentlich internationale und regionale Finanzinstitutio-
nen sowie nichtstaatliche Organisationen, dazu zu bewegen,
bei ihrer Programmplanung die Auswirkungen des Übergangs
von der Nothilfe zur Entwicklung umfassender zu erörtern
und zu prüfen, und bittet den Rat, dabei unter anderem die Ar-
beiten, die das System der Vereinten Nationen derzeit durch-
führt, um seine Rolle in der Übergangsphase nach Konflikten
zu klären, sowie andere einschlägige Informationen zu be-
rücksichtigen;

7. verurteilt entschieden alle Formen der Gewalt, de-
nen humanitäres Personal sowie Personal der Vereinten Na-
tionen und beigeordnetes Personal in zunehmendem Maße
ausgesetzt ist, sowie jede völkerrechtswidrige Handlung oder
Unterlassung, durch die humanitäres Personal sowie Personal
der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal bei der
Wahrnehmung humanitärer Aufgaben behindert beziehungs-
weise daran gehindert wird;

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die notwendi-
gen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des humani-
tären Personals sowie des Personals der Vereinten Nationen
und des beigeordneten Personals zu gewährleisten;

9. bekräftigt die führende Rolle der zivilen Organisa-
tionen bei der Erbringung humanitärer Hilfe, insbesondere in
von Konflikten betroffenen Gebieten, bestätigt, dass in Situa-
tionen, in denen militärische Kapazitäten und militärisches
Gerät zur Unterstützung der humanitären Hilfe im Einsatz
sind, diese im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht und
humanitären Grundsätzen eingesetzt werden müssen, und
nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von den "Leitli-
nien für den Einsatz von militärischen und zivilen Kräften und
Mitteln zur Unterstützung der humanitären Tätigkeiten der
Vereinten Nationen in komplexen Notlagen"111 von 2003 so-
wie von den "Leitlinien für den Einsatz von militärischen und
zivilen Kräften und Mitteln in der Katastrophenhilfe"112 von
1994;

10. fordert alle Regierungen und Parteien in komplexen
humanitären Notstandssituationen, insbesondere bewaffneten
Konflikten und Postkonfliktsituationen in Ländern, in denen
humanitäres Personal im Einsatz ist, auf, in Übereinstimmung
mit den einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts und
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften voll mit den Verein-
ten Nationen und den anderen humanitären Organen und Or-
ganisationen zusammenzuarbeiten und den sicheren und un-
gehinderten Zugang des humanitären Personals sowie von
Hilfsgütern und Ausrüstung zu gewährleisten, damit es seine
Aufgabe der Unterstützung der betroffenen Zivilbevölkerung,
namentlich der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, wirksam
wahrnehmen kann;

11. ermutigt Mitgliedstaaten mit Binnenvertriebenen,
nach Bedarf innerstaatliche Rechtsvorschriften, Leitlinien
und Mindestnormen zur Binnenvertreibung auszuarbeiten
oder zu stärken, unter anderem unter Berücksichtigung der
Leitgrundsätze betreffend Binnenvertreibungen113, und auch
weiterhin mit den humanitären Organisationen bei den Bemü-
hungen zusammenzuarbeiten, berechenbarer auf die Bedürf-
nisse von Binnenvertriebenen einzugehen, und fordert in die-
sem Zusammenhang, dass die Regierungen internationale Un-
terstützung bei Kapazitätsaufbaumaßnahmen erhalten, wenn
sie darum ersuchen;

12. erklärt erneut, dass alle Staaten und Parteien bewaff-
neter Konflikte verpflichtet sind, Zivilpersonen in bewaffne-

111 Unter www.reliefweb.int/w/rwb.nsf im Internet verfügbar.
112 Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten, Dokument DHA/94/95.
113 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anlage.
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ten Konflikten im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht
zu schützen, und bittet die Staaten, eine Kultur des Schutzes
zu fördern, unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnis-
se von Frauen, Kindern, älteren Menschen und Menschen mit
Behinderungen;

13. begrüßt die Anstrengungen, die nach wie vor unter-
nommen werden, um gegen sexuelle Ausbeutung und sexuel-
len Missbrauch in humanitären Krisen anzugehen, und nimmt
mit Interesse Kenntnis von dem Bulletin des Generalsekretärs
zu besonderen Maßnahmen zum Schutz vor sexueller Aus-
beutung und sexuellem Missbrauch114;

14. ermutigt die Gebergemeinschaft, ihre Reaktion auf
humanitäre Notlagen durch gute Spendenpolitik und -prakti-
ken samt Mechanismen für deren Überprüfung zu verbessern,
und begrüßt die in dieser Hinsicht getroffenen Maßnahmen;

15. fordert die zuständigen Organisationen der Verein-
ten Nationen auf, für eine kohärentere Bewertung der huma-
nitären Bedürfnisse zu sorgen;

16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung auf dem Weg über
die Arbeitstagung 2004 des Wirtschafts- und Sozialrats über
die Fortschritte bei der verstärkten Koordinierung der huma-
nitären Nothilfe der Vereinten Nationen Bericht zu erstatten,
einschließlich der Durchführung und Weiterverfolgung der
Resolution 2003/5 des Wirtschafts- und Sozialrats vom
15. Juli 2003.

RESOLUTION 58/115

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.40 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Äquatorialguinea, Äthiopien,
Bahrain, Bangladesch, Belarus, Benin, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Ri-
ca, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dschibuti, Eri-
trea, Fidschi, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Indien, Indonesien, Iran (Islamische
Republik), Irland, Italien, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Ka-
tar, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Portugal, Ruanda, Salomonen, Sambia, Saudi-Ara-
bien, Senegal, Sierra Leone, Somalia, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Tschad, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Verei-
nigte Republik Tansania.

58/115. Humanitäre Hilfe für Somalia und Unterstützung
des wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbaus
des Landes

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/160 vom 18. De-
zember 1992 und die späteren einschlägigen Resolutionen,
insbesondere die Resolutionen 56/106 vom 14. Dezember
2001 und 57/154 vom 16. Dezember 2002,

mit großer Besorgnis feststellend, dass die seit vier Jahren
in Somalia andauernde Dürre das Leben der somalischen No-
maden sowie den Viehbestand bedroht, 

mit großer Sorge über die hohen, in den am schwersten
betroffenen Gebieten des Sool- und Sanaag-Plateaus in Soma-
lia mehr als 80 Prozent betragenden Sterblichkeitsraten beim
Viehbestand sowie darüber, dass somalische Nomaden in ho-
hem Maße der Gefahr des Hungertodes ausgesetzt sind,

sowie mit großer Sorge über die auf Grund dieser Dürre
unmittelbar drohende Gefahr eines Zusammenbruchs der so-
malischen Wirtschaft, insbesondere der Weidewirtschaft und
der sozialen Unterstützungssysteme,

unter Hervorhebung der dringenden Notwendigkeit der
Gewährung von humanitärer Hilfe, Soforthilfe und Wieder-
aufbauhilfe,

in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen der Suche
nach Frieden und der Milderung der humanitären Krise in So-
malia,

es begrüßend, dass sich die Vereinten Nationen gemein-
sam mit der Zivilgesellschaft an der Basis nach wie vor auf
Hilfsprogramme konzentrieren, die sowohl humanitäre als
auch entwicklungsbezogene Ansätze umfassen, unter Berück-
sichtigung der Bedingungen am Boden,

unter Hinweis auf die Erklärungen des Präsidenten des Si-
cherheitsrats vom 31. Oktober 2001115 und 28. März 2002116,
mit denen der Sicherheitsrat die Angriffe auf humanitäres
Personal verurteilte und alle Parteien in Somalia aufforderte,
die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen, des In-
ternationalen Komitees vom Roten Kreuz sowie der nicht-
staatlichen Organisationen uneingeschränkt zu achten und
ihm in ganz Somalia uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
und freien Zugang zu garantieren,

erneut hervorhebend, wie wichtig die weitere Durchfüh-
rung ihrer Resolutionen 47/160, 56/106 und 57/154 für die
Wiederherstellung der grundlegenden sozialen und wirt-
schaftlichen Dienste im ganzen Land ist,

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekre-
tärs117,

1. dankt dem Generalsekretär für seine fortgesetzten
und unermüdlichen Anstrengungen zur Mobilisierung von
Hilfe für das somalische Volk;

2. bekundet erneut ihre volle Unterstützung für den von
der Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung getragenen
Prozess der nationalen Aussöhnung und insbesondere die der-
zeit in Kenia stattfindende Friedenskonferenz und die diesbe-
züglichen Bemühungen des Steuerungsausschusses, fordert
alle Parteien in ganz Somalia nachdrücklich auf, sich an dem

114 ST/SGB/2003/13.

115 S/PRST/2001/30; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. Januar 2001 - 31. Juli 2002.
116 S/PRST/2002/8; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. Januar 2001 - 31. Juli 2002.
117 A/58/133, S/2003/231, S/2003/636 und S/2003/987.
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Prozess zu beteiligen, und bittet die Zwischenstaatliche Be-
hörde und ihre Mitgliedstaaten, ihre Anstrengungen zur För-
derung der nationalen Aussöhnung in Somalia fortzusetzen;

3. befürwortet die weitere Durchführung ihrer Resolu-
tion 47/160 zur Wiederherstellung der grundlegenden sozia-
len und wirtschaftlichen Dienste in ganz Somalia;

4. begrüßt die Strategie der Vereinten Nationen, die
sich auf die Durchführung gemeinwesengestützter Maßnah-
men konzentriert und das Ziel verfolgt, die lokale Infrastruk-
tur wiederaufzubauen und die lokale Bevölkerung eigenstän-
diger zu machen, sowie die laufenden Bemühungen der Orga-
nisationen der Vereinten Nationen, ihrer somalischen Projekt-
partner und ihrer Partnerorganisationen, Mechanismen für ei-
ne enge Koordinierung und Zusammenarbeit bei der Durch-
führung des Soforthilfe-, Normalisierungs- und Wiederauf-
bauprogramms zu schaffen und aufrechtzuerhalten;

5. nimmt Kenntnis von dem stufenweisen, mit einer
Schwerpunktsetzung verbundenen Herangehen des Systems
der Vereinten Nationen an die nach wie vor andauernde Krise
und den weiter bestehenden Bedarf in Somalia, das mit der
langfristig ausgelegten Zusage von Normalisierungs-, Sanie-
rungs- und Entwicklungsmaßnahmen einhergeht;

6. spricht dem Amt für die Koordinierung humanitärer
Angelegenheiten ihre Anerkennung für seine Antwortmaß-
nahmen aus und unterstreicht, dass es dringend notwendig ist,
praktische Maßnahmen zur Milderung der Folgen der Dürre
in Somalia zu ergreifen;

7. fordert alle Staaten und in Betracht kommenden zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen nach-
drücklich auf, ihre Resolutionen 47/160, 56/106 und 57/154
weiter durchzuführen, um dem somalischen Volk dabei be-
hilflich zu sein, die Wiederherstellung der grundlegenden so-
zialen und wirtschaftlichen Dienste in Angriff zu nehmen und
Institutionen aufzubauen mit dem Ziel, in allen Teilen des
Landes, in denen Frieden und Sicherheit herrschen, die Zivil-
verwaltungsstrukturen auf allen Ebenen wiederherzustellen;

8. fordert den Generalsekretär auf, auch weiterhin in-
ternationale humanitäre, Normalisierungs- und Wiederauf-
bauhilfe für Somalia zu mobilisieren;

9. fordert alle Parteien in Somalia auf, die Sicherheit
des Personals der Vereinten Nationen, der Sonderorganisatio-
nen sowie der nichtstaatlichen Organisationen zu achten und
ihm uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und sicheren Zu-
gang in ganz Somalia zu garantieren;

10. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, dem somalischen Volk dringend humanitäre Hilfe
und Soforthilfe zu gewähren, um insbesondere die Folgen der
derzeit herrschenden Dürre zu mildern;

11. fordert die internationale Gemeinschaft auf, in Ant-
wort auf den für 2004 ergangenen Konsolidierten interinstitu-
tionellen Appell der Vereinten Nationen zur Gewährung von
Soforthilfe, Normalisierungs- und Wiederaufbauhilfe für So-
malia fortgesetzte und erhöhte Hilfe zu gewähren;

12. lobt den Generalsekretär für die Einrichtung des
Treuhandfonds für die Friedenskonsolidierung in Somalia,

begrüßt die bislang an den Fonds entrichteten Beiträge und
appelliert an die Mitgliedstaaten, Beiträge dazu zu leisten;

13. ersucht den Generalsekretär, angesichts der in So-
malia herrschenden kritischen Situation alle zur Durchfüh-
rung dieser Resolution notwendigen und durchführbaren
Maßnahmen zu treffen und der Generalversammlung auf ihrer
neunundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/116

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.41 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Burkina Faso, Burundi,
Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dschibuti, Eritrea, Frankreich,
Ghana, Griechenland, Guinea-Bissau, Indien, Irland, Jemen, Jordanien, Kenia,
Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Madagaskar, Malawi, Mali,
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mosambik, Niger, Nigeria, Portugal, Senegal,
Sierra Leone, Somalia, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische Republik, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Tunesien, Uganda, Vereinigte Republik Tansania.

58/116. Wirtschaftshilfe für den Wiederaufbau und die
Entwicklung Dschibutis

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/108 vom 14. De-
zember 2001 und ihre früheren Resolutionen über Wirt-
schaftshilfe für Dschibuti,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen118,

ferner unter Hinweis auf die Erklärung von Brüssel119 und
das Aktionsprogramm für die am wenigsten entwickelten
Länder für die Dekade 2001-2010120, die am 20. Mai 2001 von
der Dritten Konferenz der Vereinten Nationen über die am
wenigsten entwickelten Länder verabschiedet wurden, sowie
auf die bei diesem Anlass eingegangenen gegenseitigen Ver-
pflichtungen und die Bedeutung, die den Folgemaßnahmen
und der Durchführung des Aktionsprogramms beigemessen
wird,

in dem Bewusstsein, dass Dschibuti auf der Liste der am
wenigsten entwickelten Länder steht und im Bericht über die
menschliche Entwicklung 2003121 unter den 175 untersuchten
Ländern an 153. Stelle steht,

feststellend, dass die wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklungsanstrengungen Dschibutis durch die extremen örtli-
chen Klimaverhältnisse behindert werden, insbesondere zy-
klisch wiederkehrende Dürren, und dass die Durchführung
der Wiederaufbau- und Entwicklungsprogramme den Einsatz
beträchtlicher Ressourcen erfordert, welche die beschränkten
Möglichkeiten des Landes übersteigen,

118 Siehe Resolution 55/2.
119 A/CONF.191/13, Kap. I.
120 Ebd., Kap. II.
121 Veröffentlicht für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
von der Gesellschaft für die Vereinten Nationen, e.V., Bonn 2003.
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sowie feststellend, dass sich die Situation in Dschibuti
durch die am Horn von Afrika herrschende verheerende Dürre
und das Fehlen von natürlichen Ressourcen verschlechtert
hat, was die schwache wirtschaftliche, haushaltsbezogene, so-
ziale und administrative Infrastruktur des Landes nach wie
vor schwerwiegenden Beschränkungen unterwirft,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die gravierende
Trinkwasserknappheit und die alarmierenden Prognosen für
das Jahr 2020, die sich in dem Bericht des Generalsekretärs122

finden,

mit Befriedigung feststellend, dass die Regierung Dschi-
butis ein Reformprogramm durchführt und dabei ist, gemein-
sam mit den internationalen Finanzinstitutionen ein Strategie-
dokument zur Armutsbekämpfung fertigzustellen,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Unterstützung, die
verschiedene Länder sowie zwischenstaatliche und nichtstaat-
liche Organisationen zur Deckung des humanitären Bedarfs
des Landes gewährt haben, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs122;

2. bekundet ihre Solidarität mit der Regierung und dem
Volk von Dschibuti, die nach wie vor vor ernsten entwick-
lungsbezogenen und humanitären Problemen stehen, insbe-
sondere auf Grund der Knappheit an natürlichen Ressourcen,
verbunden mit extremen Klimaverhältnissen und der akuten
Frage der Wasserversorgung, was sich auf die Entwicklungs-
bestrebungen des Landes auswirkt;

3. ermutigt die Regierung Dschibutis, trotz der schwie-
rigen wirtschaftlichen Lage und der Probleme in der Region
auch weiterhin ernsthafte Anstrengungen zu unternehmen,
um die Demokratie zu festigen;

4. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass Dschi-
buti ein Reformprogramm durchführt, und appelliert in die-
sem Zusammenhang an alle Regierungen, die internationalen
Finanzinstitutionen, die Sonderorganisationen und die nicht-
staatlichen Organisationen, im Einklang mit dem Strategiedo-
kument zur Armutsbekämpfung in angemessener Weise auf
die finanziellen und materiellen Bedürfnisse des Landes ein-
zugehen;

5. dankt den zwischenstaatlichen Organisationen und
den Sonderorganisationen der Vereinten Nationen für ihre
Beiträge zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse in
Dschibuti und bittet sie, ihre Anstrengungen fortzusetzen;

6. dankt dem Generalsekretär für die Anstrengungen,
die er auch weiterhin unternimmt, um die internationale Ge-
meinschaft auf die Schwierigkeiten aufmerksam zu machen,
denen sich Dschibuti gegenübersieht, und begrüßt seine In-
itiative, einen Sonderbotschafter für humanitäre Angelegen-
heiten am Horn von Afrika zu ernennen, mit dem Ziel, Res-
sourcen für Notunterstützung und für die nachhaltige Ent-
wicklung zu mobilisieren;

7. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen um
die Aufbringung der erforderlichen Ressourcen für ein wirk-
sames Programm der finanziellen, technischen und materiel-
len Hilfe für Dschibuti in enger Zusammenarbeit mit der Re-
gierung Dschibutis fortzusetzen;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung über die humani-
täre Lage in Dschibuti, die Fortschritte bei der Gewährung
von Wirtschaftshilfe an Dschibuti und die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/117

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.42 und Add.1, einge-
bracht von: Antigua und Barbuda, Argentinien, Belize, Bolivien, Chile, Costa
Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Honduras, Italien, Jamaika, Japan, Kolumbien, Komoren, Malawi, Mexiko, Nica-
ragua, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, Senegal, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Vereinigte Staaten von Amerika.

58/117. Internationale Hilfe und Zusammenarbeit zu
Gunsten der Allianz für die nachhaltige Entwick-
lung Zentralamerikas

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung aller einschlägigen Resolutionen der Ge-
neralversammlung, in denen sie betont und anerkennt, wie
wichtig die vom System der Vereinten Nationen, von der in-
ternationalen Gemeinschaft und den nichtstaatlichen Organi-
sationen gewährte internationale, bilaterale und multilaterale
wirtschaftliche, finanzielle und technische Unterstützung, Zu-
sammenarbeit und Hilfe ist, die den Bezugsrahmen für die
Gewährung von Hilfe an die Allianz für die nachhaltige Ent-
wicklung Zentralamerikas123 vorgeben, soweit es darum geht,
die Anstrengungen zu unterstützen, die die einzelnen Staaten
unternehmen, um die Region zu einer Zone des Friedens, der
Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung zu machen,

in Anbetracht dessen, dass die Länder Zentralamerikas er-
hebliche Fortschritte im Hinblick auf die Festigung der De-
mokratie und einer guten Staatsführung, die Stärkung der Zi-
vilregierungen, die Achtung der Menschenrechte und der
Rechtsstaatlichkeit erzielt haben, was insgesamt ein Instru-
ment zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der re-
gionalen Integration darstellt, worin der Wunsch der zentral-
amerikanischen Völker zum Ausdruck kommt, in einem Kli-
ma des Friedens, der Solidarität und der sozialen Gerechtig-
keit zu leben und Wohlstand zu schaffen,

betonend, wie wichtig die auf den regionalen Gipfeltref-
fen und Ministertagungen eingegangen Verpflichtungen und
deren Umsetzung sind, insbesondere in denjenigen Berei-
chen, die in den Programminitiativen der Allianz für die nach-
haltige Entwicklung Zentralamerikas auf politischem, wirt-
schaftlichem, sozialem und ökologischem Gebiet enthalten
sind, die eine schrittweise Verbesserung der Lebensqualität
der Bevölkerung der Region ermöglichen,

122 A/58/285. 123 Siehe A/49/580-S/1994/1217, Anlage I.
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feststellend, dass die verschiedenen Naturereignisse, die
die Region heimgesucht haben, zu den Faktoren gehören, die
die biologische Vielfalt Zentralamerikas in Gefahr gebracht
haben,

betonend, dass die Fortschritte bei der Erfüllung der Ver-
pflichtungen, die im Programm der Allianz für die nachhalti-
ge Entwicklung Zentralamerikas festgelegt sind, die notwen-
digen Voraussetzungen für die Umsetzung der Politiken zur
Verminderung der Anfälligkeit der Region für Naturkatastro-
phen schaffen,

feststellend, dass der Rahmen des Puebla-Panama-Plans
die Mesoamerikanische Initiative zur Vorbeugung und Milde-
rung von Naturkatastrophen sowie andere Initiativen zur För-
derung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung der
natürlichen Ressourcen mit einschließt und die Strategie zur
Transformation und Modernisierung Zentralamerikas im
21. Jahrhundert umfasst, die auf der am 8. und 9. März 2001
in Madrid abgehaltenen Tagung der Regionalen Beratungs-
gruppe vorgelegt wurde, sowie die Strategie für den Süd-Süd-
osten Mexikos,

Kenntnis nehmend von der im Jahr 2001 erfolgten Verab-
schiedung des Regionalen Mechanismus zur Koordinierung
der gegenseitigen Hilfe im Katastrophenfall sowie von der er-
folgreichen Tätigkeit des Koordinationszentrums für Kata-
strophenvorbeugung in Zentralamerika, sowie insbesondere
von seinem Mandat zur Abhaltung des Regionalforums
Mitch +5, und von dem Regionalprogramm für Risikomana-
gement in Zentralamerika, das von dem Koordinationszen-
trum und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen ins Leben gerufen wurde, 

erfreut über die Verabschiedung des Abkommens über
politischen Dialog und Zusammenarbeit zwischen der Euro-
päischen Union und Zentralamerika, das zum Abschluss
künftiger Abkommen führen soll, die den Prozess des Dialogs
von San José stärken und ihn unter anderem auf wirtschaftli-
che Bereiche, die Migration und die Bekämpfung des interna-
tionalen Terrorismus ausweiten, 

in Anbetracht der Fortschritte, die bei der Beseitigung von
Antipersonenminen auf zentralamerikanischem Gebiet erzielt
wurden, sowie von der Notwendigkeit, die Rehabilitation und
Wiedereingliederung von Minenopfern in ihre Gemeinwesen
zu gewährleisten und so die normalen Bedingungen für die
uneingeschränkte Entwicklung der Region wiederherzustel-
len,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs124;

2. stellt fest, dass die der Allianz für die nachhaltige
Entwicklung Zentralamerikas gewährte, nicht rückzahlbare
internationale Hilfe und Zusammenarbeit in den beiden ver-
gangenen Jahren erheblich abgenommen hat, wie aus dem Be-
richt des Generalsekretärs hervorgeht;

3. unterstützt den Beschluss der zentralamerikanischen
Regierungen, die nachhaltige wirtschaftliche, soziale, kultu-
relle, ökologische und politische Entwicklung ihrer Mitglied-
staaten und die Entwicklung der Region insgesamt auf harmo-
nische und ausgewogene Weise durch Programme zu fördern,
die zur Festigung der Demokratie und zur Beseitigung der so-
zialen Ungleichheiten und der extremen Armut beitragen;

4. erklärt erneut, wie wichtig es ist, die Anstrengungen
zu unterstützen und zu verstärken, die die zentralamerikani-
schen Länder zur Umsetzung des Regionalen Mechanismus
zur Koordinierung der gegenseitigen Hilfe im Katastrophen-
fall und des Regionalen Katastrophenvorbeugungsplans so-
wie zur Umsetzung des Strategischen Rahmenplans zur Ver-
ringerung der Katastrophenanfälligkeit und der Katastrophen
in Zentralamerika125 unternehmen, und dass insbesondere
Maßnahmen zur Verhütung und Milderung von Schäden ge-
troffen werden, unter besonderer Berücksichtigung der
schutzbedürftigsten Gruppen und Sektoren;

5. ersucht den Generalsekretär, die Organe, Organisa-
tionen und Programme des Systems der Vereinten Nationen
sowie alle Staaten, die internationalen Finanzinstitutionen
und die regionalen und subregionalen Organisationen, nach
Bedarf auch künftig die notwendige Unterstützung zu gewäh-
ren, damit die Ziele des Programms für die nachhaltige Ent-
wicklung Zentralamerikas erreicht werden, insbesondere die-
jenigen, die im Rahmen des Fünfjahreszeitraums zur Verrin-
gerung der Anfälligkeit für Naturkatastrophen und zur Minde-
rung ihrer Auswirkungen in Zentralamerika verfolgt werden;

6. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass das
1996 vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
eingeleitete subregionale Kooperationsprogramm in Zentral-
amerika und die nationalen Programme anderer Organisatio-
nen der Vereinten Nationen und anderer humanitärer Organi-
sationen auf der Grundlage der Prioritäten geändert wurden,
die in der regionalen Entwicklungsstrategie zur Transforma-
tion und Modernisierung Zentralamerikas festgelegt wurden,
die sich in den Initiativen des Puebla-Panama-Plans findet;

7. ermutigt die Regierungen und die mit Katastrophen
befassten Organisationen Zentralamerikas, die Internationale
Katastrophenvorbeugungsstrategie auch weiterhin umzuset-
zen, um die Risikoanfälligkeit zu vermindern, und legt der in-
ternationalen Gemeinschaft eindringlich nahe, einen Beitrag
zu diesen Bemühungen zu leisten, namentlich gegebenenfalls
auf dem Weg der Zusammenarbeit und der technischen Hilfe;

8. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass sich
die bilateralen und multilateralen Entwicklungsorganisatio-
nen im Dezember 2002 erneut zu dem Mesoamerikanischen
biologischen Korridor als einer der Säulen einer nachhaltigen
Entwicklung bekannt haben, die die Erhaltung der natürlichen
Ressourcen, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und
Anstrengungen zur Armutsminderung mit einschließt, und
der mit Unterstützung durch die eigenen Fonds des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen, die Globale Um-

124 A/58/286. 125 Siehe A/54/630, Anlage.
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weltfazilität über die Weltbank, das Umweltprogramm der
Vereinten Nationen, die Interamerikanische Entwicklungs-
bank, die Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenar-
beit und die Internationale Entwicklungsbehörde der Verei-
nigten Staaten aufgebaut wird;

9. anerkennt die Anstrengungen und Erfolge im Zu-
sammenhang mit Minenräummaßnahmen in Zentralamerika
und appelliert an die zuständigen Organe des Systems der
Vereinten Nationen, die Organisation der amerikanischen
Staaten sowie die internationale Gemeinschaft, auch weiter-
hin die materielle, technische und finanzielle Unterstützung
bereitzustellen, die die zentralamerikanischen Regierungen
benötigen, um die Aktivitäten zur Minenräumung, zur Auf-
klärung über die Minengefahr und zur Gewährung von Hilfe
für die Minenopfer in der Region abzuschließen, im Einklang
mit den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen
und dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der
Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antiper-
sonenminen und über deren Vernichtung126;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung im Rahmen eines zusam-
mengefassten Berichts unter dem Punkt "Die Situation in
Zentralamerika: Fortschritte bei der Gestaltung einer Region
des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und der Entwick-
lung" über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu er-
statten.

RESOLUTION 58/118

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.43 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Armenien, Australien, Bangladesch, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China,
Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indi-
en, Irland, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kolumbien, Kroatien,
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Monaco, Mongolei, Neuseeland, Nica-
ragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Spanien, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika, Zypern.

58/118. Mitwirkung von Freiwilligen, den sogenannten
"Weißhelmen", an Tätigkeiten der Vereinten Na-
tionen im Bereich humanitäre Hilfe, Wiederauf-
bau und technische Entwicklungszusammenar-
beit

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 50/19 vom 28. No-
vember 1995, 52/171 vom 16. Dezember 1997, 54/98 vom
8. Dezember 1999 und 56/102 vom 14. Dezember 2001,

sowie in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/182 vom
19. Dezember 1991, 47/168 vom 22. Dezember 1992, 48/57

vom 14. Dezember 1993, 49/139 A und B vom 20. Dezember
1994, 50/57 vom 12. Dezember 1995 und 51/194 vom 17. De-
zember 1996 sowie der Resolutionen des Wirtschafts- und
Sozialrats 1995/56 vom 28. Juli 1995 und 1996/33 vom
25. Juli 1996,

betonend, dass es notwendig ist, sich mit der strategischen
Planungslücke zwischen Nothilfe- und Entwicklungsaktivitä-
ten im Kontext humanitärer Notsituationen zu befassen, unter
Berücksichtigung der international vereinbarten Entwick-
lungsziele, namentlich derjenigen, die in der Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen127 enthalten sind,

in der Erwägung, dass sich die internationale Gemein-
schaft bei der Bewältigung der zunehmenden Reichweite und
Komplexität von anthropogenen und Naturkatastrophen und
von Hunger, Mangelernährung und Armut charakterisierten
chronischen Situationen nicht nur auf die Ausarbeitung gut
koordinierter umfassender Antwortmaßnahmen im Rahmen
der Vereinten Nationen stützen muss, sondern auch auf die
Förderung eines reibungslosen Übergangs von der Nothilfe
zur Normalisierung, zum Wiederaufbau und zur Entwicklung,

abermals daran erinnernd, dass die Verhütung von Not-
standssituationen, die Notstandsvorsorge und die Eventual-
fallplanung auf weltweiter Ebene größtenteils davon abhän-
gen, dass die örtlichen und die einzelstaatlichen Reaktionska-
pazitäten gestärkt werden und dass sowohl auf innerstaatli-
cher als auch internationaler Ebene Finanzmittel zur Verfü-
gung stehen,

1. nimmt Kenntnis von dem gemäß ihrer Resolution
56/102 erstellten Bericht des Generalsekretärs128 über die Mit-
wirkung von Freiwilligen, den sogenannten "Weißhelmen",
an Tätigkeiten der Vereinten Nationen im Bereich humanitäre
Hilfe, Wiederaufbau und technische Entwicklungszusam-
menarbeit;

2. erkennt den Wert von innerstaatlichen und regiona-
len Maßnahmen an, die darauf abzielen, dem System der Ver-
einten Nationen im Rahmen des Freiwilligenprogramms der
Vereinten Nationen und anderer Organisationen und im Ein-
klang mit den hergebrachten Verfahren und Praktiken der
Vereinten Nationen im Voraus zusammengestellte, verfü-
gungsbereite und ausgebildete nationale Freiwilligenkorps
wie die Weißhelme zur Verfügung zu stellen, um spezialisier-
te personelle und technische Ressourcen für die Nothilfe und
die Normalisierung bereitzustellen;

3. bringt ihre Befriedigung über die Fortschritte der
Weißhelm-Initiative zum Ausdruck, einer einzigartigen frei-
willigen internationalen Maßnahme, um dem System der Ver-
einten Nationen das Fachwissen von Freiwilligen zur Verfü-
gung zu stellen, die in der Lage sind, rasch und koordiniert auf
Appelle der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der
humanitären Hilfe, der Normalisierung, dem Wiederaufbau
und der Entwicklung einzugehen, unter gleichzeitiger Beibe-

126 Siehe CD/1478.

127 Siehe Resolution 55/2
128 A/58/320.
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haltung des unpolitischen, neutralen und unparteiischen Cha-
rakters der humanitären Maßnahmen;

4. ermutigt die Mitgliedstaaten, ihre jeweiligen natio-
nalen Koordinierungsstellen für Weißhelme zu benennen, da-
mit das System der Vereinten Nationen im Fall von humani-
tären Notsituationen auch künftig über ein leicht zugängliches
weltweites Netz von Schnelleingreifeinrichtungen verfügt;

5. bringt ihren Dank und ihre Anerkennung für die
Fortschritte zum Ausdruck, die die Mitgliedstaaten des Ge-
meinsamen Marktes des Südens und ihre angeschlossenen
Partner bei der Stärkung und Ausweitung der regionalen Rol-
le der Weißhelm-Initiative erzielt haben, und legt den Mit-
gliedstaaten anderer regionaler Zusammenschlüsse nahe, ähn-
liche gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen;

6. ermutigt die Durchführungspartner des Systems der
Vereinten Nationen, insbesondere das Freiwilligenprogramm
der Vereinten Nationen und das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen, nach Bedarf auf das Fachwissen der Frei-
willigen der Weißhelme zurückzugreifen, namentlich bei
Antwortmaßnahmen auf von Hunger, Mangelernährung und
Armut charakterisierte chronische Situationen;

7. erkennt an, dass die Weißhelm-Initiative bei der För-
derung, Verbreitung und Ausführung der in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen127 gefassten Beschlüsse ei-
ne wichtige Rolle spielen kann, und bittet die Mitgliedstaaten,
die dazu in der Lage sind, zu prüfen, wie sichergestellt werden
kann, dass die Weißhelm-Initiative in ihre Programmtätigkei-
ten eingebunden wird, und über den gesonderten Finanzie-
rungsschalter des Freiwilligen Sonderfonds des Freiwilligen-
programms der Vereinten Nationen oder in Absprache mit
diesem die entsprechenden Finanzmittel bereitzustellen;

8. bittet den Generalsekretär, auf der Grundlage der ge-
wonnenen Erfahrungen auch künftig die Möglichkeit ins Au-
ge zu fassen, Weißhelme zur Verhütung und Milderung der
Auswirkungen von humanitären Notsituationen in der Kon-
fliktfolgezeit einzusetzen, und in diesem Zusammenhang un-
ter Berücksichtigung des derzeit vonstatten gehenden Re-
formprozesses eine angemessene Struktur für die Gewährlei-
stung der Verbindungsaufgaben der Weißhelme aufrechtzuer-
halten;

9. ersucht den Generalsekretär, die seit der Verabschie-
dung ihrer Resolution 49/139 B, der ersten Resolution über
die Weißhelm-Initiative, vergangenen zehn Jahre zu berück-
sichtigen und in Anbetracht des Erfolgs der seit damals unter
anderem mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen,
dem Welternährungsprogramm, dem Sekretariats-Amt für die
Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, dem Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen und dem Freiwilli-
genprogramm der Vereinten Nationen durchgeführten koordi-
nierten Maßnahmen deren Wirkung zu prüfen und mögliche
Schritte und Modalitäten zu analysieren, um die Weißhelm-
Initiative stärker in die Tätigkeit des Systems der Vereinten
Nationen einzubinden, indem er geeignete Mechanismen und
Bereiche vorschlägt, und der Generalversammlung auf ihrer
sechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/119

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.44 und Add.1, einge-
bracht von: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Belarus, Bulga-
rien, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Georgien, Griechen-
land, Indien, Irland, Italien, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Kuba, Lett-
land, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malta, Monaco, Niederlande, Nigeria, Nor-
wegen, Österreich, Panama, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Rus-
sische Föderation, San Marino, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei,
Slowenien, Tadschikistan, Tschechische Republik, Türkei, Turkmenistan, Ukrai-
ne, Usbekistan.

58/119. Verstärkung der internationalen Zusammenar-
beit und Koordinierung der Anstrengungen zur
Untersuchung, Milderung und Minimierung der
Folgen der Katastrophe von Tschernobyl

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 45/190 vom 21. De-
zember 1990, 46/150 vom 18. Dezember 1991, 47/165 vom
18. Dezember 1992, 48/206 vom 21. Dezember 1993, 50/134
vom 20. Dezember 1995, 52/172 vom 16. Dezember 1997,
54/97 vom 8. Dezember 1999 und 56/109 vom 14. Dezember
2001, sowie ihrer Resolution 55/171 vom 14. Dezember 2000
über die Stilllegung des Kernkraftwerks Tschernobyl, und
Kenntnis nehmend von den Beschlüssen, die von den Orga-
nen, Organisationen und Programmen des Systems der Ver-
einten Nationen zur Durchführung der genannten Resolutio-
nen verabschiedet wurden,

unter Hinweis auf die Resolutionen des Wirtschafts- und
Sozialrats 1990/50 vom 13. Juli 1990, 1991/51 vom 26. Juli
1991 und 1992/38 vom 30. Juli 1992 sowie auf den Ratsbe-
schluss 1993/232 vom 22. Juli 1993,

im Bewusstsein der langfristigen Auswirkungen der Kata-
strophe im Kernkraftwerk Tschernobyl, die von ihren Ausma-
ßen und ihrer Komplexität her eine technologische Großkata-
strophe war und die die ganze Menschheit betreffende huma-
nitäre, ökologische, soziale, wirtschaftliche und gesundheitli-
che Folgen und Probleme nach sich gezogen hat, deren Lö-
sung eine umfassende und aktive internationale Zusammenar-
beit und die Koordinierung internationaler und nationaler
Maßnahmen auf diesem Gebiet erfordert,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Auswir-
kungen, die der Unfall nach wie vor auf das Leben und die Ge-
sundheit der Menschen, insbesondere der Kinder, in den be-
troffenen Gebieten von Belarus, der Russischen Föderation
und der Ukraine sowie in den anderen betroffenen Ländern
hat,

in dem Bewusstsein, wie wichtig die einzelstaatlichen Be-
mühungen sind, die die Regierungen von Belarus, der Russi-
schen Föderation und der Ukraine unternehmen, um die Fol-
gen der Katastrophe von Tschernobyl zu mildern und auf ein
Mindestmaß zu beschränken,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Beitrag der Staaten
und der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
zur Förderung der Zusammenarbeit zur Milderung und Mini-
mierung der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl, von
den Aktivitäten regionaler und sonstiger sowie nichtstaatli-
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cher Organisationen, sowie von den Aktivitäten auf bilatera-
ler Ebene,

anerkennend, wie wichtig es ist, dass die einzelstaatlichen
Anstrengungen der Regierungen und der Zivilgesellschaften
von Belarus, der Russischen Föderation und der Ukraine, der
am stärksten betroffenen Länder, auch weiterhin internationa-
le Unterstützung erhalten, um die auf die radiologischen, ge-
sundheitlichen, sozioökonomischen, psychologischen und
ökologischen Folgen der Katastrophe von Tschernobyl zu-
rückzuführenden, anhaltenden nachteiligen Wirkungen, die
die nachhaltige Entwicklung der betroffenen Gebiete nach
wie vor beeinträchtigen, zu mildern und auf ein Mindestmaß
zu beschränken,

es begrüßend, dass das Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen, die Residierenden Koordinatoren der Ver-
einten Nationen und die Landesteams der Vereinten Nationen
in Belarus, der Russischen Föderation und der Ukraine eine
größere Rolle dabei übernehmen, bei der Bewältigung der
entwicklungsbezogenen wie auch der humanitären Folgen der
Katastrophe Hilfe zu gewähren,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Vereinten Natio-
nen mit dem Titel "The Human Consequences of the Chern-
obyl Nuclear Accident: A Strategy for Recovery" (Menschli-
che Folgen des nuklearen Unfalls von Tschernobyl: Eine Sa-
nierungsstrategie), der auf Grund einer Mitte 2001 in den be-
troffenen Gebieten von Belarus, der Russischen Föderation
und der Ukraine durchgeführten internationalen Bedarfsana-
lyse erstellt wurde,

betonend, wie wichtig der neue entwicklungsbezogene
Ansatz für die Bewältigung der durch den Unfall von
Tschernobyl verursachten Probleme ist, dessen Ziel darin be-
steht, die Lage der betroffenen Personen und Gemeinschaften
mittel- und langfristig zu normalisieren,

betonend, dass es nach wie vor notwendig ist, auf die
außergewöhnlichen Bedürfnisse im Zusammenhang mit
Tschernobyl einzugehen, insbesondere in den Bereichen Ge-
sundheit, Umwelt und Forschung, zu einem Zeitpunkt, zu
dem die Maßnahmen zur Minderung der Folgen der Katastro-
phe von Tschernobyl von der Nothilfe- zur Sanierungsphase
übergehen, wie in dem Bericht der Vereinten Nationen "The
Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident: A
Strategy for Recovery" erwähnt,

begrüßend, dass das Internationale Forschungs- und Infor-
mationsnetz zu Tschernobyl eingerichtet wurde, mit dem Ziel,
die laufenden internationalen, nationalen und zivilgesell-
schaftlichen Bemühungen um die nachhaltige Entwicklung
der betroffenen Gebiete zu unterstützen, indem die einschlä-
gigen Forschungsarbeiten zusammengestellt, konsolidiert
und koordiniert werden, sofern erforderlich neue Forschungs-
arbeiten in Auftrag gegeben und die Bereitstellung und wirk-
same Verbreitung ihrer Ergebnisse gewährleistet werden, was
es gestatten wird, fundierte Entscheidungen über die langfri-
stigen Sanierungs- und Managementphasen zu treffen und so
die komplexe und vielfältige humanitäre, ökologische, wirt-
schaftliche, soziale und medizinische Lage in diesen Gebieten
zu verbessern,

sowie unter Begrüßung des Tschernobyl-Forums, das von
der Internationalen Atomenergie-Organisation unter Mitwir-
kung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen, des Sekretariats-Amtes für die Koordi-
nierung humanitärer Angelegenheiten, des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen, des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen, des Wissenschaftlichen Ausschusses der
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der
atomaren Strahlung, der Weltgesundheitsorganisation, der
Weltbank und von Vertretern der drei am stärksten betroffe-
nen Staaten eingerichtet wurde,

ferner unter Begrüßung der Koordinierung der Aktivitä-
ten des Internationalen Forschungs- und Informationsnetz-
werks zu Tschernobyl und des Tschernobyl-Forums sowie der
Anstrengungen, die unternommen werden, um sicherzustel-
len, dass eine substanzielle Einbindung der vom Forum vor-
genommenen Bewertung der Umwelt- und Gesundheitsfol-
gen in den Netzwerkprozess stattfindet,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Durchführung der Resolution 56/109129,

1. bekräftigt, dass den Vereinten Nationen bei der Stär-
kung der internationalen Zusammenarbeit zur Untersuchung,
Milderung und Minimierung der Folgen der Katastrophe von
Tschernobyl eine wichtige Katalysator- und Koordinierungs-
funktion zukommt, und würdigt den Beitrag, den alle sonsti-
gen zuständigen multilateralen Mechanismen hierzu leisten;

2. begrüßt die weiteren praktischen Maßnahmen, die
der Generalsekretär und der Koordinator der Vereinten Natio-
nen für die internationale Zusammenarbeit zu Gunsten von
Tschernobyl unternommen haben, um die Koordinierung der
internationalen Anstrengungen auf diesem Gebiet zu stärken,
insbesondere die Einrichtung des Internationalen Forschungs-
und Informationsnetzwerks zu Tschernobyl;

3. begrüßt außerdem die Anstrengungen, welche die
der Interinstitutionellen Arbeitsgruppe für Tschernobyl ange-
hörenden Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen und sonstigen internationalen Organisationen unternom-
men haben, um bei der Untersuchung, Milderung und Mini-
mierung der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl einen
neuen, entwicklungsbezogenen Ansatz anzuwenden, insbe-
sondere durch die Ausarbeitung konkreter Projekte, und er-
sucht die Interinstitutionelle Arbeitsgruppe, ihre diesbezügli-
chen Tätigkeiten weiterzuführen, namentlich durch die Koor-
dinierung der Anstrengungen auf dem Gebiet der Mobilisie-
rung von Ressourcen;

4. erkennt die Schwierigkeiten an, mit denen die am
stärksten betroffenen Länder bei der Minimierung der Folgen
der Katastrophe von Tschernobyl konfrontiert sind, und bittet
die Staaten, insbesondere die Geberstaaten und alle zuständi-
gen Organisationen, Fonds und Programme des Systems der
Vereinten Nationen, insbesondere die Bretton-Woods-Institu-
tionen, sowie die nichtstaatlichen Organisationen, die An-
strengungen, die Belarus, die Russische Föderation und die

129 A/58/332.
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Ukraine laufend zur Milderung der Folgen der Katastrophe
von Tschernobyl unternehmen, weiterhin zu unterstützen, na-
mentlich durch die Veranschlagung angemessener Mittel zur
Unterstützung der mit der Katastrophe zusammenhängenden
medizinischen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen
Programme;

5. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem vor kur-
zem ins Leben gerufenen Programm für Zusammenarbeit bei
der Sanierung, das in den betroffenen Gebieten bessere Le-
bensbedingungen und eine nachhaltige Entwicklung fördern
soll; 

6. weist nachdrücklich auf die wichtige Rolle hin, die
den Behörden der betroffenen Länder bei der Milderung der
humanitären und sonstigen Folgen der Katastrophe von
Tschernobyl zukommt, und begrüßt die Anstrengungen, die
die betroffenen Länder in dieser Hinsicht nach wie vor unter-
nehmen, um die humanitären und sonstigen Folgen der Kata-
strophe von Tschernobyl zu mildern, namentlich die Maßnah-
men zur Erleichterung der Tätigkeit der humanitären Organi-
sationen, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen;

7. unterstreicht die Notwendigkeit einer koordinierten
internationalen Zusammenarbeit bei der Untersuchung der
Folgen der Katastrophe von Tschernobyl, insbesondere durch
die wirksame Tätigkeit des Internationalen Forschungs- und
Informationsnetzwerks zu Tschernobyl, des Tschernobyl-Fo-
rums und des Internationalen Zentrums Tschernobyl für nu-
kleare Sicherheit, radioaktive Abfälle und Radioökologie so-
wie anderer Forschungszentren der am stärksten betroffenen
Länder, und bittet die Mitgliedstaaten und alle interessierten
Parteien, an ihrer Tätigkeit mitzuwirken;

8. begrüßt den Beschluss des Rates der Staatschefs der
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, den 26. April zum In-
ternationalen Tag des Gedenkens an die Opfer von Strah-
lungsunfällen und Strahlungskatastrophen in den Mitglied-
staaten der Gemeinschaft zu erklären;

9. bittet die Mitgliedstaaten, diesen Tag zu begehen
und im Rahmen geeigneter Aktivitäten der Opfer von Strah-
lungsunfällen und Strahlungskatastrophen zu gedenken sowie
die Öffentlichkeit besser über die Folgen aufzuklären, die die-
se für die Gesundheit des Menschen und die Umwelt in der
ganzen Welt haben;

10. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen um
die Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Gene-
ralversammlung fortzusetzen und über die vorhandenen Ko-
ordinierungsmechanismen, insbesondere den Koordinator der
Vereinten Nationen für die internationale Zusammenarbeit zu
Gunsten von Tschernobyl, die enge Zusammenarbeit mit den
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie
mit den regionalen und den sonstigen zuständigen Organisa-
tionen weiterzuführen und gleichzeitig konkrete Tschernobyl
betreffende Programme und Projekte durchzuführen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, zu prüfen,
wie die Koordinierung und die analytischen, sachwalterischen
und technischen Kapazitäten der Vereinten Nationen im Feld
und am Amtssitz weiter gestärkt werden können, wie im Be-
richt des Generalsekretärs129 beschrieben, unter gebührender

Berücksichtigung der vorhandenen Verwaltungs- und Haus-
haltskapazitäten der Organisation;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechzigsten Tagung unter einem geson-
derten Unterpunkt einen Bericht vorzulegen, der eine umfas-
sende Bewertung der Durchführung aller Aspekte dieser Re-
solution sowie Vorschläge für innovative Maßnahmen ent-
hält, die der Reaktion der internationalen Gemeinschaft, na-
mentlich der Vereinten Nationen, auf die Katastrophe von
Tschernobyl größtmögliche Wirksamkeit verleihen sollen,
sowie zu erwägen, wie die internationale Zusammenarbeit
besser ausgerichtet werden kann, damit für die betroffenen
Gebiete ein langfristiger entwicklungsbezogener Ansatz er-
zielt wird, unter Berücksichtigung der außergewöhnlichen
Bedürfnisse im Zusammenhang mit Tschernobyl.

RESOLUTION 58/120

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.45 und Add.1 in seiner
mündlich abgeänderten Fassung, eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola,
Äthiopien, Bahrain, Benin, Burkina Faso, China, Demokratische Republik Kon-
go, Dschibuti, Eritrea, Gabun, Grenada, Griechenland, Iran (Islamische Repu-
blik), Jemen, Jordanien, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Libanon,
Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Nepal, Oman, Pa-
nama, Ruanda, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Somalia, Südafrika, Su-
dan, Syrische Arabische Republik, Thailand, Tschad, Tunesien, Uganda,
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Zentralafrikanische
Republik.

58/120. Wirtschaftliche Sondernothilfe für die Erholung
und Entwicklung der Komoren

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/30 F vom 13. De-
zember 1996 und 53/1 F vom 16. November 1998 über wirt-
schaftliche Sondernothilfe für die Komoren,

feststellend, dass sich auf den Komoren seit 1995 mehrere
einschneidende Ereignisse zugetragen haben, namentlich ein
sezessionistischer Konflikt, die eine schwere politische Insta-
bilität und ein wirtschaftliches und soziales Trauma ausgelöst
haben,

in der Erwägung, dass die ungünstige Insellage der Ko-
moren, die zu den am wenigsten entwickelten Ländern gehö-
ren, der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts des Landes in-
folge des Preisverfalls seiner Ausfuhrgüter, sein karger Bo-
den, die Knappheit an natürlichen Ressourcen und die ver-
schwindend geringe Größe seines Binnenmarktes nachteilige
wirtschaftliche Folgen haben und die Verarmung der Bevöl-
kerung erhöhen,

im Bewusstsein der Anstrengungen, die die Regierung der
Komoren unternimmt, um die am stärksten betroffenen und
den größten Entbehrungen ausgesetzten Bevölkerungskreise
zu unterstützen und zu diesem Zweck mit höchster Dringlich-
keit den Großteil der für Staatsaufgaben erforderlichen Haus-
haltsmittel umzuwidmen, 

1. begrüßt die Unterzeichnung des Abkommens von
Fomboni im Februar 2001, das Aussichten für eine friedliche
Lösung der separatistischen Krise eröffnet hat;
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2. bekräftigt ihre Unterstützung für Südafrika, die Afri-
kanische Union, die Internationale Organisation der Franko-
phonie und die anderen Länder der Region bei ihren Vermitt-
lungsbemühungen zur Beilegung der Krise auf den Komoren;

3. begrüßt die Empfehlungen in der am 29. Oktober
2003 in Paris von den Freunden der Komoren unterzeichneten
Erklärung, sowie die am 30. Oktober 2003 in Moroni heraus-
gegebene Erklärung der Kommission für den Indischen Oze-
an;

4. fordert die Regierung der Komoren und die Regie-
rungen der autonomen Inseln nachdrücklich auf, die laufen-
den Bemühungen zur Beschleunigung der Ausrichtung von
Parlamentswahlen und zur Schaffung der restlichen in der
Verfassung vorgesehenen staatlichen Institutionen fortzuset-
zen;

5. erklärt erneut, dass die Hauptverantwortung für das
Wohlergehen des Volkes und die Entwicklung der Wirtschaft
eindeutig bei der Regierung der Komoren und den Regierun-
gen der autonomen Inseln liegt;

6. dankt allen Staaten und allen in Betracht kommen-
den internationalen Organisationen, namentlich den Organen
der Vereinten Nationen und den Sonderorganisationen, für
die Nothilfe, die sie den Komoren gewährt haben;

7. betont, dass die verfügbaren Finanzmittel dennoch
weiterhin unter dem Mindestbetrag liegen, der erforderlich
wäre, um die humanitäre, wirtschaftliche und politische Erho-
lung des Landes zu gewährleisten;

8. ersucht die Mitgliedstaaten, die internationalen Or-
ganisationen und die anderen zuständigen Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, im Falle des Zustandekom-
mens eines Abkommens zwischen den Komoren und den Be-
hörden der autonomen Inseln und in Erwartung des Abschlus-
ses des Abkommens von Fomboni Anfang 2004 ihre finanzi-
elle und technische Hilfe dafür einzusetzen, die am stärksten
betroffenen Bevölkerungskreise während und nach der Über-
gangszeit zu unterstützen, den Wiederaufbau und eine nach-
haltige Entwicklung herbeizuführen und das Land in die Lage
zu versetzen, wieder Beziehungen zu den internationalen Fi-
nanzorganisationen aufzunehmen; 

9. ersucht den Generalsekretär, Anstrengungen zu un-
ternehmen, um die Mitgliedstaaten, die zuständigen Sonder-
organisationen der Vereinten Nationen und sonstige Organi-
sationen zu mobilisieren, den Komoren die notwendige finan-
zielle, wirtschaftliche und technische Hilfe zu gewähren, ins-
besondere durch Schuldenerlass, damit sie in der Lage sind,
das Abkommen von Fomboni vollinhaltlich durchzuführen
und insbesondere Parlamentswahlen auszurichten;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Zusam-
menarbeit mit allen zuständigen Sekretariats-Hauptabteilun-
gen und Sonderorganisationen sowie den bereits auf den Ko-
moren tätigen internationalen Organisationen einschlägige In-
formationen zu sammeln und den Bedarf des Landes sowie
die Hilfe zu bewerten, die die internationale Gemeinschaft ge-
währen könnte;

11. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/121

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.46 und Add.1, einge-
bracht von: Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien,
Äthiopien, Australien, Belize, Benin, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Chi-
le, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Guinea, Guinea-Bissau, Indien, Indonesien, Irland,
Italien, Japan, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Komoren, Kuba,
Kuwait, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Mali, Malta, Mauritius, Mon-
golei, Mosambik, Nauru, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Niger, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Portugal, Republik Korea, Samoa,
São Tomé und Príncipe, Schweden, Schweiz, Senegal, Seychellen, Singapur,
Slowakei, Somalia, Spanien, Südafrika, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland.

58/121. Unterstützung der humanitären Hilfe, des Wie-
deraufbaus und der Entwicklung in Timor-Leste

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen
über die Situation in Timor-Leste,

sowie unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolutionen
und Beschlüsse des Sicherheitsrats über die Situation in Ti-
mor-Leste, insbesondere die Resolutionen 1473 (2003) vom
4. April 2003 und 1480 (2003) vom 19. Mai 2003, in denen
die nach wie vor entscheidende Rolle der Unterstützungsmis-
sion der Vereinten Nationen in Osttimor wie auch die Füh-
rungsrolle des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs bei
der Unterstützung des Volkes von Timor-Leste anerkannt
werden,

in Anerkennung der wesentlichen Rolle, die die internatio-
nale Gemeinschaft, namentlich die Vereinten Nationen, ande-
re zwischenstaatliche Organisationen, die Mitgliedstaaten
und nichtstaatliche Organisationen bei der Unterstützung des
Prozesses der Nationalstaatsbildung in Timor-Leste übernom-
men haben,

die Fortschritte beim Übergang von der Nothilfe und dem
Wiederaufbau zur Entwicklung in Timor-Leste anerkennend,
gleichzeitig jedoch feststellend, dass weiterhin Schwachstel-
len vorhanden sind, namentlich die Notwendigkeit, den Be-
reitschaftsgrad und die Reaktionskapazität der Regierung
Timor-Lestes zur Bewältigung humanitärer Notlagen zu stär-
ken, und dass erhebliche Herausforderungen im Hinblick auf
die Sanierung, den Wiederaufbau und die Entwicklung, insbe-
sondere in den ersten Jahren der Unabhängigkeit, bestehen,

betonend, dass die internationale Hilfe fortgesetzt werden
muss, um die Entwicklung Timor-Lestes zu unterstützen, un-
ter anderem in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Landwirt-
schaft, Infrastruktur, Justiz, öffentliche Verwaltung und
Rechtsdurchsetzung,

die Anstrengungen begrüßend, die die Regierung Indone-
siens und die zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaat-
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lichen Organisationen unternehmen, um den Flüchtlingen aus
Timor-Leste in der indonesischen Provinz Ost-Nusa-Tengga-
ra humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, ihre Rückkehr nach
Timor-Leste und ihre dortige Wiedereingliederung zu erleich-
tern oder sie gegebenenfalls bei der lokalen Integration und
Neuansiedlung in Indonesien zu unterstützen,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs130;

2. begrüßt außerdem die von der internationalen Ge-
meinschaft eingegangene Verpflichtung, den externen Bedarf
an Sanierungs-, Wiederaufbau- und Entwicklungstätigkeiten
zu Gunsten von Timor-Leste zu decken;

3. fordert die Vereinten Nationen, die anderen zwi-
schenstaatlichen Organisationen, die Mitgliedstaaten und die
nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf, die Regie-
rung und das Volk Timor-Lestes auch künftig bei ihren Be-
strebungen zu unterstützen, einen eigenständigen National-
staat aufzubauen und die noch vorhandenen Schwachstellen
und Herausforderungen zu bewältigen, etwa den landesweiten
Kapazitätsaufbau in allen Sektoren, die nationale Aussöhnung
und die freiwillige Rückkehr der restlichen Flüchtlinge nach
Timor-Leste sowie eine nachhaltige Entwicklung;

4. erkennt an, dass der Aufbau einer transparenten,
wirksamen und funktionsfähigen demokratischen Staatsver-
waltung von entscheidender Bedeutung für die Förderung ei-
nes stabilen und sicheren sozialen, wirtschaftlichen und poli-
tischen Umfelds in Timor-Leste ist, und fordert die internatio-
nale Gemeinschaft in dieser Hinsicht nachdrücklich auf, die
Anstrengungen zur Schaffung von Institutionen und zur Aus-
bildung von Beamten auch künftig zu unterstützen, vor allem
auf den Gebieten öffentliche Finanzen und höhere Verwal-
tung sowie Aufbau und Aufrechterhaltung der zentralen und
lokalen staatlichen Verwaltungssysteme;

5. erkennt außerdem an, dass der Aufbau des Justizwe-
sens Timor-Lestes beschleunigt werden muss, und fordert in
dieser Hinsicht nachdrücklich weitere internationale Unter-
stützung auf dem Gebiet der Rechtsdurchsetzung, des Ge-
richts- und des Strafvollzugssystems;

6. begrüßt die fortgesetzte Reaktion der internationalen
Gemeinschaft auf den Bedarf an Nahrungsmittelhilfe und for-
dert die Vereinten Nationen, die sonstigen zwischenstaatli-
chen Organisationen, die Mitgliedstaaten und die nichtstaatli-
chen Organisationen auf, Timor-Leste bei der Sicherstellung
einer nachhaltigen Entwicklung auf den Gebieten Landwirt-
schaft, Viehzucht und Fischerei behilflich zu sein;

7. begrüßt und anerkennt die Hilfe, die die Mitglied-
staaten, das Sekretariats-Amt für die Koordinierung humani-
tärer Angelegenheiten, das Welternährungsprogramm und al-
le anderen internationalen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen als Reaktion auf die von der Regierung Timor-Lestes
während der Überschwemmungen und der Dürre ergangenen
Appelle gewährt haben; 

8. nimmt mit Dank Kenntnis von den Fortschritten bei
der Wiederherstellung der Infrastruktur und empfiehlt, dass
sich die internationale Hilfe auch weiterhin vor allem auf die
noch nicht gedeckten Infrastrukturbedürfnisse in Bereichen
wie Wiederaufbau und Wiederherstellung von öffentlichen
Gebäuden, Bildungsstätten, Straßen und öffentlichen Dienst-
leistungen konzentrieren soll;

9. würdigt die andauernde internationale Reaktion hin-
sichtlich der Bereitstellung von Gesundheitsdiensten für die
gesamte Bevölkerung, namentlich die frühzeitige Einrichtung
von Impf- und Krankheitsverhütungsprogrammen sowie Pro-
grammen für reproduktive Gesundheitsversorgung und Er-
nährung von Kindern, erkennt jedoch gleichzeitig an, dass
weitere Hilfe für den Wiederaufbau von Krankenhäusern, die
Ausbildung der Angehörigen der Gesundheitsberufe und den
Ausbau von Kapazitäten erforderlich ist, um den Herausfor-
derungen zu begegnen, die Krankheiten wie Tuberkulose,
Malaria und HIV/Aids für die öffentliche Gesundheit bedeu-
ten;

10. begrüßt die Fortschritte bei der Wiederöffnung von
Schulen, der Lieferung und Verteilung von Unterrichtsmate-
rial und der Ausbildung von Lehrern, betont jedoch gleichzei-
tig, dass vor allem auf dem Gebiet der Sekundar- und Hoch-
schulbildung Kapazitäten aufgebaut werden müssen und dass
den Rehabilitationsbedürfnissen der von Gewalt betroffenen
Kinder, einschließlich psychosozialer Betreuung, unvermin-
derte Aufmerksamkeit gelten muss;

11. begrüßt außerdem die zunehmende Teilhabe der
Frauen Timor-Lestes an allen Aspekten der Gesellschaft und
befürwortet weitere Anstrengungen zur Auseinandersetzung
mit Gleichstellungsfragen, so auch hinsichtlich des Bedarfs
an Forschungsarbeiten, Dienstleistungen und angemessenen
Rechtsvorschriften, um Gewalt in der Familie und andere ge-
schlechtsbezogene Verbrechen zu bekämpfen;

12. begrüßt ferner die fortlaufenden Bemühungen, die
die Kommission für Aufnahme, Wahrheit und Aussöhnung
unternimmt, um die nationale Aussöhnung und die Rückkehr
der Flüchtlinge nach Timor-Leste zu erleichtern;

13. begrüßt die von der Regierung Indonesiens und der
internationalen Gemeinschaft geleisteten Beitragszusagen
und Beiträge zu Gunsten des Sonderfonds für ehemalige Be-
schäftigte und Ruhestandsbedienstete der Regierung Indone-
siens in Timor-Leste sowie die vom Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen bei der Auszahlung von Mitteln aus
dem Sonderfonds erzielten Fortschritte und legt der interna-
tionalen Gemeinschaft nahe, die Erhöhung ihrer Beiträge zu
erwägen; 

14. begrüßt außerdem die Abhaltung der zweiten Ta-
gung der Gemeinsamen Ministerkommission für bilaterale
Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Timor-Leste im
September 2003 in Dili, auf der die Wichtigkeit guter Bezie-
hungen und der weiteren Verstärkung und Erleichterung der
Zusammenarbeit in allen Bereichen von gemeinsamem Inter-
esse hervorgehoben wurde;

130 A/58/280.
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15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung zur Behandlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 58/122

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.47 und Add.1, einge-
bracht von: Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Chile, Däne-
mark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien,
Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi,
Malta, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien und
Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik,
Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern.

58/122. Sicherheit des humanitären Personals und Schutz
des Personals der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezem-
ber 1991 über die stärkere Koordinierung der humanitären
Nothilfe der Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/87 vom 7. Dezem-
ber 1998, 54/192 vom 17. Dezember 1999, 55/175 vom
19. Dezember 2000, 56/217 vom 21. Dezember 2001 und
57/155 vom 16. Dezember 2002 über die Sicherheit des hu-
manitären Personals und den Schutz des Personals der Ver-
einten Nationen, 52/167 vom 16. Dezember 1997 über die Si-
cherheit des humanitären Personals und 52/126 vom 12. De-
zember 1997 über den Schutz des Personals der Vereinten Na-
tionen sowie die Resolution 2003/5 des Wirtschafts- und So-
zialrats vom 15. Juli 2003,

es begrüßend, dass der Sicherheitsrat am 26. August 2003
die Resolution 1502 (2003) über die Sicherheit des humanitä-
ren Personals sowie des Personals der Vereinten Nationen
und des beigeordneten Personals verabschiedet hat,

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekre-
tärs über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Kon-
flikten131, den Resolutionen des Sicherheitsrats 1265 (1999)
vom 17. September 1999 und 1296 (2000) vom 19. April
2000 und den darin enthaltenen Empfehlungen sowie von den
Erklärungen des Ratspräsidenten vom 30. November 1999
über die Rolle des Rates bei der Verhütung von bewaffneten
Konflikten132, vom 13. Januar 2000 über die humanitäre Hilfe
für Flüchtlinge in Afrika133, vom 9. Februar 2000 über den
Schutz des Personals der Vereinten Nationen, des beigeordne-
ten Personals und des humanitären Personals in Konfliktzo-
nen134, vom 9. März 2000 über die humanitären Aspekte der
dem Rat vorliegenden Fragen135 und vom 15. März 2002 über

das Aide-mémoire für die Behandlung von Fragen, die den
Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten betref-
fen136, und in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von
den verschiedenen während aller öffentlichen Aussprachen
des Rates zu diesen Fragen zum Ausdruck gebrachten Auffas-
sungen,

erneut erklärend, dass es geboten ist, die Achtung vor den
Grundsätzen und Regeln des humanitären Völkerrechts zu
fördern und zu gewährleisten,

besorgt über die immer schwierigeren Verhältnisse, unter
denen in einigen Gebieten humanitäre Hilfe geleistet wird,
insbesondere über die in vielen Fällen zu beobachtende kon-
tinuierliche Untergrabung der Achtung vor den Grundsätzen
und Regeln des humanitären Völkerrechts,

zutiefst besorgt über die Gefahren und Sicherheitsrisiken,
denen das humanitäre Personal, das Personal der Vereinten
Nationen und das beigeordnete Personal auf Feldebene ausge-
setzt ist, und eingedenk der Notwendigkeit, das gegenwärtige
System für das Sicherheitsmanagement zu verbessern, um die
Sicherheit dieses Personals zu erhöhen,

in ernster Besorgnis über die Gewalthandlungen, die in
vielen Teilen der Welt gegen humanitäres Personal sowie Per-
sonal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal ver-
übt werden, insbesondere gezielte Angriffe, die gegen das hu-
manitäre Völkerrecht sowie das sonst anwendbare Völker-
recht verstoßen,

mit dem Ausdruck ihres tiefen Bedauerns über alle Todes-
fälle unter dem internationalen und einzelstaatlichen humani-
tären Personal sowie dem auf dem Gebiet der humanitären
Hilfe tätigen Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal und lebhaft die steigende Zahl der Opfer be-
klagend, die komplexe humanitäre Notstandssituationen, ins-
besondere bewaffnete Konflikte und Postkonfliktsituationen,
unter diesem Personal fordern, 

in Würdigung des Mutes und der Einsatzbereitschaft der-
jenigen, die häufig unter großer Gefahr für ihr eigenes Leben
an humanitären Einsätzen teilnehmen, insbesondere der Orts-
kräfte,

unter nachdrücklicher Verurteilung der Morde und der
sonstigen Formen von Gewalt, Vergewaltigung und sexueller
Nötigung, der Einschüchterung, des bewaffneten Raubs, der
Entführung und Geiselnahme, der Drangsalierung und der wi-
derrechtlichen Festnahme und Inhaftierung, denen diejenigen,
die sich an humanitären Einsätzen beteiligen, zunehmend aus-
gesetzt sind, sowie der Angriffe auf humanitäre Konvois und
der Akte der Zerstörung und Plünderung ihres Eigentums,

betonend, dass völkerrechtliche Bestimmungen bestehen,
die wissentliche und vorsätzliche Angriffe auf Personal, das
an einer humanitären Hilfsmission oder friedenserhaltenden
Mission in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten

131 S/2001/331 und S/2002/1300.
132 S/PRST/1999/34; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1999.
133 S/PRST/2000/1; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 2000.
134 S/PRST/2000/4; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 2000.
135 S/PRST/2000/7; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 2000.

136 S/PRST/2002/6; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1. Januar 2001 - 31. Juli 2002.
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Nationen beteiligt ist, verbieten, und dass diese Angriffe in Si-
tuationen bewaffneter Konflikte Kriegsverbrechen darstellen,

unter Hinweis darauf, dass vorsätzliche Angriffe auf Per-
sonal, das an einer humanitären Hilfsmission oder Friedens-
mission in Übereinstimmung mit der Charta beteiligt ist, als
Kriegsverbrechen in das am 1. Juli 2002 in Kraft getretene
Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs137 auf-
genommen wurden, sowie in Anbetracht der Rolle, die der
Gerichtshof in geeigneten Fällen dabei spielen könnte, die für
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht Verant-
wortlichen vor Gericht zu bringen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die gegen
humanitäres Personal sowie Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetes Personal gerichteten Angriffe und Drohun-
gen einen Faktor darstellen, der die Fähigkeit der Vereinten
Nationen, in Erfüllung ihres Mandats nach der Charta Zivil-
personen Hilfe und Schutz zu gewähren, in zunehmendem
Maße einschränkt,

daran erinnernd, dass nach dem Völkerrecht die Haupt-
verantwortung für die Sicherheit und den Schutz von humani-
tärem Personal sowie Personal der Vereinten Nationen und
beigeordnetem Personal bei der Regierung liegt, die einen
nach der Charta beziehungsweise nach ihren Abkommen mit
den zuständigen Organisationen durchgeführten Einsatz der
Vereinten Nationen in ihrem Lande aufnimmt,

mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle anderen an
bewaffneten Konflikten beteiligten Parteien, ihren Verpflich-
tungen aus dem humanitären Völkerrecht, insbesondere den
Genfer Abkommen vom 12. August 1949138 und den dazuge-
hörigen Zusatzprotokollen vom 8. Juni 1977139 nachzukom-
men, die Sicherheit und den Schutz des gesamten humanitä-
ren Personals sowie des Personals der Vereinten Nationen
und des beigeordneten Personals zu gewährleisten,

eingedenk dessen, dass der Zugang zu hilfsbedürftigen
Bevölkerungsgruppen unerlässlich ist, um bei Naturkatastro-
phen und komplexen Notsituationen ausreichenden Schutz
und Hilfe zu gewähren und in solchen Situationen die örtli-
chen Kapazitäten zur Deckung der humanitären Bedürfnisse
zu verstärken, 

erfreut darüber, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt neun-
undsechzig Staaten das Übereinkommen über die Sicherheit
von Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Per-
sonal140, das am 15. Januar 1999 in Kraft getreten ist, ratifi-
ziert haben beziehungsweise ihm beigetreten sind, und einge-

denk der Notwendigkeit, die Universalität des Übereinkom-
mens zu fördern,

die Notwendigkeit bekräftigend, für das Personal der Ver-
einten Nationen und das humanitäre Personal ein ausreichen-
des Maß an Sicherheit sowie eine Kultur der Ergebnisverant-
wortung auf allen Ebenen zu gewährleisten,

sowie bekräftigend, dass die Gewährleistung der Sicher-
heit des Personals der Vereinten Nationen eine grundlegende
Pflicht der Organisation ist, die sich auf eine notwendige Ko-
stenteilungsvereinbarung mit den zuständigen Organen,
Fonds und Programmen des Systems der Vereinten Nationen
stützen muss,

geleitet von den anwendbaren Schutzbestimmungen in
dem Übereinkommen vom 13. Februar 1946 über die Vor-
rechte und Immunitäten der Vereinten Nationen141, dem Über-
einkommen vom 21. November 1947 über die Vorrechte und
Immunitäten der Sonderorganisationen142, dem Übereinkom-
men über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetem Personal, dem Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten143 und den Zusatzprotokollen zu den Genfer Abkom-
men sowie dem geänderten Protokoll II vom 3. Mai 1996144 zu
dem Übereinkommen vom 10. Oktober 1980 über das Verbot
oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder un-
terschiedslos wirken können145,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs146, stellt je-
doch fest, dass er nicht die Entwicklungen nach dem 30. Juni
2003 erfasst; 

2. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die notwendi-
gen Maßnahmen zu ergreifen, um die volle und wirksame
Umsetzung der einschlägigen Grundsätze und Regeln des
Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts,
sowie der die Sicherheit des humanitären Personals und des
Personals der Vereinten Nationen betreffenden einschlägigen
Bestimmungen der Menschenrechte und des Flüchtlings-
rechts sicherzustellen;

3. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf, die
für die Fortsetzung und erfolgreiche Durchführung der Ein-
sätze der Vereinten Nationen unerlässlichen Maßnahmen zu
ergreifen, um die Sicherheit des humanitären Personals sowie
des Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten
Personals zu gewährleisten und die Unverletzlichkeit der
Räumlichkeiten der Vereinten Nationen zu achten und deren
Achtung zu gewährleisten;

137 Siehe Official Records of the United Nations Diplomatic Conference
of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal
Court, Rome, 15 June-17 July 1998, Vol. I: Final documents (Veröffent-
lichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.02.I.5), Abschnitt A.
138 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973.
139 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513.
140 Resolution 49/59, Anlage.

141 Resolution 22 A (I).
142 Resolution 179 (II).
143 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
144 CCW/CONF.I/16 (Part I), Anhang B.
145 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 5: 1980 (Ver-
öffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.81.IX.4), Anhang VII.
146 A/58/344.
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4. fordert alle anderen an bewaffneten Konflikten be-
teiligten Parteien auf, unter Einhaltung des humanitären Völ-
kerrechts, insbesondere ihrer Verpflichtungen aus den Genfer
Abkommen von 1949138 und den dazugehörigen Zusatzproto-
kollen139, die Sicherheit und den Schutz des humanitären Per-
sonals, des Personals der Vereinten Nationen und des beige-
ordneten Personals zu gewährleisten, die Entführung oder In-
haftierung dieses Personals unter Verstoß gegen seine Immu-
nität nach den in dieser Resolution genannten einschlägigen
Übereinkommen und dem anwendbaren humanitären Völker-
recht zu unterlassen sowie entführte oder inhaftierte Personen
rasch und unversehrt freizulassen;

5. fordert alle Regierungen und Parteien in komplexen
humanitären Notstandssituationen, insbesondere bewaffneten
Konflikten und Postkonfliktsituationen in Ländern, in denen
humanitäres Personal im Einsatz ist, auf, in Übereinstimmung
mit den einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts und
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften voll mit den Verein-
ten Nationen und den anderen humanitären Organen und Or-
ganisationen zusammenzuarbeiten und den sicheren und un-
gehinderten Zugang des humanitären Personals zu gewährlei-
sten, damit es seine Aufgabe der Unterstützung der betroffe-
nen Zivilbevölkerung, namentlich der Flüchtlinge und Bin-
nenvertriebenen, wirksam wahrnehmen kann;

6. verurteilt entschieden jede völkerrechtswidrige
Handlung oder Unterlassung, durch die die Wahrnehmung
humanitärer Aufgaben durch humanitäres Personal und Per-
sonal der Vereinten Nationen behindert oder unmöglich ge-
macht wird oder die dazu führt, dass dieses Personal Drohun-
gen, Gewaltanwendung oder tätlichen Angriffen ausgesetzt
ist, die oftmals zu Verwundung oder zum Tod führen, und er-
klärt erneut, dass es gilt, diejenigen, die solche Handlungen
begehen, zur Rechenschaft zu ziehen und zu diesem Zweck
entsprechende innerstaatliche Rechtsvorschriften zu erlassen;

7. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck,
dass die Bedrohungen der Sicherheit des humanitären Perso-
nals, des Personals der Vereinten Nationen und des beigeord-
neten Personals im Laufe des vergangenen Jahrzehnts in bei-
spiellosem Maße zugenommen haben und dass diejenigen,
die Gewalthandlungen begehen, anscheinend straflos agieren;

8. legt allen Staaten eindringlich nahe, nachdrückliche-
re Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass jede Ge-
waltandrohung oder Gewalthandlung, die in ihrem Hoheitsge-
biet gegen humanitäres Personal, Personal der Vereinten Na-
tionen und beigeordnetes Personal verübt wird, eingehend un-
tersucht wird und dass die Täter im Einklang mit dem Völker-
recht und den innerstaatlichen Rechtsvorschriften vor Gericht
gestellt werden, und stellt fest, dass die Staaten der Straflosig-
keit für solche Handlungen ein Ende setzen müssen;

9. fordert alle Staaten auf, zu erwägen, Vertragspartei-
en der einschlägigen internationalen Übereinkünfte, nament-
lich des Übereinkommens über die Sicherheit von Personal
der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal140, zu
werden und ihre Verpflichtungen uneingeschränkt zu achten;

10. fordert alle Staaten außerdem auf, zu erwägen, Ver-
tragsparteien des Römischen Statuts des Internationalen
Strafgerichtshofs137 zu werden;

11. fordert alle Staaten ferner auf, zu erwägen, Vertrags-
parteien des Übereinkommens über die Vorrechte und Immu-
nitäten der Vereinten Nationen141 und des Übereinkommens
über die Vorrechte und Immunitäten der Sonderorganisatio-
nen142 zu werden, die bisher von einhundertachtundvierzig be-
ziehungsweise einhundertacht Staaten ratifiziert wurden, und
ihre Verpflichtungen aus diesen Übereinkommen uneinge-
schränkt zu achten;

12. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit den in die-
ser Resolution genannten einschlägigen Übereinkommen und
dem anwendbaren humanitären Völkerrecht für den Fall, dass
humanitäres Personal oder Personal der Vereinten Nationen
und beigeordnetes Personal festgenommen oder inhaftiert
wird, rasch ausreichende Informationen zur Verfügung zu
stellen, ihm die erforderliche ärztliche Hilfe zukommen zu
lassen und es unabhängigen Ärzteteams zu gestatten, die In-
haftierten aufzusuchen und ihren Gesundheitszustand zu un-
tersuchen, und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um für die rasche Frei-
lassung von Personal der Vereinten Nationen und sonstigem
Personal Sorge zu tragen, das in Erfüllung des Mandats eines
Einsatzes der Vereinten Nationen tätig ist und unter Verstoß
gegen seine Immunität festgenommen oder inhaftiert wurde;

13. erklärt erneut, dass das gesamte humanitäre Perso-
nal sowie das Personal der Vereinten Nationen und das beige-
ordnete Personal verpflichtet ist, im Einklang mit dem Völ-
kerrecht und der Charta der Vereinten Nationen die Gesetze
des Landes, in dem sie tätig sind, einzuhalten und zu achten;

14. ersucht den Generalsekretär, durch die Ergreifung
der notwendigen Maßnahmen die volle Achtung vor den
Menschenrechten, den Vorrechten und Immunitäten des Per-
sonals der Vereinten Nationen und des sonstigen in Erfüllung
des Mandats eines Einsatzes der Vereinten Nationen tätigen
Personals sicherzustellen, auch weiterhin zu prüfen, wie der
Schutz des Personals der Vereinten Nationen und des sonsti-
gen in Erfüllung des Mandats eines Einsatzes der Vereinten
Nationen tätigen Personals verstärkt werden kann, insbeson-
dere indem er sich bemüht, dafür Sorge zu tragen, dass die an-
wendbaren Bestimmungen, die in dem Übereinkommen über
die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen, dem
Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten der
Sonderorganisationen und dem Übereinkommen über die Si-
cherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal enthalten sind, in die Aushandlung von Amts-
sitz- und sonstigen Missionsabkommen betreffend Personal
der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal einbezo-
gen werden; 

15. empfiehlt dem Generalsekretär, auch künftig darauf
hinzuwirken, beziehungswiese den Gastländern, dafür zu sor-
gen, dass die Schlüsselbestimmungen des Übereinkommens
über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und
beigeordnetem Personal, unter anderem diejenigen betreffend
die Verhütung von Angriffen auf Mitarbeiter der jeweiligen
Mission, die Erklärung solcher Angriffe zu gesetzlich strafba-
ren Handlungen und die Strafverfolgung oder Auslieferung
der Täter, in die künftig von den Vereinten Nationen und den
jeweiligen Gastländern auszuhandelnden und erforderlichen-
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falls in die bereits bestehenden Abkommen über die Rechts-
stellung der Truppen beziehungsweise der Mission und Gast-
staatabkommen aufgenommen werden, eingedenk dessen,
wie wichtig es ist, diese Abkommen rechtzeitig zu schließen;

16. würdigt die laufende Arbeit des Ad-hoc-Ausschus-
ses nach Resolution 56/89 vom 12. Dezember 2001, der ge-
mäß Resolution 58/82 vom 9. Dezember 2003 erneut einberu-
fen wird, mit dem Auftrag, den Umfang des Rechtsschutzes
nach dem Übereinkommen über die Sicherheit von Personal
der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal auszu-
weiten, namentlich mit Hilfe eines Rechtsinstruments;

17. begrüßt die laufenden Initiativen, die der Generalse-
kretär nach der Veröffentlichung des Berichts der von Martti
Ahtisaari geleiteten Unabhängigen Gruppe zur Frage der Si-
cherheit des Personals der Vereinten Nationen in Irak ergrif-
fen hat, und ersucht den Generalsekretär, seine diesbezügli-
chen Bemühungen mit höchstem Vorrang fortzusetzen und
die Generalversammlung entsprechend zu unterrichten;

18. ersucht den Generalsekretär, durch die notwendigen
Maßnahmen sicherzustellen, dass Personal der Vereinten Na-
tionen und sonstiges Personal, das in Erfüllung des Mandats
eines Einsatzes der Vereinten Nationen tätig ist, entsprechend
über die jeweiligen Einsatzbedingungen, namentlich auch
über die jeweiligen Sitten und Gebräuche des Gastlandes, so-
wie über die einzuhaltenden Normen, insbesondere auch so-
weit sie Bestandteil des anwendbaren innerstaatlichen Rechts
und des Völkerrechts sind, informiert wird und dass dieses
Personal eine angemessene Ausbildung in den Bereichen Si-
cherheit, Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht er-
hält, um seine Sicherheit und Effektivität bei der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben zu erhöhen, und erklärt erneut, dass al-
le anderen humanitären Organisationen ihr Personal in ähnli-
cher Weise unterstützen müssen;

19. ersucht den Generalsekretär außerdem, durch die
notwendigen Maßnahmen sicherzustellen, dass Personal der
Vereinten Nationen und sonstiges Personal, das in Erfüllung
des Mandats eines Einsatzes der Vereinten Nationen tätig ist,
entsprechend über die Mindestsicherheitsnormen für den
Feldeinsatz und die einschlägigen Verhaltenskodexe infor-
miert wird und im Einklang mit diesen Vorschriften handelt;

20. ersucht den Generalsekretär ferner, im Rahmen sei-
nes Aufgabenbereichs die notwendigen Maßnahmen zu er-
greifen, um das Sicherheitsbewusstsein innerhalb der Organi-
sationskultur des Sekretariats und der Einrichtungen, Fonds
und Programme der Vereinten Nationen zu fördern und zu er-
höhen, namentlich durch die Verbreitung und Verbesserung
der Sicherheitsverfahren und -vorschriften, dem Personal der
Vereinten Nationen diese Verfahren und Vorschriften be-
wusst zu machen und es von der Notwendigkeit ihrer Einhal-
tung zu überzeugen sowie sicherzustellen, dass Sicherheitsbe-
lange ein fester Bestandteil der Planung für bestehende und
neu geschaffene Einsätze der Vereinten Nationen sind und
dass sich die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen auf das
gesamte Personal der Vereinten Nationen und das beigeord-
nete Personal erstrecken;

21. begrüßt die laufenden Bemühungen des Generalse-
kretärs, das Sicherheitsmanagement der Vereinten Nationen
weiter zu verbessern, und bittet in diesem Zusammenhang die
Vereinten Nationen und die anderen humanitären Organisa-
tionen, die Bedrohungen ihrer Sicherheit eingehender zu ana-
lysieren, um die Sicherheitsrisiken so weit wie möglich zu re-
duzieren und fundierte Entscheidungen hinsichtlich der Auf-
rechterhaltung einer wirksamen Präsenz im Feld zu erleich-
tern, damit sie unter anderem ihren humanitären Auftrag er-
füllen können;

22. betont, dass es notwendig ist, sich weiter mit der Si-
cherheit des vor Ort rekrutierten humanitären Personals, unter
dem die meisten Opfer zu verzeichnen sind, auseinanderzu-
setzen;

23. betont außerdem, wie wichtig es ist, der Sicherheit
des Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten
Personals, das an Friedenssicherungs- und Friedenskonsoli-
dierungseinsätzen der Vereinten Nationen mitwirkt, besonde-
re Aufmerksamkeit zu widmen;

24. betont, dass dafür gesorgt werden muss, dass das ge-
samte Personal der Vereinten Nationen vor einem Feldeinsatz
eine angemessene Sicherheitsausbildung, einschließlich phy-
sischer und psychologischer Ausbildung, erhält, dass die Ver-
besserung der Stress- und Traumaberatung für die Bedienste-
ten der Vereinten Nationen hohen Vorrang erhalten muss, so
auch durch die Durchführung eines umfassenden Ausbil-
dungs- und Unterstützungsprogramms in den Bereichen Si-
cherheit, Stress- und Traumamanagement für die Bedienste-
ten des gesamten Systems der Vereinten Nationen vor, wäh-
rend und nach einer Mission, und dass dem Generalsekretär
zu diesem Zweck die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt
werden müssen;

25. erkennt an, dass die Vereinten Nationen sowohl am
Amtssitz als auch auf Feldebene ein verstärktes und einheitli-
ches System für das Sicherheitsmanagement benötigen, und
ersucht das System der Vereinten Nationen und die Mitglied-
staaten, zu diesem Zweck alle geeigneten Maßnahmen zu er-
greifen;

26. ersucht das Büro des Sicherheitskoordinators der
Vereinten Nationen, auch künftig eine Schlüsselrolle bei der
Förderung verstärkter Zusammenarbeit zwischen den Organi-
sationen, Fonds und Programmen bei der Planung und Durch-
führung von Maßnahmen, die die Sicherheitsausbildung und
das Sicherheitsbewusstsein des Personals verbessern sollen,
sowie bei der Verstärkung des Interinstitutionellen Netzwerks
für Sicherheitsmanagement zu übernehmen, und fordert alle
in Betracht kommenden Organisationen, Fonds und Program-
me der Vereinten Nationen auf, diese Bemühungen zu unter-
stützen;

27. erkennt an, dass sowohl am Amtssitz als auch auf
Feldebene die Abstimmung und das Zusammenwirken zwi-
schen dem System der Vereinten Nationen für das Sicher-
heitsmanagement und den nichtstaatlichen Organisationen in
Fragen der Sicherheit des humanitären Personals, des Perso-
nals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals
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verbessert werden müssen, mit dem Ziel, den Sicherheitsan-
liegen aller Beteiligten im Feld gerecht zu werden;

28. unterstreicht, dass für die Sicherheit des Personals
der Vereinten Nationen angemessene und berechenbare Res-
sourcen bereitgestellt werden müssen, namentlich über den
Prozess der konsolidierten Beitragsappelle, und legt allen
Staaten nahe, Beiträge an den Treuhandfonds für die Sicher-
heit der Bediensteten des Systems der Vereinten Nationen zu
entrichten;

29. erinnert an die wesentliche Rolle von Telekommuni-
kationsmitteln bei der Förderung der Sicherheit von humani-
tärem Personal, Personal der Vereinten Nationen und beige-
ordnetem Personal, fordert die Staaten auf, den Beitritt zu
dem Tampere-Übereinkommen vom 18. Juni 1998 über die
Zurverfügungstellung von Telekommunikationsmitteln für
den Katastrophenschutz und die Katastrophenhilfseinsätze
beziehungsweise seine Ratifikation in Erwägung zu ziehen,
und legt ihnen nahe, bei solchen Einsätzen die Nutzung von
Kommunikationsgerät im Einklang mit ihren innerstaatlichen
Rechtsvorschriften zu erleichtern und zu beschleunigen, und
betont, wie wichtig es ist, dass die Staaten die Kommunika-
tion erleichtern, indem sie unter anderem die Beschränkungen
reduzieren und, wann immer möglich, aufheben, die dem Per-
sonal der Vereinten Nationen und dem beigeordneten Perso-
nal bei der Nutzung von Kommunikationsgerät auferlegt wer-
den;

30. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen umfassenden
aktualisierten Bericht über die Sicherheitslage des humanitä-
ren Personals, den Schutz des Personals der Vereinten Natio-
nen und die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, ein-
schließlich der Fortschritte, die der Generalsekretär bei der
Durchsetzung der Rechenschaftspflicht und bei der Feststel-
lung der Verantwortung für alle die persönliche Sicherheit be-
einträchtigenden Vorfälle erzielt hat, von denen Personal der
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal aller Rang-
stufen im gesamten System der Vereinten Nationen betroffen
ist, sowie eine Zusammenstellung der Maßnahmen, die die
Regierungen und die Vereinten Nationen getroffen haben, um
solche Vorfälle zu verhindern beziehungsweise darauf zu rea-
gieren.

RESOLUTION 58/123

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 1 Gegenstimme und keiner Ent-
haltung*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.31/Rev.1 und
Add.1, eingebracht von: Ägypten, Äthiopien, Angola, Belgien, Benin, Burkina Fa-
so, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Dänemark, Deutschland,
Dschibuti, Eritrea, Finnland, Frankreich, Gabun, Griechenland, Guinea-Bissau,
Indien, Irland, Italien, Kamerun, Komoren, Kongo, Lesotho, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mosambik, Nami-
bia, Niederlande, Nigeria, Österreich, Portugal, Sambia, Senegal, Südafrika, Su-
dan, Schweden, Swasiland, Togo, Tschad, Vereinigte Republik Tansania,
Zentralafrikanische Republik.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burundi, Chi-

le, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische
Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Ge-
orgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien,
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Leso-
tho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshall-
inseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von),
Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salo-
monen, Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal,
Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowe-
nien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swa-
siland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, To-
go, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vene-
zuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigte
Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vi-
etnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Ruanda.
Enthaltungen: Keine.

58/123. Sonderhilfe für die wirtschaftliche Sanierung und
den Wiederaufbau der Demokratischen Republik
Kongo

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über Son-
derhilfe für die wirtschaftliche Sanierung und den Wiederauf-
bau der Demokratischen Republik Kongo,

sowie unter Hinweis auf alle Resolutionen des Sicher-
heitsrats und die Erklärungen seines Präsidenten betreffend
die Demokratische Republik Kongo,

in Bekräftigung der Souveränität, territorialen Unversehrt-
heit und politischen Unabhängigkeit der Demokratischen Re-
publik Kongo und aller Staaten der Region,

ernsthaft besorgt über die katastrophale humanitäre, wirt-
schaftliche und soziale Lage in der Demokratischen Republik
Kongo, über die Auswirkungen der anhaltenden Kampfhand-
lungen im östlichen Landesteil auf die Bewohner und über das
dadurch fortbestehende Leid der Zivilbevölkerung, sowie de-
ren Schutz fordernd, unter Berücksichtigung der besonderen
Bedürfnisse von Frauen und Mädchen,

höchst besorgt über die HIV/Aids-Pandemie und ihre un-
verhältnismäßig starken Auswirkungen auf Frauen und Mäd-
chen, 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die katastro-
phalen Folgen des Konflikts für die humanitäre Lage und die
Menschenrechtssituation in dem Land sowie darüber, dass
nach wie vor kein ausreichender Zugang zu den gefährdeten
Bevölkerungsgruppen besteht,

ernsthaft besorgt über die anhaltende illegale Ausbeutung
der natürlichen Ressourcen der Demokratischen Republik
Kongo, die eine Quelle weiterer Konflikte darstellt, und in
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diesem Zusammenhang ihr Bekenntnis zur Achtung der Sou-
veränität der Demokratischen Republik Kongo über ihre na-
türlichen Ressourcen bekräftigend,

sowie ernsthaft besorgt über die nachteiligen Auswirkun-
gen des Krieges auf die Förderung der nachhaltigen Entwick-
lung in der Demokratischen Republik Kongo und im ostafri-
kanischen Zwischenseengebiet,

in großer Sorge über die weiterhin hohen Verluste an
Menschenleben und die weitreichende Zerstörung von Ver-
mögenswerten sowie über die schweren Schäden an der Infra-
struktur und der Umwelt, die die Demokratische Republik
Kongo erlitten hat,

eingedenk dessen, dass die Demokratische Republik Kon-
go Tausende Flüchtlinge aus den Nachbarländern aufgenom-
men hat, was eine große Belastung ihrer begrenzten Ressour-
cen bedeutet, und in der Hoffnung, dass Bedingungen ge-
schaffen werden, die die sichere und freiwillige Rückkehr der
Flüchtlinge erleichtern,

daran erinnernd, dass die Demokratische Republik Kon-
go als eines der am wenigsten ent wickelten Länder mit gra-
vierenden wirtschaftlichen und sozialen Problemen konfron-
tiert ist, die auf seine schwache wirtschaftliche Infrastruktur
zurückzuführen sind und die durch den derzeit bestehenden
Konflikt noch verschärft werden,

eingedenk des engen Zusammenhangs zwischen der Ge-
währleistung des Friedens und der Sicherheit und der Fähig-
keit des Landes, den humanitären Bedürfnissen seiner Bevöl-
kerung gerecht zu werden und wirksame Maßnahmen zur ra-
schen Neubelebung der Wirtschaft zu ergreifen, sowie erneut
erklärend, dass es dringend notwendig ist, der Demokrati-
schen Republik Kongo bei der Normalisierung und dem Wie-
deraufbau ihrer geschädigten Wirtschaft sowie bei ihren An-
strengungen zur Wiederherstellung grundlegender Dienste
und der Infrastruktur des Landes behilflich zu sein,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs147;

2. begrüßt den Abschluss des am 17. Dezember 2002
in Pretoria unterzeichneten Globalen und alle Seiten ein-
schließenden Übereinkommens über den Übergang in der De-
mokratischen Republik Kongo und die darauf folgende Ein-
setzung der Regierung der nationalen Einheit und des Über-
gangs und befürwortet die effektive Einrichtung aller Über-
gangsinstitutionen;

3. begrüßt außerdem die Grundsatzerklärung über gut-
nachbarliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen der
Demokratischen Republik Kongo und Burundi, Ruanda und
Uganda148, mit der das am 25. September 2003 unter der
Schirmherrschaft des Generalsekretärs abgehaltene Treffen
auf hoher Ebene erfolgreich abgeschlossen wurde;

4. begrüßt ferner die Anstrengungen der Republik Süd-
afrika, der Republik Angola und aller zentralafrikanischen
Länder sowie die wichtige Rolle des Generalsekretärs bei der
Erleichterung der Verabschiedung dieser Übereinkünfte;

5. fordert alle betroffenen Parteien in der Region nach-
drücklich auf, die militärischen Aktivitäten und jede Unter-
stützung bewaffneter Gruppen einzustellen, und stattdessen
ihren Einfluss geltend zu machen, um den Übergang zu unter-
stützen und alle in die Dynamik des Übergangs einzubezie-
hen; 

6. verurteilt entschieden die Gewalthandlungen, ein-
schließlich der jüngsten Massaker in Ituri, die systematisch
gegen Zivilpersonen begangen werden, namentlich die Mas-
saker, sowie die sonstigen Greueltaten und Verletzungen des
humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte, insbe-
sondere die sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen, be-
tont, dass die Verantwortlichen, auch auf Führungsebene, vor
Gericht gestellt werden müssen, und fordert alle Parteien, ein-
schließlich der Regierung der Demokratischen Republik Kon-
go, nachdrücklich auf, alles Notwendige zu tun, um weitere
Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völ-
kerrechts, insbesondere soweit Zivilpersonen davon betroffen
sind, zu verhindern;

7. begrüßt die Tätigkeit der von der Europäischen
Union geführten interimistischen multinationalen Noteinsatz-
truppe in Bunia und die darauf folgenden Anstrengungen, die
die Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der
Demokratischen Republik Kongo unternommen hat, um die
Sicherheit in der Region Ituri herstellen zu helfen;

8. ist sich dessen bewusst, wie wichtig der effektive
Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Hoheitsgebiet
der Demokratischen Republik Kongo ist;

9. fordert alle beteiligten Parteien in der Region nach-
drücklich auf, die gegen das Völkerrecht verstoßende Einzie-
hung und Ausbildung und den entsprechenden Einsatz von
Kindersoldaten zu beenden, begrüßt die von der Regierung
der Demokratischen Republik Kongo unternommenen ersten
Schritte zur Demobilisierung und Wiedereingliederung von
Kindersoldaten, insbesondere durch Bildung, und fordert die
Regierung und alle Parteien nachdrücklich auf, ihre diesbe-
züglichen Anstrengungen fortzusetzen und die besonderen
Bedürfnisse der Mädchen unter den Exkombattanten zu be-
rücksichtigen;

10. bittet die Geber, die Anstrengungen, die die Mission
der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokrati-
schen Republik Kongo unternimmt, um die sich gegenwärtig
in der Demokratischen Republik Kongo aufhaltenden bewaff-
neten Gruppen zu demobilisieren und zu repatriieren, ver-
stärkt zu unterstützen und die Übergangsregierung und alle
Konfliktparteien dazu anzuhalten, mit der Mission der Orga-
nisation zusammenzuarbeiten, um ein Klima der Sicherheit
und des Vertrauens zu schaffen, wobei die Unterstützung der
Nachbarländer in diesem Prozess unverzichtbar ist;

11. betont, dass die Konsolidierung des Friedens und die
Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit in der Demokrati-
schen Republik Kongo unauflöslich miteinander verbunden

147 A/58/273.
148 A/58/428-S/2003/983, Anlage.
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sind, und fordert weitere internationale Wirtschaftshilfe zu
diesem Zweck;

12. legt der Regierung der Demokratischen Republik
Kongo nahe, die Durchführung der auf die Stabilisierung des
makroökonomischen Rahmens gerichteten Wirtschaftsrefor-
men weiter voranzutreiben, damit die Voraussetzungen für
ein nachhaltiges Wachstum geschaffen werden können;

13. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, das humani-
täre Völkerrecht in vollem Umfang zu achten und den siche-
ren und ungehinderten Zugang des humanitären Personals zu
allen betroffenen Bevölkerungsgruppen im gesamten Ho-
heitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo sowie die
Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und des hu-
manitären Personals zu gewährleisten;

14. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die hu-
manitären Hilfsmaßnahmen in der Demokratischen Republik
Kongo verstärkt zu unterstützen;

15. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, die ungehin-
derte Bewegungsfreiheit der Bevölkerung, die unter anderem
für die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit unverzicht-
bar ist, zu gestatten;

16. bekundet insbesondere ihre tiefe Besorgnis über die
äußerst gravierende, katastrophale humanitäre Lage in Ituri
und fordert alle kongolesischen Parteien am Boden auf, mit
den Übergangsinstitutionen im Allgemeinen und insbesonde-
re mit der Kommission zur Befriedung Ituris in vollem Um-
fang zusammenzuarbeiten;

17. bekundet außerdem ihre tiefe Besorgnis über die ka-
tastrophale humanitäre Lage im ganzen Land und über die
sehr hohe Zahl von Binnenvertriebenen im östlichen Landes-
teil, insbesondere in der Region Ituri, und fordert alle Parteien
nachdrücklich auf, eine weitere Vertreibung von Bevölke-
rungsgruppen zu vermeiden und die sichere und freiwillige
Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen an ihre
Herkunftsorte zu erleichtern;

18. betont, wie wichtig die Wiederherstellung der
Flussschifffahrt ist, begrüßt es in dieser Hinsicht, dass der
Kongo und der Ubangi wieder für die Schifffahrt geöffnet
wurden, und bekundet ihre Unterstützung für die Einrichtung
einer Kommission für das Kongobecken;

19. fordert die Wiederöffnung der Bahn- und Schiffs-
verbindung zwischen Kisangani und Kindu, um die Ausliefe-
rung humanitärer Hilfsgüter sowie den Zugang des humanitä-
ren Personals zu Nachschublieferungen zu erleichtern;

20. befürwortet die weitere Zusammenarbeit der Regie-
rung der Demokratischen Republik Kongo mit den Vereinten
Nationen, den Sonderorganisationen, den internationalen Fi-
nanzinstitutionen und anderen Organisationen, einschließlich
nichtstaatlicher Organisationen, bei der Deckung des Norma-
lisierungs- und Wiederaufbaubedarfs, und begrüßt in dieser
Hinsicht die Wiederaufnahme ihres Dialogs und ihrer Zusam-
menarbeit;

21. appelliert erneut eindringlich an die Exekutivräte
der Fonds und Programme der Vereinten Nationen, sich wei-
ter mit den besonderen Bedürfnissen der Demokratischen Re-

publik Kongo zu befassen, und betont die Notwendigkeit der
durchgängigen Integration einer angemessenen Gleichstel-
lungsperspektive in die Gesamtbemühungen um den Wieder-
aufbau;

22. begrüßt die Aufnahme der Demokratischen Repu-
blik Kongo in die Initiative für hochverschuldete arme Län-
der;

23. fordert die Regierung der Demokratischen Republik
Kongo nachdrücklich auf, in die inländischen Vorbedingun-
gen für Schuldentragfähigkeit eingebettete, umfassende ein-
zelstaatliche Strategien zur Überwachung und Verwaltung
der Auslandsschulden durchzuführen, einschließlich einer so-
liden makroökonomischen Steuerung und einer soliden Ver-
waltung der öffentlichen Mittel;

24. begrüßt die Initiativen zum Verschuldungsabbau
und befürwortet weitere nationale und internationale Maß-
nahmen in dieser Richtung, darunter gegebenenfalls auch die
Streichung von Schulden sowie andere Vereinbarungen; 

25. bittet die Entwicklungspartner, die Finanzierungs-
lücken des Sektorübergreifenden Notstandsprogramms für
Normalisierung und Wiederaufbau zu schließen und die Re-
form des öffentlichen Dienstes und die Anstrengungen zur
Wiedervereinigung des Landes zu unterstützen;

26. bittet die Regierungen, der Demokratischen Repu-
blik Kongo auch weiterhin Unterstützung zu gewähren;

27. ersucht den Generalsekretär,

a) über seinen Sonderbeauftragen für die Demokrati-
sche Republik Kongo, der das Internationale Komitee zur Un-
terstützung des Übergangs einberuft, die Koordinierung aller
Tätigkeiten des Systems der Vereinten Nationen in der Demo-
kratischen Republik Kongo und die Erleichterung der Koordi-
nierung mit den anderen nationalen und internationalen Ak-
teuren bei den Tätigkeiten zur Unterstützung des Übergangs
sicherzustellen, und begrüßt in dieser Hinsicht die Verab-
schiedung neuer Koordinierungsmechanismen, die darauf ab-
zielen, eine kohärente und wirksame Antwortstrategie auf die
vielgestaltige humanitäre Krise in der Demokratischen Repu-
blik Kongo zu gewährleisten;

b) sich auch künftig in Abstimmung mit dem Präsiden-
ten der Afrikanischen Union mit den regionalen Führungsper-
sönlichkeiten über Möglichkeiten ins Benehmen zu setzen,
wie eine friedliche und dauerhafte Lösung des Konflikts her-
beigeführt werden kann;

c) sich auch künftig in Abstimmung mit dem Präsiden-
ten der Afrikanischen Union mit den regionalen Führungsper-
sönlichkeiten ins Benehmen zu setzen, mit dem Ziel, unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der Afrikani-
schen Union eine internationale Konferenz über Frieden, Si-
cherheit und Entwicklung in Zentralafrika und im ostafrikani-
schen Zwischenseengebiet einzuberufen, die sich umfassend
mit den Problemen der Region befasst;

d) die humanitäre und wirtschaftliche Lage in der De-
mokratischen Republik Kongo weiter zu verfolgen, mit dem
Ziel, die Mitwirkung an einem finanziellen und materiellen
Hilfsprogramm für das Land und die Unterstützung für ein
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solches Programm zu fördern, damit das Land seinen dringen-
den Bedürfnissen im Hinblick auf die Sanierung der Wirt-
schaft und den Wiederaufbau nachkommen kann;

e) der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzig-
sten Tagung einen Bericht über die gemäß dieser Resolution
ergriffenen Maßnahmen vorzulegen.

RESOLUTION 58/124

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.11/Rev.2 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Bolivien, China,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Frankreich, Griechenland,
Guatemala, Italien, Japan, Kanada, Kuba, Kuwait, Libanon, Mongolei, Neusee-
land, Republik Korea, Republik Moldau, Russische Föderation, Sambia, Syri-
sche Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Tunesien, Ukraine, Uruguay,
Zypern.

58/124. Jahr des Kulturerbes (2002)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die internationalen Übereinkünfte, die
sich mit dem Schutz des Kultur- und Naturerbes befassen, na-
mentlich die 1954 in Den Haag verabschiedete Konvention
zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten149 und
die beiden dazugehörigen Protokolle, das Übereinkommen
von 1970 über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung
der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kul-
turgut150 und das Übereinkommen von 1972 zum Schutz des
Kultur- und Naturerbes der Welt151, sowie unter Hinweis auf
die Empfehlung von 1989 über den Schutz der traditionellen
Kultur und der Volkskultur152 und die Allgemeine Erklärung 
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur zur kulturellen Vielfalt (2001)153,

unter Begrüßung der Ratifikation des Übereinkommens
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt durch ein-
hundertsechsundsiebzig Vertragsstaaten und feststellend,
dass siebenhundertvierundfünfzig Stätten auf der Liste des
Welterbes verzeichnet sind,

feststellend, dass die Generalkonferenz der Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
am 2. November 2001 das Übereinkommen über den Schutz
des Kulturerbes unter Wasser verabschiedet hat154,

eingedenk dessen, wie wichtig es ist, das materielle wie
das immaterielle Weltkulturerbe als gemeinsames Fundament
für die Förderung der wechselseitigen Verständigung und Be-

reicherung zwischen den Kulturen und Zivilisationen zu
schützen,

Kenntnis nehmend von den Arbeiten zum Schutz des Kul-
tur- und Naturerbes der Welt, die die Organisation der Verein-
ten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur bereits un-
ternommen hat, einschließlich internationaler Kampagnen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/8 vom 21. Novem-
ber 2001, mit der sie das Jahr 2002 zum Jahr des Kulturerbes
erklärte, sowie ihre Resolution 57/158 vom 16. Dezember
2002, mit der sie das Jahr für abgeschlossen erklärte,

1. nimmt Kenntnis von den Aktivitäten, die die Organi-
sation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur im Laufe des Jahres des Kulturerbes unternommen hat;

2. nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die Gene-
ralkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer zweiunddreißigsten
Tagung am 17. Oktober 2003 das Übereinkommen zum
Schutz des immateriellen Kulturerbes verabschiedet hat155;

3. begrüßt es, dass die Generalkonferenz der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur am 17. Oktober 2003 die Erklärung zur absichtlichen
Zerstörung von Kulturerbe156 verabschiedet hat;

4. bittet die Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur, in Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten, den Beobachtern, den zuständigen Orga-
nen der Vereinten Nationen im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats, mit anderen internationalen Organisationen und zu-
ständigen nichtstaatlichen Organisationen die Durchführung
der Programme, Aktivitäten und Projekte zur Förderung und
zum Schutz des Weltkulturerbes weiter zu intensivieren;

5. bittet die Mitgliedstaaten und die Beobachter, durch
die weitere Förderung der Bildung und der Sensibilisierung
der Öffentlichkeit die Achtung des nationalen Kulturerbes
und des Weltkulturerbes auch weiterhin zu fördern.

RESOLUTION 58/125

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 17. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Berichts des Vollmachtenprüfungsausschusses
(A/58/625).

58/125. Vollmachten der Vertreter auf der achtundfünf-
zigsten Tagung der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Vollmachtenprüfungs-
ausschusses157 und der darin enthaltenen Empfehlung,

billigt den Bericht des Vollmachtenprüfungsausschusses.

149 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 249, Nr. 3511.
150 Ebd., Vol. 823, Nr. 11806.
151 Ebd., Vol. 1037, Nr. 15511.
152 Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur, Records of the General Conference, Twenty-fifth Session, Paris,
17 October-16 November 1989, Vol. 1: Resolutions, Anlage I.B.
153 Ebd., Thirty-first Session, Paris, 15 October-3 November 2001, Vol. 1
und Korrigendum: Resolutions, Resolution 25, Anlage I.
154 Ebd., Resolution 24.

155 Ebd., Thirty-second Session, Paris, 29 September-17 October 2003,
Vol. 1: Resolutions, Resolution 32.
156 Ebd., Resolution 33, Anlage.
157 A/58/625.
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RESOLUTION 58/126

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 19. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.49/Rev.1 in seiner
mündlich abgeänderten Fassung, vorgelegt vom Präsidenten der Generalver-
sammlung.

58/126. Neubelebung der Tätigkeit der Generalversamm-
lung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen betreffend
die Neubelebung ihrer Tätigkeit158,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, ihre Befugnisse und
ihre Rolle zu stärken und ihre Arbeitsmethoden zu verbessern,

beschließt, den in der Anlage dieser Resolution enthalte-
nen Wortlaut zu verabschieden.

Anlage

A. Stärkung der Befugnisse und der Rolle der General-
versammlung

Zur Stärkung der Befugnisse und der Rolle der General-
versammlung wird Folgendes beschlossen:

1. Die Mitgliedstaaten bekräftigen die einschlägigen Bestim-
mungen der Charta der Vereinten Nationen und der Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen159 betreffend die zen-
trale Stellung der Generalversammlung.

2. Der Sicherheitsrat wird gebeten, der Generalversammlung
im Einklang mit Artikel 24 der Charta in regelmäßigen Ab-
ständen themenbezogene Sonderberichte zu Fragen von aktu-
ellem internationalen Belang zur Behandlung vorzulegen.

3. Der Sicherheitsrat wird gebeten, die Initiativen zur Ver-
besserung der Qualität des Jahresberichts fortzusetzen, den er
der Generalversammlung nach Artikel 24 Absatz 3 der Charta
vorzulegen hat, um der Versammlung im Einklang mit Reso-
lution 51/193 eine sachbezogene, analytische und materielle
Darstellung seiner Tätigkeit zu geben.

4. Bei der in Ziffer 12 der Anlage der Resolution 51/241 ver-
langten Bewertung der Aussprache über den Jahresbericht des
Sicherheitsrats informiert der Präsident die Generalversamm-
lung über seine Entscheidung betreffend die Notwendigkeit
einer weiteren Behandlung des Berichts des Sicherheitsrats,
namentlich im Hinblick auf die Abhaltung informeller Kon-
sultationen, die Notwendigkeit und den Inhalt aller etwaigen
Beschlüsse, die die Versammlung auf der Grundlage der Aus-
sprache trifft, sowie auf Angelegenheiten, die dem Sicher-
heitsrat zur Kenntnis zu bringen sind.

5. Der Präsident der Generalversammlung soll vom Präsi-
denten des Sicherheitsrats weiterhin regelmäßig über die Ar-
beit des Rates unterrichtet werden. Gegebenenfalls kann der
Präsident der Versammlung die Mitgliedstaaten über die auf
diesen Tagungen aufgeworfenen Sachfragen informieren.

6. Die Präsidenten der Generalversammlung, des Sicher-
heitsrats und des Wirtschafts- und Sozialrats sollen in regel-
mäßigen Abständen zusammentreffen, mit dem Ziel, eine ver-
stärkte Zusammenarbeit, Koordinierung und Komplementari-
tät der Arbeitsprogramme der drei Organe im Einklang mit ih-
ren jeweiligen Verantwortlichkeiten nach der Charta zu ge-
währleisten. In diesem Zusammenhang kann der Präsident
des Sicherheitsrats gegebenenfalls die Pläne des Sicherheits-
rats im Hinblick auf die Abhaltung themenbezogener Aus-
sprachen mit dem Präsidenten der Generalversammlung und
dem Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats erörtern. Der
Präsident der Versammlung unterrichtet die Mitgliedstaaten
über die Ergebnisse dieser Treffen.

7. Im Juni eines jeden Jahres schlägt der designierte Präsi-
dent der Generalversammlung unter Berücksichtigung der
Auffassungen der Mitgliedstaaten und nach Konsultationen
mit dem amtierenden Präsidenten und dem Generalsekretär
eine oder mehrere Fragen von weltweitem Belang vor, zu de-
nen die Mitgliedstaaten um Stellungnahme während der Ge-
neraldebatte auf der bevorstehenden Versammlungstagung
gebeten werden. Die von den Mitgliedstaaten eingegangenen
Auffassungen sollen außerdem zusammengefasst und an die
Mitgliedstaaten verteilt werden. Die Vorschläge betreffend
die zur Stellungnahme vorgelegte(n) Frage(n) lassen das sou-
veräne Recht der Mitgliedstaaten unberührt, den Inhalt ihrer
während der Generaldebatte abgegebenen Erklärungen gänz-
lich allein zu bestimmen.

8. Die Tätigkeit und die Beschlüsse der Generalversamm-
lung sollen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht
werden. Dementsprechend soll die von der Sekretariats-
Hauptabteilung Presse und Information zu diesem Zweck ge-
währte Unterstützung intensiviert und verstärkt werden. Der
Generalsekretär wird ersucht, dem Informationsausschuss auf
seiner nächsten Tagung im Rahmen der vorhandenen Mittel
einen entsprechenden Plan vorzulegen, damit der Versamm-
lung Empfehlungen unterbreitet werden können.

9. Die Mitgliedstaaten und das Sekretariat sollen Initiativen
erwägen, die zur besseren Überwachung der Folgemaßnah-
men zu den Resolutionen der Generalversammlung ergriffen
werden könnten, wie die rechtzeitige Bereitstellung von Bei-
trägen zu den Berichten des Generalsekretärs und die Ver-
wirklichung von Vorschlägen, die die Folgemaßnahmen zu
den großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen voranbringen.

10. Im Rahmen der vorhandenen Ressourcen werden die dem
Büro des Präsidenten der Generalversammlung zur Verfü-
gung stehenden Mittel für Personal und sonstige Unterstüt-
zung erhöht, eingedenk der Bestimmungen in Ziffer 22 der
Anlage zu der Resolution 55/285. Ab der neunundfünfzigsten
Versammlungstagung werden zur Ergänzung der derzeitigen
Unterstützung fünf zusätzliche Stellen bereitgestellt, von de-

158 Resolutionen 46/77 vom 12. Dezember 1991, 47/233 vom 17. August
1993, 48/264 vom 29. Juli 1994, 51/193 vom 17. Dezember 1996, 51/241
vom 31. Juli 1997, 52/163 vom 15. Dezember 1997, 55/14 vom 3. No-
vember 2000, 55/285 vom 7. September 2001, 56/509 vom 8. Juli 2002,
57/300 vom 20. Dezember 2002 und 57/301 vom 13. März 2003.
159 Siehe Resolution 55/2.
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nen drei jährlich nach Konsultationen mit dem neuen Präsi-
denten besetzt werden.

11. Dem designierten Präsidenten der Generalversammlung
werden Übergangsbüroräume und sonstige Unterstützung zur
Verfügung gestellt. Der Generalsekretär wird ersucht, die er-
forderlichen Vorkehrungen zu treffen, damit dem designier-
ten Präsidenten ab der neunundfünfzigsten Versammlungsta-
gung im Rahmen der vorhandenen Ressourcen diese Unter-
stützung gewährt wird.

B. Verbesserung der Arbeitsmethoden der Generalver-
sammlung

Die Arbeitsmethoden der Generalversammlung müssen
weiter gestrafft werden, damit ihre Effizienz und Wirksam-
keit gesteigert und ihre Ergebnisse produktiver werden. Zu
diesem Zweck wird Folgendes beschlossen:

1. Der Präsidialausschuss tagt während der gesamten Ta-
gung und verbessert seine Arbeitsmethoden weiter, um seine
Effizienz und Wirksamkeit zu steigern. Er ist der Hauptbera-
ter der Generalversammlung bei der effizienten Organisation,
Koordinierung und Abwicklung ihrer Tätigkeit. In diesem
Zusammenhang zieht die Versammlung auch Vorschläge zur
Reform des Präsidialausschusses in Erwägung.

2. Die Tätigkeit der Hauptausschüsse der Generalversamm-
lung könnte davon profitieren, wenn sie während der Tagung
auf zwei sachbezogene Perioden aufgeteilt würde. Die Neu-
aufteilung der Tätigkeit der Hauptausschüsse soll keine zu-
sätzlichen Kosten, zusätzlichen oder längeren Sitzungen oder
gestaffelten Arbeitszeiten der Hauptausschüsse nach sich zie-
hen. Damit die Versammlung diesbezügliche Änderungen ab
ihrer sechzigsten Tagung behandeln kann, wird der General-
sekretär ersucht, dem Präsidialausschuss bis zum 1. Februar
2004 verschiedene Optionen zur Behandlung vorzulegen, un-
ter Berücksichtigung der Erfordernisse der zuständigen zwi-
schenstaatlichen Organe und ihrer verschiedenen Tagungsor-
te sowie des Haushaltszyklus. Der Präsidialausschuss hält of-
fene Beratungen über die vom Generalsekretär vorgelegten
Optionen ab, bevor er der Versammlung Empfehlungen zur
Beschlussfassung bis zum 1. Juli 2004 vorlegt.

3. Die Generalversammlung erwägt die Abhaltung von mehr
interaktiven Aussprachen. Zu Beginn jeder Tagung empfiehlt
der Präsidialausschuss der Generalversammlung auf Grund
von Empfehlungen des Präsidenten der Generalversammlung
ein Programm der auf dieser Tagung abzuhaltenden interakti-
ven Aussprachen über Punkte auf ihrer Tagesordnung sowie
das Format dafür.

4. Zur besseren Konzeptualisierung des Inhalts der Tages-
ordnung der Generalversammlung wird der Generalsekretär
ersucht, der Versammlung bis zum 1. März 2004 eine struktu-
rierte Tagesordnung der Versammlung zur Behandlung vor-
zulegen, die auf allen Tagesordnungspunkten der achtund-
fünfzigsten Tagung beruht und an den Prioritäten der Organi-
sation für den Zeitraum 2002-2005160 ausgerichtet ist. Der
Präsidialausschuss hält offene Beratungen über die struktu-
rierte Tagesordnung ab, bevor er der Versammlung Empfeh-
lungen zur Beschlussfassung bis zum 1. Juli 2004 vorlegt.

5. Eine kürzere Tagesordnung der Generalversammlung wä-
re von Vorteil, um die möglichst eingehende Erörterung aller
Fragen zu gewährleisten und die Wirkung ihrer Beschlüsse zu
erhöhen. Daher wird der Präsident der achtundfünfzigsten Ta-
gung der Generalversammlung ersucht, dem Präsidialaus-
schuss bis zum 1. April 2004 im Benehmen mit dem General-
sekretär und nach Konsultationen mit den in Betracht kom-
menden Mitgliedstaaten Vorschläge für die weitere Bünde-
lung, Streichung und Behandlung von Punkten der üblichen
Tagesordnung der Versammlung in zwei- oder dreijährigen
Abständen zur Behandlung zu unterbreiten. Der Präsidialaus-
schuss hält offene Beratungen über die Vorschläge ab, bevor
er der Versammlung diesbezügliche Empfehlungen zur Be-
schlussfassung bis zum 1. Juli 2004 vorlegt. 

6. Die Resolutionen der Generalversammlung sollen knap-
per, zielgerichteter und maßnahmenorientierter sein. Wo dies
praktisch möglich ist, sollen mehr von der Versammlung er-
griffene Maßnahmen die Form von Beschlüssen annehmen.
Normalerweise sollen Präambelabsätze in den Versamm-
lungsresolutionen weitestgehend reduziert werden.

7. Der enorme Umfang der Dokumente, die der Generalver-
sammlung zur Behandlung vorgelegt werden, soll reduziert
werden. In diesem Zusammenhang wird der Generalsekretär
ersucht, sich weiter darum zu bemühen, den Mitgliedstaaten
im Einklang mit Ziffer 20 der Resolution 57/300 Vorschläge
für die Konsolidierung von Berichten über verwandte The-
men zu unterbreiten. Die Vorschläge für eine kürzere Tages-
ordnung sollen mit entsprechenden Vorschlägen zur Reduzie-
rung des Umfangs der Dokumentation einhergehen.

8. Die Hauptausschüsse der Generalversammlung sind durch
die Geschäftsordnung der Generalversammlung gebunden,
wenngleich sich ihre Verfahrensweisen und Arbeitsmethoden
unterscheiden. Zur Ermittlung der besten Verfahrensweisen
und Arbeitsmethoden und in Anerkennung der Anstrengun-
gen, die die Hauptausschüsse laufend unternehmen, um ihre
Tätigkeit zu straffen, wird der Generalsekretär ersucht, unter
Heranziehung der Erfahrungen früherer Vorsitzender der
Hauptausschüsse dem Präsidialausschuss bis zum 1. April
2004 eine historische und analytische Mitteilung über die
Verfahrensweisen und Arbeitsmethoden der Hauptausschüsse

160 Zu den Prioritäten der Organisation für den Zeitraum 2002-2005
a) Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit;
b) Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums und der nachhaltigen
Entwicklung im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Gene-
ralversammlung und den jüngsten Konferenzen der Vereinten Nationen;
c) Entwicklung Afrikas;
d) Förderung der Menschenrechte;
e) wirksame Koordinierung der humanitären Hilfsmaßnahmen;
f) Förderung der Gerechtigkeit und des Völkerrechts;
g) Abrüstung;
h) Drogenkontrolle, Verbrechensverhütung und Bekämpfung des inter-
nationalen Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen
siehe Ziffer 26 der Einleitung zu dem mittelfristigen Plan für den Zeit-
raum 2002-2005 (Offizielles Protokoll der Generalversammlung, 55. Ta-
gung, Beilage 6 (A/55/6/Rev.1)), der in Resolution 55/234 verabschiedet
wurde.
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zur Behandlung vorzulegen. Der Präsidialausschuss hält offe-
ne Beratungen über die Mitteilung ab, bevor er der Versamm-
lung entsprechende Empfehlungen zur Beschlussfassung bis
zum 1. Juli 2004 vorlegt.

9. Im Einklang mit Ziffer 2 a) und c) der Resolution 56/509
wählt die Generalversammlung den Präsidenten der Ver-
sammlung, die Vizepräsidenten der Versammlung und die
Vorsitzenden der Hauptausschüsse mindestens drei Monate
vor Eröffnung der Tagung, in der sie ihr Amt ausüben werden.
Zur Förderung einer besseren Vorausplanung und Vorberei-
tung der Arbeit der Hauptausschüsse werden die kompletten
Vorstände der Hauptausschüsse ebenfalls drei Monate vor der
nächsten Tagung gewählt. 

RESOLUTION 58/127

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 19. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.50 und Add.1 in seiner
mündlich abgeänderten Fassung, eingebracht von: Andorra, Argentinien, Arme-
nien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Mali, Malta, Mexiko, Monaco, Mosambik, Neuseeland, Nie-
derlande, Nigeria, Österreich, Panama, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Sambia, San Marino, Senegal, Serbien und Mon-
tenegro, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik,
Thailand, Tunesien, Türkei, Ungarn, Ukraine, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

58/127. Unterstützung von Antiminenprogrammen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/159 vom 16. De-
zember 2002 und alle ihre früheren Resolutionen über die Un-
terstützung von Minenräummaßnahmen und Antiminenpro-
grammen, die alle ohne Abstimmung verabschiedet wurden,

in der Erwägung, dass neben der Hauptrolle, die den Staa-
ten zukommt, auch den Vereinten Nationen eine bedeutende
Aufgabe auf dem Gebiet der Unterstützung von Antiminen-
programmen zufällt, und der Auffassung, dass Antiminenpro-
gramme einen wichtigen und integralen Bestandteil der hu-
manitären Maßnahmen und der Entwicklungsaktivitäten der
Vereinten Nationen bilden,

in Bekräftigung ihrer tiefen Besorgnis über die enormen
humanitären und entwicklungsbezogenen Probleme, die
durch das Vorhandensein von Minen und anderen nicht zur
Wirkung gelangten Kampfmitteln hervorgerufen werden, die
ein Hindernis für die Rückkehr der Flüchtlinge und anderen
Vertriebenen, für die humanitären Hilfsmaßnahmen und den
Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwicklung sowie für
die Wiederherstellung normaler sozialer Verhältnisse darstel-
len und die für die Bevölkerung in den von Minen betroffenen
Ländern ernste und langfristige soziale und wirtschaftliche
Folgen haben,

eingedenk der ernsthaften Bedrohung, die Minen und an-
dere nicht zur Wirkung gelangte Kampfmittel für die Sicher-
heit, die Gesundheit und das Leben der örtlichen Zivilbevöl-
kerung sowie des Personals darstellen, das an humanitären,

friedenssichernden und Wiederaufbauprogrammen und -maß-
nahmen beteiligt ist,

erfreut, feststellen zu können, dass die Zahl neuer Minen-
opfer zurückgegangen ist, jedoch erneut ihre Bestürzung dar-
über bekundend, wie viele Menschen, insbesondere unter der
Zivilbevölkerung und namentlich Frauen und Kinder, Opfer
von Minen und anderen nicht zur Wirkung gelangten Kampf-
mitteln wurden, und in diesem Zusammenhang hinweisend
auf ihre Resolution 57/190 vom 18. Dezember 2002 und auf
die Resolutionen der Menschenrechtskommission 2003/49
vom 23. April 2003 über die Menschenrechte von Behinder-
ten und 2003/86 vom 25. April 2003 über die Rechte des Kin-
des161, 

äußerst beunruhigt über die Zahl der jedes Jahr neu ver-
legten Minen und die zwar abnehmende, jedoch nach wie vor
sehr große Zahl bereits vorhandener Minen und anderer nicht
zur Wirkung gelangter Kampfmittel aus bewaffneten Kon-
flikten und somit weiterhin davon überzeugt, dass die interna-
tionale Gemeinschaft ihre Anstrengungen auf dem Gebiet der
Minenräumung dringend beträchtlich verstärken muss, um
die Bedrohung, die Landminen für Zivilpersonen darstellen,
so bald wie möglich zu beseitigen,

feststellend, dass in das geänderte Protokoll II162 zu dem
Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßi-
ge Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können163

einige für Minenräumeinsätze wichtige Bestimmungen aufge-
nommen wurden, insbesondere das Gebot der Aufspürbarkeit,
die Bereitstellung von Informationen sowie die Gewährung
der technischen Hilfe und materiellen Unterstützung, die not-
wendig sind, um Minenfelder, Minen und Sprengfallen zu be-
seitigen oder auf andere Weise unschädlich zu machen, sowie
feststellend, dass das geänderte Protokoll II zu dem Überein-
kommen am 3. Dezember 1998 in Kraft trat,

Kenntnis nehmend von den Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen, die auf der am 11. Dezember 2002 beziehungswei-
se am 26. November 2003 in Genf abgehaltenen vierten164 und
fünften165 Jahreskonferenz der Vertragsstaaten des geänderten
Protokolls II zu dem Übereinkommen über das Verbot oder
die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller
Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unter-
schiedslos wirken können, verabschiedet wurden,

sowie Kenntnis nehmend von dem neuen Zusatzprotokoll
über die Auswirkungen explosiver Kampfmittelrückstände
nach Konflikten, das auf der am 27. und 28. November 2003
in Genf abgehaltenen Tagung der Vertragsstaaten des Über-
einkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Ein-

161 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
162 CCW/CONF.I/16 (Part I), Anhang B.
163 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 5: 1980 (Ver-
öffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.81.IX.4), Anhang VII.
164 CCW/AP.II/CONF.4/3 (Part I), Abschnitt IV.
165 Siehe CCW/AP.II/CONF.5/2.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
satzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige
Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können, ver-
abschiedet wurde166, und Kenntnis nehmend von der auf der-
selben Tagung erzielten Vereinbarung über die Mandate für
die künftige Tätigkeit,

feststellend, dass weitere Staaten das Übereinkommen
über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung
und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren
Vernichtung167, das am 1. März 1999 in Kraft trat, ratifiziert
haben oder ihm beigetreten sind, womit sich die Gesamtzahl
der Staaten, die die darin enthaltenen Verpflichtungen formell
akzeptiert haben, auf einhunderteinundvierzig erhöht hat,

Kenntnis nehmend von den Schlussfolgerungen der vom
15. bis 19. September 2003 in Bangkok abgehaltenen fünften
Tagung der Vertragsstaaten des Übereinkommens über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der
Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernich-
tung168, feststellend, dass sich die Vertragsstaaten in der Erklä-
rung von Bangkok169 unter anderem erneut verpflichtet haben,
die auf die zentralen humanitären Ziele des Übereinkommens
gerichteten Anstrengungen fortzusetzen, alle Vertragsstaaten
und die zuständigen Organisationen nachdrücklich auffor-
dernd, aktiv an der Arbeit des von den Vertragsstaaten des
Übereinkommens eingerichteten intersessionellen Pro-
gramms mitzuwirken, sowie davon Kenntnis nehmend, dass
die erste Überprüfungskonferenz, zu der der Generalsekretär
eingeladen werden wird, vom 29. November bis 3. Dezember
2004 in Nairobi stattfinden wird,

betonend, dass es gilt, die von Minen betroffenen Staaten
davon zu überzeugen, die Neuverlegung von Antipersonen-
minen einzustellen, um die Wirksamkeit und Effizienz von
Minenräumeinsätzen zu gewährleisten,

sowie betonend, dass es vordringlich ist, nichtstaatliche
Akteure mit Nachdruck aufzufordern, die Neuverlegung von
Minen und anderen damit verbundenen Sprengkörpern unver-
züglich und bedingungslos einzustellen,

anerkennend, wie wichtig es ist, die Minenräumung in
von Minen betroffenen Ländern dadurch zu unterstützen, dass
die Bereitstellung der erforderlichen Karten und Informatio-
nen sowie geeigneter technischer und materieller Hilfe sicher-
gestellt wird, um die Räumung bestehender Minenfelder, Mi-
nen, Sprengfallen und anderer nicht zur Wirkung gelangter
Kampfmittel zu unterstützen,

feststellend, dass die für Antiminenmaßnahmen veran-
schlagten Ressourcen in den letzten Jahren angestiegen sind,
jedoch betonend, dass zusätzliche Ressourcen mobilisiert
werden müssen und ihre bestmögliche Nutzung, insbesondere
für die Opferhilfe, sichergestellt werden muss, um den wach-
senden Anforderungen gerecht zu werden, sowie alle Staaten,
die Vereinten Nationen und sonstige internationale, regionale,

nichtstaatliche und private Organisationen zur Fortsetzung ih-
rer diesbezüglichen Anstrengungen ermutigend,

besorgt über die begrenzte Verfügbarkeit von sicherer und
kostenwirksamer Minensuch- und Minenräumausrüstung so-
wie über den Mangel an wirksamer weltweiter Forschungs-
und Entwicklungskoordinierung zur Verbesserung der ent-
sprechenden Technologien, und sich dessen bewusst, dass es
notwendig ist, weitere und raschere Fortschritte auf diesem
Gebiet zu fördern und zu diesem Zweck die internationale, na-
tionale und lokale technische Zusammenarbeit zu fördern,

in Bekräftigung der Notwendigkeit, die Zusammenarbeit
und Koordinierung auf dem Gebiet der Antiminenprogramme
auf allen Ebenen zu verstärken und zu diesem Zweck die er-
forderlichen Ressourcen bereitzustellen, namentlich Ressour-
cen zur Unterstützung nationaler und regionaler Kapazitäts-
aufbauinitiativen, wo diese bestehen, sowie zur diesbezügli-
chen Tätigkeit der Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass die Vereinten Nationen
einen Plan für Notfallmaßnahmen fertiggestellt haben, um in
Notfällen den Bedarf an Antiminenmaßnahmen decken zu
können,

erfreut über die verschiedenen bereits geschaffenen Koor-
dinierungszentren für Antiminenprogramme sowie über die
Einrichtung und das Bestehen internationaler Treuhandfonds
für Antiminenmaßnahmen,

mit Befriedigung feststellend, dass in das Mandat mehre-
rer Friedenssicherungseinsätze Bestimmungen betreffend
Antiminenmaßnahmen aufgenommen worden sind, die unter
der Leitung der Sekretariats-Hauptabteilung Friedenssiche-
rungseinsätze im Rahmen solcher Einsätze durchgeführt wer-
den,

in Würdigung der von den Geber- und Empfängerregie-
rungen, dem System der Vereinten Nationen, den Regionalor-
ganisationen, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz
sowie nichtstaatlichen Organisationen entfalteten Aktivitäten
zur Koordinierung ihrer Bemühungen und zur Suche nach Lö-
sungen für die Probleme im Zusammenhang mit dem Vorhan-
densein von Minen und anderen nicht zur Wirkung gelangten
Kampfmitteln sowie ihrer Hilfe für Minenopfer,

erfreut über die Rolle, die der Generalsekretär bei der Auf-
klärung der Öffentlichkeit über die Landminenproblematik
spielt,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die
Unterstützung von Antiminenprogrammen170 und die darin
enthaltenen Empfehlungen und nimmt mit Anerkennung
Kenntnis von der in dem Addendum zu dem Bericht enthalte-
nen überarbeiteten Antiminenstrategie171;

2. fordert insbesondere, dass die Anstrengungen der
Staaten mit Unterstützung der Vereinten Nationen und nach
Bedarf der mit Antiminenprogrammen befassten zuständigen

166 CCW/GGE/VI/2, Anhang II.
167 Siehe CD/1478.
168 Siehe APLC/MSP.5/2003/5.
169 Ebd., Teil II.

170 A/58/260.
171 A/58/260/Add.1.
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Organisationen fortgesetzt werden, um den Auf- und Ausbau
einzelstaatlicher Kapazitäten für Antiminenprogramme in
Ländern zu fördern, in denen Minen und andere nicht zur Wir-
kung gelangte Kampfmittel eine ernste Gefahr für die Sicher-
heit, die Gesundheit und das Leben der einheimischen Bevöl-
kerung darstellen oder die Bemühungen um soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung auf nationaler und lokaler Ebene be-
hindern, und fordert alle Mitgliedstaaten, insbesondere dieje-
nigen, die dazu in der Lage sind, nachdrücklich auf, von Mi-
nen betroffenen Ländern bei der Schaffung und beim Ausbau
eigener Kapazitäten für Antiminenprogramme behilflich zu
sein;

3. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit
den zuständigen Organen des Systems der Vereinten Natio-
nen und den in Betracht kommenden regionalen, staatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen nach Bedarf einzelstaat-
liche Programme zu entwickeln und zu unterstützen, mit dem
Ziel, die von Landminen und anderen nicht zur Wirkung ge-
langten Kampfmitteln ausgehende Gefahr, namentlich für
Frauen und Kinder, zu verringern;

4. dankt den Regierungen, den Regionalorganisationen
und sonstigen Gebern für die Geld- und Sachbeiträge, die sie
für Antiminenprogramme bereitgestellt haben, so auch für die
Beiträge für Nothilfemaßnahmen, Friedenssicherungseinsät-
ze und Programme zum Aufbau einzelstaatlicher und lokaler
Kapazitäten;

5. befürwortet Bemühungen, die darauf gerichtet sind,
Antiminenprogramme im Einklang mit anerkannten nationa-
len und internationalen Normen, namentlich den Internationa-
len Normen für Antiminenprogramme, durchzuführen, und
ermutigt alle Staaten, die an Antiminenprogrammen beteiligt
sind, einschließlich truppenstellender Länder, die im Rahmen
von Friedenssicherungseinsätzen Antiminenprogramme durch-
führen, diese Normen, sofern anwendbar, einzuhalten;

6. betont, wie wichtig es ist, ein Informationsmanage-
mentsystem anzuwenden, wie etwa das Informationsmanage-
mentsystem für Antiminenprogramme, unter vollständiger
Koordinierung mit dem Dienst der Vereinten Nationen für
Antiminenprogramme und maßgeblicher Unterstützung
durch das Genfer Internationale Zentrum für humanitäre Mi-
nenräumung;

7. appelliert an die Regierungen, die Regionalorgani-
sationen und die sonstigen Geber, ihre Unterstützung für An-
timinenprogramme durch die rechtzeitige Bereitstellung ver-
lässlicher und berechenbarer Beiträge, namentlich Beiträge
über den Freiwilligen Treuhandfonds zur Unterstützung von
Antiminenprogrammen und für einzelstaatliche Antiminen-
maßnahmen und humanitäre Antiminenprogramme nicht-
staatlicher Organisationen, fortzusetzen und wenn möglich
auszuweiten, um eine rechtzeitig einsetzende Hilfe bei der
Minenbekämpfung zu ermöglichen, und betont, dass diese
Hilfe in die umfassenderen humanitären, Entwicklungs- und
sonstigen Strategien einbezogen werden soll;

8. betont, wie wichtig die internationale Unterstützung
bei der Nothilfe für die Opfer von Minen und anderen nicht
zur Wirkung gelangten Kampfmitteln und bei ihrer Betreu-

ung, Rehabilitation und sozialen und wirtschaftlichen Wie-
dereingliederung ist, und betont außerdem, dass diese Hilfe in
umfassendere staatliche Gesundheits- und sozioökonomische
Strategien eingebunden werden soll;

9. ermutigt alle zuständigen multilateralen und nationa-
len Programme und Gremien, in Abstimmung mit den Verein-
ten Nationen in ihre humanitären, Normalisierungs-, Wieder-
aufbau- und Entwicklungshilfemaßnahmen gegebenenfalls
Aktivitäten im Zusammenhang mit Antiminenprogrammen
aufzunehmen, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die
einzelstaatliche und lokale Trägerschaft, die Nachhaltigkeit
und den Kapazitätsaufbau zu gewährleisten;

10. legt den Mitgliedstaaten, dem System der Vereinten
Nationen, den internationalen und regionalen Organisationen
und den zuständigen nichtstaatlichen Organisationen nahe,
weitere Maßnahmen zu treffen, um die Gleichstellungsper-
spektive durchgängig zu integrieren und geschlechts- und al-
tersspezifische Erwägungen in alle Aspekte der Gestaltung
von Antiminenprogrammen einzubeziehen und insbesondere
Programme aufzunehmen, die die Anzahl der Kinder unter
den Opfern reduzieren und ihre Not lindern;

11. betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit und Ko-
ordinierung bei Antiminenprogrammen und weist erneut
nachdrücklich auf die Bedeutung der Rolle hin, welche die
Vereinten Nationen ausgehend von ihrem Grundkonzept für
Antiminenprogramme und deren wirksame Koordinierung172

bei der wirksamen Koordinierung von Antiminenmaßnahmen
wahrnehmen, insbesondere die Rolle des Dienstes für Antimi-
nenprogramme, betont außerdem die wichtige Rolle, die die
einzelstaatlichen Behörden sowie Regionalorganisationen in
dieser Hinsicht übernehmen können, sowie die wichtige Rolle
der zuständigen nichtstaatlichen Organisationen, und hebt die
Notwendigkeit einer kontinuierlichen Bewertung dieser Rol-
len durch die Generalversammlung hervor;

12. unterstreicht die Rolle des Dienstes für Antiminen-
programme als Koordinierungsstelle für Antiminenprogram-
me innerhalb des Systems der Vereinten Nationen sowie seine
laufende Zusammenarbeit bei allen mit Minen zusammenhän-
genden Aktivitäten der Organisationen, Fonds und Program-
me der Vereinten Nationen und die Koordinierung dieser Ak-
tivitäten und dankt in diesem Zusammenhang den anderen
Organen des Systems der Vereinten Nationen für die von ih-
nen gemäß dem Grundkonzept der Vereinten Nationen für
Antiminenprogramme übernommenen Funktionen;

13. fordert die Mitgliedstaaten, die Regionalorganisatio-
nen, die staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und
die Stiftungen nachdrücklich auf, dem Generalsekretär auch
weiterhin ihre volle Unterstützung und Zusammenarbeit zu-
teil werden zu lassen und ihm insbesondere alle Informatio-
nen und Daten sowie entsprechende sonstige Ressourcen zur
Verfügung zu stellen, die zur Stärkung der Koordinierungs-
rolle der Vereinten Nationen bei Antiminenprogrammen
nützlich sein könnten;

172 Siehe A/53/496, Anhang II.
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14. nimmt mit Dank Kenntnis von den Leitlinien für An-
timinenprogramme in Waffenruhe- und Friedensvereinbarun-
gen173, ersucht den Generalsekretär, sie den Vermittlern und
Moderatoren der Vereinten Nationen, den Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs und gegebenenfalls anderen Perso-
nen auf breiter Basis zur Verfügung zu stellen, und fordert alle
Konfliktparteien auf, nach Bedarf Bestimmungen über Anti-
minenprogramme in Waffenruhe- und Friedensvereinbarun-
gen oder andere entsprechende Vereinbarungen aufzuneh-
men;

15. stellt fest, dass Antiminenprogramme in Postkon-
fliktsituationen als Maßnahmen der Friedenskonsolidierung
und der Vertrauensbildung zwischen den beteiligten Parteien
dienen können;

16. legt dem Generalsekretär nahe, in seine Empfehlun-
gen an den Sicherheitsrat betreffend Friedenssicherungsein-
sätze gegebenenfalls auch künftig Vorschläge für Bestim-
mungen in Bezug auf Antiminenprogramme aufzunehmen;

17. betont, wie wichtig es ist, weitere sektorübergreifen-
de Bewertungen und Erhebungen durchzuführen, um die Art,
das Ausmaß und die Wirkung des Problems der Landminen
und anderer nicht zur Wirkung gelangter Kampfmittel in den
betroffenen Ländern besser zu bestimmen und die Festlegung
klarer Prioritäten und die Aufstellung nationaler Aktionspläne
für Wirtschaft und Entwicklung zu unterstützen, und unter-
streicht gleichzeitig, dass die Bevölkerung der von Minen be-
troffenen Gebiete daran beteiligt werden muss;

18. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der laufenden
Ausarbeitung der Internationalen Normen für Antiminenpro-
gramme durch die Vereinten Nationen, mit Unterstützung des
Genfer Internationalen Zentrums für humanitäre Minenräu-
mung und anderer Partner von Antiminenprogrammen, die
die sichere und wirksame Durchführung von Antiminenmaß-
nahmen unterstützen sollen, unterstreicht die Notwendigkeit
eines alle Seiten einbeziehenden Prozesses bei der Ausarbei-
tung und Überprüfung solcher Normen und betont, wie wich-
tig es ist, dass die von Minen betroffenen Länder eigene Nor-
men für Antiminenprogramme auf der Grundlage der Interna-
tionalen Normen für Antiminenprogramme ausarbeiten;

19. erkennt an, wie wichtig der Aufbau einzelstaatlicher
Kapazitäten für Antiminenprogramme und die einzelstaatli-
che Trägerschaft sind, befürwortet die Einrichtung weiterer
nationaler Zentren für Antiminenprogramme, darunter auch
solche, die vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen und vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen unter-
stützt werden, sowie solche, die in Notsituationen unter der
Schirmherrschaft des Dienstes für Antiminenprogramme ge-
schaffen werden, und legt den Staaten nahe, die Aktivitäten
dieser Zentren und die Treuhandfonds für die Koordinierung
der Unterstützung für Antiminenprogramme und die Förde-
rung der einzelstaatlichen Trägerschaft zu unterstützen;

20. ersucht den Dienst für Antiminenprogramme, das
Datennetz für Mineninformationen als benutzerfreundliche

Sammelstelle für Minen betreffende Informationen sowie als
ein Instrument weiter auszubauen, über das Antiminenpro-
gramme regelmäßig standardisierte Berichte über das Aus-
maß und die Auswirkungen des Minenproblems, über verfüg-
bare Ressourcen und Kapazitäten für Antiminenmaßnahmen
sowie über die dabei erzielten Fortschritte an Geber und son-
stige Partner verteilen können;

21. betont, wie wichtig es ist, die Position von Minen
aufzuzeichnen, alle derartigen Aufzeichnungen aufzubewah-
ren und sie nach der Einstellung der Feindseligkeiten den be-
troffenen Parteien zur Verfügung zu stellen, und begrüßt die
Stärkung der einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts;

22. fordert die Mitgliedstaaten, insbesondere soweit sie
über die entsprechende Kapazität verfügen, auf, nach Bedarf
die notwendigen Informationen sowie technische, finanzielle
und materielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen und im
Einklang mit dem Völkerrecht Minenfelder, Minen, Spreng-
fallen und andere Vorrichtungen so bald wie möglich zu or-
ten, zu beseitigen, zu vernichten oder auf andere Weise un-
schädlich zu machen;

23. fordert die Mitgliedstaaten, die regionalen, zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie
die Stiftungen, die dazu in der Lage sind, nachdrücklich auf,
innerhalb eines annehmbaren Zeitrahmens von Minen betrof-
fenen Ländern nach Bedarf technologische Hilfe zu gewähren
und eine auf die Nutzer ausgerichtete Forschung und Ent-
wicklung von Minenbekämpfungstechniken und -technologi-
en zu fördern, damit Antiminenmaßnahmen sicherer und ko-
stengünstiger durchgeführt werden können, und fordert sie
außerdem nachdrücklich auf, die diesbezügliche Zusammen-
arbeit auf allen Ebenen zu fördern;

24. bittet die Staaten, zu untersuchen, inwieweit die
international ausgehandelten und nichtdiskriminierenden
Rechtsinstrumente, die sich mit Landminen und anderen nicht
zur Wirkung gelangten Kampfmitteln sowie mit ihren Opfern
befassen, gestärkt werden können;

25. nimmt mit Dank Kenntnis von den Anstrengungen,
die der Generalsekretär fortlaufend unternimmt, um die Öf-
fentlichkeit verstärkt für die Wirkung des Problems der Land-
minen und der nicht zur Wirkung gelangten Kampfmittel zu
sensibilisieren;

26. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Fortschritte in allen relevanten Fragen vorzulegen, auf die
in seinen früheren Berichten an die Versammlung über die
Unterstützung von Antiminenprogrammen sowie in dieser
Resolution eingegangen wird, namentlich über die vom Inter-
nationalen Komitee vom Roten Kreuz, von anderen interna-
tionalen und regionalen Organisationen und von einzelstaatli-
chen Programmen erzielten Fortschritte, sowie über die Tätig-
keit des Freiwilligen Treuhandfonds zur Unterstützung von
Antiminenprogrammen und anderer Antiminenprogramme,
sowie einen Bericht über die erste Umsetzung des Plans für
Notfallmaßnahmen und die daraus gewonnenen Erfahrungen
sowie über die Durchführung der Strategie im Zeitraum 2001-
2005171 vorzulegen;173 Die Leitlinien sind erhältlich bei E-MINE unter www.mineaction.org.
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27. beschließt, den Punkt "Unterstützung von Antimi-
nenprogrammen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun-
undfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/128

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 19. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.52 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Aserbaidschan, Bangladesch,
China, Dschibuti, Georgien, Iran (Islamische Republik), Jordanien, Kasachstan,
Katar, Kuwait, Malaysia, Marokko, Pakistan, Philippinen, Sudan, Tunesien.

58/128. Förderung von Verständnis, Harmonie und Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Religion und
der Kultur

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen
und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte174 veran-
kerten Ziele und Grundsätze,

unterstreichend, wie wichtig es ist, Verständnis, Toleranz
und Freundschaft unter den Menschen in all ihrer religiösen,
weltanschaulichen, kulturellen und sprachlichen Vielfalt zu
fördern, und daran erinnernd, dass sich alle Staaten nach der
Charta verpflichtet haben, die allgemeine Achtung und Ein-
haltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle
ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Reli-
gion zu fördern und zu festigen,

erklärend, dass der Dialog zwischen den Religionen fester
Bestandteil der Bemühungen ist, die gemeinsamen Werte, die
in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen175 zum
Ausdruck kommen, in praktische Maßnahmen umzusetzen,
insbesondere der Bemühungen, eine Kultur des Friedens und
des Dialogs zwischen den Kulturen zu fördern,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/6 vom 4. November
2002, in der sie die Mitgliedstaaten bat, ihre Tätigkeiten zur
Förderung einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit
auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene auszu-
weiten,

sowie unter Hinweis auf ihre sonstigen einschlägigen Re-
solutionen,

mit Befriedigung hinweisend auf die Verkündung der Glo-
balen Agenda für den Dialog zwischen den Kulturen176, einge-
denk des wertvollen Beitrags, den der Dialog zwischen den
Kulturen zu einem besseren Bewusstsein und Verständnis der
von allen Menschen geteilten gemeinsamen Werte leisten
kann,

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung zur kulturel-
len Vielfalt177 der Organisation der Vereinten Nationen für

Bildung, Wissenschaft und Kultur und die darin enthaltenen
Grundsätze,

betonend, dass es geboten ist, Freiheit, Gerechtigkeit, De-
mokratie, Toleranz, Solidarität, Zusammenarbeit, Pluralis-
mus, Achtung vor der kulturellen, religiösen oder weltan-
schaulichen Vielfalt, Dialog und Verständigung als wichtige
Bausteine des Friedens auf allen Ebenen der Gesellschaft so-
wie zwischen den Nationen zu stärken,

bekräftigend, dass die freie Meinungsäußerung, der Medi-
enpluralismus, die Mehrsprachigkeit, der gleiche Zugang zur
Kunst und zu wissenschaftlichem und technologischem Wis-
sen, auch in digitaler Form, sowie die Möglichkeit aller Kul-
turen, Zugang zu Ausdrucks- und Verbreitungsmitteln zu er-
halten, die kulturelle Vielfalt garantieren und dass bei der Ge-
währleistung des freien Flusses von Ideen in Wort und Bild
sorgfältig darauf zu achten ist, dass alle Kulturen zu Wort
kommen und Gehör finden können,

in Anerkennung aller Anstrengungen, die das System der
Vereinten Nationen unternimmt, um Verständnis, Toleranz
und Freundschaft zwischen den Menschen in all ihrer kultu-
rellen, religiösen, weltanschaulichen und sprachlichen Viel-
falt zu fördern,

höchst beunruhigt darüber, dass ernste Fälle von Intole-
ranz und Diskriminierung auf Grund der Religion oder der
Weltanschauung, einschließlich Gewalthandlungen, Ein-
schüchterungen und Nötigungen, deren Beweggrund religiöse
Intoleranz ist und die die Ausübung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten gefährden, in vielen Teilen der Welt zuneh-
men,

die Auffassung vertretend, dass Toleranz für kulturelle,
ethnische, religiöse und sprachliche Vielfalt sowie der Dialog
innerhalb der Kulturen und zwischen ihnen eine wesentliche
Voraussetzung für Frieden, Verständnis und Freundschaft
zwischen Einzelpersonen und Völkern sind, die verschiede-
nen Kulturen und Nationen der Welt angehören, während
Ausprägungen von kulturellen Vorurteilen, Intoleranz und
Fremdenfeindlichkeit gegenüber verschiedenen Kulturen und
Religionen überall auf der Welt zu Hass und Gewalt zwischen
den Völkern und Nationen führen,

hervorhebend, dass die Bekämpfung von Hass, Vorurtei-
len, Intoleranz und Stereotypisierung auf Grund der Religion
oder der Kultur eine bedeutende globale Herausforderung
darstellt, die weitere Maßnahmen erfordert,

1. ist sich dessen bewusst, dass die Achtung der Vielfalt
der Religionen und Kulturen, die Toleranz, der Dialog und die
Zusammenarbeit in einem Klima des gegenseitigen Vertrau-
ens und Verständnisses zur Bekämpfung von auf Diskriminie-
rung, Intoleranz und Hass gegründeten Ideologien und Prak-
tiken und zur Stärkung des Weltfriedens, der sozialen Gerech-
tigkeit und der Freundschaft zwischen den Völkern beitragen
können;

2. bekräftigt die feierliche Selbstverpflichtung aller
Staaten, ihren Verpflichtungen zur Förderung der allgemei-
nen Achtung, der Einhaltung und des Schutzes aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen, anderen Menschenrechts-

174 Resolution 217 A (III).
175 Siehe Resolution 55/2.
176 Resolution 56/6.
177 Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und
Kultur, Records of the General Conference, Thirty-first Session, Paris,
15 October-3 November 2001, Vol. 1: Resolutions, Kap. V, Resolu-
tion 25, Anlage I.
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übereinkünften und dem Völkerrecht nachzukommen; der
universale Charakter dieser Rechte und Freiheiten steht außer
Frage;

3. bekräftigt außerdem, wie wichtig es ist, dass alle
Völker und Nationen ihr kulturelles Erbe und ihre kulturellen
Traditionen in einem nationalen und internationalen Klima
des Friedens, der Toleranz und der gegenseitigen Achtung
pflegen, weiterentwickeln und erhalten;

4. erkennt an, dass die Achtung der religiösen und kul-
turellen Vielfalt in einer zunehmend globalisierten Welt zur
internationalen Zusammenarbeit beiträgt, einen stärkeren
Dialog zwischen den Religionen, Kulturen und Zivilisationen
fördert und mithilft, ein Umfeld zu schaffen, das den Aus-
tausch menschlicher Erfahrungen begünstigt;

5. erkennt außerdem an, dass alle Kulturen und Zivili-
sationen einen gemeinsamen Katalog universeller Werte tei-
len;

6. erkennt ferner an, dass, obgleich die Bedeutung na-
tionaler und regionaler Besonderheiten und der verschiedenen
historischen, kulturellen und religiösen Traditionen zu beach-
ten ist, die Staaten gehalten sind, ungeachtet ihrer politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Systeme alle Menschenrech-
te und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen;

7. bekräftigt, dass die Förderung und der Schutz der
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö-
sen und sprachlichen Minderheiten angehören, zur politischen
und gesellschaftlichen Stabilität und zum Frieden beitragen
und die kulturelle Vielfalt und das Erbe der gesamten Gesell-
schaft in den Staaten, in denen diese Personen leben, berei-
chern, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür zu sor-
gen, dass ihr politisches System und ihre Rechtsordnung die
multikulturelle Vielfalt innerhalb ihrer Gesellschaften wider-
spiegeln, und, falls erforderlich, die demokratischen und poli-
tischen Institutionen, Organisationen und Verfahrensweisen
so zu verbessern, dass sie eine umfassendere Partizipation er-
möglichen und die Marginalisierung, Ausgrenzung und Dis-
kriminierung bestimmter gesellschaftlicher Sektoren vermei-
den;

8. legt den Regierungen nahe, namentlich durch Bil-
dung das Verständnis, die Toleranz und die Freundschaft zwi-
schen den Menschen in all ihrer religiösen, weltanschauli-
chen, kulturellen und sprachlichen Vielfalt zu fördern, was
den Quellen kultureller, sozialer, wirtschaftlicher, politischer
und religiöser Intoleranz entgegenwirkt, und dabei ge-
schlechtsspezifische Gesichtspunkte zur Anwendung zu brin-
gen, um Verständnis, Toleranz, Frieden und freundschaftliche
Beziehungen zwischen den Nationen und allen Rassen- und
Religionsgruppen zu fördern, wobei sie anerkennt, dass die
Bildung auf allen Ebenen zu den wichtigsten Mitteln für den
Aufbau einer Kultur des Friedens gehört;

9. fordert alle Staaten auf, alles daranzusetzen, um si-
cherzustellen, dass religiöse Stätten im Einklang mit ihren in-
ternationalen Verpflichtungen und ihrem innerstaatlichen
Recht voll und ganz geachtet und geschützt werden, sowie ge-

eignete Maßnahmen zur Verhütung von Beschädigungen oder
Androhungen von Beschädigungen sowie der Zerstörung sol-
cher Stätten zu ergreifen;

10. fordert die Staaten nachdrücklich auf, in Überein-
stimmung mit ihren internationalen Verpflichtungen alle not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Aufstachelung zu
und die Begehung von Gewalthandlungen, Einschüchterun-
gen und Nötigungen zu bekämpfen, deren Beweggrund Hass
und Intoleranz auf Grund der Kultur, der Religion oder der
Weltanschauung ist und die zu Zwietracht und Disharmonie
innerhalb der Gesellschaften und zwischen ihnen führen kön-
nen;

11. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf,
wirksame Maßnahmen zu treffen, um religiös oder weltan-
schaulich begründete Diskriminierung bei der Anerkennung,
der Ausübung und dem Genuss der Menschenrechte und
Grundfreiheiten in allen Bereichen des bürgerlichen, wirt-
schaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Lebens zu
verhüten und zu beseitigen, und alles daranzusetzen, um
durch den Erlass oder gegebenenfalls die Aufhebung von Ge-
setzen jede solche Diskriminierung zu verbieten, und alle ge-
eigneten Maßnahmen zu treffen, um Intoleranz aus religiösen
oder weltanschaulichen Gründen zu bekämpfen;

12. fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, sicher-
zustellen, dass die Angehörigen der mit der Rechtsdurchset-
zung beauftragten Organe und das Militär, die Beamten, die
Lehrkräfte und die sonstigen Angehörigen des öffentlichen
Dienstes bei der Wahrnehmung ihrer Dienstpflichten unter-
schiedliche Religionen und Weltanschauungen achten und
Personen, die sich zu anderen Religionen oder Weltanschau-
ungen bekennen, nicht diskriminieren und dass jede notwen-
dige und geeignete Aufklärung oder Schulung bereitgestellt
wird;

13. begrüßt die Anstrengungen, die die Staaten, die zu-
ständigen Stellen des Systems der Vereinten Nationen und an-
dere zwischenstaatliche Organisationen, die Zivilgesellschaft,
einschließlich religiöser und anderer nichtstaatlicher Organi-
sationen, sowie die Medien unternehmen, um eine Kultur des
Friedens aufzubauen, und ermutigt sie, diese Anstrengungen
fortzusetzen, so auch durch die Förderung der Interaktion
zwischen den Religionen und Kulturen innerhalb der Gesell-
schaften und zwischen ihnen, unter anderem durch Kongres-
se, Konferenzen, Seminare, Fachtagungen, Forschungsarbei-
ten und damit zusammenhängende Prozesse;

14. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
die mit dieser Resolution zusammenhängenden einschlägigen
Materialien der Vereinten Nationen in möglichst vielen ver-
schiedenen Sprachen über das System der Vereinten Natio-
nen, so auch über die Informationszentren der Vereinten Na-
tionen, im Rahmen der verfügbaren Mittel so weit wie mög-
lich verbreitet werden;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.
103



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
RESOLUTION 58/129

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 19. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.51 und Add.1, einge-
bracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Bangladesch,
Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, Dominica, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada,
Griechenland, Guatemala, Guinea-Bissau, Indien, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta,
Marshallinseln, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pa-
nama, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, San
Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Ta-
dschikistan, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechische Repu-
blik, Tunesien, Türkei, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

58/129. Auf dem Weg zu globalen Partnerschaften

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/215 vom 21. De-
zember 2000 und 56/76 vom 11. Dezember 2001,

in Bekräftigung der ausnehmend wichtigen Rolle, die den
Vereinten Nationen und insbesondere der Generalversamm-
lung bei der Förderung von Partnerschaften im Kontext der
Globalisierung zukommt,

unter Hervorhebung des zwischenstaatlichen Charakters
der Vereinten Nationen,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, auf nationaler wie
auf globaler Ebene ein Umfeld zu schaffen, das der nachhalti-
gen Entwicklung und der Armutsbekämpfung förderlich ist,

unter Hinweis auf die in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen178 festgelegten Ziele, insbesondere soweit
es darum geht, Partnerschaften zu schaffen, indem dem Pri-
vatsektor, den nichtstaatlichen Organisationen und der Zivil-
gesellschaft insgesamt mehr Gelegenheit eingeräumt wird, ei-
nen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele und Programme der
Vereinten Nationen zu leisten, namentlich zu den Bemühun-
gen um Entwicklung und Armutsbeseitigung,

unterstreichend, wie wichtig der Beitrag des Privatsek-
tors, der nichtstaatlichen Organisationen und der Zivilgesell-
schaft insgesamt für die Umsetzung der Ergebnisse der Kon-
ferenzen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozial-
bereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten ist,

unter Hinweis darauf, dass den Regierungen bei der Poli-
tikgestaltung auf nationaler und internationaler Ebene eine
zentrale Rolle und Verantwortung zukommt,

betonend, dass die Bemühungen, den Herausforderungen
der Globalisierung zu begegnen, von einer verstärkten Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und allen in
Betracht kommenden Partnern, insbesondere dem Privatsek-

tor, profitieren könnten, damit sichergestellt ist, dass die Glo-
balisierung für alle zu einer positiven Kraft wird,

unterstreichend, dass die Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und allen in Betracht kommenden Part-
nern, insbesondere dem Privatsektor, den in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Zielen und Grundsätzen
dienen und konkrete Beiträge zur Verwirklichung der in der
Millenniums-Erklärung und in den Ergebnissen der großen
Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und
ihrer Überprüfungen enthaltenen Ziele, insbesondere auf dem
Gebiet der Entwicklung und der Armutsbekämpfung, leisten
und so gestaltet werden wird, dass die Integrität, Unparteilich-
keit und Unabhängigkeit der Organisation gewahrt bleibt,

hervorhebend, dass alle in Betracht kommenden Partner,
insbesondere der Privatsektor, auf verschiedenen Wegen zur
Überwindung der Hindernisse, die sich den Entwicklungslän-
dern bei der Mobilisierung der zur Finanzierung ihrer nach-
haltigen Entwicklung benötigten Ressourcen entgegenstellen,
sowie auch zur Verwirklichung der Entwicklungsziele der
Vereinten Nationen beitragen können, unter anderem durch
Finanzmittel, Technologiezugang, Fachkenntnisse auf dem
Gebiet des Managements und Unterstützung von Program-
men zur Prävention von HIV/Aids und anderen Krankheiten
sowie zur Betreuung und Behandlung der Kranken, gegebe-
nenfalls durch Senkung der Arzneimittelpreise,

den Privatsektor ermutigend, als verlässlicher und bestän-
diger Partner aktiv am Entwicklungsprozess mitzuwirken und
nicht nur die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen
seiner Unternehmungen, sondern auch diejenigen auf die Ent-
wicklung, die Gesellschaft, die Menschenrechte, die Gleich-
stellung der Geschlechter und die Umwelt zu berücksichtigen
und insgesamt den Grundsatz des gesellschaftlichen Verant-
wortungsbewusstseins der Unternehmen anzunehmen und an-
zuwenden, also soziale Werte und soziale Verantwortung in
seine durch Gewinnstreben motivierten Verhaltensweisen
und Unternehmenspolitiken einfließen zu lassen, im Einklang
mit den innerstaatlichen Gesetzen und sonstigen Vorschriften,

unter Hinweis darauf, dass die Internationale Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung alle Anstrengungen zur För-
derung des gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstseins
der Unternehmen begrüßt und von der in den Vereinten Na-
tionen ergriffenen Initiative zur Förderung globaler Partner-
schaften Kenntnis genommen hat179,

feststellend, dass auf dem Weltgipfel für nachhaltige Ent-
wicklung zur Förderung der wirksamen Umsetzung der
Agenda 21 auf internationaler Ebene Partnerschaftsinitiativen
angeregt wurden, die alle maßgeblichen Interessengruppen
durchführen sollen, um die Ergebnisse des Weltgipfels zu un-
terstützen180,

178 Siehe Resolution 55/2.

179 Siehe Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinan-
zierung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002.
180 Siehe Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannes-
burg (Südafrika), 26. August - 4. September 2002.
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sowie feststellend, dass der Wirtschafts- und Sozialrat in
seiner Resolution 2003/61 vom 25. Juli 2003 auf Empfehlung
der elften Tagung der Kommission für Nachhaltige Entwick-
lung181 wiederholt hat, dass Partnerschaften für eine nachhal-
tige Entwicklung als freiwillige Initiativen unter Beteiligung
einer Vielzahl von Interessengruppen zur Umsetzung der
Agenda 21182 und des Durchführungsplans des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannes-
burg")183 beitragen,

ferner feststellend, dass sich der Wirtschafts- und Sozial-
rat in seiner Resolution 2003/15 vom 21. Juli 2003 die von der
Kommission für soziale Entwicklung auf ihrer einundvierzig-
sten Tagung verabschiedete Schlussfolgerung184 zu eigen ge-
macht hat, wonach die in letzter Zeit eingeleiteten Initiativen
mit dem Ziel des Aufbaus freiwilliger Partnerschaften zu
Gunsten der sozialen Entwicklung auf internationaler Ebene
gefördert werden sollen,

Kenntnis nehmend von der auf Partnerschaften bezogenen
Arbeit der Vereinten Nationen, wie etwa der vom Generalse-
kretär eingeleiteten Initiative des Globalen Paktes, der Ar-
beitsgruppe Informations- und Kommunikationstechnologien
und dem Fonds der Vereinten Nationen für internationale
Partnerschaften, sowie den Umstand begrüßend, dass ver-
schiedene Organisationen der Vereinten Nationen, nicht-
staatliche Partner und Mitgliedstaaten auf Feldebene eine
Vielzahl von Partnerschaften eingegangen sind, beispielswei-
se die Öffentlich-private Allianz der Vereinten Nationen für
ländliche Entwicklung,

betonend, dass Partnerschaften darauf ausgerichtet sein
sollen, konkrete Ergebnisse zu erzielen,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs185;

2. betont, dass die Grundsätze und Vorgehensweisen,
von denen diese Partnerschaften sich leiten lassen, auf der fe-
sten Grundlage der in der Charta der Vereinten Nationen ver-
ankerten Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen auf-
bauen sollen, und bittet das System der Vereinten Nationen,
sich auch weiterhin an ein gemeinsames, systematisches Part-
nerschaftskonzept zu halten, das ohne unnötige Starre in Be-
zug auf Partnerschaftsvereinbarungen die folgenden Grund-
sätze umfasst: gemeinsame Zielsetzung, Transparenz, keine
unfairen Vorteile für irgendeinen Partner der Vereinten Natio-

nen, wechselseitiger Nutzen und gegenseitige Achtung, Re-
chenschaftspflicht, Achtung der Modalitäten der Vereinten
Nationen, Streben nach ausgewogener Vertretung der in Be-
tracht kommenden Partner aus entwickelten und Entwick-
lungsländern sowie aus Transformationsländern, sektorale
und geografische Ausgewogenheit und Nichtbeeinträchti-
gung der Unabhängigkeit und Neutralität des Systems der
Vereinten Nationen im Allgemeinen und der Organisationen
im Besonderen;

3. legt den zuständigen Organen und Organisationen
der Vereinten Nationen nahe und bittet die Bretton-Woods-
Institutionen sowie die Welthandelsorganisation, auch künf-
tig Möglichkeiten für den verstärkten Einsatz von Partner-
schaften zu sondieren, um ihre Ziele und Programme besser
zu verwirklichen, insbesondere soweit es um Entwicklung
und Armutsbekämpfung geht, unter Berücksichtigung der un-
terschiedlichen Mandate, Arbeitsweisen und Zielsetzungen
der Organe und Organisationen sowie der konkreten Rolle der
beteiligten nicht-staatlichen Partner;

4. erinnert daran, dass die Kommission für Nachhaltige
Entwicklung im Durchführungsplan von Johannesburg183 zur
Koordinierungsstelle für Gespräche über Partnerschaften be-
stimmt wurde, die die nachhaltige Entwicklung fördern, und
bekräftigt in diesem Kontext die in Resolution 2003/61 des
Wirtschafts- und Sozialrats enthaltenen Kriterien und Richtli-
nien für Partnerschaften im Rahmen des auf dem Weltgipfel
für nachhaltige Entwicklung eingeleiteten Prozesses und sei-
ner Folgemaßnahmen;

5. betont die Bedeutung des Beitrags, den freiwillige
Partnerschaften zur Verwirklichung der international verein-
barten Entwicklungsziele, namentlich der in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen178 enthaltenen Entwick-
lungsziele, leisten, und wiederholt gleichzeitig, dass sie die
von den Regierungen im Hinblick auf die Verwirklichung
dieser Ziele abgegebenen Zusagen ergänzen, jedoch nicht er-
setzen sollen;

6. betont außerdem, dass Partnerschaften mit dem in-
nerstaatlichen Recht, den nationalen Entwicklungsstrategien
und -plänen sowie mit den Prioritäten der Länder, in denen sie
umgesetzt werden, vereinbar sein sollen, eingedenk der von
den Regierungen diesbezüglich aufgestellten Leitlinien;

7. fordert alle an Partnerschaften beteiligten Organe
des Systems der Vereinten Nationen auf, die Integrität und die
Unabhängigkeit der Organisation zu gewährleisten und nach
Bedarf in ihre regelmäßige Berichterstattung, in ihre Internet-
seiten und an anderer Stelle Informationen über Partnerschaf-
ten aufzunehmen;

8. betont, dass Partnerschaften transparent und rechen-
schaftspflichtig gestaltet und umgesetzt werden sollen, und
fordert in dieser Hinsicht die Partner auf, Regierungen, sonsti-
gen Interessengruppen sowie den zuständigen Organisationen
und Organen der Vereinten Nationen und anderen internatio-
nalen Organisationen, denen sie angehören, auf geeignete
Weise, namentlich durch Berichte, sachdienliche Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen beziehungsweise mit diesen aus-

181 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, Supple-
ment No. 9  (E/2003/29), Kap. I, Abschnitt A.
182 Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent-
wicklung, Rio de Janeiro, 3.-14. Juni 1992, Vol. I: Resolutionen der Kon-
ferenz, Resolution 1, Anlage II.
183 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
184 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, Supple-
ment No. 6  (E/2003/26), Kap. I, Abschnitt B.
185 A/58/227.
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zutauschen, wobei der Wichtigkeit des Informationsaus-
tauschs zwischen Partnerschaften über praktische Erfahrun-
gen besondere Aufmerksamkeit gelten soll;

9. ersucht den Generalsekretär, die Transparenz und
Rechenschaftspflicht von Partnerschaften auch weiterhin zu
fördern;

10. erkennt an, dass die Betreuung erfolgreicher Partner-
schaften vom Personal des Sekretariats besondere Fähigkei-
ten erfordert, und fordert den Generalsekretär auf, durch ge-
eignete Schulung und den Austausch bewährter Verfahrens-
weisen auch künftig für die Unterstützung und Weiterent-
wicklung dieser Fähigkeiten zu sorgen;

11. verweist auf die diesbezügliche Ziffer ihrer Resolu-
tion 57/300 vom 20. Dezember 2002;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 58/233

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.17/Rev.1 und Add.1,
eingebracht von: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Litauen, Luxemburg, Malta,
Marokko (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder
der Gruppe der 77 sind, und Chinas), Niederlande, Österreich, Portugal, Schwe-
den, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland.

58/233. Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas:
Fortschritte bei der Durchführung und interna-
tionalen Unterstützung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/2 vom 16. Septem-
ber 2002 über die Erklärung der Vereinten Nationen über die
Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/7 vom 4. No-
vember 2002 über die abschließende Überprüfung und Be-
wertung der Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren186 und die Un-
terstützung für die Neue Partnerschaft für die Entwicklung
Afrikas187,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/297 vom
20. Dezember 2002 über die Zweite Dekade für die industri-
elle Entwicklung Afrikas,

eingedenk des Aktionsprogramms für die am wenigsten
entwickelten Länder für die Dekade 2001-2010188, der Ver-
pflichtungserklärung zu HIV/Aids189, der Ministererklärung
von Doha190, des von der Internationalen Konferenz über Ent-
wicklungsfinanzierung verabschiedeten Konsenses von Mon-

terrey191 und des Durchführungsplans des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannes-
burg")192,

mit Dank davon Kenntnis nehmend, dass sich die interna-
tionale Gemeinschaft zur Unterstützung der Neuen Partner-
schaft verpflichtet hat, und in dieser Hinsicht die Ergebnisse
der dritten Internationalen Konferenz von Tokio über die Ent-
wicklung Afrikas begrüßend,

sowie mit Dank davon Kenntnis nehmend, dass das im Juni
2003 in Évian (Frankreich) abgehaltene Gipfeltreffen der
Gruppe der Acht der Neuen Partnerschaft einen maßgeblichen
Teil seiner Beratungen gewidmet hat, in dieser Hinsicht die
Unterstützung begrüßend, die dem Bericht über die Umset-
zung des Afrika-Aktionsplans der Gruppe der Acht entgegen-
gebracht wurde, und es außerdem begrüßend, dass zur Unter-
stützung der Neuen Partnerschaft im November 2003 in Paris
die Gründungssitzung des Partnerschaftsforums für Afrika
abgehalten wurde,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs mit
dem Titel "Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas:
erster konsolidierter Bericht über die Fortschritte bei der
Durchführung und internationalen Unterstützung"193,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs193;

2. bekräftigt ihre volle Unterstützung für die Durchfüh-
rung der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas187;

3. erkennt die Fortschritte an, die bei der Durchführung
der Neuen Partnerschaft und bei der regionalen und interna-
tionalen Unterstützung der Neuen Partnerschaft erzielt wur-
den;

4. erkennt außerdem an, dass noch viel zu tun bleibt,
um die Ziele der Neuen Partnerschaft zu verwirklichen, insbe-
sondere was das Wirtschaftswachstum und die Armutsminde-
rung betrifft;

5. erklärt erneut, dass die internationale Gemeinschaft,
Afrika und seine Entwicklungspartner weiter zusammenar-
beiten sollen, um die Ziele und Prioritäten der Neuen Partner-
schaft auf der Grundlage der Grundsätze der Eigenverantwor-
tung und Partnerschaft zu verwirklichen;

6. fordert die Mitgliedstaaten und die internationale
Gemeinschaft auf und bittet das System der Vereinten Natio-
nen, die Durchführung der Neuen Partnerschaft im Einklang
mit ihren Grundsätzen, Zielen und Prioritäten stärker zu un-
terstützen; 

186 Resolution 46/151, Anlage.
187 A/57/304, Anlage.
188 Siehe A/CONF.191/13, Kap. II.
189 Resolution S-26/2, Anlage.

190 A/C.2/56/7, Anlage.
191 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
192 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
193 A/58/524.
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I

Maßnahmen seitens der afrikanischen Länder
und Organisationen

7. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Anstren-
gungen, die die afrikanischen Länder in Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen im Zusammenhang mit der Durchführung der
Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas unternom-
men haben, um die Demokratie, die Menschenrechte, eine gu-
te Staatsführung und eine solide Wirtschaftsführung zu vertie-
fen, und ermutigt die afrikanischen Länder, ihre diesbezügli-
chen Anstrengungen weiter zu verstärken, indem sie Institu-
tionen schaffen und stärken, die einer guten Staatsführung
und der Entwicklung der Region förderlich sind; 

8. begrüßt die Anstrengungen, die die afrikanischen
Länder zur Bewältigung und Beilegung von Konflikten in der
Region unternehmen, insbesondere ihre Entschlossenheit, im
Rahmen der Afrikanischen Union einen Friedens- und Sicher-
heitsrat einzurichten, die afrikanische Vermittlungstätigkeit
in einer Reihe von Konflikten und die Bemühungen der Afri-
kanischen Union und afrikanischer Regionalorganisationen,
ihre Kapazitäten zur Durchführung von Friedensunterstüt-
zungsoperationen auszubauen; 

9. nimmt Kenntnis von der Verabschiedung der am
9. März 2003 in Abuja unterzeichneten Vereinbarung über
den Mechanismus der afrikanischen Staaten zur gleichberech-
tigten gegenseitigen Beurteilung (African-Peer-Review-Me-
chanismus) und begrüßt in dieser Hinsicht die in Bezug auf
den Mechanismus erzielten Fortschritte, insbesondere den
Beitritt einer Reihe von Mitgliedstaaten der Afrikanischen
Union und die Ernennung einer Gruppe namhafter Persön-
lichkeiten, und ermutigt andere Mitgliedstaaten der Afrikani-
schen Union, dem Mechanismus ebenfalls beizutreten;

10. begrüßt die in der Neuen Partnerschaft aufgezeigten
Prioritäten und die Fortschritte, die bei der Ausarbeitung von
Programmen in den Bereichen landwirtschaftliche Entwick-
lung, Umwelt und Infrastrukturentwicklung erzielt wurden,
sowie die laufenden Arbeiten auf den Gebieten Gesundheit,
Bildung sowie Wissenschaft und Technologie;

11. begrüßt außerdem die Anstrengungen, die die afri-
kanischen Länder unternehmen, um bei der Durchführung der
Neuen Partnerschaft ihren Verpflichtungen im Hinblick auf
die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, der Er-
mächtigung der Frau und der Integration einer Gleichstel-
lungsperspektive in alle Politikbereiche nachzukommen;

12. begrüßt es ferner, dass die Afrikanische Union am
12. Juli 2003 in Maputo das Übereinkommen über die Verhü-
tung und Bekämpfung der Korruption194 verabschiedet hat;

13. ermutigt die afrikanischen Länder, weitere konkrete
Maßnahmen zu ergreifen, um den Prozess der Integration der
Prioritäten der Neuen Partnerschaft in ihre einzelstaatlichen
Entwicklungspläne und Rahmenpläne, so auch, wo vorhan-
den, in Armutsminderungsstrategien, zu vertiefen, öffentliche

und politische Unterstützung für die Neue Partnerschaft zu
mobilisieren, solide Programme in den festgelegten Schwer-
punktbereichen der Neuen Partnerschaft auszuarbeiten und
Ressourcen für diese Schwerpunktbereiche aufzubringen;

14. unterstreicht die Rolle, die den einzelstaatlichen Ko-
ordinierungsstellen bei der Überwachung der Durchführung
der Neuen Partnerschaft zukommt, sowie die Notwendigkeit,
die personellen und institutionellen Kapazitäten aufzubauen
und zu stärken, damit die Neue Partnerschaft in allen ihren
Aspekten wirksam durchgeführt wird;

15. betont, dass die regionalen Wirtschaftsgemeinschaf-
ten wirksame Instrumente für die Entwicklung und die Inte-
gration des afrikanischen Kontinents sind, und verlangt in die-
ser Hinsicht die Stärkung ihrer Rolle bei der Koordinierung
und Durchführung der Programme und Projekte der Neuen
Partnerschaft auf subregionaler Ebene;

16. befürwortet die weitere Integration der Prioritäten
und Ziele der Neuen Partnerschaft in die Programme der re-
gionalen Strukturen und Organisationen sowie in die Pro-
gramme zu Gunsten der am wenigsten entwickelten afrikani-
schen Länder;

17. fordert die afrikanischen Länder auf, die Entwick-
lung und Stärkung des inländischen Privatsektors zu fördern
und seine wirksame Teilhabe am Wachstum und an der Ent-
wicklung der afrikanischen Volkswirtschaften sowie deren
Integration zu erleichtern;

18. erkennt die Anstrengungen der afrikanischen Länder
an, die darauf gerichtet sind, die Neue Partnerschaft bekannt
zu machen und alle afrikanischen Interessengruppen, nament-
lich die Regierungen, den Privatsektor und die Zivilgesell-
schaft, einschließlich der Frauenorganisationen sowie der Ge-
meinwesenorganisationen, in ihre Durchführung einzubezie-
hen;

19. begrüßt den in Maputo gefassten Beschluss des Exe-
kutivrats der Afrikanischen Union, die Neue Partnerschaft in
die Strukturen und Prozesse der Afrikanischen Union zu inte-
grieren; 

II
Maßnahmen seitens der internationalen Gemeinschaft

20. begrüßt die von zahlreichen Entwicklungspartnern
abgegebenen Zusagen in Bezug auf die Erhöhung der öffent-
lichen Entwicklungshilfe sowie die bereits geleisteten Beiträ-
ge und fordert die Partner nachdrücklich auf, dafür zu sorgen,
dass die zugesagten Mittel auch weiterhin ausgezahlt werden;

21. stellt mit Befriedigung fest, dass einige entwickelte
Länder die Bindung ihrer öffentlichen Entwicklungshilfe auf-
gehoben haben, und legt den Ländern nahe, soweit nicht be-
reits geschehen, die Bindung ihrer Hilfe im Einklang mit der
einschlägigen Empfehlung des Ausschusses für Entwick-
lungshilfe der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung aufzuheben;

22. fordert die internationale Gemeinschaft, die zustän-
digen multilateralen Institutionen und die entwickelten Län-
der auf, für eine kohärentere Handels-, Investitions- und Hil-
fepolitik gegenüber afrikanischen Ländern zu sorgen;

194 Siehe A/58/626, Anlage I, Assembly/AU/Dec.27 (II).
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23. hebt hervor, dass eine dauerhafte Lösung für das
Problem der Auslandsverschuldung der hochverschuldeten
armen Länder in Afrika gefunden werden muss, so auch durch
die Streichung von Schulden und andere Regelungen, und
dass innovative Mechanismen gefördert werden müssen, um
das Schuldenproblem der afrikanischen Länder mit niedrigem
und mittlerem Einkommen umfassend zu bewältigen, einge-
denk dessen, dass die Erleichterung von Auslandsschulden
Ressourcen freisetzen kann, die für die erfolgreiche Durch-
führung der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas
eingesetzt werden können, und unter Berücksichtigung der
bereits ergriffenen Initiativen zum Verschuldungsabbau und
der Notwendigkeit, die Entschuldungsmaßnahmen energisch
und zügig voranzutreiben, namentlich im Rahmen des Pariser
und Londoner Clubs und in anderen einschlägigen Foren;

24. begrüßt die Maßnahmen, die die Gläubigerländer im
Rahmen des Pariser Clubs und einige Gläubigerländer durch
die Streichung bilateraler Schulden ergriffen haben, und for-
dert alle Gläubigerländer nachdrücklich auf, sich an den An-
strengungen zur Behebung der Auslandsverschuldungs- und
Schuldendienstprobleme der afrikanischen Länder zu beteili-
gen, nimmt Kenntnis von dem Évian-Ansatz des Pariser
Clubs vom Oktober 2003 und stellt fest, dass Schuldener-
leichterung kein Ersatz für alternative Finanzierungsquellen
ist;

25. ermutigt die entwickelten Länder und andere Part-
ner, sich dafür einzusetzen, dass Privatinvestitionen aus ihren
Ländern stärker in afrikanische Länder fließen, insbesondere
in die wichtigsten Produktionssektoren der Wirtschaft, und
ermutigt sie ferner, entsprechende Investitionsgarantien zu
geben sowie Politiken der afrikanischen Länder zu unterstüt-
zen, deren Ziel darin besteht, ein Umfeld zu schaffen, das ge-
eignet ist, ausländische Investitionen anzuziehen;

26. unterstreicht, dass konkrete Maßnahmen ergriffen
werden müssen, um die bestehenden Rahmenpläne und Pro-
gramme im Rahmen der Süd-Süd-Zusammenarbeit durchzu-
führen, namentlich im Wege einer Dreieckskooperation zur
Unterstützung der Neuen Partnerschaft;

27. nimmt Kenntnis von den Aktivitäten, die die Bretton-
Woods-Institutionen und die Afrikanische Entwicklungsbank
in afrikanischen Ländern durchführen, und ermutigt sie, die
Verwirklichung der Prioritäten und Ziele der Neuen Partner-
schaft weiter zu unterstützen;

28. stellt fest, dass die Stellen des Systems der Vereinten
Nationen bei der Unterstützung der Neuen Partnerschaft im-
mer stärker zusammenarbeiten, und ersucht den Generalse-
kretär, dafür zu sorgen, dass die Tätigkeit des Systems der
Vereinten Nationen zur Unterstützung der Neuen Partner-
schaft kohärenter wird, unter Zugrundelegung der vereinbar-
ten Themenkomplexe;

29. fordert die Fonds, Programme und Sonderorganisa-
tionen der Vereinten Nationen auf, ihre bestehenden Koordi-
nierungs- und Programmierungsmechanismen zu stärken und
ihre Planungs-, Auszahlungs- und Berichtsverfahren zu ver-
einfachen und zu harmonisieren, um die afrikanischen Länder
bei der Durchführung der Neuen Partnerschaft stärker zu un-
terstützen;

30. stellt fest, dass die Stellen des Systems der Vereinten
Nationen den regionalen Konsultationsmechanismus aktiv als
Instrument zur Förderung der Zusammenarbeit und Koordi-
nierung auf regionaler Ebene eingesetzt haben, und ermutigt
sie, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um zur Unter-
stützung der Neuen Partnerschaft auf regionaler Ebene ge-
meinsame Programme auszuarbeiten und durchzuführen;

31. ersucht das System der Vereinten Nationen, dem Se-
kretariat der Neuen Partnerschaft und den afrikanischen Län-
dern weiterhin Hilfe bei der Ausarbeitung von Projekten und
Programmen im Rahmen der Prioritäten der Neuen Partner-
schaft zu gewähren;

32. begrüßt die Zusammenarbeit und die Unterstützung,
die die Vereinten Nationen den afrikanischen regionalen und
subregionalen Organisationen bei der Verhütung und Bewäl-
tigung von Konflikten gewährt haben, nimmt mit Dank
Kenntnis von der Arbeit der Ad-hoc-Beratungsgruppen des
Wirtschafts- und Sozialrats zu denjenigen afrikanischen Län-
dern, die einen Konflikt überstanden haben, wobei sie gleich-
zeitig der Evaluierung dieser Arbeit auf der Arbeitstagung des
Rates im Jahr 2004 mit Interesse entgegensieht, und ermutigt
zur Fortsetzung dieser Unterstützungsmaßnahmen der afrika-
nischen Anstrengungen auf dem Gebiet der Verhütung und
Bewältigung von Konflikten sowie in Postkonfliktsituatio-
nen;

33. begrüßt außerdem die Schaffung des Büros des Son-
derberaters für Afrika und ersucht den Generalsekretär, wei-
tere Maßnahmen zur Stärkung des Büros zu ergreifen, damit
es seinen Auftrag wirksam erfüllen kann;

34. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung auf der Grundlage
der Beiträge seitens der Regierungen, der Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen und der anderen Teilnehmer
an der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas, wie
etwa des Privatsektors und der Zivilgesellschaft, einen umfas-
senden Bericht über die Durchführung dieser Resolution vor-
zulegen.

RESOLUTION 58/234

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.55 und Add.1, einge-
bracht von: Armenien, Äthiopien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechen-
land, Kanada, Kenia, Liechtenstein, Mauritius, Mosambik, Norwegen, Republik
Korea, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, Schweden, Schweiz, Sierra
Leone, Somalia, Trinidad und Tobago, Uganda, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland.

58/234. Internationaler Tag des Gedenkens an den Völ-
kermord in Ruanda 1994

Die Generalversammlung,

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen und der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte195,

195 Resolution 217 A (III).
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unter Hinweis auf ihre Resolution 260 A (III) vom 9. De-
zember 1948, mit der sie die Konvention über die Verhütung
und Bestrafung des Völkermordes verabschiedet hat, sowie
ihre Resolution 53/43 vom 2. Dezember 1998 mit dem Titel
"Fünfzigster Jahrestag der Konvention über die Verhütung
und Bestrafung des Völkermordes" und ihre anderen einschlä-
gigen Resolutionen zum Thema Völkermord,

sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse und Empfehlun-
gen der vom Generalsekretär mit Zustimmung des Sicher-
heitsrats196 in Auftrag gegebenen Unabhängigen Untersu-
chung des Handelns der Vereinten Nationen während des
Völkermordes in Ruanda 1994197,

ferner unter Hinweis auf die Resolution 955 (1994) des Si-
cherheitsrats vom 8. November 1994 über die Schaffung des
Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Perso-
nen, die für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen
das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwi-
schen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 ver-
antwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für
während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbar-
staaten begangenen Völkermord und andere derartige Verstö-
ße verantwortlich sind,

unter Hinweis auf den Bericht mit dem Titel "Rwanda:
The Preventable Genocide" (Ruanda: Der vermeidbare Völ-
kermord), der die Ergebnisse und Empfehlungen der Interna-
tionalen Gruppe namhafter Persönlichkeiten enthält, die von
der ehemaligen Organisation der afrikanischen Einheit zur
Untersuchung des Völkermordes in Ruanda und der damit
verbundenen Ereignisse eingerichtet wurde, 

mit Besorgnis feststellend, dass viele Personen, die mut-
maßlich Völkermordhandlungen verübt haben, noch immer
nicht vor Gericht gestellt wurden,

anerkennend, wie wichtig es ist, die Straflosigkeit bei al-
len Vergehen, die Völkermord darstellen, zu bekämpfen,

überzeugt, dass die Entlarvung und Haftbarmachung der
Täter wie der Mittäter sowie die Wiederherstellung der Würde
der Opfer durch die Anerkennung ihres Leids und das Geden-
ken daran den Gesellschaften bei der Verhütung künftiger
Verstöße als Richtschnur dienen würde,

Kenntnis nehmend von der Empfehlung, die der Exekutiv-
rat der Afrikanischen Union auf seiner vom 3. bis 6. März
2003 in N'Djamena abgehaltenen zweiten ordentlichen Ta-
gung abgegeben hat, wonach die Vereinten Nationen und die
internationale Gemeinschaft zum Gedenken an den Völker-
mord in Ruanda 1994 einen internationalen Tag des Geden-
kens und der erneuten Verpflichtung auf die Bekämpfung des
Völkermordes überall auf der Welt erklären sollen198,

in Anbetracht dessen, dass sich der Völkermord in Ruanda
im April 2004 zum zehnten Mal jährt, 

1. beschließt, den 7. April 2004 zum Internationalen
Tag des Gedenkens an den Völkermord in Ruanda zu bestim-
men;

2. legt allen Mitgliedstaaten, den Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen und anderen in Betracht
kommenden internationalen Organisationen sowie den Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft nahe, den Internationalen Tag
zu begehen, namentlich mit besonderen Veranstaltungen und
Aktivitäten zum Gedenken an die Opfer des Völkermordes in
Ruanda;

3. legt allen Mitgliedstaaten, Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen und anderen in Betracht kom-
menden internationalen Organisationen nahe, die Förderung
der Durchführung der Empfehlungen zu erwägen, die in dem
Bericht der Unabhängigen Untersuchung des Handelns der
Vereinten Nationen während des Völkermordes in Ruanda
1994197 enthalten sind;

4. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit der Kon-
vention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermor-
des zu handeln, um zu gewährleisten, dass sich Ereignisse,
wie sie 1994 in Ruanda stattgefunden haben, nicht wiederho-
len. 

RESOLUTION 58/235

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.56 und Add.1, einge-
bracht von: Algerien, Äthiopien, Benin, Dänemark, Deutschland, Griechenland,
Irland, Italien, Luxemburg, Mosambik, Niederlande, Österreich, Ruanda, Schwe-
den, Singapur, Südafrika, Uganda.

58/235. Umsetzung der Empfehlungen in dem Bericht des
Generalsekretärs über Konfliktursachen und die
Förderung dauerhaften Friedens und einer nach-
haltigen Entwicklung in Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf den Bericht der Allen Mitgliedstaaten
offen stehenden Ad-hoc-Arbeitsgruppe über Konfliktursa-
chen und die Förderung dauerhaften Friedens und einer nach-
haltigen Entwicklung in Afrika199 und die Resolutionen 53/92
vom 7. Dezember 1998, 54/234 vom 22. Dezember 1999,
55/217 vom 21. Dezember 2000, 55/281 vom 1. August 2001,
56/37 vom 4. Dezember 2001, 57/296 vom 20. Dezember
2002 und 57/337 vom 3. Juli 2003,

sowie in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf die
Resolutionen des Sicherheitsrats 1325 (2000) vom 31. Okto-
ber 2000 über Frauen, Frieden und Sicherheit und 1366
(2001) vom 30. August 2001 über die Verhütung bewaffneter
Konflikte,

nach Behandlung der aktualisierten Matrix für das Jahr
2002 im Bericht des Generalsekretärs200 über die Umsetzung
der Empfehlungen in seinem Bericht über Konfliktursachen

196 Siehe S/1999/340.
197 Siehe S/1999/1257, Anlage.
198 A/57/775, Anlage, Beschluss EX.CL/Dec.16 (II).

199 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste
Tagung, Beilage 45 (A/56/45).
200 Siehe A/58/352.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
und die Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhalti-
gen Entwicklung in Afrika201,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/7 vom 4. November
2002 über die abschließende Überprüfung und Bewertung der
Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung
Afrikas in den neunziger Jahren und die Unterstützung für die
Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas,

feststellend, dass die Konfliktverhütung ein grundlegen-
der Schwerpunkt der Tätigkeit der Vereinten Nationen blei-
ben muss und dass zwischen Frieden, Sicherheit und Entwick-
lung, insbesondere in Postkonfliktsituationen, ein unauflösli-
cher Zusammenhang besteht,

sowie feststellend, dass die Konfliktverhütung und die
Friedenskonsolidierung koordinierte, nachhaltige und inte-
grierte Anstrengungen seitens des Systems der Vereinten Na-
tionen und der Mitgliedstaaten erfordern,

unter Hinweis auf Abschnitt VII der Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen202, in dem die besonderen Be-
dürfnisse Afrikas hervorgehoben werden,

erneut erklärend, dass die Umsetzung der Empfehlungen
in dem Bericht des Generalsekretärs über Konfliktursachen
und die Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhalti-
gen Entwicklung in Afrika im System der Vereinten Nationen
und in den Mitgliedstaaten auch künftig eine Vorrangstellung
einnehmen muss,

hervorhebend, dass Frieden und Sicherheit in Afrika, na-
mentlich auch die Kapazität, die tieferen Ursachen von Kon-
flikten anzugehen und Konflikte auf friedlichem Weg beizu-
legen, in erster Linie Sache der afrikanischen Länder selbst
sowie der regionalen und subregionalen Strukturen ist,

sowie hervorhebend, dass es geboten ist, den politischen
Willen zur Sicherstellung der erforderlichen politischen, fi-
nanziellen und technischen Unterstützung, die für die wirksa-
me Umsetzung der Empfehlungen in allen in dem Bericht des
Generalsekretärs genannten Bereichen unverzichtbar ist, wei-
ter zu stärken,

erneut erklärend, dass die Generalversammlung auch
künftig die Hauptrolle bei der Überwachung der Umsetzung
der im Bericht des Generalsekretärs enthaltenen Empfehlun-
gen und bei der Bewertung der erzielten Fortschritte spielen
muss203,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von der aktualisierten Ma-
trix für das Jahr 2002, die in dem Bericht des Generalsekre-
tärs200 über die Umsetzung der Empfehlungen in seinem Be-
richt über Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften
Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika201 ent-
halten ist, sowie von den seit dem letzten Fortschrittsbericht

erzielten weiteren Fortschritten auf einer Vielzahl von Gebie-
ten;

2. stellt anerkennend fest, dass bei der Verhütung und
Beilegung von Streitigkeiten viele Fortschritte erzielt wurden
und dass im Rahmen regionaler und subregionaler Initiativen
von afrikanischer Seite nachhaltige Anstrengungen zur Ver-
mittlung und Beilegung von Konflikten unternommen wur-
den;

3. ersucht die Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass
diese Initiativen auch weiterhin in enger Abstimmung und
Koordinierung mit den Vereinten Nationen ergriffen werden,
damit gewährleistet ist, dass die Vereinten Nationen bei der
späteren Umsetzung der auf Grund dieser Vermittlungen aus-
gehandelten Lösungen gegebenenfalls eine eindeutige Rolle
spielen können;

4. begrüßt die Anstrengungen der afrikanischen Länder
im Hinblick auf die Errichtung eines Friedens- und Sicher-
heitsrats im Rahmen der Afrikanischen Union und ermutigt
diejenigen Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union, die das
Protokoll über die Errichtung des Rates noch nicht ratifiziert
haben, dies zu tun;

5. ermutigt die afrikanischen Länder, auch weiterhin
Anstrengungen zu unternehmen, um Afrika besser zu befähi-
gen, Friedensunterstützungsmissionen auf regionaler und
subregionaler Ebene durchzuführen, und legt den Vereinten
Nationen und den Geberländern nahe, geeignete Mechanis-
men zu schaffen, um den afrikanischen Staaten beim Ausbau
ihrer Kapazitäten zur kohärenten und koordinierten Durch-
führung von Friedensunterstützungsmissionen behilflich zu
sein;

6. begrüßt den Beschluss der Europäischen Union, zur
Unterstützung der Einrichtung des Afrikanischen Friedens-
und Sicherheitsmechanismus und der Durchführung der von
der Afrikanischen Union unternommenen Friedensinitiativen
eine Friedensfazilität zu errichten;

7. begrüßt außerdem die Einsetzung der Ad-hoc-Ar-
beitsgruppe des Sicherheitsrats für Konfliktprävention und
Konfliktlösung in Afrika und der Ad-hoc-Beratungsgruppe
für afrikanische Länder in Postkonfliktsituationen im Rahmen
des Wirtschafts- und Sozialrats;

8. stellt mit Besorgnis fest, dass die Umsetzung der
Empfehlungen im Bericht des Generalsekretärs nach wie vor
langsam und ungleichmäßig voranschreitet;

9. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten und das System
der Vereinten Nationen die Anstrengungen zur Konfliktprä-
vention und zur Friedenskonsolidierung, insbesondere die
Anstrengungen zur Armutsbekämpfung, zur Förderung der
Achtung der Menschenrechte, zur Stärkung der rechtsstaatli-
chen Institutionen, zur Wiederherstellung einer transparenten
und rechenschaftspflichtigen öffentlichen Verwaltung, zur
Förderung demokratischer Reformen und zur Demobilisie-
rung, Entwaffnung und Wiedereingliederung von ehemaligen
Kombattanten durch eine bessere Koordinierung und Kohä-
renz und eine nachhaltige finanzielle und politische Unterstüt-
zung fördern sollen;

201 A/52/871-S/1998/318.
202 Siehe Resolution 55/2.
203 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünf-
zigste Tagung, Beilage 45 (A/56/45), Ziffer 67.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
10. beschließt, die Umsetzung der Empfehlungen in dem
Bericht des Generalsekretärs über Konfliktursachen und die
Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Ent-
wicklung in Afrika201 weiter zu überwachen;

11. begrüßt es, dass das Büro des Sonderberaters für
Afrika zur Koordinierungsstelle im Rahmen des Sekretariats
bestimmt wurde, deren Aufgabe es sein soll, die Umsetzung
der Empfehlungen in dem Bericht des Generalsekretärs über
Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Friedens
und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika auch weiterhin
über die bereits eingerichtete hauptabteilungsübergreifende
Arbeitsgruppe für afrikanische Angelegenheiten zu überwa-
chen, unter besonderer Berücksichtigung von Präventivmaß-
nahmen und der Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolge-
zeit, und Empfehlungen darüber abzugeben, wie die Umset-
zung dieser Empfehlungen weiter verbessert werden könnte; 

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, auf koordinierte und
nachhaltige Weise finanzielle und technische Hilfe zur Unter-
stützung von Tätigkeiten zu gewähren, deren Ziel darin be-
steht, die Armut zu beseitigen, die Achtung der Menschen-
rechte zu fördern, rechtsstaatliche Institutionen zu stärken und
eine transparente und rechenschaftspflichtige öffentliche Ver-
waltung zu fördern;

13. ermutigt den Generalsekretär, geeignete Vorkehrun-
gen und Mechanismen zu erkunden und zu empfehlen, mit de-
ren Hilfe die Mitgliedstaaten die multidisziplinären Konflikt-
ursachen, namentlich ihre regionalen Dimensionen, wirksa-
mer angehen und bei vorbeugenden Maßnahmen sowie bei
der Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit koordi-
nierter und nachhaltiger finanzielle und technische Hilfe ge-
währen können;

14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, unter Be-
rücksichtigung der jüngsten Entwicklungen im Hinblick auf
die Zusammenarbeit zwischen Afrika und der internationalen
Gemeinschaft in diesen Angelegenheiten.

RESOLUTION 58/236

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.54, vorgelegt vom
Präsidenten der Generalversammlung.

58/236. Weiterverfolgung der Ergebnisse der sechsund-
zwanzigsten Sondertagung: Umsetzung der Ver-
pflichtungserklärung zu HIV/Aids

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Ziele und Zielvorgaben, die in der
von der Generalversammlung auf ihrer sechsundzwanzigsten
Sondertagung im Jahr 2001 verabschiedeten Verpflichtungs-
erklärung zu HIV/Aids204 enthalten sind, und die HIV/Aids
betreffenden Ziele in der im Jahr 2000 verabschiedeten Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen205,

in Bekräftigung der von allen Staaten auf der sechsund-
zwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung einge-
gangenen Verpflichtung,

mit tiefer Besorgnis feststellend, dass weltweit 42 Millio-
nen Menschen mit HIV/Aids leben und dass die HIV/Aids-
Pandemie im Jahr 2002 3,1 Millionen Leben gefordert hat und
bis jetzt 14 Millionen Kinder zu Waisen wurden,

mit ernster Besorgnis feststellend, dass die Mehrzahl der
HIV-Neuinfektionen bei jungen Menschen auftritt und dass
Frauen und Mädchen unverhältnismäßig stark von der Pande-
mie betroffen sind,

feststellend, dass der ungleiche rechtliche und soziale Sta-
tus von Frauen ihre HIV-Gefährdung erhöht,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die anhal-
tende weltweite Ausbreitung von HIV/Aids, die die Armut
weiter verschärft und eine erhebliche Bedrohung für die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung sowie für die Ernäh-
rungssicherung in schwer betroffenen Regionen bedeutet, und
gleichzeitig in der Erkenntnis, dass Armut, Unterentwicklung
und Analphabetentum zu den Hauptfaktoren gehören, die zur
Ausbreitung der Krankheit beitragen,

feststellend, dass sich die Epidemie auf alle Regionen aus-
wirkt und dass Afrika südlich der Sahara zwar nach wie vor
am schlimmsten betroffen ist, aber auch in der Karibik, in Ost-
europa sowie in Asien und im Pazifik gravierende Epidemien
herrschen beziehungsweise sich abzeichnen,

anerkennend, dass Prävention, Betreuung, Unterstützung
und Behandlung der HIV/Aids-Infizierten und von HIV/Aids
betroffenen Menschen einander verstärkende Bestandteile
wirksamer Antwortmaßnahmen sind und in einen umfassen-
den Ansatz zur Bekämpfung der Epidemie integriert werden
müssen,

sowie anerkennend, wie wichtig es ist, dass der Schwer-
punkt in Ländern mit einer niedrigen Verbreitungsrate auch
weiterhin auf Präventionsmaßnahmen gelegt wird,

in der Erkenntnis, dass die Regierungen zwar die Haupt-
verantwortung für Antwortmaßnahmen auf HIV/Aids tragen,
dass aber die Anstrengungen und die Mitwirkung aller Sekto-
ren der Gesellschaft unabdingbar sind, wenn wirksame Ge-
genmaßnahmen gefunden werden sollen, 

erneut erklärend, dass die volle Verwirklichung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle ein wesentlicher Be-
standteil der globalen Antwort auf die HIV/Aids-Pandemie
ist, sowie erneut erklärend, dass es wichtig ist, dass alle For-
men der Diskriminierung von Menschen mit HIV/Aids oder
dadurch gefährdeten Menschen, namentlich der am stärksten
gefährdeten, beseitigt werden,

in der Erkenntnis, dass durch bewaffnete Konflikte, hu-
manitäre Notlagen und Naturkatastrophen destabilisierte Be-
völkerungsgruppen, namentlich Flüchtlinge, Binnenvertrie-
bene und insbesondere Frauen und Kinder, einem erhöhten
HIV-Infektionsrisiko ausgesetzt sind,

erfreut darüber, dass sich die Zivilgesellschaft, insbeson-
dere Organisationen, die mit HIV/Aids lebende Menschen,

204 Resolution S-26/2, Anlage.
205 Siehe Resolution 55/2.
111



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
Frauen, Jugendliche, Waisen, religiöse Organisationen und
den Privatsektor vertreten, zunehmend an den einzelstaatli-
chen Antwortmaßnahmen auf HIV/Aids beteiligt, jedoch
gleichzeitig feststellend, dass diese Interessengruppen auf al-
len Ebenen weiter eingebunden werden müssen,

in Anerkennung der Anstrengungen, die die internationa-
len humanitären Organisationen, namentlich die Internationa-
le Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaf-
ten, zur Bekämpfung der Epidemie in den am stärksten betrof-
fenen Gebieten auf der ganzen Welt unternehmen,

feststellend, dass das stärkere politische Engagement, na-
mentlich auf höchster Ebene, das unter anderem auf der am
22. September 2003 auf hoher Ebene abgehaltenen Tagung
der Generalversammlung zu HIV/Aids erkennbar war, zeigt,
dass die Regierungen und die internationale Gemeinschaft
entschlossen sind, ihre Maßnahmen und ihre Zusammenarbeit
zu verstärken, damit die in der Verpflichtungserklärung ent-
haltenen Ziele und Zielvorgaben erreicht werden,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Unterstützung ein-
zelstaatlicher Antwortmaßnahmen durch das System der Ver-
einten Nationen, insbesondere das Sekretariat des Gemeinsa-
men Programms der Vereinten Nationen für HIV/Aids und
seine gemeinsamen Träger, darunter auch für wirksame Me-
chanismen unter Führung einzelner Länder, namentlich durch
die Mobilisierung von Finanzmitteln, die Erleichterung und
Bereitstellung von technischer Hilfe und Unterstützung an
den Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose
und Malaria und an antragstellende Länder, auf allen Ebenen
des Prozesses der Zuschussgewährung,

sowie mit Dank Kenntnis nehmend von der neuen strategi-
schen Richtung, die das Gemeinsame Programm im An-
schluss an die von seinem Programmkoordinierungsrat vorge-
nommene Fünfjahresevaluierung eingeschlagen hat und mit
der insbesondere eine stärkere Konzentration auf einzelstaat-
liche Prozesse, fortgesetzte weltweite Führerschaft und Infor-
mations- und Kampagnenarbeit sowie die Schwerpunktset-
zung auf die geschlechtsspezifischen Auswirkungen von
HIV/Aids verbunden sind,

erfreut, feststellen zu können, dass das System der Verein-
ten Nationen Fortschritte im Hinblick auf die Berücksichti-
gung von HIV/Aids in seinen Aktivitäten erzielt hat, nament-
lich was die Auseinandersetzung mit HIV/Aids unter dem
Personal der Vereinten Nationen, die Ernennung von
HIV/Aids-Koordinierungsstellen bei Friedenssicherungsein-
sätzen und die Erstellung von HIV/Aids-Richtlinien für Not-
situationen betrifft,

anerkennend, dass das mehrere Länder umfassende
HIV/Aids-Programm der Weltbank und der Globale Fonds
zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria sowie
die Beiträge privater Stiftungen wichtige neue und zusätzliche
Finanzierungsquellen sind,

mit Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass viele Mit-
gliedstaaten zwar die in der Verpflichtungserklärung enthalte-
nen Zielvorgaben für das Jahr 2003 erreicht haben, dass aber
nach wie vor beträchtliche Lücken bestehen,

sowie mit Besorgnis feststellend, dass bei gleichbleibender
Umsetzungsquote und Verpflichtungserfüllung viele Länder
die Zielvorgaben für das Jahr 2005 kaum erreichen werden,

in der Erkenntnis, dass viele Entwicklungsländer mögli-
cherweise nicht über die finanziellen oder personellen Res-
sourcen verfügen, die notwendig sind, um wirksam gegen die
HIV/Aids-Epidemie vorzugehen, und in diesem Zusammen-
hang unterstreichend, wie wichtig die internationale Zusam-
menarbeit ist,

feststellend, dass die derzeit weltweit für HIV/Aids zur
Verfügung stehenden Ressourcen zwar zugenommen haben,
sich aber dennoch nicht einmal auf die Hälfte der 10 Milliar-
den US-Dollar belaufen, die allein im Jahr 2005 für wirksame
Antwortmaßnahmen für notwendig erachtet werden, und dass
erheblich mehr neue Finanzmittel erforderlich sein werden,
wenn die weltweiten Mittelvorgaben erreicht werden sollen,

sowie feststellend, dass zur Verstärkung der Umsetzung
Partnerschaften und eine engere Zusammenarbeit auf allen
Ebenen sowie eine stärkere Unterstützung beim Aufbau von
personellen und institutionellen Kapazitäten und wesentlich
mehr Finanzmittel erforderlich sind,

ferner feststellend, dass die Umsetzung durch Partner-
schaften auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene
verstärkt werden muss, damit den Infizierten und den betrof-
fenen Personen und Gemeinschaften in Entwicklungs- und
Transformationsländern Medikamente und damit zusammen-
hängende Technologien angeboten werden, die erschwing-
lich, leicht zu handhaben und leicht erhältlich sind,

erfreut, feststellen zu können, dass immer mehr Unterneh-
men des Privatsektors ihren Bediensteten und deren Familien
Präventions-, Betreuungs- und Behandlungsdienste anbieten,
gleichzeitig jedoch feststellend, dass in dieser Hinsicht weite-
re Anstrengungen unternommen werden müssen,

unter Hinweis auf die Resolution 2003/47 der Menschen-
rechtskommission vom 23. April 2003206,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die
Fortschritte bei der Umsetzung der Verpflichtungserklärung
zu HIV/Aids207;

2. bekräftigt ihre Verpflichtung auf die in der Ver-
pflichtungserklärung zu HIV/Aids204 und in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen205 enthaltenen Ziele und
Zielvorgaben und auf deren Umsetzung;

3. weist mit tiefer Besorgnis darauf hin, dass die durch
HIV/Aids hervorgerufene Notlage in Anbetracht ihrer verhee-
renden Ausmaße und Folgen dringende Maßnahmen in allen
Bereichen und auf allen Ebenen erfordert;

4. fordert die zuständigen Organisationen der Verein-
ten Nationen sowie die anderen zuständigen internationalen
Organisationen nachdrücklich auf, die einzelstaatlichen An-
strengungen zur Umsetzung der Verpflichtungserklärung

206 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschnitt A.
207 A/58/184.
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weiter zu unterstützen und sich mit der Frage der Kosten, der
Verfügbarkeit und der Erschwinglichkeit der Medikamente
und der damit zusammenhängenden Technologien auseinan-
derzusetzen;

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die
einzelstaatlichen Anstrengungen und die internationale Zu-
sammenarbeit bei der Umsetzung der Verpflichtungserklä-
rung zu verstärken, damit die darin enthaltenen Ziele und
Zielvorgaben im Rahmen einzelstaatlicher Pläne, soweit vor-
handen, erreicht werden, insbesondere in Bereichen, in denen
im Bericht des Generalsekretärs Lücken aufgezeigt wurden,
indem sie unter anderem

a) bei der Bekämpfung der Epidemie eine stärkere und
sichtbarere Führungsrolle übernehmen;

b) ein Umfeld schaffen, das der Mitwirkung von und
der Partnerschaft mit allen Interessengruppen förderlich ist,
einschließlich der Zivilgesellschaft, der Menschen mit
HIV/Aids, marginalisierter und gefährdeter Gruppen, kultu-
reller und religiöser Organisationen, nichtstaatlicher Organi-
sationen, traditioneller Heilpraktiker, des Privatsektors, inter-
nationaler Institutionen und der Medien;

c) die Politiken und Programme zur Bekämpfung von
HIV/Aids stärken, namentlich diejenigen, die mit dem Schutz
und der Förderung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten
für alle zusammenhängen, was auch die Beseitigung der Stig-
matisierung und der Diskriminierung aller mit HIV/Aids le-
benden beziehungsweise davon betroffenen Menschen, die
Gewährleistung der Geschlechtergleichstellung, die Unter-
stützung von Waisen und Kindern und die Ausweitung des
Zugangs zu Behandlung, Betreuung und Unterstützung mit
einschließt;

d) umfassende Maßnahmen ergreifen und verstärken,
um eine breite multisektorale Palette von Präventions-, Be-
treuungs-, Behandlungs- und Unterstützungstätigkeiten zu er-
reichen, und anerkennen, dass Fragen der Folgenmilderung,
insbesondere in den am schwersten betroffenen Ländern,
ernsthaft angegangen werden müssen, und indem sie in die-
sem Kontext namentlich

i) Präventionsmaßnahmen verstärken, insbesondere
für gefährdete Gruppen, vor allem für Frauen und Jugend-
liche, in Anbetracht dessen, dass die Prävention im Mittel-
punkt der auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene unternommenen Maßnahmen steht;

ii) den Zugang zu Behandlung schrittweise und nach-
haltig ausweiten, einschließlich der Prävention und Be-
handlung von opportunistischen Krankheiten und des
wirksamen Einsatzes von antiretroviralen Arzneimitteln;

iii) die Bereitstellung von Betreuung und Unterstützung
für HIV/Aids-Infizierte und von HIV/Aids betroffene
Menschen, einschließlich Waisen, verbessern;

iv) die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Epide-
mie mildern;

v) den Zugang zu wirksamen und kostengünstigen Me-
dikamenten und entsprechenden pharmazeutischen Pro-
dukten fördern;

vi) die Gesundheitsversorgungssysteme stärken und
HIV/Aids-Programme in die bestehenden Gesundheits-
dienste integrieren;

vii) die HIV/Aids-Überwachung und die Systeme zur
Bewertung der Wirksamkeit von Programmen verstärken;

e) Arzneimittelpolitiken und -praktiken stärken, na-
mentlich in Bezug auf Generika und Regelungen betreffend
das geistige Eigentum, um im Einklang mit dem Völkerrecht
Innovationen und die Entwicklung heimischer Industrien wei-
ter zu fördern;

f) Ausbildungs- und Forschungsinitiativen oder -pro-
gramme verstärken, um die Kapazitäten der Regierungen zur
Bewältigung der Epidemie zu erhöhen;

g) Erfahrungen in Schlüsselbereichen der Intervention,
wie der Prävention, der Betreuung und der Unterstützung von
HIV/Aids-Infizierten und der Behandlung von mit HIV/Aids
zusammenhängenden Leiden, weitergeben und diesbezügli-
che Informationen austauschen;

h) im Hinblick auf die Personalkrise, die die wirksame
Umsetzung umfassender einzelstaatlicher HIV/Aids-Pro-
gramme beeinträchtigt, Abhilfe schaffen, so auch indem sie
den Aufbau von Überwachungs- und Evaluierungskapazitä-
ten unterstützen und auf nationaler und internationaler Ebene
tätig werden, um flexible Lösungen zu entwickeln;

i) Finanzmittel mobilisieren und die Unterstützung ge-
währen, die notwendig ist, um sicherzustellen, dass sie wirk-
sam eingesetzt und rasch absorbiert werden, und um eine aus-
gewogene und nachhaltige Bereitstellung von Diensten, ins-
besondere an die Bedürftigsten, zu ermöglichen;

6. begrüßt und anerkennt die am 14. November 2001
auf der in Doha abgehaltenen vierten Ministerkonferenz der
Welthandelsorganisation verabschiedete Erklärung über das
Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte
des geistigen Eigentums und die öffentliche Gesundheit208 so-
wie den Beschluss des Allgemeinen Rates der Welthandelsor-
ganisation vom 30. August 2003 über die Umsetzung von
Ziffer 6 der Erklärung209;

7. begrüßt es, dass sich die Weltgesundheitsorganisa-
tion und das Gemeinsame Programm der Vereinten Nationen
für HIV/Aids verpflichtet haben, mit der internationalen Ge-
meinschaft zusammenzuarbeiten, um den Entwicklungslän-
dern dabei behilflich zu sein, das Ziel "3 bis 5", das heißt die
Bereitstellung von antiretroviralen Arzneimitteln an 3 Millio-
nen HIV/Aids-Infizierte bis zum Ende des Jahres 2005, zu er-
reichen, unter Hinweis auf die Resolution 2003/29 der Men-
schenrechtskommission vom 22. April 2003 mit dem Titel
"Zugang zu Medikamenten im Kontext von Pandemien wie
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria"206;

208 WT/MIN(01)/DEC/2. Unter http://docsonline.wto.org im Internet ver-
fügbar.
209 WT/L/540. Unter http://docsonline.wto.org im Internet verfügbar.
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8. fordert mit Nachdruck, dass aus einzelstaatlichen,
bilateralen, multilateralen und privaten Quellen zusätzliche
Mittel aufgebracht werden, namentlich, aber nicht ausschließ-
lich, als zusätzliche Unterstützung für den Globalen Fonds zur
Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria, um den
wachsenden Bedarf zu decken;

9. fordert außerdem nachdrücklich, dass dem System
der Vereinten Nationen, insbesondere dem Sekretariat des
Gemeinsamen Programms und den gemeinsamen Trägern,
zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, da-
mit sie einzelstaatliche Antwortmaßnahmen auf HIV/Aids
stärker unterstützen können;

10. betont, dass in Anbetracht der immer größeren Zahl
der HIV/Aids-Initiativen auf weltweiter, regionaler und natio-
naler Ebene eine enge Koordinierung auf allen Ebenen not-
wendig ist, so auch unter staatlicher Führerschaft auf nationa-
ler Ebene, um eine harmonisierte Vorgehensweise zu gewähr-
leisten und die Wirksamkeit der Antwortmaßnahmen zu erhö-
hen;

11. ermutigt den Privatsektor, sich voll am Kampf gegen
HIV/Aids zu beteiligen, namentlich indem er entsprechende
Politiken zur Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz be-
schließt;

12. ermutigt den Privatsektor und die pharmazeutische
Industrie, einen Beitrag zur Bekämpfung von Aids zu leisten,
indem sie unter anderem auch künftig wichtige Aids-Arznei-
mittel, die den Normen der Weltgesundheitsorganisation ent-
sprechen, zu niedrigstmöglichen Preisen verfügbar machen;

13. erkennt an, wie wichtig es ist, dass junge Männer
und Frauen Zugang zu Informationen und Aufklärung, na-
mentlich zu Aufklärung durch Gleichaltrige und zu jugend-
spezifischer HIV-Aufklärung, sowie zu Diensten zur Vermitt-
lung der Lebenskompetenzen haben, die für die Verringerung
ihrer Gefährdung durch HIV-Infektionen notwendig sind, in
voller Partnerschaft mit Jugendlichen, Eltern, Familien, Päd-
agogen und Leistungserbringern im Gesundheitswesen;

14. erklärt erneut, dass dringende Maßnahmen im Hin-
blick auf die ernste Situation in Afrika südlich der Sahara und
insbesondere auf die Krisensituation in der Region des südli-
chen Afrika ergriffen werden müssen, damit der Verlust an in-
stitutioneller Kapazität in wichtigen einzelstaatlichen Sekto-
ren auf ein Mindestmaß beschränkt und die Gefahr der Be-
schleunigung des Kreislaufs der Armut, der Ernährungsunsi-
cherheit, der Instabilität und der erhöhten HIV/Aids-Gefähr-
dung vermindert wird;

15. betont, dass in allen Regionen, insbesondere in der
Karibik, in Osteuropa sowie in Asien und im Pazifik, ver-
stärkte Maßnahmen notwendig sind; 

16. beschließt, im Jahr 2005 eine Tagung auf hoher Ebe-
ne abzuhalten, um den Stand der Umsetzung der in der Ver-
pflichtungserklärung enthaltenen Verpflichtungen zu über-
prüfen, und beschließt außerdem, dass die Terminierung, das
Format, die Teilnahme, namentlich die Teilnahme der Zivil-
gesellschaft, und andere organisatorische Einzelheiten auf der
achtundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung weiter
behandelt werden;

17. ersucht den Generalsekretär in dieser Hinsicht, einen
umfassenden analytischen Bericht über den Stand der Umset-
zung der in der Verpflichtungserklärung enthaltenen Ver-
pflichtungen, insbesondere der für das Jahr 2005 festgelegten
Verpflichtungen, vorzulegen, mit dem Ziel, Probleme und
Hemmnisse zu benennen und Empfehlungen zu den für wei-
tere Fortschritte erforderlichen Maßnahmen abzugeben;

18. beschließt, den Punkt "Weiterverfolgung der Ergeb-
nisse der sechsundzwanzigsten Sondertagung: Umsetzung der
Verpflichtungserklärung zu HIV/Aids" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/237

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.53 und Add.1, einge-
bracht von: Äthiopien, Dschibuti, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Irland, Italien,
Japan, Kamerun, Kenia, Madagaskar, Mali, Mauritius, Mosambik, Ruanda,
Schweden, Südafrika, Sudan, Togo, Uganda.

58/237. 2001-2010: Dekade zur Zurückdrängung der Ma-
laria in den Entwicklungsländern, insbesondere
in Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/135 vom 19. De-
zember 1994, 50/128 vom 20. Dezember 1995, 55/284 vom
7. September 2001 und 57/294 vom 20. Dezember 2002 be-
treffend den Kampf gegen die Malaria in den Entwicklungs-
ländern, insbesondere in Afrika,

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Wirt-
schafts- und Sozialrats betreffend den Kampf gegen die Ma-
laria und gegen Durchfallerkrankungen, insbesondere seiner
Resolution 1998/36 vom 30. Juli 1998,

Kenntnis nehmend von den von der Organisation der afri-
kanischen Einheit verabschiedeten Erklärungen und Be-
schlüssen über Gesundheitsfragen, insbesondere der Erklä-
rung und dem Aktionsplan über die Initiative zur Zurückdrän-
gung der Malaria, die auf dem am 24. und 25. April 2000 in
Abuja abgehaltenen Außerordentlichen Gipfeltreffen der
Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikani-
schen Einheit verabschiedet wurden210, sowie von dem die
Umsetzung dieser Erklärung und dieses Aktionsplans betref-
fenden Beschluss AHG/Dec.155 (XXXVI), der von der Ver-
sammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation
der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 10. bis 12. Juli 2000
in Lomé abgehaltenen sechsunddreißigsten ordentlichen Ta-
gung verabschiedet wurde211,

sowie Kenntnis nehmend von der Erklärung von Maputo
über Malaria, HIV/Aids, Tuberkulose und andere damit zu-
sammenhängende Infektionskrankheiten, die von der Ver-
sammlung der Afrikanischen Union auf ihrer vom 10. bis

210 Siehe A/55/240/Add.1.
211 Siehe A/55/286, Anlage II.
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12. Juli 2003 in Maputo abgehaltenen zweiten ordentlichen
Tagung verabschiedet wurde212,

in Anerkennung dessen, dass es notwendig und wichtig ist,
dass die Anstrengungen zur Erreichung der auf dem Gipfel-
treffen von Abuja festgelegten Zielvorgaben ineinandergrei-
fen, damit das Ziel der Zurückdrängung der Malaria und die
Ziele der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen213

bis zum Jahr 2010 beziehungsweise 2015 erreicht werden,

sowie in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit der
Stärkung der einzelstaatlichen Programme zur Malariabe-
kämpfung, damit die afrikanischen Länder das auf dem Gip-
feltreffen von Abuja festgelegte mittelfristige Ziel für den
Fünfjahreszeitraum von 2000-2005 erreichen,

ferner in Anerkennung dessen, dass die durch Malaria ver-
ursachten Erkrankungen und Todesfälle auf der ganzen Welt
mit politischen Handlungsverpflichtungen und angemessenen
Ressourcen beseitigt werden können, wenn die Öffentlichkeit
über die Malaria aufgeklärt und dafür sensibilisiert wird und
wenn entsprechende Gesundheitsdienste bereitgestellt wer-
den, vor allem in den Ländern, in denen die Krankheit ende-
misch ist,

unter Betonung der Bedeutung, die der Verwirklichung
der Millenniums-Erklärung zukommt, und in dieser Hinsicht
die Selbstverpflichtung der Mitgliedstaaten, auf die besonde-
ren Bedürfnisse Afrikas einzugehen, begrüßend,

in Würdigung der über die Jahre hinweg von der Weltge-
sundheitsorganisation und dem Kinderhilfswerk der Verein-
ten Nationen sowie anderen Partnern unternommenen An-
strengungen zur Bekämpfung der Malaria, namentlich der
1998 eingegangenen Partnerschaft zur Zurückdrängung der
Malaria,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs214 und fordert zur Unterstützung der darin enthaltenen
Empfehlungen auf;

2. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Part-
nerorganisationen zur Zurückdrängung der Malaria, nament-
lich die Weltgesundheitsorganisation und das Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen, auch weiterhin zu unterstützen,
die wichtige Quellen zur zusätzlichen Unterstützung der An-
strengungen sind, die die Länder, in denen die Malaria ende-
misch ist, zur Bekämpfung dieser Krankheit unternehmen;

3. appelliert an die internationale Gemeinschaft, si-
cherzustellen, dass der Globale Fonds zur Bekämpfung von
Aids, Tuberkulose und Malaria mehr Finanzmittel zur Unter-
stützung fundierter einzelstaatlicher Pläne zur Bekämpfung
der Malaria in Ländern erhält, in denen sie endemisch ist, wo-
bei diese Pläne auf eine nachhaltige und ausgewogene Weise
umzusetzen sind, die zum Aufbau des Gesundheitssystems
beiträgt;

4. fordert diejenigen Länder, in denen die Malaria en-
demisch ist, nachdrücklich auf, für die Malariabekämpfung
mehr inländische Ressourcen zu veranschlagen;

5. ermutigt alle afrikanischen Länder, soweit nicht be-
reits geschehen, die Empfehlungen des Gipfeltreffens von
Abuja betreffend die Senkung oder Aufhebung von Steuern
und Zöllen für Moskitonetze und andere zur Malariabekämp-
fung erforderliche Produkte umzusetzen, um sowohl den
Preis zu senken, den die Verbraucher für diese Moskitonetze
bezahlen, als auch den freien Handel mit Moskitonetzen, die
mit Insektiziden behandelt sind, zu fördern; 

6. fordert die internationale Gemeinschaft auf, Mög-
lichkeiten zur Förderung des Aufbaus von Kapazitäten zur
Herstellung von mit Insektiziden behandelten Moskitonetzen
in Afrika zu unterstützen und in diesem Zusammenhang den
Transfer der Technologie zu fördern und zu erleichtern, die
notwendig ist, damit mit Insektiziden behandelte Moskitonet-
ze wirksamer sind und länger halten;

7. erkennt an, wie wichtig die Entwicklung wirksamer
Impfstoffe und neuer Medikamente zur Verhütung und Be-
handlung der Malaria ist und dass es weiterer Forschungsar-
beiten bedarf, so auch durch wirksame globale Partnerschaf-
ten wie etwa die verschiedenen Initiativen zur Entwicklung
von Malariaimpfstoffen und die Partnerschaft "Medikamente
gegen Malaria", um die Entwicklung dieser Impfstoffe und
Medikamente sicherzustellen;

8. weist erneut auf die Notwendigkeit erweiterter öf-
fentlich-privater Partnerschaften zur Malariabekämpfung und
-prävention hin und fordert in diesem Zusammenhang die in
Afrika tätigen Erdölunternehmen nachdrücklich auf, zu erwä-
gen, als Beitrag zur Zurückdrängung der Malaria in Afrika
Polymere für die Herstellung von Moskitonetzen preisgünstig
verfügbar zu machen;

9. fordert die pharmazeutische Industrie nachdrücklich
auf, von dem zunehmenden Bedarf an einer wirksamen Kom-
binationstherapie für Malaria, insbesondere in Afrika, Kennt-
nis zu nehmen und neue Allianzen und Partnerschaften zu bil-
den, um dazu beizutragen, dass alle Gefährdeten Zugang zu
einer raschen, erschwinglichen und hochwertigen Behand-
lung haben;

10. ersucht den Generalsekretär, in enger Zusammenar-
beit mit der Weltgesundheitsorganisation, den Entwicklungs-
ländern und den Regionalorganisationen, einschließlich der
Afrikanischen Union, im Jahr 2005 eine Evaluierung der zur
Verwirklichung der Ziele für die Mitte der Dekade ergriffenen
Maßnahmen und der erzielten Fortschritte, der von der inter-
nationalen Gemeinschaft bereitgestellten Mittel zur Verwirk-
lichung dieser Einzelziele sowie der Gesamtziele der Dekade
durchzuführen und der Generalversammlung auf ihrer sech-
zigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung unter
dem Punkt "2001-2010: Dekade zur Zurückdrängung der Ma-
laria in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika"
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

212 A/58/626, Anlage I, Assembly/AU/Decl.6 (II).
213 Siehe Resolution 55/2.
214 A/58/136 und Corr.1.
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RESOLUTION 58/238

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.30/Rev.1 und Add.1,
eingebracht von: Belgien, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland,
Ecuador, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Ir-
land, Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Mexiko, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russische Föde-
ration, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ungarn, Venezuela, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika.

58/238. Verifikationsmission der Vereinten Nationen in
Guatemala

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/161 vom 16. De-
zember 2002, in der sie beschloss, die Verlängerung des Man-
dats der Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Gua-
temala vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 zu genehmigen,

unter Berücksichtigung dessen, dass die Regierung Guate-
malas ihre Entschlossenheit zur vollinhaltlichen Durchfüh-
rung der Friedensabkommen bekräftigt hat,

unterstreichend, dass sachbezogene Aspekte der Frie-
densabkommen noch unverwirklicht sind und dass der von
der Kommission zur Weiterverfolgung der Durchführung der
Friedensabkommen für ihre Durchführung und Verifikation
festgelegte Zeitplan Ende 2004 abläuft,

unter Berücksichtigung der von der Regierung Guatema-
las erbetenen Verlängerung des Mandats der Mission bis En-
de 2004, angesichts dessen, dass es wünschenswert ist, die
Präsenz der Mission im ersten Jahr der neuen Regierung, die
im Januar 2004 ihr Amt antreten soll, aufrechtzuerhalten,

sowie unter Berücksichtigung dessen, dass die Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft in Guatemala und die internatio-
nale Gemeinschaft Besorgnis über mögliche Rückschläge bei
der Durchführung der Friedensabkommen geäußert haben,
falls die Mission Guatemala verlassen sollte, bevor eine neue
Regierung ihr Amt angetreten und ihr Bekenntnis zu dem
Friedensprozess unter Beweis gestellt hat, 

davon Kenntnis nehmend, dass Vertreter der wichtigsten
politischen Parteien Guatemalas am 10. Juli 2003 unter der
Schirmherrschaft der Organisation der amerikanischen Staa-
ten eine Erklärung unterzeichnet haben, in der sie ihrer Unter-
stützung für die Friedensabkommen als Staatsabkommen
Ausdruck verliehen haben, die in die Pläne der Regierung für
den Friedensprozess eingebunden werden sollten,

unter Berücksichtigung des achten Berichts des General-
sekretärs über die Verifikation der Einhaltung der Friedensab-
kommen215,

sowie unter Berücksichtigung des vierzehnten Menschen-
rechtsberichts der Mission216,

ferner unter Berücksichtigung des Berichts der Kommis-
sion zur Aufklärung der Vergangenheit217,

nachdrücklich hinweisend auf die positive Rolle, die die
Mission im Hinblick auf die Unterstützung des Friedenspro-
zesses in Guatemala gespielt hat, und betonend, dass die Mis-
sion auch weiterhin von allen beteiligten Parteien voll unter-
stützt werden muss,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Tätigkeit der Mission218 und der darin enthaltenen Emp-
fehlungen,

1. begrüßt den achten Bericht des Generalsekretärs
über die Verifikation der Einhaltung der Friedensabkom-
men215;

2. begrüßt außerdem den vierzehnten Menschenrechts-
bericht der Verifikationsmission der Vereinten Nationen in
Guatemala216;

3. fordert die Regierung Guatemalas auf, ihre Ent-
schlossenheit zur vollinhaltlichen Durchführung der Frie-
densabkommen aufrechtzuerhalten;

4. fordert außerdem die neu gewählten Amtsträger auf,
den von Vertretern der wichtigsten politischen Parteien im
Juli 2003 eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen, die
Friedensabkommen als Staatsabkommen zu unterstützen, die
in Regierungspläne für den Friedensprozess einzugliedern sind;

5. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen im Bericht
des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Mission218, die ge-
währleisten sollen, dass die Mission den Erfordernissen des
Friedensprozesses bis zum 31. Dezember 2004 in angemesse-
ner Weise entspricht, in Anbetracht der zahlreichen offenen
Fragen, die noch zu bewältigen sind, und der Notwendigkeit,
sicherzustellen, dass sich die neue Regierung zu den Friedens-
abkommen bekennt;

6. stellt fest, dass die Mission im Jahr 2003 vier allge-
meine Bereiche der Friedensabkommen verifiziert hat, sich
im Jahr 2004 hingegen nur auf zwei Bereiche konzentrieren
wird, nämlich Menschenrechte und Entmilitarisierung sowie
die Stärkung der Zivilmacht;

7. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen des am 13. und
14. Mai 2003 in Guatemala-Stadt abgehaltenen Treffens der
Beratungsgruppe für Guatemala, auf dem alle Teilnehmer
übereinkamen, dass die Friedensabkommen auch weiterhin
Guatemalas grundlegender Entwicklungsfahrplan sein soll-
ten;

8. stellt fest, dass zwar in bestimmten Bereichen Fort-
schritte festgestellt wurden, wie beispielsweise die Verab-
schiedung von Gesetzen gegen die Diskriminierung in allen
ihren Erscheinungsformen, die Verlegung von Militäreinhei-
ten und die Ausarbeitung eines nationalen Wiedergutma-
chungsprogramms für Opfer von in der Zeit des bewaffneten
Konflikts begangenen Menschenrechtsverletzungen, dass je-
doch die Fortschritte bei der Durchführung der Friedensab-
kommen im letzten Jahr hinter den Erwartungen zurückge-

215 A/58/267.
216 A/58/566.

217 A/53/928, Anlage.
218 A/58/262.
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blieben sind und nicht ausreichten, um dem Friedensprozess
neue Impulse zu geben;

9. stellt außerdem fest, dass die Festigung des Frie-
denskonsolidierungsprozesses nach wie vor eine große Her-
ausforderung darstellt, die einen größeren politischen Willen,
die Mitwirkung aller Sektoren der Gesellschaft und das fort-
gesetzte Engagement der internationalen Gemeinschaft erfor-
dert;

10. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem Klima der
Einschüchterung von Justizbeamten, Menschenrechtsaktivi-
sten, sozialen Aktivisten und Journalisten;

11. nimmt Kenntnis von dem im März 2003 mit Unter-
stützung der Zivilgesellschaft zwischen der Regierung Guate-
malas und der Ombudsperson für Menschenrechte erzielten
Abkommen, das derzeit überarbeitet wird und das die Schaf-
fung einer Kommission zur Untersuchung illegaler Gruppen
und geheimer Sicherheitsapparate vorsieht;

12. begrüßt das am 1. Dezember 2003 zwischen der Re-
gierung Guatemalas und dem Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte unterzeichnete
Abkommen über die Schaffung eines Büros des Hohen Kom-
missars in Guatemala, mit dem Auftrag, die Menschenrechts-
situation in diesem Land zu überwachen und die Regierung
bei der Formulierung und Durchführung von Politiken, Pro-
grammen und Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der
Menschenrechte zu beraten;

13. fordert die Regierung auf, die Militärausgaben wei-
ter zu reduzieren und ausreichende Haushaltsmittel für dieje-
nigen Institutionen und Programme zu veranschlagen, denen
in den Friedensabkommen Vorrang eingeräumt wird;

14. unterstreicht die Wichtigkeit der vollen Durchfüh-
rung des Abkommens über die Identität und die Rechte der in-
digenen Völker219 als Schlüssel zur Bekämpfung von Diskri-
minierung und zur Festigung von Frieden und Gleichberech-
tigung in Guatemala und betont die Notwendigkeit der vollin-
haltlichen Durchführung des Abkommens über soziale und
wirtschaftliche Aspekte und die Situation der Landwirt-
schaft220 als Mittel, die tieferen Ursachen des bewaffneten
Konflikts auszuräumen;

15. fordert die Regierung auf, die Empfehlungen der
Kommission zur Aufklärung der Vergangenheit umzusetzen,
mit dem Ziel, die nationale Aussöhnung zu fördern, das Recht
auf Wahrheit zu verteidigen und den Menschen, die während
der sechsunddreißig Jahre des Konflikts Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen und Gewalttätigkeiten wurden, Wie-
dergutmachung zu leisten;

16. bittet die internationale Gemeinschaft und insbeson-
dere die Sonderorganisationen, Fonds und Programme des
Systems der Vereinten Nationen, die Festigung des Friedens-

konsolidierungsprozesses auch weiterhin zu unterstützen, wo-
bei die Friedensabkommen den Rahmen ihrer Programme und
Projekte auf dem Gebiet der technischen und finanziellen Hil-
fe bilden sollen, und betont, dass ihre enge Zusammenarbeit
im Kontext des Entwicklungshilfe-Programmrahmens der
Vereinten Nationen für Guatemala nach wie vor wichtig ist;

17. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, über die vorhandenen Mechanismen der internatio-
nalen Zusammenarbeit den Ausbau der nationalen Kapazitä-
ten finanziell zu unterstützen, um die Festigung des Friedens-
prozesses in Guatemala zu gewährleisten;

18. fordert die internationale Gemeinschaft außerdem
nachdrücklich auf, den Ausbau der Kapazitäten der Sonderor-
ganisationen, Fonds und Programme des Systems der Verein-
ten Nationen, namentlich auch das künftige Büro des Hohen
Kommissars in Guatemala-Stadt, finanziell zu unterstützen,
zu einem Zeitpunkt, zu dem die Mission darangeht, ihre Tä-
tigkeit zu verstärken, um sicherzustellen, dass die Institutio-
nen des Systems der Vereinten Nationen sowie die Mitglieder
der internationalen Gemeinschaft im Rahmen einer allgemei-
nen Übergangsstrategie konkrete Folgemaßnahmen ergreifen;

19. betont, dass die Mission bei der Förderung der Festi-
gung des Friedens und der Einhaltung der Menschenrechte
sowie bei der Verifikation der Einhaltung des überarbeiteten
Zeitplans für die Erfüllung der noch ausstehenden Verpflich-
tungen auf Grund der Friedensabkommen zwar eine Schlüs-
selrolle gespielt hat, dass der Erfolg des Friedensprozesses auf
lange Sicht jedoch von der Kapazität der staatlichen wie auch
der zivilgesellschaftlichen Institutionen Guatemalas und ih-
rem erneuten Bekenntnis zu den Friedensabkommen abhängt;

20. ersucht das System der Vereinten Nationen in Gua-
temala, die Durchführung des Abkommens über soziale und
wirtschaftliche Aspekte und die Situation der Landwirtschaft
auch weiterhin zu überwachen und unter Heranziehung der
mit der Mission entwickelten Methoden und Indikatoren jedes
Jahr im Rahmen des nationalen Berichts über die menschliche
Entwicklung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-
tionen Bericht zu erstatten;

21. beschließt, die letztmalige Verlängerung des Man-
dats der Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Gua-
temala vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 zu genehmigen;

22. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung zu Beginn ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution sowie vor Ende
der Tagung einen Schlussbericht über die Tätigkeit der Mis-
sion zusammen mit den von ihm für zweckmäßig erachteten
Empfehlungen vorzulegen.

RESOLUTION 58/239

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.38 und Add.1, einge-
bracht von: Antigua und Barbuda, Belgien, Belize, Bolivien, Chile, Costa Rica,
Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Sal-
vador, Estland, Finnland, Frankreich, Grenada, Griechenland, Guatemala, Hon-
duras, Irland, Italien, Jamaika, Japan, Kanada, Kolumbien, Lettland, Litauen,
Malta, Mexiko, Nicaragua, Niederlande, Österreich, Panama, Polen, Portugal,

219 A/49/882-S/1995/256, Anlage.
220 A/50/956, Anlage.
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Republik Korea, Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Su-
riname, Timor-Leste, Tschechische Republik, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland.

58/239. Die Situation in Zentralamerika: Fortschritte bei
der Gestaltung einer Region des Friedens, der
Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, in de-
nen sie den Generalsekretär, das System der Vereinten Natio-
nen und die internationale Gemeinschaft ersucht, den zentral-
amerikanischen Völkern größtmögliche Unterstützung und
Hilfe bei der Aufrechterhaltung und Stärkung des Friedens,
der Demokratie und einer nachhaltigen Entwicklung zu ge-
währen, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats,

in Bekräftigung aller ihrer einschlägigen Resolutionen, in
denen sie betont, wie wichtig die auf die Förderung der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung Zentralamerikas aus-
gerichtete internationale bilaterale und multilaterale wirt-
schaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit und
Hilfe für die Ergänzung der Anstrengungen ist, die die zen-
tralamerikanischen Völker und Regierungen unternehmen,
um den Frieden und die Demokratie zu festigen,

sowie in Bekräftigung des engen Zusammenhangs und Zu-
sammenspiels zwischen Frieden, Demokratie und nachhalti-
ger Entwicklung als grundlegende und dauerhafte Säulen der
politischen Maßnahmen, die die zentralamerikanischen Re-
gierungen unternehmen, um die legitimen Bestrebungen der
zentralamerikanischen Völker in Bezug auf wirtschaftliche
Entwicklung und soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen,

in der Erkenntnis, dass Frieden und Demokratie in Zen-
tralamerika das Ergebnis eines langwierigen und mühevollen
Prozesses sind, in dessen Verlauf Hindernisse aufgetreten
sind, die jedoch dank der Anstrengungen der Völker und Re-
gierungen der Region mit Unterstützung und Zusammenar-
beit seitens des Systems der Vereinten Nationen und der inter-
nationalen Gemeinschaft überwunden wurden,

in Würdigung der Anstrengungen, die die zentralamerika-
nischen Regierungen unternehmen, um auch künftig ihre in
nationalen, regionalen und internationalen Übereinkünften
eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, mit dem Ziel, die
demokratische Regierungs- und Verwaltungsführung in der
Region zu verbessern, namentlich durch die Förderung und
den Schutz der Menschenrechte und die Durchführung sozia-
ler Programme zur Beseitigung von Armut und Arbeitslosig-
keit, zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit, zur Stärkung
des Justizwesens, zur Konsolidierung einer modernen und
transparenten öffentlichen Verwaltung und zur Bekämpfung
der Korruption,

davon Kenntnis nehmend, dass in ganz Zentralamerika
frei gewählte Regierungen im Amt sind, was darauf hindeutet,
dass sich politische, wirtschaftliche und soziale Veränderun-
gen vollzogen haben, die ein Klima schaffen, das die Förde-
rung des Wirtschaftswachstums und Fortschritte bei der wei-

teren Entwicklung demokratischer, gerechter und gleichbe-
rechtigter Gesellschaften begünstigt,

in diesem Kontext betonend, wie wichtig die Fortschritte
sind, die im Zusammenhang mit dem Zentralamerikanischen
Integrationssystem, der Allianz für die nachhaltige Entwick-
lung Zentralamerikas, der Aufstellung der in dem Vertrag
über die soziale Integration Zentralamerikas vorgesehenen re-
gionalen Sozialpolitik und dem Rahmenvertrag über demo-
kratische Sicherheit in Zentralamerika sowie auch in anderen
Bereichen erzielt wurden,

erfreut über die Fortschritte, die in der Region bei der Su-
che nach friedlichen Lösungen für die bestehenden Gebiets-
und Grenzstreitigkeiten im Einklang mit den Grundsätzen des
Völkerrechts und den Bestimmungen der Charta der Verein-
ten Nationen erzielt wurden,

in der Erkenntnis, dass sich die Entwicklung der Volks-
wirtschaften der Region in den letzten zwei Jahren auf Grund
eines ungünstigen internationalen Wirtschaftsklimas noch
mehr verlangsamt hat, was sich nachteilig auf die Anstren-
gungen ausgewirkt hat, die die Völker und Regierungen der
Region zur effizienten Förderung einer nachhaltigen wirt-
schaftlichen Entwicklung unternehmen,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Fortschritten
der zentralamerikanischen Region bei der Förderung und
beim Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie
von der Verpflichtung der Staaten, ihre effektive Ausübung
auch weiterhin zu gewährleisten,

in Anerkennung der Anstrengungen, die die Region zur
Verbesserung der öffentlichen Sicherheit unternimmt, so in-
dem sie Maßnahmen zur Bekämpfung des unerlaubten Han-
dels mit Kleinwaffen und leichten Waffen, zur Rüstungsbe-
grenzung und Rüstungskontrolle und zur Bekämpfung der
grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und des
Terrorismus ergreift,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Situation in Zentralamerika221;

2. würdigt die Anstrengungen, die die Völker und Re-
gierungen der zentralamerikanischen Länder unternehmen,
um durch die Erfüllung der auf den Treffen und Gipfeltreffen
in der Region eingegangenen Verpflichtungen den Frieden
und die Demokratie zu festigen und eine nachhaltige Ent-
wicklung zu fördern;

3. erkennt die Fortschritte an, die bei der Durchführung
der Friedensabkommen in der Region erzielt wurden, spricht
in diesem Zusammenhang dem Volk und der Regierung von
El Salvador erneut ihren besonderen Dank und ihren Glück-
wunsch für die Erfüllung der Verpflichtungen aus den Ab-
kommen aus und spricht dem Generalsekretär ihren tief emp-
fundenen Dank aus für die Begleitung dieses Prozesses und
für die lobenswerte Art und Weise, in der er seine Verifika-
tionstätigkeit durchgeführt hat, die jetzt als abgeschlossen
gilt;

221 A/58/270.
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4. fordert die Regierung Guatemalas nachdrücklich
auf, der Erfüllung der in den Friedensabkommen enthaltenen
Verpflichtungen im Rahmen der Neuprogrammierung für den
Zeitraum 2001-2004 sowie der Vereinbarung, die auf der von
der Interamerikanischen Entwicklungsbank organisierten und
am 13. und 14. Mai 2003 in Guatemala-Stadt abgehaltenen
fünften Tagung der Beratungsgruppe für Guatemala erzielt
wurde, neue Impulse zu verleihen;

5. fordert die Regierungen der Region nachdrücklich
auf, auch weiterhin freie, faire und transparente Wahlen zu
gewährleisten, mit dem Ziel, die Demokratie in Zentralameri-
ka zu festigen;

6. würdigt die Anstrengungen und Maßnahmen, die in
der Region unternommen werden, um die Geißel der Korrup-
tion zu bekämpfen, fordert alle Staaten der Region nachdrück-
lich auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Übel
auszurotten, und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis
von den Glückwünschen, die der Regierung Nicaraguas im
Bericht des Generalsekretärs222 für ihre Arbeit auf diesem Ge-
biet ausgesprochen wurden;

7. beobachtet mit Befriedigung die Billigung wichtiger
Reformen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung öffent-
licher Angelegenheiten und Justizangelegenheiten in Zentral-
amerika und gibt in diesem Zusammenhang ihrer besonderen
Befriedigung über die Fortschritte Ausdruck, die in Honduras
im Hinblick auf den Abschluss des im September 2001 einge-
leiteten politischen Transformationsprozesses erzielt wurden,
und fordert die zentralamerikanischen Regierungen nach-
drücklich auf, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um
diese Bereiche noch weiter zu stärken;

8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auch
weiterhin ihre Anstrengungen zu bündeln, um den zentral-
amerikanischen Integrationsprozess noch mehr anzupassen,
zu stärken und zu fördern, und appelliert an die internationale
Gemeinschaft, diesen Prozess auch künftig zu unterstützen,
um einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region
zu leisten;

9. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fortschrit-
ten, die die zentralamerikanischen Regierungen bei der fried-
lichen Beilegung ihrer Gebiets- und Grenzstreitigkeiten er-
zielt haben, und fordert sie mit allem Nachdruck auf, auch
weiterhin darauf hinzuarbeiten, die noch offenen Fragen in
vollem Einklang mit den völkerrechtlichen Normen und den
einschlägigen internationalen Entscheidungen und Urteilen
zu lösen;

10. betont, wie wichtig der Außenhandel für die Ent-
wicklung Zentralamerikas ist, und unterstreicht in diesem Zu-
sammenhang den Wert der Aushandlung ausgewogener Frei-
handelsabkommen zwischen der Region und ihren Partnern
außerhalb der Region;

11. bekräftigt die Bedeutung des Puebla-Panama-Plans
als Mittel zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen

Entwicklung der mesoamerikanischen Region und erkennt in
diesem Zusammenhang die Fortschritte bei der Durchführung
des Plans an;

12. fordert die Regierungen der zentralamerikanischen
Länder nachdrücklich auf, auch weiterhin die für die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten verantwortlichen Institutionen zu stärken und so dazu bei-
zutragen, dass ihre vollständige und wirksame Wahrnehmung
durch alle Völker der Region gewährleistet ist;

13. appelliert an die zentralamerikanischen Regierun-
gen, ihre Anstrengungen zur Bekämpfung des unerlaubten
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen fortzusetzen,
die Rüstungsbegrenzung und Rüstungskontrolle zu fördern
und die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und
den Terrorismus zu bekämpfen, indem sie die in den einschlä-
gigen internationalen Übereinkünften eingegangenen Ver-
pflichtungen erfüllen; 

14. weiß die Anstrengungen zu schätzen, die die zentral-
amerikanischen Länder unternehmen, um die öffentliche Si-
cherheit in der Region zu erhöhen, indem sie Gipfeltreffen zu
dieser Frage veranstalten, wie beispielsweise den am 4. Sep-
tember 2003 in Belize-Stadt abgehaltenen Sondergipfel über
regionale Sicherheit und den am 17. Juli 2003 in Guatemala-
Stadt abgehaltenen Sondergipfel über Sicherheit; 

15. begrüßt die Anstrengungen, die unternommen wur-
den, um die Zivilpolizei zu stärken und die Entmilitarisierung
der Region zu fördern, insbesondere die Maßnahmen, die im
Rahmen des Regionalplans zur Bekämpfung der organisierten
Kriminalität ergriffen wurden, und betont, dass die internatio-
nale Gemeinschaft die zuständigen Institutionen auf dem Ge-
biet der öffentlichen Sicherheit auch künftig unterstützen
muss;

16. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Absicht
der Regierung Guatemalas, eine Kommission zur Untersu-
chung illegaler Gruppen und geheimer Sicherheitsapparate
einzusetzen, und fordert den Generalsekretär nachdrücklich
auf, diese Initiative zu unterstützen, damit sie rasch umgesetzt
wird;

17. begrüßt die Initiative der Regierung Nicaraguas in
Bezug auf das Programm für Rüstungsbegrenzung und Rü-
stungskontrolle in Zentralamerika zur Herbeiführung eines
sinnvollen Kräftegleichgewichts und zur Förderung von Sta-
bilität, gegenseitigem Vertrauen und Transparenz, das in der
Region im Einklang mit dem festgelegten Zeitplan umgesetzt
werden wird;

18. betont, dass die internationale Gemeinschaft, insbe-
sondere die Organe, Fonds und Programme des Systems der
Vereinten Nationen und die Gebergemeinschaft, auch künftig
mit den zentralamerikanischen Ländern zusammenarbeiten
und ihnen Hilfe gewähren muss, namentlich durch die Bereit-
stellung bilateraler und multilateraler Finanzmittel, damit die
Förderung der nachhaltigen Entwicklung und die Festigung
des Friedens, der Freiheit und der Demokratie in der Region
unterstützt werden;

222 Ebd., Abschnitt I.D.
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19. ersucht den Generalsekretär, den Initiativen und Ak-
tivitäten der zentralamerikanischen Regierungen auch weiter-
hin seine volle Unterstützung zuteil werden zu lassen, insbe-
sondere ihren Anstrengungen zur Festigung der Demokratie
durch die Förderung der Integration und die Durchführung ei-
nes umfassenden Programms für eine nachhaltige Entwick-
lung, und der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Ta-
gung unter dem Punkt "Die Situation in Zentralamerika: Fort-
schritte bei der Gestaltung einer Region des Friedens, der
Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung" einen voll-
ständigen, zusammengefassten Bericht über die Durchfüh-
rung aller einschlägigen Resolutionen zu Zentralamerika vor-
zulegen, und beschließt, diesen Punkt von nun an alle zwei
Jahre zu behandeln.

RESOLUTION 58/240

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 23. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 156 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 2 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.19 und Add.1,
eingebracht von: Angola, Australien, Bahamas, Belgien, Belize, Benin, Brasilien,
Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Fi-
dschi, Finnland, Gambia, Griechenland, Haiti, Indonesien, Irland, Island, Italien,
Jamaika, Japan, Kanada, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Marshallinseln, Mau-
ritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Namibia, Nauru,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Papua-Neuguinea, Portugal,
Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Samoa, Schweden, Sierra Leo-
ne, Sri Lanka, Südafrika, Tonga, Trinidad und Tobago, Tuvalu, Ukraine, Vanuatu,
Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

* Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda,
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bahrain, Bangladesch, Bela-
rus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eri-
trea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland,
Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kroatien,
Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Liba-
non, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Ma-
lawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, San
Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro,
Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lu-
cia, Südafrika, Sudan, Suriname, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Tuvalu, Ugan-
da, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Türkei.
Enthaltungen: Kolumbien, Venezuela.

58/240. Ozeane und Seerecht

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/28 vom 6. De-
zember 1994, 52/26 vom 26. November 1997, 54/33 vom
24. November 1999, 57/141 vom 12. Dezember 2002 und an-

dere einschlägige Resolutionen, die nach dem Inkrafttreten
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen ("See-
rechtsübereinkommen")223 am 16. November 1994 verab-
schiedet wurden,

unter Betonung des universellen und einheitlichen Cha-
rakters des Seerechtsübereinkommens und seiner grundlegen-
den Bedeutung für die Wahrung und Festigung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit sowie für die nachhal-
tige Erschließung der Ozeane und Meere,

erneut erklärend, dass das Seerechtsübereinkommen den
rechtlichen Rahmen für die Durchführung aller die Ozeane
und Meere betreffenden Tätigkeiten vorgibt und von strategi-
scher Bedeutung als Grundlage für das nationale, regionale
und globale Vorgehen und die entsprechende Zusammenar-
beit im Meeresbereich ist und dass seine Intaktheit gewahrt
werden muss, wie dies auch von der Konferenz der Vereinten
Nationen über Umwelt und Entwicklung in Kapitel 17 der
Agenda 21224 anerkannt wurde,

sich dessen bewusst, dass die Probleme des Meeresraums
eng miteinander verknüpft sind und im Rahmen eines inte-
grierten, interdisziplinären und intersektoralen Ansatzes als
ein Ganzes behandelt werden müssen,

überzeugt von der Notwendigkeit, auf der Grundlage von
gemäß dem Seerechtsübereinkommen getroffenen Vereinba-
rungen die Koordinierung auf einzelstaatlicher Ebene und die
Zusammenarbeit und Koordinierung sowohl auf zwischen-
staatlicher als auch auf interinstitutioneller Ebene zu verbes-
sern, damit alle Aspekte der Ozeane und Meere auf integrierte
Weise behandelt werden,

in Anerkennung der wichtigen Rolle der zuständigen inter-
nationalen Organisationen im Zusammenhang mit Meeresan-
gelegenheiten, der Durchführung des Seerechtsübereinkom-
mens und der Förderung einer nachhaltigen Erschließung der
Ozeane und Meere,

unter Hinweis auf die wesentliche Rolle der internationa-
len Zusammenarbeit und Koordinierung bei der Förderung
der integrierten Bewirtschaftung und nachhaltigen Erschlie-
ßung der Ozeane und Meere sowie unter Hinweis darauf, dass
die internationale Zusammenarbeit und Koordinierung im bi-
lateralen und gegebenenfalls im subregionalen, regionalen,
interregionalen oder globalen Rahmen die Funktion hat, die
von allen Staaten, namentlich den Küstenstaaten, auf nationa-
ler Ebene unternommenen Anstrengungen zur Förderung der
Durchführung und Befolgung des Seerechtsübereinkommens
und der integrierten Bewirtschaftung und nachhaltigen Ent-

223 Siehe The Law of the Sea: Official Texts of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 and of the Agreement
relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 with Index and Excerpts
from the Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of
the Sea (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.V.10).
224 Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Ent-
wicklung, Rio de Janeiro (Brasilien), 3.-14. Juni 1992, Resolution 1, An-
lage II.
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wicklung der Küsten- und Meeresgebiete zu unterstützen und
zu ergänzen,

abermals betonend, dass der Aufbau von Kapazitäten un-
erlässlich ist, um sicherzustellen, dass alle Staaten, insbeson-
dere die Entwicklungsländer und vor allem die am wenigsten
entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer
sowie die afrikanischen Küstenstaaten, in der Lage sind, so-
wohl das Seerechtsübereinkommen durchzuführen als auch
aus der nachhaltigen Erschließung der Ozeane und Meere
Nutzen zu ziehen,

betonend, dass der Aufbau von Kapazitäten unerlässlich
ist, um sicherzustellen, dass alle Staaten, insbesondere die
Entwicklungsländer und vor allem die am wenigsten entwik-
kelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer, in der
Lage sind, voll an den globalen und regionalen Foren und Pro-
zessen mitzuwirken, die sich mit Fragen im Zusammenhang
mit den Ozeanen und dem Seerecht befassen,

betonend, dass die zuständigen internationalen Organisa-
tionen verstärkt in die Lage versetzt werden müssen, auf glo-
baler, regionaler, subregionaler und bilateraler Ebene, na-
mentlich durch Kooperationsprogramme mit den Regierun-
gen, zum Ausbau nationaler und lokaler Kapazitäten in der
Meereswissenschaft und der nachhaltigen Bewirtschaftung
der Ozeane und ihrer Ressourcen beizutragen, 

unter Hinweis auf die Empfehlungen des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung, namentlich die Empfehlung, bis
2004 im Rahmen der Vereinten Nationen einen regelmäßig
ablaufenden Prozess für die globale Bewertung des Zustandes
der Meeresumwelt samt aktueller und absehbarer sozioöko-
nomischer Aspekte sowie die globale Berichterstattung dar-
über einzurichten und dabei die bestehenden Regionalbeurtei-
lungen zugrunde zu legen225, sowie auf den von der General-
versammlung in ihrer Resolution 57/141 gefassten Beschluss,
einen derartigen Prozess bis 2004 einzurichten,

mit dem erneuten Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die
Lage, in der sich viele Fischereigebiete der Welt befinden,
hauptsächlich auf Grund von Überkapazitäten, Überfischung
und illegaler, unregulierter und nicht gemeldeter Fischerei so-
wie der in vielen Gebieten auftretenden Verschmutzung,

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis über die
schädlichen Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf die
Meeresumwelt, insbesondere auf empfindliche Meeresökosy-
steme einschließlich Korallen, beispielsweise durch die über-
mäßige Nutzung lebender Meeresressourcen, destruktive
Fischfangpraktiken, physische Auswirkungen durch Schiffe,
die Einführung invasiver nichteinheimischer Organismen so-
wie Meeresverschmutzung jedweden Ursprungs, vom Lande
aus wie auch durch Schiffe, insbesondere durch das rechts-
widrige Freisetzen von Öl und sonstigen Schadstoffen und
das Einbringen gefährlicher Abfälle, wie beispielsweise ra-

dioaktives Material, nukleare Abfälle und gefährliche Chemi-
kalien,

in der Erkenntnis, dass hydrografische Vermessungen und
die Seekartografie von entscheidender Bedeutung für die Si-
cherheit der Schifffahrt, den Schutz des menschlichen Lebens
auf See, den Schutz der Umwelt, einschließlich empfindlicher
Meeresökosysteme, und die weltweite Schifffahrtsindustrie
sind, und in diesem Zusammenhang anerkennend, dass der
zunehmende Einsatz der elektronischen Kartografie nicht nur
die Sicherheit der Schifffahrt und die Kontrolle von Schiffs-
bewegungen erheblich verbessert, sondern auch Daten und
Informationen liefert, die für eine nachhaltige Fischereibe-
wirtschaftung und andere sektorale Nutzungen der Meeres-
umwelt, die Festlegung der Seegrenzen und den Umwelt-
schutz von Nutzen sein können,

erfreut über die von der Internationalen Atomenergie-Or-
ganisation einberufene Internationale Konferenz über die Si-
cherheit des Transports von radioaktivem Material sowie über
die Ergebnisse dieser Konferenz, die den Staaten Gelegenheit
bot, sich mit den Problemen im Zusammenhang mit dem
Transport, einschließlich des Seetransports, von radioaktivem
Material auseinanderzusetzen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs226 und in dieser Hinsicht die entscheidende Rolle hervor-
hebend, die dem umfassenden Jahresbericht des Generalse-
kretärs zukommt, welcher Informationen über die Entwick-
lungen in Bezug auf die Durchführung des Seerechtsüberein-
kommens und die Arbeit der Vereinten Nationen, ihrer Son-
derorganisationen und anderer Einrichtungen im Bereich der
Meeresangelegenheiten und des Seerechts auf globaler und
regionaler Ebene einschließt und dementsprechend die
Grundlage für die jährliche Behandlung und Überprüfung der
die Meeresangelegenheiten und das Seerecht betreffenden
Entwicklungen durch die Generalversammlung als der für ei-
ne solche Überprüfung zuständigen globalen Institution bil-
det,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht über die vierte
Tagung des allen Mitgliedstaaten offen stehenden informellen
Beratungsprozesses der Vereinten Nationen über Ozeane und
Seerecht ("Beratungsprozess")227, den die Generalversamm-
lung mit ihrer Resolution 54/33 geschaffen hat, um ihr die
jährliche Überprüfung der Entwicklungen auf dem Gebiet der
Meeresangelegenheiten zu erleichtern,

ferner Kenntnis nehmend von den Verantwortlichkeiten,
die dem Generalsekretär nach dem Seerechtsübereinkommen
und den damit zusammenhängenden Resolutionen der Gene-
ralversammlung, insbesondere den Resolutionen 49/28, 52/26
und 54/33, zukommen, und in diesem Zusammenhang fest-
stellend, dass die Verantwortlichkeiten der Abteilung Meeres-
angelegenheiten und Seerecht des Sekretariats-Bereichs
Rechtsangelegenheiten in Anbetracht des erwarteten Ein-
gangs der der Kommission zur Begrenzung des Festlandsok-

225 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge, Ziffer 36 b).

226 A/58/65 und Add.1.
227 Siehe A/58/95.
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kels ("Kommission") zugeleiteten Unterlagen der Staaten so-
wie der zu erwartenden zunehmenden Beschäftigung der Ab-
teilung mit neuen Entwicklungen, wie beispielsweise dem re-
gelmäßigen Prozess für die globale Bewertung des Zustandes
der Meeresumwelt samt sozioökonomischer Aspekte sowie
die Berichterstattung darüber, und mit Ersuchen von Staaten
um technische Hilfe und ihrer Rolle bei der interinstitutionel-
len Koordinierung und Zusammenarbeit voraussichtlich zu-
nehmen werden,

I

Durchführung des Seerechtsübereinkommens und damit
zusammenhängender Vereinbarungen und Rechtsin-
strumente

1. fordert alle Staaten auf, soweit noch nicht gesche-
hen, Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens223 wie
auch des Übereinkommens zur Durchführung des Teiles XI
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom
10. Dezember 1982 ("Durchführungsübereinkommen")223 zu
werden, um das Ziel der weltweiten Teilnahme zu erreichen;

2. bekräftigt den einheitlichen Charakter des Seerechts-
übereinkommens;

3. fordert die Staaten auf, soweit noch nicht geschehen,
Vertragsstaaten des Übereinkommens zur Durchführung der
Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten
Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Be-
wirtschaftung von gebietsübergreifenden Fischbeständen und
Beständen weit wandernder Fische228 zu werden;

4. fordert die Staaten erneut auf, mit Vorrang ihre in-
nerstaatlichen Rechtsvorschriften den Bestimmungen des
Seerechtsübereinkommens anzupassen, die konsequente An-
wendung dieser Bestimmungen sicherzustellen und außerdem
sicherzustellen, dass alle Erklärungen, die sie anlässlich der
Unterzeichnung oder Ratifikation des Seerechtsübereinkom-
mens oder des Beitritts zu ihm abgegeben haben oder abge-
ben, mit dem Übereinkommen im Einklang stehen, und an-
dernfalls alle Erklärungen zurückzunehmen, die damit nicht
im Einklang stehen;

5. legt den Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkom-
mens nahe, wie im Übereinkommen vorgesehen, beim Gene-
ralsekretär Seekarten und Verzeichnisse geografischer Koor-
dinaten zu hinterlegen;

6. betont die grundlegende Notwendigkeit, die Durch-
führung internationaler Übereinkünfte nach Artikel 311 des
Seerechtsübereinkommens zu verbessern und gegebenenfalls
die Bedingungen für die Anwendung von auf freiwilliger
Grundlage beruhenden Rechtsinstrumenten zu fördern, und
weist darauf hin, dass den internationalen Organisationen bei
der Verwirklichung dieser Ziele eine wichtige Rolle zu-
kommt;

II

Tagung der Vertragsstaaten

7. nimmt Kenntnis von dem Bericht der dreizehnten Ta-
gung der Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens229;

8. ersucht den Generalsekretär, die vierzehnte Tagung
der Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens für den
14. bis 18. Juni 2004 in New York anzuberaumen und die er-
forderlichen Dienste bereitzustellen;

III

Beilegung von Streitigkeiten

9. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass der In-
ternationale Seegerichtshof ("Seegerichtshof") auch weiter-
hin zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten im Einklang
mit Teil XV des Seerechtsübereinkommens beiträgt, unter-
streicht seine wichtige Rolle und seine Befugnisse im Hin-
blick auf die Auslegung beziehungsweise die Anwendung des
Seerechtsübereinkommens und des Durchführungsüberein-
kommens, legt den Vertragsstaaten des Seerechtsüberein-
kommens abermals nahe, soweit noch nicht geschehen, die
Abgabe einer schriftlichen Erklärung zu erwägen, mit der sie
eines der in Artikel 287 des Seerechtsübereinkommens ge-
nannten Mittel zur Beilegung von Streitigkeiten über die Aus-
legung oder Anwendung des Seerechtsübereinkommens und
des Durchführungsübereinkommens wählen, und bittet die
Vertragsstaaten, von den Bestimmungen der Anlagen V, VI,
VII und VIII des Seerechtsübereinkommens betreffend den
Vergleich, den Seegerichtshof, das Schiedsverfahren bezie-
hungsweise das besondere Schiedsverfahren Kenntnis zu neh-
men;

10. bekundet gleichermaßen dem Internationalen Ge-
richtshof ihre Hochachtung für die wichtige Funktion, die er
in Bezug auf die friedliche Beilegung von Streitigkeiten be-
treffend das Seerecht seit langer Zeit wahrnimmt;

11. erinnert daran, dass alle Parteien einer bei einem Ge-
richtshof oder Gericht nach Artikel 287 des Seerechtsüberein-
kommens anhängigen Streitigkeit nach Artikel 296 des Über-
einkommens verpflichtet sind, die Entscheidungen eines sol-
chen Gerichtshofs oder Gerichts umgehend zu befolgen;

12. legt den Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkom-
mens nahe, soweit nicht bereits geschehen, im Einklang mit
den Anlagen V und VII des Übereinkommens Schlichter und
Schiedsrichter zu ernennen, und ersucht den Generalsekretär,
die Listen dieser Schlichter und Schiedsrichter auch weiterhin
regelmäßig zu aktualisieren und zu verteilen;

IV

Das Gebiet

13. nimmt Kenntnis von dem Fortschritt der Gespräche
über Fragen betreffend die Vorschriften für die Prospektion
und Exploration polymetallischer Sulfide und kobaltreicher
Krusten in dem Gebiet;

228 International Fisheries Instruments with Index (Veröffentlichung der
Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.98.V.11), Abschnitt I; siehe auch
A/CONF.164/37. 229 SPLOS/103 und Corr.1.
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14. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass die Internatio-
nale Meeresbodenbehörde ("Behörde") im Einklang mit
Artikel 145 des Seerechtsübereinkommens fortlaufend Re-
geln, Vorschriften und Verfahren ausarbeitet, um den wirksa-
men Schutz der Meeresumwelt sowie den Schutz und die Er-
haltung der natürlichen Ressourcen des Gebiets zu gewährlei-
sten und Schäden für die Pflanzen- und Tierwelt des Gebiets
auf Grund schädlicher Auswirkungen, die sich aus den Tätig-
keiten in dem Gebiet ergeben können, zu verhüten;

V

Effektive Aufgabenwahrnehmung der Behörde
und des Seegerichtshofs

15. appelliert an alle Vertragsstaaten des Seerechtsüber-
einkommens, ihre Pflichtbeiträge für die Behörde bezie-
hungsweise für den Seegerichtshof vollständig und pünktlich
zu entrichten, und appelliert außerdem an alle ehemaligen
vorläufigen Mitglieder der Behörde, etwaige ausstehende
Beiträge zu entrichten;

16. fordert die Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, die Ratifikation der Vereinbarung über die Vorrechte und
Immunitäten des Seegerichtshofs230 und des Protokolls über
die Vorrechte und Immunitäten der Behörde231 beziehungs-
weise den Beitritt dazu zu erwägen;

VI

Festlandsockel und Tätigkeit der Kommission

17. legt den Vertragsstaaten, die dazu in der Lage sind,
nahe, alles zu tun, um der Kommission die Unterlagen betref-
fend die Festlegung der äußeren Grenzen des Festlandsockels
jenseits von 200 Seemeilen innerhalb des im Seerechtsüber-
einkommen festgelegten Zeitraums vorzulegen, wobei der
Beschluss der elften Tagung der Vertragsstaaten des See-
rechtsübereinkommens232 zu berücksichtigen ist;

18. billigt es, dass der Generalsekretär die dreizehnte Ta-
gung der Kommission für den 26. bis 30. April 2004 nach
New York einberufen hat, auf die im Falle der Einreichung
von Unterlagen bei der Kommission Sitzungen einer Unter-
kommission folgen, die sich über einen Zeitraum von zwei
Wochen erstrecken, und dass er die vierzehnte Tagung der
Kommission für den 30. August bis 3. September 2004 einbe-
rufen hat, auf die im Falle der Einreichung von Unterlagen
ebenfalls Sitzungen einer Unterkommission folgen, die sich
über einen Zeitraum von zwei Wochen erstrecken;

19. legt den Staaten und den zuständigen internationalen
Organisationen und Einrichtungen nahe, zu erwägen, auf der
Grundlage des von der Kommission ausgearbeiteten Kon-
zepts für einen fünftägigen Ausbildungskurs233, der die Ausar-
beitung der Unterlagen im Einklang mit ihren wissenschaft-

lich-technischen Richtlinien234 erleichtern soll, Ausbildungs-
kurse zur Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Aus-
arbeitung dieser Unterlagen zu entwickeln und anzubieten;

VII

Kapazitätsaufbau

20. fordert die bilateralen und multilateralen Geberorga-
nisationen und die internationalen Finanzinstitutionen auf, ih-
re Programme laufend systematisch zu überprüfen, um sicher-
zustellen, dass alle Staaten, insbesondere die Entwicklungs-
länder, über die wirtschaftlichen, rechtlichen, nautischen,
wissenschaftlichen und technischen Fertigkeiten verfügen,
die für die volle Durchführung des Seerechtsübereinkommens
und die Verwirklichung der Ziele dieser Resolution sowie für
die nachhaltige Erschließung der Ozeane und Meere auf na-
tionaler, regionaler und globaler Ebene erforderlich sind, und
dabei die Rechte der Binnenentwicklungsländer zu beachten;

21. fordert die Staaten und internationalen Finanzinsti-
tutionen auf, namentlich durch bilaterale, regionale und glo-
bale Kooperationsprogramme und technische Partnerschaften
auch weiterhin den Aufbau von Kapazitäten auf dem Gebiet
der wissenschaftlichen Meeresforschung zu verstärken, ins-
besondere in den Entwicklungsländern, unter anderem durch
die Ausbildung des erforderlichen Fachpersonals, die Bereit-
stellung der benötigten Geräte, Einrichtungen und Schiffe so-
wie durch den Transfer umweltverträglicher Technologien;

22. legt den Staaten nahe, den Entwicklungsländern,
insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern und
den kleinen Inselentwicklungsländern sowie den afrikani-
schen Küstenstaaten, auf bilateraler und gegebenenfalls regio-
naler Ebene bei der Ausarbeitung der der Kommission vorzu-
legenden Unterlagen behilflich zu sein, namentlich bei der
Analyse der Beschaffenheit des Festlandsockels eines Kü-
stenstaats in Form einer Schreibtischstudie sowie bei der Kar-
tierung der äußeren Grenzen seines Festlandsockels;

VIII

Sicherheit der Schifffahrt und Normeinhaltung
durch Flaggenstaaten

23. legt den Staaten nahe, die internationalen Überein-
künfte betreffend die Sicherheit der Schifffahrt zu ratifizieren
beziehungsweise ihnen beizutreten und die mit dem See-
rechtsübereinkommen vereinbaren notwendigen Maßnahmen
zur Einhaltung und Durchsetzung der in diesen Übereinkünf-
ten enthaltenen Regeln zu beschließen;

24. fordert die Staaten und die Organisationen der regio-
nalen Wirtschaftsintegration nachdrücklich auf, im Rahmen
der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation und im Ein-
klang mit dem Seerechtsübereinkommen und den internatio-
nalen Regeln und Vorschriften hinsichtlich Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Ausmusterung von Einhüllen-Tank-
schiffen vorzugehen, und begrüßt es, dass die Organisation
der Prüfung diesbezüglicher Vorschläge Vorrang einräumt;230 SPLOS/25.

231 ISBA/4/A/8, Anlage.
232 SPLOS/72.
233 CLCS/24 und Corr.1. 234 CLCS/11 und Corr.1 und Add.1 und Corr.1.
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25. begrüßt den Beitrag der Internationalen Seeschiff-
fahrts-Organisation zur Ausarbeitung von Leitlinien betref-
fend Zufluchtsorte für Schiffe in Not und legt den Staaten na-
he, Pläne und Verfahren zur Anwendung dieser Leitlinien auf
Schiffe, die sich in ihren Hoheitsgewässern befinden, zu erar-
beiten;

26. begrüßt außerdem, dass die Generalkonferenz der
Internationalen Atomenergie-Organisation auf ihrer sieben-
undvierzigsten Tagung die Resolution GC(47)/RES/7 über
Maßnahmen zur Stärkung der internationalen Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Nuklear-, Strahlungs- und Transport-
sicherheit sowie der Abfallwirtschaft, namentlich die mit der
Sicherheit des Seetransports zusammenhängenden Aspekte,
verabschiedete235, in der sie die Organisation ersuchte, im Be-
nehmen mit ihren Mitgliedstaaten und zur Genehmigung
durch den Gouverneursrat der Organisation, möglichst im
März 2004, einen auf den Ergebnissen der Internationalen
Konferenz über die Sicherheit des Transports von radioakti-
vem Material aufbauenden Aktionsplan im Rahmen des Zu-
ständigkeitsbereichs der Organisation auszuarbeiten;

27. fordert die Flaggenstaaten, die weder über eine ef-
fektive Schifffahrtsverwaltung noch über einen angemesse-
nen rechtlichen Rahmen verfügen, nachdrücklich auf, die In-
frastruktur-, Gesetzgebungs- und Durchsetzungskapazitäten
auf- oder auszubauen, die notwendig sind, um zu gewährlei-
sten, dass sie ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen wirksam
einhalten, durchführen und durchsetzen, und bis zur Ergrei-
fung diesbezüglicher Maßnahmen zu erwägen, neuen Schif-
fen das Führen ihrer Flagge zu verweigern, keine Schiffe
mehr zu registrieren beziehungsweise kein Register zu öff-
nen;

28. bittet die Internationale Seeschifffahrts-Organisa-
tion und andere zuständige internationale Organisationen, zu
untersuchen, zu prüfen und zu klären, welche Rolle der "ech-
ten Verbindung" im Hinblick auf die Pflicht des Flaggenstaats
zukommt, eine wirksame Kontrolle über die Schiffe auszu-
üben, die seine Flagge führen, einschließlich Fischereifahr-
zeuge;

29. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit
und im Benehmen mit den zuständigen Einrichtungen, Orga-
nisationen und Programmen des Systems der Vereinten Na-
tionen eine umfassende Erläuterung der Aufgaben und Pflich-
ten eines Flaggenstaats samt Angaben über die in den maß-
geblichen internationalen Übereinkünften vorgesehenen
möglichen Folgen bei Nichterfüllung zu erarbeiten und an die
Staaten zu verteilen;

30. legt der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation
nahe, die Ausarbeitung eines Musterplans für Prüfungen auf
freiwilliger Grundlage zu beschleunigen, und fordert die Or-
ganisation nachdrücklich auf, den Entwurf ihres Normeinhal-
tungskodexes zu verbessern;

31. begrüßt die von der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen unternommenen
Bemühungen zur Förderung der Einhaltung von Erhaltungs-
und Bewirtschaftungsmaßnahmen durch die Staaten und ihre
Fischereifahrzeuge und ersucht die Internationale Seeschiff-
fahrts-Organisation und die Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation, ihre Zusammenarbeit und die Koordinie-
rung ihrer Bemühungen im Zusammenhang mit den diesbe-
züglichen Pflichten der Flaggenstaaten zu verstärken, na-
mentlich über die Interinstitutionelle Beratungsgruppe über
Normeinhaltung durch Flaggenstaaten während des Mandats-
zeitraums der Gruppe;

32. begrüßt außerdem die Arbeiten der Internationalen
Arbeitsorganisation zur Konsolidierung und Modernisierung
der internationalen Arbeitsnormen in der Seeschifffahrt und
fordert die Mitgliedstaaten auf, an der Ausarbeitung dieser
neuen Normen für Seeleute und Fischer aktiv mitzuwirken;

33. erkennt an, wie wichtig Kontrollen seitens der Ha-
fenstaaten dafür sind, dass die Sicherheits-, Arbeits- und Um-
weltschutznormen der Flaggenstaaten und die entsprechenden
international vereinbarten Normen sowie die Vorschriften für
die Schiffssicherheit und die Erhaltungs- und Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen von den Flaggenstaaten wirksam ange-
wandt und von den Reedereien und Charterunternehmen ein-
gehalten werden, und legt den Mitgliedstaaten ferner nahe,
den Austausch entsprechender Informationen zwischen den
Kontrollbehörden der Hafenstaaten zu verbessern;

34. bittet die Internationale Seeschifffahrts-Organisa-
tion, ihre Funktionen im Hinblick auf die Hafenstaatskontrol-
le im Zusammenhang mit den Sicherheits- und Umwelt-
schutznormen sowie den Vorschriften für die Schiffssicher-
heit und im Hinblick auf die Arbeitsnormen in Zusammenar-
beit mit der Internationalen Arbeitsorganisation zu verstär-
ken, um die Anwendung der weltweit vereinbarten Mindest-
normen durch alle Staaten zu fördern, und bittet die Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen, ihre Tätigkeit zur Förderung der von den Hafenstaaten im
Hinblick auf Fischereifahrzeuge angewandten Maßnahmen
fortzusetzen, mit dem Ziel, die illegale, nicht gemeldete und
unregulierte Fischerei zu bekämpfen;

35. fordert die Flaggen- und Hafenstaaten auf, alle mit
dem Völkerrecht vereinbaren notwendigen Maßnahmen zu
treffen, um den Betrieb von Schiffen, die den geltenden Nor-
men nicht genügen, sowie illegale, nicht gemeldete und unre-
gulierte Fischereitätigkeiten zu verhindern;

36. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, in Zusam-
menarbeit mit der Internationalen Seeschifffahrts-Organisa-
tion die Seeräuberei und bewaffnete Raubüberfälle auf See zu
bekämpfen, indem sie Maßnahmen beschließen, einschließ-
lich Hilfsmaßnahmen für den Kapazitätsaufbau mittels Aus-
bildung von Seeleuten, Hafenpersonal und Polizeikräften zur
Verhinderung, Meldung und Untersuchung von Zwischenfäl-
len, die mutmaßlichen Täter im Einklang mit dem Völker-
recht vor Gericht bringen und innerstaatliche Rechtsvor-
schriften verabschieden sowie Polizeischiffe und -ausrüstung

235 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Forty-seventh Regular Ses-
sion, 15-19 September 2003 (GC(47)/RES/DEC(2003)).
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bereitstellen und die betrügerische Registrierung von Schiffen
verhüten;

37. fordert alle Staaten und zuständigen internationalen
Organe auf, bei der Verhütung und Bekämpfung der Seeräu-
berei und bewaffneter Raubüberfälle auf See zusammenzuar-
beiten, und legt den Staaten eindringlich nahe, ihre Aufmerk-
samkeit vordringlich auf die Förderung, Schließung und
Durchführung von Kooperationsvereinbarungen zu richten,
insbesondere auf regionaler Ebene und in Gebieten mit ho-
hem Risiko;

38. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Vertragspar-
teien des Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher
Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt und sei-
nes Protokolls236 zu werden, bittet die Staaten, sich an der
Überprüfung dieser Rechtsinstrumente durch den Rechtsaus-
schuss der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation zu
beteiligen, um die Mittel zur Bekämpfung dieser widerrecht-
lichen Handlungen, namentlich terroristischer Handlungen,
zu verstärken, und fordert die Staaten ferner nachdrücklich
auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die wirksame
Anwendung dieser Rechtsinstrumente sicherzustellen, insbe-
sondere durch die Verabschiedung von Gesetzen, soweit an-
gebracht, die dafür sorgen sollen, dass ein geeigneter Rahmen
für Antwortmaßnahmen auf bewaffnete Raubüberfälle und
terroristische Handlungen auf See vorhanden ist;

39. fordert die Staaten auf, untereinander und mit der In-
ternationalen Seeschifffahrts-Organisation zusammenzuar-
beiten, um die Maßnahmen zu verstärken, die darauf gerichtet
sind, das Auslaufen von Schiffen, die an der Schleusung von
Migranten beteiligt sind, zu verhindern;

40. fordert die Staaten erneut nachdrücklich auf, soweit
noch nicht geschehen, Vertragsparteien des Zusatzprotokolls
gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und
Luftweg zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen
die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität237 zu wer-
den und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um seine wirk-
same Durchführung sicherzustellen;

41. begrüßt die Tätigkeit der Internationalen Seeschiff-
fahrts-Organisation zur Ausarbeitung von Änderungen des
Internationalen Übereinkommens zum Schutz des menschli-
chen Lebens auf See und des Internationalen Übereinkom-
mens über den Such- und Rettungsdienst auf See, die die Ver-
bringung von aus Seenot geretteten Personen an einen siche-
ren Ort betreffen;

IX

Aufbau von Kapazitäten für die
Herstellung von Seekarten

42. begrüßt die Tätigkeit der Internationalen Hydrogra-
fischen Organisation und ihrer vierzehn regionalen hydrogra-

fischen Kommissionen und spricht sich für eine Steigerung
der Mitgliederzahl der Organisation aus, stellt fest, dass die
Organisation in der Lage ist, technische Hilfe zu gewähren,
Ausbildungsunterstützung zu leisten und mögliche Finanzie-
rungsquellen für die Entwicklung oder Verbesserung hydro-
grafischer Dienste aufzuzeigen, und fordert die Staaten und
Organisationen auf, den Treuhandfonds der Organisation zu
unterstützen und die Möglichkeit von Partnerschaften mit
dem Privatsektor zu prüfen;

43. bittet die Internationale Hydrografische Organisa-
tion und die Internationale Seeschifffahrts-Organisation, ihre
koordinierten Bemühungen fortzusetzen, gemeinsame Maß-
nahmen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit
und Koordinierung bei der Umstellung auf die elektronische
Seekartografie zu beschließen und die Versorgung mit hydro-
grafischen Daten weltweit auszubauen, insbesondere in den
Gebieten der internationalen Schifffahrt und Häfen und dort,
wo sich gefährdete oder geschützte Meeresgebiete befinden;

44. befürwortet verstärkte Kapazitätsaufbaumaßnahmen
in den Entwicklungsländern, insbesondere in den am wenig-
sten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwick-
lungsländern sowie den afrikanischen Küstenstaaten, mit dem
Ziel, die Bereitstellung hydrografischer Dienste und die Her-
stellung von Seekarten zu verbessern, einschließlich der Mo-
bilisierung von Ressourcen und des Kapazitätsaufbaus mit
Unterstützung durch die internationalen Finanzinstitutionen
und die Gebergemeinschaft, wobei zu berücksichtigen ist,
dass in gewissen Fällen auf regionaler Ebene bei der Bereit-
stellung hydrografischer Dienste sowie der Herstellung von
Seekarten und dem Zugang dazu durch die gemeinsame Nut-
zung von Einrichtungen, technischen Mitteln und Informatio-
nen Größen- und Kostenvorteile erzielt werden können;

45. begrüßt es, dass die Zwischenstaatliche Ozeanogra-
fische Kommission Kriterien und Leitlinien für die Weiterga-
be von Meerestechnologie verabschiedet hat238;

X

Meeresumwelt, Meeresressourcen und Schutz
empfindlicher Meeresökosysteme

46. betont erneut, wie wichtig die Durchführung von
Teil XII des Seerechtsübereinkommens ist, um die Meeres-
umwelt und ihre lebenden Meeresressourcen vor Verschmut-
zung und physischer Schädigung zu schützen und zu bewah-
ren, und fordert alle Staaten auf, zusammenzuarbeiten und di-
rekt oder über die zuständigen internationalen Organisationen
Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung der Meeresum-
welt zu ergreifen;

47. fordert die Staaten auf, den Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Meeresverschmutzung vom Lande aus im Rah-
men ihrer nationalen Strategien und Programme zu Gunsten
einer nachhaltigen Entwicklung auch weiterhin auf integrierte
und umfassende Weise Vorrang einzuräumen, als Mittel zur

236 Veröffentlichung der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation,
Best.-Nr. 462.88.12E.
237 Resolution 55/25, Anlage III. 238 Siehe IOC-XXII/2 Anlage 12 rev.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
Umsetzung des Weltaktionsprogramms zum Schutz der Mee-
resumwelt gegen vom Lande ausgehende Tätigkeiten239;

48. begrüßt die von den Staaten, dem Umweltprogramm
der Vereinten Nationen und den Regionalorganisationen fort-
laufend unternommenen Bemühungen zur Umsetzung des
Weltaktionsprogramms zum Schutz der Meeresumwelt gegen
vom Lande ausgehende Tätigkeiten und befürwortet es, bei
der Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele stär-
keres Gewicht auf die Zusammenhänge zwischen Süßwasser,
Küstenzone und Meeresressourcen zu legen, wobei die ter-
mingebundenen Ziele des Durchführungsplans des Weltgip-
fels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von
Johannesburg")240, insbesondere das die Abwasserentsorgung
betreffende Ziel, sowie des von der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung verabschiedeten Konsenses
von Monterrey241 zu berücksichtigen sind;

49. fordert die Staaten auf, die Umsetzung des Weltak-
tionsprogramms zum Schutz der Meeresumwelt gegen vom
Lande ausgehende Tätigkeiten sowie der Erklärung von
Montreal über den Schutz der Meeresumwelt gegen vom Lan-
de ausgehende Tätigkeiten242 voranzutreiben, die Schiffssi-
cherheit und den Schutz der Meeresumwelt vor Verschmut-
zung und anderen physischen Auswirkungen zu verstärken
und das wissenschaftliche Verständnis von Meeres- und Kü-
stenökosystemen und ihre wissenschaftliche Beurteilung als
fundierte Grundlage für eine solide Beschlussfassung durch
die in dem Durchführungsplan von Johannesburg aufgezeig-
ten Maßnahmen zu verbessern;

50. begrüßt die im Rahmen des Übereinkommens über
die biologische Vielfalt243, der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen und anderer zu-
ständiger internationaler und regionaler Organisationen
durchgeführten Arbeiten zur Entwicklung von Strategien und
Programmen zur Anwendung eines integrierten ökosystemge-
rechten Bewirtschaftungskonzepts und fordert diese Organi-
sationen nachdrücklich auf, bei der Ausarbeitung diesbezüg-
licher praktischer Leitlinien zusammenzuarbeiten;

51. wiederholt ihre Aufforderung, dringend zu prüfen,
wie das Management der Risiken für die biologische Vielfalt
der Tiefseeberge, der Kaltwasser-Korallenriffe und bestimm-
ter anderer Unterwassergebilde auf wissenschaftlicher Grund-
lage integriert und verbessert werden kann;

52. bittet die zuständigen globalen und regionalen Orga-
ne, im Einklang mit ihren Mandaten dringend zu untersuchen,
wie den Gefahren und Risiken für empfindliche und bedrohte
Meeresökosysteme und die biologische Vielfalt in Gebieten

außerhalb des nationalen Hoheitsbereichs auf wissenschaftli-
cher Grundlage, einschließlich der Anwendung des Vorsorge-
ansatzes, besser begegnet werden kann und wie im Rahmen
dieses Prozesses die bestehenden Verträge und andere ein-
schlägige Rechtsinstrumente im Einklang mit dem Völker-
recht, insbesondere dem Seerechtsübereinkommen, sowie den
Grundsätzen eines integrierten ökosystemgerechten Bewirt-
schaftungskonzepts angewandt werden können, einschließ-
lich der Ermittlung der Arten von Meeresökosystemen, die
vorrangige Beachtung verdienen, sowie eine Reihe potenziel-
ler Konzepte und Instrumente zu ihrem Schutz und ihrer Be-
wirtschaftung zu untersuchen, und ersucht den Generalsekre-
tär, mit diesen Organen zusammenzuarbeiten und Verbindung
zu halten und der Generalversammlung auf ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung ein Addendum zu seinem Jahresbericht
vorzulegen, in dem die Gefahren und Risiken für diese Mee-
resökosysteme und die biologische Vielfalt in Gebieten au-
ßerhalb des nationalen Hoheitsbereichs beschrieben sowie de-
taillierte Angaben über etwaige diesbezügliche Erhaltungs-
und Bewirtschaftungsmaßnahmen auf globaler, regionaler,
subregionaler oder nationaler Ebene enthalten sind;

53. nimmt Kenntnis von den im Rahmen des Überein-
kommens über die biologische Vielfalt durchgeführten wis-
senschaftlich-technischen Arbeiten betreffend die biologische
Vielfalt der Meere und Küsten;

54. bekräftigt die Anstrengungen, die die Staaten unter-
nehmen, um verschiedene Konzepte und Instrumente zur Er-
haltung und Bewirtschaftung empfindlicher Meeresökosyste-
me auszuarbeiten und ihren Einsatz zu erleichtern, darunter
die Einrichtung von Meeresschutzgebieten gemäß dem Völ-
kerrecht und auf der Grundlage der besten verfügbaren wis-
senschaftlichen Erkenntnisse sowie der Aufbau repräsentati-
ver Netzwerke solcher Meeresschutzgebiete bis zum Jahr
2012;

55. legt den Staaten nahe, im Einklang mit dem See-
rechtsübereinkommen und den anderen einschlägigen Rechts-
instrumenten auf bilateraler oder regionaler Ebene gemein-
sam Notfallpläne zu erarbeiten und zu fördern, um Ver-
schmutzungsereignissen sowie anderen Vorfällen zu begeg-
nen, die der biologischen Vielfalt der Meere schwerwiegende
Schäden zufügen könnten;

56. fordert die Staaten und die zuständigen globalen und
regionalen Organe nachdrücklich auf, ihre Zusammenarbeit
zum Schutz und zur Erhaltung der Korallenriffe, Mangroven-
wälder und Seetangfelder zu verstärken, namentlich durch
den Austausch von Informationen;

57. bekundet erneut ihre Unterstützung für die Interna-
tionale Korallenriff-Initiative, begrüßt die Ergebnisse des
2003 in Manila abgehaltenen zweiten Internationalen Sympo-
siums über die Bewirtschaftung tropischer Meeresökosyste-
me, unterstützt die Tätigkeit im Rahmen des Mandats von Ja-
karta für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologi-
schen Vielfalt der Meere und Meeresküsten244 und nimmt da-

239 A/51/116, Anlage II.
240 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
241 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.- 22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
242 E/CN.17/2002/PC.2/15, Anlage, Abschnitt 1.
243 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619. 244 Siehe A/51/312, Anhang II, Beschluss II/10.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
von Kenntnis, dass die Internationale Korallenriff-Initiative
und andere zuständige Organe erwägen, Kaltwasser-Koral-
lenökosysteme in ihre Tätigkeitsprogramme aufzunehmen;

58. legt den Staaten nahe, direkt oder über die zuständi-
gen internationalen Organe zusammenzuarbeiten, um im Fal-
le von Unfällen ausländischer Schiffe auf Korallenriffen In-
formationen auszutauschen und die Ausarbeitung von Ver-
fahren zur wirtschaftlichen Analyse des Wertes der Wieder-
herstellung sowie des Wertes des Verzichts auf die Nutzung
von Korallenriffsystemen zu fördern;

59. betont die Notwendigkeit, die Konzepte zur Bewirt-
schaftung von Korallenriffen in die einzelstaatlichen Ent-
wicklungsstrategien sowie in die Tätigkeiten der zuständigen
Einrichtungen und Programme der Vereinten Nationen, der
internationalen Finanzinstitutionen und der Gebergemein-
schaft zu integrieren;

60. begrüßt es, dass die Internationale Seeschifffahrts-
Organisation eine diplomatische Konferenz zur Verabschie-
dung eines internationalen Übereinkommens über die Kon-
trolle und das Management von Schiffsballastwasser und Se-
dimenten einberufen hat;

61. nimmt mit Interesse Kenntnis von den gegenwärtig
im Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt der Interna-
tionalen Seeschifffahrts-Organisation stattfindenden Erörte-
rungen über die Ausweisung der westeuropäischen Atlantik-
küste und des Ärmelkanals als besonders empfindliches Mee-
resgebiet und legt der Organisation nahe, die Verabschiedung
der vorgeschlagenen begleitenden Schutzmaßnahme zu erwä-
gen, insoweit sie mit dem Seerechtsübereinkommen vereinbar
ist;

XI
Regionale Zusammenarbeit

62. betont von neuem, wie wichtig die Regionalorgani-
sationen und regionalen Abmachungen für die Zusammenar-
beit und Koordinierung bei der integrierten Bewirtschaftung
der Ozeane sind, und fordert dazu auf, dass dort, wo verschie-
dene regionale Strukturen für unterschiedliche Aspekte der
Bewirtschaftung der Ozeane bestehen, wie etwa den Umwelt-
schutz, die Fischereibewirtschaftung, die Schifffahrt, die wis-
senschaftliche Forschung und die Festlegung der Seegrenzen,
diese verschiedenen Strukturen bei Bedarf zusammenwirken,
um eine optimale Zusammenarbeit und Koordinierung zu ge-
währleisten;

63. stellt fest, dass in verschiedenen Regionen mehrere
Regionalinitiativen zur Förderung der Durchführung des See-
rechtsübereinkommens ergriffen wurden, nimmt in diesem
Zusammenhang Kenntnis von den Ergebnissen der zweiten
Plenartagung der Konferenz über die Festlegung der Seegren-
zen in der Karibik, die am 13. und 14. Oktober 2003 in Mexi-
ko-Stadt abgehalten wurde, sowie von der Tätigkeit ihres auf
die Karibik ausgerichteten Hilfsfonds, der hauptsächlich
durch die Gewährung technischer Hilfe die freiwillige Betei-
ligung an Verhandlungen über die Festlegung der Seegrenzen

zwischen den karibischen Staaten erleichtern soll, nimmt er-
neut Kenntnis von dem Friedensfonds für die friedliche Bei-
legung von Gebietsstreitigkeiten, den die Generalversamm-
lung der Organisation der amerikanischen Staaten im Jahr
2000 in Anbetracht seiner größeren regionalen Tragweite als
Hauptmechanismus für die Verhütung und Beilegung von an-
hängigen Gebietsstreitigkeiten und Streitigkeiten über Land-
und Seegrenzen eingerichtet hat, und fordert die Staaten und
andere, die dazu in der Lage sind, auf, Beiträge an diese Fonds
zu leisten;

XII

Regelmäßiger Prozess für die globale Berichterstattung
über den Zustand der Meeresumwelt und seine Bewer-
tung, einschließlich sozioökonomischer Aspekte

64. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs, der Vor-
schläge für die Modalitäten der Einrichtung eines regelmäßi-
gen Prozesses im Rahmen der Vereinten Nationen für die glo-
bale Berichterstattung über den Zustand der Meeresumwelt
und seine Bewertung, einschließlich sozioökonomischer
Aspekte, enthält245, und ersucht den Generalsekretär, in enger
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, den zuständigen
Organisationen, Einrichtungen und Programmen des Systems
der Vereinten Nationen, sonstigen zuständigen zwischen-
staatlichen Organisationen sowie in Betracht kommenden
nichtstaatlichen Organisationen die folgenden Schritte zu un-
ternehmen, um den regelmäßigen Prozess bis 2004 in Gang zu
setzen:

a) eine aus höchstens vierundzwanzig Mitgliedern be-
stehende Sachverständigengruppe einzusetzen, die Vertreter
der Staaten, einschließlich aller Regionalgruppen, und Vertre-
ter zwischenstaatlicher und nichtstaatlicher Organisationen,
einschließlich Wissenschaftlern und politischer Entschei-
dungsträger, umfasst und gegebenenfalls unter Heranziehung
eines Beraters den Entwurf eines Dokuments mit detaillierten
Angaben zum Umfang, zum allgemeinen Rahmen und zum
Schema des regelmäßigen Prozesses, zur gegenseitigen Beur-
teilung, zum Sekretariat, zum Kapazitätsaufbau und zur Fi-
nanzierung erarbeiten und diesen Entwurf prüfen, analysieren
und verfeinern soll;

b) den Entwurf dieses Dokuments an die Staaten sowie
an die zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, an wissenschaftliche Vereinigungen, Finan-
zierungsmechanismen und andere Parteien weiterzuleiten, da-
mit diese schriftlich dazu Stellung nehmen und auf bestimmte
Fragen hinweisen können, die bei der ersten Bewertung be-
handelt werden sollen;

c) die Sachverständigengruppe zu ersuchen, den Ent-
wurf des Dokuments unter Berücksichtigung der abgegebe-
nen Stellungnahmen zu überarbeiten;

245 A/58/423.
127



I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
d) in Verbindung mit der fünften Tagung des Bera-
tungsprozesses ein internationales Arbeitsseminar mit Vertre-
tern aller interessierten Parteien zur weiteren Behandlung und
Überprüfung des Entwurfs des Dokuments einzuberufen;

e) eine zwischenstaatliche Tagung zur Fertigstellung
und Verabschiedung des Dokuments sowie zur offiziellen
Einrichtung des regelmäßigen Prozesses einzuberufen;

65. nimmt das Angebot der Regierung Islands an, diese
zwischenstaatliche Tagung im Einklang mit Ziffer 17 der Re-
solution 47/202 A vom 22. Dezember 1992 im Jahr 2004 in
Reykjavik auszurichten;

66. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über den Entwick-
lungsstand des regelmäßigen Prozesses Bericht zu erstatten;

XIII
Allen Mitgliedstaaten offen stehender informeller

Beratungsprozess über Ozeane und Seerecht

67. ersucht den Generalsekretär, die fünfte Tagung des
Beratungsprozesses für den 7. bis 11. Juni 2004 nach New
York einzuberufen, die zur Durchführung seiner Arbeit erfor-
derlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen und zu ver-
anlassen, dass die Abteilung Meeresangelegenheiten und See-
recht in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Stellen des
Sekretariats, darunter gegebenenfalls mit der Abteilung Nach-
haltige Entwicklung der Hauptabteilung Wirtschaftliche und
Soziale Angelegenheiten, Unterstützung gewährt;

68. empfiehlt den Teilnehmern an der Tagung des Bera-
tungsprozesses, ihre Beratungen über den Bericht des Gene-
ralsekretärs über Ozeane und Seerecht rund um die folgenden
Themen zu organisieren:

Neue Wege zur nachhaltigen Nutzung der Ozeane, ein-
schließlich der Erhaltung und Bewirtschaftung der biolo-
gischen Vielfalt des Meeresbodens in Gebieten außerhalb
des nationalen Hoheitsbereichs;

sowie auf vorhergehenden Tagungen erörterte Fragen;

XIV
Interinstitutionelle Koordinierung und Zusammenarbeit

69. ersucht den Generalsekretär erneut, im Rahmen des
Systems der Vereinten Nationen einen wirksamen, transpa-
renten und regelmäßigen interinstitutionellen Koordinie-
rungsmechanismus für Fragen im Zusammenhang mit den
Ozeanen und Meeren einzurichten und dabei Ziffer 49 in
Teil A des Berichts über die dritte Tagung des Beratungspro-
zesses246 zu berücksichtigen;

70. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Leitern der zwischenstaatlichen Organisationen, der Sonder-
organisationen und der mit Meeresangelegenheiten und See-
recht befassten Fonds und Programme der Vereinten Natio-
nen zur Kenntnis zu bringen und sie auf die für sie besonders

bedeutsamen Ziffern aufmerksam zu machen, und unter-
streicht, wie wichtig ihre konstruktiven und rechtzeitigen Bei-
träge zu dem Bericht des Generalsekretärs über Ozeane und
Seerecht und ihre Teilnahme an den entsprechenden Tagun-
gen und Prozessen sind;

71. bittet die zuständigen internationalen Organisatio-
nen sowie die Finanzierungsinstitutionen, diese Resolution
bei ihren Programmen und Tätigkeiten besonders zu berück-
sichtigen und zur Erstellung des umfassenden Berichts des
Generalsekretärs über Ozeane und Seerecht beizutragen;

XV

Tätigkeiten der Abteilung Meeresangelegenheiten
und Seerecht

72. dankt dem Generalsekretär für den von der Abtei-
lung Meeresangelegenheiten und Seerecht erstellten umfas-
senden Jahresbericht über Ozeane und Seerecht226 und für die
sonstigen Aktivitäten, die die Abteilung gemäß dem See-
rechtsübereinkommen und dem in den Resolutionen 49/28,
52/26, 54/33 sowie 56/12 vom 28. November 2001 festgeleg-
ten Mandat durchführt;

73. ersucht den Generalsekretär, die ihm mit dem See-
rechtsübereinkommen und den damit zusammenhängenden
Resolutionen der Generalversammlung, namentlich den Re-
solutionen 49/28 und 52/26, übertragenen Aufgaben auch
künftig wahrzunehmen und sicherzustellen, dass der Abtei-
lung Meeresangelegenheiten und Seerecht im Rahmen des für
die Organisation gebilligten Haushaltsplans ausreichende
Mittel zur Wahrnehmung dieser Aufgaben zur Verfügung ste-
hen;

74. bittet die Mitgliedstaaten und andere, die dazu in der
Lage sind, die Ausbildungstätigkeiten im Rahmen des
TRAIN-SEA-COAST-Programms der Abteilung Meeresan-
gelegenheiten und Seerecht zu unterstützen;

XVI

Treuhandfonds und Stipendien

75. erkennt an, wie wichtig es ist, den Entwicklungslän-
dern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern
und den kleinen Inselentwicklungsländern, bei der Durchfüh-
rung des Seerechtsübereinkommens behilflich zu sein, und
fordert die Staaten, die zwischenstaatlichen Organisationen
und Organe, die nationalen Institutionen, die nichtstaatlichen
Organisationen und die internationalen Finanzinstitutionen
sowie natürliche und juristische Personen nachdrücklich auf,
freiwillige finanzielle oder sonstige Beiträge an die zu diesem
Zweck geschaffenen, in Resolution 57/141 genannten Treu-
handfonds zu entrichten;

76. erkennt außerdem an, wie wichtig die Hilfe ist, die
der Treuhandfonds für die Ausarbeitung der Anträge an die
Kommission den Entwicklungsländern, insbesondere den am
wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselent-
wicklungsländern, bei der Ausarbeitung der Anträge gewährt,
die sie einreichen, wenn sich ihr Festlandsockel über mehr als
200 Seemeilen erstreckt, und ändert, wie in der Anlage zu die-
ser Resolution niedergelegt, die Abschnitte 1, 4 und 6 des in

246 Siehe A/57/80.
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der Anlage II zur Resolution 55/7 vom 30. Oktober 2000 ent-
haltenen Mandats des Treuhandfonds und seiner Richtlinien
und Vorschriften im Einklang mit Ziffer 31 der besagten An-
lage, mit dem Ziel, die Verwaltung des Treuhandfonds zu er-
leichtern;

77. legt den Mitgliedstaaten und anderen, die dazu in der
Lage sind, eindringlich nahe, zum weiteren Ausbau der
Hamilton-Shirley-Amerasinghe-Gedächtnisstiftung für See-
rechtsfragen beizutragen, die von der Generalversammlung in
ihrer Resolution 35/116 vom 10. Dezember 1980 geschaffen
wurde;

XVII

Neunundfünfzigste Tagung der Generalversammlung

78. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung in Verbindung mit
seinem umfassenden Jahresbericht über Ozeane und Seerecht
über die Durchführung dieser Resolution sowie über sonstige
Entwicklungen und Fragen im Zusammenhang mit Meeresan-
gelegenheiten und dem Seerecht Bericht zu erstatten und den
Bericht im Einklang mit den in den Resolutionen 49/28, 52/26
und 54/33 festgelegten Modalitäten vorzulegen, und ersucht
den Generalsekretär außerdem, den Bericht in seiner gegen-
wärtigen umfassenden Form mindestens sechs Wochen vor
der Tagung des Beratungsprozesses zur Verfügung zu stellen;

79. beschließt, den Punkt "Ozeane und Seerecht" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

Anlage

Änderungen des Mandats, der Richtlinien und der Vor-
schriften des Treuhandfonds zur Erleichterung der
Ausarbeitung der Anträge an die Kommission zur Be-
grenzung des Festlandsockels durch die Entwicklungs-
länder, insbesondere die am wenigsten entwickelten
Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer, sowie
der Befolgung von Artikel 76 des Seerechtsüberein-
kommens der Vereinten Nationen

1. Gründe für die Einrichtung des Treuhandfonds

In Ziffer 2 wird der letzte Satz wie folgt geändert:

"Die Frist für die Vorlage von Anträgen der Staaten endet
frühestens am 13. Mai 2009."

4. Antrag auf finanzielle Hilfe

In Ziffer 17 wird Buchstabe a) Ziffer iv) wie folgt geän-
dert:

"iv) Lebensläufe der Auszubildenden, einschließlich ih-
res Geburtsdatums;"

6. Gewährung von Hilfe

Ziffer 23 wird wie folgt geändert:

"23. Der Generalsekretär gewährt finanzielle Hilfe aus
dem Fonds für Anträge, die auf Grund der von der Abtei-
lung vorgenommenen Evaluierung und ihrer auf den Rat
der Sachverständigengruppe hin abgegebenen Empfehlung
genehmigt wurden. Die Bearbeitung der Zahlungen erfolgt
gemäß der etablierten Praxis der Vereinten Nationen."
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